
Middendorf, Tim [Hrsg.]; Parchow, Alexander [Hrsg.]
Erwachsene Menschen in prekären Lebenslagen. Theorien, Konzepte und
Herausforderungen für die Soziale Arbeit
Weinheim ; Basel : Beltz Juventa 2025, 303 S.

Quellenangabe/ Reference:
Middendorf, Tim [Hrsg.]; Parchow, Alexander [Hrsg.]: Erwachsene Menschen in prekären Lebenslagen.
Theorien, Konzepte und Herausforderungen für die Soziale Arbeit. Weinheim ; Basel : Beltz Juventa
2025, 303 S. - URN: urn:nbn:de:0111-pedocs-330890 - DOI: 10.25656/01:33089;
10.3262/978-3-7799-7886-2

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-pedocs-330890
https://doi.org/10.25656/01:33089

in Kooperation mit / in cooperation with:

http://www.juventa.de

Nutzungsbedingungen Terms of use
Dieses  Dokument  steht  unter  folgender  Creative  Commons-Lizenz:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de  -  Sie  dürfen  das
Werk bzw. den Inhalt unter folgenden Bedingungen vervielfältigen, verbreiten
und  öffentlich  zugänglich  machen:  Sie  müssen  den  Namen  des
Autors/Rechteinhabers  in  der  von  ihm  festgelegten  Weise  nennen.  Dieses
Werk bzw. dieser Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden
und  es  darf  nicht  bearbeitet,  abgewandelt  oder  in  anderer  Weise  verändert
werden.

This  document  is  published  under  following  Creative  Commons-License:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.en  -  You  may  copy,
distribute and transmit, adapt or exhibit the work in the public as long as you
attribute  the work  in  the manner  specified by the author  or  licensor.  You are
not allowed to make commercial use of the work or its contents. You are not
allowed to alter, transform, or change this work in any other way.

Mit  der  Verwendung  dieses  Dokuments  erkennen  Sie  die
Nutzungsbedingungen an.

By using this  particular  document,  you accept  the above-stated conditions of
use.

Kontakt / Contact:
peDOCS
DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation
Informationszentrum (IZ) Bildung
E-Mail: pedocs@dipf.de
Internet: www.pedocs.de





Tim Middendorf Alexander Parchow (Hrsg.)

Erwachsene Menschen in prekären Lebenslagen





Tim Middendorf Alexander Parchow (Hrsg.)

Erwachsene Menschen in

prekären Lebenslagen

Theorien, Konzepte und Herausforderungen

für die Soziale Arbeit



Gefördert durch die Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Der Text dieser

Publikation wird unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung – Nicht

kommerziell – Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) veröffentlicht.

Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de

Verwertung, die den Rahmen der CC BY-NC-ND 4.0 Lizenz überschreitet, ist ohne

Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für die Bearbeitung und

Übersetzungen des Werkes. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges

Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich

aus der Quellenangabe/Abbildungslegende nichts anderes ergibt. Sofern das betreffende

Material nicht unter der genannten Creative Commons Lizenz steht und die betreffende

Handlung nicht nach gesetzlichen Vorschriften erlaubt ist, ist für die oben aufgeführten

Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers

einzuholen.

Dieses Buch ist erhältlich als:

ISBN 978-3-7799-7887-9 Print

ISBN 978-3-7799-7886-2 E-Book (PDF)

DOI 10.3262/978-3-7799-7886-2

1. Auflage 2025

© 2025 Beltz Juventa

in der Verlagsgruppe Beltz · Weinheim Basel

Werderstraße 10, 69469 Weinheim

service@beltz.de

Einige Rechte vorbehalten

Herstellung: Myriam Frericks

Satz: xerif, le-tex

Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe, Bad Langensalza

Beltz Grafische Betriebe ist ein Unternehmen mit finanziellem Klimabeitrag (ID

15985-2104-1001)

Printed in Germany

Weitere Informationen zu unseren Autor:innen und Titeln finden Sie unter: www.beltz.de

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de
https://www.beltz.de


Inhalt

ErwachseneMenschen in prekären Lebenslagen – gesehen und

übersehen in der Sozialen Arbeit

TimMiddendorf und Alexander Parchow 9

Theoretische und methodische Zugänge zu erwachsenen

Menschen in prekären Lebenslagen

Eine theoretische Perspektive auf prekäre Lebenslagen erwachsener

Menschen in der Sozialen Arbeit

TimMiddendorf 16

Das Lebenslagenkonzept in der Sozialen Arbeit

EvaMaria Löffler und ErnaDosch 28

Anwendungsmöglichkeiten von klassentheoretischen Ansätzen

innerhalb der Sozialen Arbeit am Beispiel Gesundheitsprävention in

prekären Lebenslagen

Sabrina Zillig 43

Collaborative Storytelling –Überlegungen zu Biografiearbeit mit

vulnerablen Gruppen

Christin Schörmann 57

Subjektivierende Lagen: Potenziale einer subjektivierungs-

theoretischen Perspektive auf Lebenslagen am Beispiel vonMüttern

mit HIV

Nina Jann 73

Sucht als soziales Phänomen. Aspekte eines sozialarbeiterischen

Suchtverständnisses

Rebekka Streck 87

5



Lebenslagen erwachsener Menschen in prekären Verhältnissen

und Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit

1. Familie und Gesundheit

Elternschaft im Kontext sozialer Prekarisierung

Margot Vogel Campanello 104

„Wenn du eine Großfamilie bist, ist es ein Kompromissleben eigentlich“ –

empirische Befunde zu (prekären) Lebenslagen kinderreicher

Familien

Rebecca Schmolke 117

„Weil mir das Projekt Hoffnung gebracht hat.“ – Evaluation des

Modellprojekts „Regionales Präventionszentrum Viersen“

Melanie Oeben, ChristineManthei, Michael Noack und AnnMarie Krewer 131

Integrierte kommunale Strategien zur Förderung der Gesundheit

psychisch- und suchterkrankter Frauen – Implikationen für die

interprofessionelle Zusammenarbeit

HavvaMazı, Anna Lena Rademaker und KatjaMakowsky 149

Hospizarbeit und Palliativversorgung in der Migrationsgesellschaft.

Herausforderungen für und Anforderungen an die Soziale Arbeit

Ulrike Koopmann 163

2. Arbeit und soziale Teilhabe

Letzte Chance Jobcenter: Einblicke in ein unterschätztes Arbeitsfeld

der Sozialen Arbeit

Franziska Berger 180

Wenn es für dieWerkstatt nicht reicht –Die prekäre Situation

erwachsener Menschenmit komplexer Behinderung in

Tagesförderstätten

LarsWeiser 191

Eine Zeitenwende imHandlungsfeld der Behindertenhilfe –Die

Abkehr aus prekären Lebensverhältnissen hin zu selbstbestimmter

Teilhabe in der Gesellschaft

Martina Schäfer 205

6



3. Armut und ihre Folgen

ErwachseneMenschen in finanziellen Schwierigkeiten – einThema

für die Soziale Arbeit

Sally Peters 222

Armut vor Gericht. Über die diskriminierende strafrechtliche

Behandlung vonMenschen in prekären Lebenslagen

FrankWilde 238

24/7-Unterkunft als Modellprojekt – Erkenntnisse für die zukünftige

Wohnungsnotfallhilfe erwachsener Menschen

Heike Frömke 253

4. Auswirkungen von Gewalterleben

„Der Kampf ums Überleben“ – qualitative Auswertungen schriftlicher

Dokumente einer Teilgruppe von Betroffenen sexueller Gewalt in

Kindheit und Jugend

Adrian Etzel und Barbara Kavemann 270

Coercive Control als prekäre Lebenslage von Frauen*

Nadine Fiebig 285

Zu den Autor*innen 299

7





Erwachsene Menschen in prekären

Lebenslagen – gesehen und übersehen in

der Sozialen Arbeit

Tim Middendorf und Alexander Parchow

Im Herbst 2022 begannen wir mit dem Versuch, die Phänomene prekäre Le-

benslagen und Lebensphasen systematisch der Logik der dreiteiligen Struktur

eines „Normlebenslaufs“ in modernen Industrienationen folgend (Kindheit und

Jugend, Erwachsenenalter, höheres und hohes Alter) aufzuarbeiten (vgl. Sack-

mann 2013, S. 20). Die Idee war es, prekäre Lebenslagen jeweils fokussiert auf

eine dieser Phasen in aufeinander aufbauenden Sammelbänden sozialarbeits-

wissenschaftlich zu rahmen. Dabei hatten wir vor allem große Fragezeichen

bei der Lebensphase Erwachsenenalter: Zwar spielt diese Phase im Leben der

Menschen zeitlich betrachtet eine sehr zentrale Rolle (vgl. Quenzel/Hurrelmann

2022, S. 16), allerdings ist sie durch ihre vergleichsweise lange Dauer, Diversität

und ihre individuellen Ausgestaltungsmöglichkeiten für einen Sammelband nur

sehr schwer einzugrenzen.

Die Frage nachGemeinsamkeiten undÜberschneidungsmöglichkeiten als ro-

ter Faden durch die einzelnen Beiträge hat uns als Herausgebende lange beschäf-

tigt. Aufgrund der dargestellten Diversität schaffen wir in dieser vorgelagerten

Einleitung den allgemeinen, übergeordneten Kontext als logische Rahmung für

die einzelnen – teils sehr spezifischen – Beiträge in diesem Band.

Auf den ersten Blick beginnt das Erwachsenenalter mit Eintritt in die Volljäh-

rigkeit.Die LebensphasenKindheit und Jugend scheinenbeendetundals erwach-

senerMenschwarten neueAufgaben,Möglichkeiten undHerausforderungen.Da

die reineOrientierung amAlter die tatsächlichen Entwicklungsstände der einzel-

nenMenschennicht abbildet, sollte derÜbergang insErwachsenalter jedoch indi-

vidueller betrachtet werden. Dies kann beispielsweise durch die Ausbildung und

Sichtbarkeit verschiedener Persönlichkeitsmerkmale geschehen:

„In unserem Kulturraum wird der Status des Erwachsenen meist durch die hiermit

angesprochenenMerkmale charakterisiert.Es sindPersönlichkeitsmerkmale,die ei-

nen hohenGrad an Selbstständigkeit und Selbstbestimmung imUmgangmit den in-

neren und äußeren Anforderungen indizieren und zugleich die Verantwortlichkeit

der Person gegenüber den Belangen und Interessen anderer Menschen zum Aus-

druck bringen“ (Quenzel/Hurrelmann 2022, S. 33).
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DemnachwirdvonerwachsenenMenschenerwartet,dass sie selbstbestimmtund

selbstständig sich selbst als Person und die äußeren Umweltfaktoren inklusive

anderer Individuen im Blick haben. Sie sind aufgefordert und befähigt, eigene

Interessen bezüglich ihrer Angemessenheit zu überprüfen und diese gegenüber

anderen Personen zu kommunizieren. Der Übergang ins Erwachsenalter erfolgt

auf Basis dieser Betrachtung also nicht durch das Erreichen eines bestimmtenAl-

ters, sondern fließendund für die betroffenenMenschen zumeist unbewusst (vgl.

ebd., S. 34 f.). Andersherum endet die Erwachsenenphase auch nicht mit einem

spezifischen Alter. An diesem Punkt, also am Ende, ist sie jedoch klarer abgrenz-

bar durch den Eintritt in den Ruhestand resp. Rente oder Pension– auchwenn es

sich hier ebenfalls um eine Übergangsphase handelt, in der spezifische Heraus-

forderungen von Individuen bewältigt werdenmüssen.

Der Logik von Übergangsphasen folgt auch der vorliegende Sammelband, da

er sowohl vom Alter her relativ junge – aber volljährige –Menschen als auch ver-

gleichsweise alte Menschen (im Erwerbsalter) fokussiert. Ausschlaggebend ist,

dass den entsprechenden hier imMittelpunkt stehendenPersonendie benannten

Persönlichkeitsmerkmale und Fähigkeiten zugeschrieben werden können (z.B.

angemessene Kommunikation eigener Bedürfnisse).

Nach dieser ersten Eingrenzung stellt sich als zweite zentrale Frage die nach

einer übergeordneten Gemeinsamkeit der im Sammelband dargestellten prekä-

ren Lebenslagen und Lebenssituationen erwachsener Menschen. Diese Frage ist

auf zweiEbenenzubeantworten.Erstenskennzeichnetdie einzelnenBeiträgedie

Behandlung von Themenfeldern, die durch Unsicherheiten, Instabilität und Ab-

hängigkeiten geprägt sind–und somit als prekär bezeichnetwerden können (vgl.

Dörre 2021, S. 270). Und zweitens handelt es sich oftmals umMenschen und Per-

sonengruppen, die zwar von der Sozialen Arbeit adressiert werden, aber gleich-

zeitig von ihr und derGesellschaft auch häufig übersehenwerden.Ein solches ge-

wissermaßen paradoxes Phänomen bedarf einer näheren Betrachtung und Aus-

führung.

Wenn davon auszugehen ist, dass die Lebensphase Erwachsenenalter mit

den zugeschriebenen Merkmalen (u.a. hohes Maß an Selbstbestimmung und

Selbstständigkeit) verknüpft ist, dann impliziert diese Zuschreibung, dass die

adressierten Menschen selbstbestimmt und eigenverantwortlich agieren und

handeln können. Dies steht jedoch nahezu konträr dem hier skizzierten Prekari-

tätsverständnis entgegen: auf der einen Seite ein relativ unabhängiges, sicheres,

eigenverantwortlich geführtes Leben und auf der anderen Seite ein unsicheres,

instabiles und abhängig geführtes Leben. Menschen in prekären Lebenslagen

werden demnach durchaus positiv zu wertende „Freiheitsattribute“ abgespro-

chen, die zum Erwachsenenleben wie selbstverständlich dazugehören. Das führt

zu einer Problematik, die in der sozialarbeiterischen Praxis häufig und in diesem

Sammelband an einigen Stellen in Erscheinung tritt: Erwachsene Menschen in

prekären Lebenslangen werden zeitgleich gesehen und häufig übersehen.
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Das bedeutet konkret: Es gibt spezifische Hilfsangebote und innovative

Möglichkeiten (auch der Sozialen Arbeit) für entsprechende Personen, aller-

dings wird eine breite gesellschaftliche Unterstützung und (vorurteilsfreie)

Sichtbarmachung der Thematiken oftmals vergeblich gesucht. Es gibt demnach

erwachseneMenschen in prekären Lebenslagen,die aufgrunddifferenterGründe

in unsicheren Verhältnissen leben und denen die durch ihr Alter zugesprochene

selbstständige Lebensführung nicht möglich erscheint (z.B. geflüchtete Men-

schen in sogenannten „Aufnahmeeinrichtungen”). Diese sind für viele Menschen

in der Gesellschaft kaum sichtbar.

Aus unserer Sicht ist es die Aufgabe der Sozialen Arbeit, die betroffenen er-

wachsenenMenschen in prekären Lebenslagen angemessen zu unterstützen und

zudem eine gesellschaftliche Sensibilisierung für prekäre Lebenslagen auch im

Erwachsenenalter zu fördern. Zudem erscheint es vielfach sinnvoll, auch prekäre

Lebenslagen erwachsener Menschen wissenschaftlich mehr in den Blick zu neh-

men, um unter anderem Lebensrealitäten zu identifizieren und ggf. Hilfsange-

bote angemessener gestalten zu können. Für die verschiedenen Zugangswege in

ihrer Verwobenheit ist Platz im vorliegenden Sammelband.

Im ersten Teil des Bandes „Theoretische und methodische Zugänge zu er-

wachsenen Menschen in prekären Lebenslagen“ sind Beiträge gebündelt, die

sich vor allem durch eine theoretisch und methodisch fundierte sozialarbeiteri-

sche Perspektive auf erwachsene Menschen in prekären Lebenslagen auszeich-

nen.Esbefinden sich sowohl teils neuartige theoretischeZugänge zu spezifischen

Adressat*innen als auch innovative Relationen etablierter Sichtweisenmit neuen

Herausforderungen in der Sozialen Arbeit.

TimMiddendorf beginnt mit einem theoretisch orientierten Blick auf prekäre

Lebenslagen im Kontext des Erwachsenenalters in der Sozialen Arbeit. Er stellt

dar, dass die spezifischen Bewältigungsaufgaben im Erwachsenenalter der Kon-

struktion prekärer Lebenslagen gegenüberstehen und diskutiert die Unterstüt-

zungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit. Eva Maria Löffler und Erna Dosch zeigen

auf, inwieweit für das Verständnis prekärer Lebenslagen im Erwachsenenalter

in der Sozialen Arbeit das Lebenslagenkonzept geeignet erscheint. Sie beschrei-

ben es in diesem Zusammenhang vor allem als ein hilfreiches reflexives Instru-

mentarium für die professionelle sozialarbeiterische Praxis. Sabrina Zillig extra-

hiert in ihrem Beitrag einen klassentheoretischen Ansatz innerhalb der Sozialen

Arbeit am Beispiel der Gesundheitsprävention in prekären Lebenslagen. Sie be-

leuchtet klassismuskritisch, inwieweit Klassenverhältnisse zu gesundheitlicher

Ungleichheit führen und welche Interventionsmöglichkeiten sich für die Sozia-

le Arbeit ergeben.Christin Schörmann beschäftigt sich anschließendmit Möglich-

keiten und Grenzen von Biografiearbeit in der Sozialen Arbeit mit vulnerablen

Gruppen im Kontext des partizipativen Gruppenverfahrens „Collaborative Sto-

rytelling“. Sie diskutiert dieWirkungendesErzählens vonLebensgeschichtenun-

ter anderemauf Selbst- und Fremdverstehensprozesse in ihrer Bedeutung für die
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Soziale Arbeit. Nina Jann nimmt in ihrem Beitrag eine subjektivierungstheoreti-

sche Perspektive innerhalb der Sozialen Arbeit ein. Am Beispiel der Lebenslagen

von Müttern mit HIV stellt sie anhand empirischen Materials heraus, dass eine

Verschränkung von Lebenslagenkonzept und subjektivierungstheoretischen Po-

sitionen in der Sozialen Arbeit große Potenziale bietet. Abschließend entwickelt

RebekkaStreck innovativeAnsätze eines sozialarbeiterischenSuchtverständnisses,

indem sie Sucht als ein soziales Problem versteht. Sie beleuchtet auf verschiede-

nen Ebenen vor allem soziale Aspekte von Sucht und stellt dar, dass Soziale Arbeit

einen hochkomplexen Blick aufMenschenmit „süchtigemVerhalten“ legen sollte,

um bedarfsgerechte sozialarbeiterische Interventionen entwickeln zu können.

Der zweite Teil des Bandes „Lebenslagen erwachsener Menschen in prekä-

ren Verhältnissen und Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit“ ist in vier Unterkate-

gorien gegliedert.Das erste Unterkapitel Familie undGesundheit beginntMargot

Vogel Campanellomit der Darstellung von Elternschaft im Kontext sozialer Preka-

risierung. Sie skizziert die Auswirkungen der Transformation des Arbeitsmarkts

auf Familien und Sorgetätigkeit und stellt die Rolle der Sozialen Arbeit in einer

NeudefinitiondesVerhältnisses vonErwerbsarbeit undSorgetätigkeit heraus. Im

Anschluss zeigt Rebecca Schmolke in ihrem Beitrag empirische Befunde zu (pre-

kären) Lebenslagen kinderreicher Familien. Es wird deutlich, dass Familien mit

drei und mehr Kindern sich vielen inneren und äußeren Herausforderungen zu

stellen haben, die einerseits teils schwer zu ertragen sind und andererseits teils

kreative und innovative Lösungsstrategien hervorbringen. Melanie Oeben, Chris-

tine Manthei, Michael Noack und Ann Marie Krewer zeigen in ihrem Beitrag erste

Ergebnisse der Evaluation des Modellprojekts „Regionales Präventionszentrum

Viersen“ auf. Sie diskutieren die Wirkung innovativer Beratung im Zusammen-

hang von Arbeitslosigkeit und Gesundheit und sprechen sich für eine regelhafte

Implementierung entsprechender Angebote aus. Havva Mazı, Anna Lena Radema-

ker und Katja Makowsky widmen sich in ihrem Beitrag integrierten kommunalen

Strategien zur Förderung der Gesundheit psychisch- und suchterkrankter Frau-

en und entwickeln Implikationen für eine interprofessionelle Zusammenarbeit.

Sie stellen die Notwendigkeit einer ganzheitlichen, niedrigschwelligen und ver-

netztenHilfe heraus, umdie spezifischen Lebensbedingungen der Adressatinnen

berücksichtigen zu können. Im letzten Beitrag des Unterkapitels diskutiertUlrike

KoopmannHerausforderungen für undAnforderungen andie Soziale Arbeit in der

Hospizarbeit und bei der Palliativversorgung in der Migrationsgesellschaft. Sie

zeigt, dass die Berücksichtigungmigrationsrelevanter Aspekte als eine Grundbe-

dingung für eine qualifizierte und fundierte Hospizarbeit gelten kann und dass

vor allemeindiskriminierungssensibler und reflektierterZugangallerBeteiligten

erforderlich ist, um die individuellen Lebenswelten und Bedürfnisse der betrof-

fenenMenschen zu erschließen.

Das zweite Unterkapitel „Arbeit und soziale Teilhabe“ umfasst insgesamt

drei Beiträge. Zu Beginn gewährt Franziska Berger Einblicke in das Arbeitsfeld des
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Jobcenters. Sie zeigt Anforderungen in und andie Beratung im Jobcenter unddis-

kutiert Implikationen für die sozialarbeiterische Beratung mit Adressat*innen

in sehr heterogenen Lebenswelten. LarsWeiser beschäftigt sich in seinem Beitrag

mit der prekären Situation erwachsener Menschen mit komplexer Behinderung

in Tagesförderstätten. Er beleuchtet strukturelle Barrieren von Menschen mit

komplexer Behinderung und schafft Handlungsansätze, die als eine Antwort auf

die bestehenden Defizite im Bereich der beruflichen Teilhabe von Menschen mit

komplexen Behinderungen angesehenwerden können. ImAnschluss stelltMarti-

na Schäfer eine Zeitenwende im Handlungsfeld der Behindertenhilfe vor, die mit

einer Abkehr aus prekären Lebensverhältnissen hin zu selbstbestimmter Teilhabe

in der Gesellschaft verknüpft ist. In diesem Rahmen kritisiert sie engführende

Adressierungsprozesse an eine vermeintlich homogene Zielgruppe und spricht

sich unter anderem für den Einbezug sozialräumlicher Angebotsstrukturen im

Handlungsfeld aus.

Im dritten Unterkapitel „Armut und ihre Folgen“ sind drei Beiträge subsu-

miert. Sally Peters beginntmit einer Deklaration von finanziellen Schwierigkeiten

erwachsenerMenschen als einThemader SozialenArbeit. Sie zeigt die (Aus-)Wir-

kungen von Finanzen im Alltag der Menschen als ein Querschnittsthema der So-

zialen Arbeit und leitet daraus Professionalisierungserfordernisse für die sozial-

arbeiterische Praxis her.FrankWilde schreibt in seinemBeitrag über die diskrimi-

nierende strafrechtliche Behandlung von vor allem armenMenschen in prekären

Lebenslagen vor Gericht. Er diskutiert Ungleichheitstendenzen im Rechtssystem

und stelltmögliche Interventionsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit in den Fokus.

Heike Frömke schließt das Unterkapitel mit ihrem Beitrag zu einem 24/7-Modell-

projekt als Angebot derWohnungsnotfallhilfe erwachsenerMenschen. Sie disku-

tiert konkrete Erkenntnisse aus demModellprojekt in Berlin in Relation zur eta-

blierten sozialarbeiterischen Hilfestruktur in derWohnungslosenhilfe.

Im vierten und letzten Unterkapitel des Sammelbandes „Auswirkungen von

Gewalterleben“ sind zwei Beiträge zu finden. Adrian Etzel und Barbara Kavemann

thematisieren empirisch fundiert Auswirkungen des Erlebens sexueller Gewalt in

Kindheit und Jugend. Sie zeigen die resultierenden erschwerten Ausgangsbedin-

gungen betroffener Menschen und entwickeln Implikationen für entsprechen-

de Unterstützungs- und Hilfsangebote. Nadine Fiebig stellt in ihrem Beitrag das

im deutschsprachigen Raum noch selten rezipierte Konzept „Coercive Control“

als prekäre Lebenslagen von Frauen* vor. Sie plädiert im Rahmen des Konzeptes

Coercive Control für ein erweitertes Verständnis vonGewalt gegen Frauen* in der

SozialenArbeit, umunter anderemBarrieren abzubauenund erweiterte Zugänge

zu Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen.

Abschließend möchten wir uns erneut bei allen Mitwirkenden ganz herzlich

bedanken, denn ohne die vielen mitarbeitenden Personen wäre eine Veröffentli-

chung nicht möglich gewesen. Unser Dank gilt allen beteiligten Autor*innen für

die angenehme, fristgerechte und innovative Zusammenarbeit und die Präsenta-
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tion der spannendenThemen. Bedankenmöchten wir uns bei AlexanderMeierotte,
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Theoretische und methodische
Zugänge zu erwachsenen
Menschen in prekären Lebenslagen



Eine theoretische Perspektive auf prekäre

Lebenslagen erwachsener Menschen in der

Sozialen Arbeit

Tim Middendorf

1 Einleitung

AlleMenschen können sich zeitweise oder dauerhaft in prekären Lebenslagen be-

finden. Es stellt sich die Frage, ob einerseits bestimmte Lebenslagen und ande-

rerseits verschiedene Lebensphasen Prekarität fördern oder abbauen. Die Inter-

dependenz vor allemvonLebensphasenundPrekarität ist bisherwenig beforscht.

Nach einer theoretischenBetrachtung vonprekären Lebenslagen jungerMen-

schen (vgl.Middendorf 2024) im vorherigen Sammelband (Middendorf/Parchow

2024) wird darauf aufbauend in diesem Beitrag das Zusammenwirken der Le-

bensphase Erwachsenenalter und prekärer Lebensverhältnisse in den Blick ge-

nommen. Die leitende Fragestellung lautet:

Welche Interdependenzen sindzwischenprekärenLebenslagenundderLebensphaseEr-

wachsenenalter theoretisch zu beobachten und was bedeutet dies für die Soziale Arbeit?

Aufgrund der Komplexität der einzelnenThemenfelder werden zu Beginn des

Beitrags die relevanten Begrifflichkeiten näher umrahmt (Kap. 2), um im drit-

tenKapitel zentrale Spezifika prekärer Lebenslagen erwachsenerMenschen theo-

retisch herzuleiten. Anschließend werden die Erkenntnisse sozialarbeitswissen-

schaftlich verknüpft (Kap. 4) und in einem Fazit inklusive Ausblick (Kap. 5) ab-

schließend bewertet.

2 Zentrale Begrifflichkeiten

In diesem Kapitel werden die zentralen Begriffskonzepte „prekäre Lebenslagen“

und„LebensphaseErwachsenenalter“ theoretischumrahmt.BeideBegrifflichkei-

ten verdienen aufgrund ihrer hohen theoretischen Komplexität und der transdis-

ziplinären Zugangswege eine ausführliche diskursive Herleitung, die an dieser

Stelle jedochnur komplexitätsreduzierend erbrachtwerdenkann.Stattdessen fo-

kussiert der Beitrag die aus meiner Perspektive vor allem für die Soziale Arbeit

relevanten Faktoren und Facetten von prekären Lebenslagen und der Lebenspha-

se Erwachsenenalter. Das Ziel besteht daher ausdrücklich nicht in der Herstel-

lung oder Reproduktion fester Begriffsdefinitionen, sondern in der Aufarbeitung

verschiedener transdisziplinärer Perspektivenmit Blick auf die Soziale Arbeit. So
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können möglicherweise fruchtbare Erkenntnisse sichtbar werden, die eine Rela-

tionierung von prekären Lebenslagen und der Lebensphase Erwachsenenalter in

der Sozialen Arbeit ermöglichen.

2.1 Prekäre Lebenslagen

Prekäre Lebenslagen sind von vielen Faktoren abhängig und daher nicht empi-

risch eindeutig zu messen. Denn nach welchen Faktoren ein Maß an Prekarität

erkannt werden kann, ist nicht abschließend bestimmt. Daher ist zunächst für

den Anfang der Begriffsannäherung nur der im Fachdiskurs kleinste gemeinsa-

me Nenner festzuhalten: Prekarität und somit prekäre Lebenslagen sind eng mit

Unsicherheit,Unplanbarkeit undVorläufigkeit verbunden (vgl.Vogel 2006,S. 79).

Klaus Dörre führt weiter aus:

„Seinem Wortstamm nach lässt sich ,prekär‘ auf das lateinische precarium, die

Bittleihe, zurückführen. Gemeint ist das Verleihen einer Sache, deren Nutzung

vom Geber jederzeit widerrufen werden kann. Prekarität bezeichnet demnach ein

unsicheres, instabiles, auf Widerruf gewährtes Verhältnis, das den Nehmer eines

Gutes vom Geber abhängig macht. Der Gegenbegriff ist eine stabile, sichere, durch

Rechtsgleichheit konstituierte Beziehung“ (Dörre 2021, S. 270).

Der Definition folgend ist das Alltagsverständnis von Prekarität, das häufig mit

der Idee eines Mangels an sozio-ökonomischer Ausstattung (z.B. als Folge von

fehlender Lohnarbeit) von Menschen verbunden ist, nicht haltbar. Denn die vor-

liegende Definition fokussiert zunächst mal ein Verhältnis zwischen Akteur*in-

nen, dasmit einemVerleihen einer Sache einhergeht und durchUnsicherheit, In-

stabilität undWiderrufsmöglichkeiten gekennzeichnet ist. Eine Person ist somit

durch die Entgegennahme einer Sache in eine Art Abhängigkeit geraten, denn es

besteht diemachtvolleMöglichkeit desWiderrufs der anderen Person.Die Bezie-

hung zwischen den Personen, somit die Relation zueinander, steht unter Anbe-

tracht des Übergebens einer Sache im Mittelpunkt des Interesses und nicht das

Maß an Ausstattung. Somit wird Prekarität von Dörre als ein relationaler Begriff

entworfen.

Dem relationalen Verständnis folgend ergibt sich die Frage nach der Wahr-

nehmung von Unsicherheit, Instabilität und Widerrufsmöglichkeiten. Denn es

ist zu klären,wer diese prekären Verhältnisse auf welcheWeise wahrnimmt–die

Tatsache einer sogenannten „Bittleihe“ sollte durch subjektive Betrachtungsfak-

toren der involvierten Personen ergänzt werden. Anders formuliert: Nicht aus-

schließlich die Existenz eines unsicheren und instabilen Verhältnisses gilt es zu

betrachten, sondernauchdessen subjektiveBewertungder entsprechendenMen-
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schen.Die beiden Zugänge ergänzen sich nach AndreaHense, die unter anderem

zu Erwerbsprekarität forschte:

„Erstere [die sog. objektive Perspektive als Vorhandensein von Prekarität] informiert

über strukturell feststellbare Gefährdungspotenziale, die bisherige Teilhabemög-

lichkeiten modifizieren und so auch individuelle Handlungsspielräume verändern.

Die Forschung zur subjektiven Prekaritätswahrnehmung berichtet hingegen über

die Situationsdefinitionen von Erwerbspersonen [und in anderen Lebenslagen],

die ihr Verhalten beeinflussen und so zu gesellschaftlichen Folgewirkungen führen“

(Hense 2018, S. 80).

Die Einschätzung von Prekarität benötigt daher – vor allem auch in der Sozia-

len Arbeit – zwei Perspektiven: Einerseits die sozial-strukturellen Gegebenheiten

einer sozialen Situation und andererseits die individuelleWahrnehmungundBe-

wertung der Beteiligten. Beide Perspektiven bedingen und prägen sich wechsel-

seitig und ergeben eine Gesamtsituation, die zu einer Prekaritätseinschätzung

führen kann.

Mit dieser Lesart nähern wir uns im nächsten Schritt einem grundlegenden

Prekaritätsverständnis von Robert Castel. Er versteht Prekarität vor allem in

Verbindungmit Arbeit und unterteilt die modernen Arbeitsgesellschaften in drei

verschiedene Sicherheitsniveaus für die Arbeitnehmenden (vgl. Castel 2000,

S. 360 f.). Sichere und stabile Arbeitskontexte befinden sich im Zonenmodell

von Castel in der Zone der Integration, die durch soziale Teilhabe und gesicher-

te Arbeitsverhältnisse gekennzeichnet ist. In der Mitte des Modells hat Castel

eine Zone der Prekarität eingefügt, die durch unsichere Arbeitsverhältnisse und

fragile soziale Netzwerke bestimmt ist. Zudem ist eine Zone der Exklusion er-

kennbar, in der die Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind und

keine ausreichenden sozialen Netzwerke besitzen (vgl. Castel 2000, S. 360 f.).

DasModell kann nach Hense durch dieWahrnehmungen der Beteiligten ergänzt

werden.Denn entscheidend für die Soziale Arbeit sind neben dieser strukturellen

Einordnung das Erleben und die Beurteilung der Individuen bezogen auf ihre Er-

werbssituation in ihrem Alltag. Da laut Castel die Erwerbssituation mit sozialer

Teilhabe in Verbindung steht und zudem das individuelle Erleben Auswirkungen

auf die soziale Teilhabe der einzelnen Menschen hat, sind diese Faktoren stets

mitzudenken. Erwerbsarbeit, soziale Teilhabe und das subjektive Erleben stehen

demnach in einem zirkulären Wirkungsverhältnis in Bezug auf Prekarität (s.

Abbildung 1).

Dass neben der Lohnarbeit und ihrer einhergehenden ökonomischenKapital-

ausstattung der Menschen bei der Betrachtung von Prekarität noch weitere Fak-

toren eine Rolle spielen, wird in den Arbeiten von Pierre Bourdieu deutlich. Aus

seiner Sicht ist Kapital als „akkumulierte Arbeit, entweder in Form von Materie

oder in verinnerlichter, „inkorporierter“ Form“ (Bourdieu 2012, S. 229) zu verste-
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Abb. 1: Interdependenz der Faktoren Arbeit, soziale Teilhabe und subjektives Erleben in

prekären Lebenslagen.

hen. Demnach sind Kapitelsorten bzw. Formen von Kapital einerseits sichtbare

Artefakte und andererseits verinnerlichte, sozusagen in den Körper aufgenom-

mene,Aspektewie zumBeispiel Fähigkeiten,WissenundErfahrungen.Aufgrund

der Komplexität undWechselwirkungen der verschiedenen Faktoren ist ein diffe-

renzierteres Bild auf die Kapitalsorten nach Bourdieu hilfreich, denn er benennt

Kapital als „grundlegendes Prinzip der inneren Regelmäßigkeiten der sozialen

Welt“ (ebd.). Durch einen Blick auf die Kapitalsorten können folglich Prinzipien

und Gesetzmäßigkeiten des interaktionalen Miteinanders identifiziert werden,

was insbesondere für die Soziale Arbeit von hoher Relevanz sein kann. Es ist da-

von auszugehen,dass einMangel anKapitalausstattung je nach sozialer Situation

mit einem Prekaritätsrisiko einhergeht.

Bourdieu unterscheidet in der Regel zunächst zwischen drei Kapitalsorten:

Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital und soziales Kapital (vgl. Bourdieu

2012, S. 229–242). Beim ökonomischen Kapital handelt es sich um Eigentum

einzelner Individuen. Ein entscheidendes Definitionskriterium stellt die direkte

und unmittelbare Möglichkeit dar, das Kapital in Geld konvertieren zu können

(vgl. ebd., S. 231). Kulturelles Kapital unterteilt Bourdieu in drei Unterkategorien.

Es umfasst in verinnerlichtem Zustand dauerhafte Dispositionen des Organismus

einzelner Akteure, in objektiviertemZustand beispielsweise Bücher oder Lexika und

in institutionalisiertem Zustand insbesondere (schulische) Titel (vgl. ebd.). Durch

kulturelles Kapital werden demnach sowohl kulturelle Güter als auch verschiede-

neWissensbestände und durchBildung und Sozialisation erworbene Fähigkeiten

sichtbar.Ebenfalls inkludiert sindBildungszertifikate, die in unsererGesellschaft

zumeist zu erweiterten Teilhabechancen in Beruf und Arbeit führen. Das soziale
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Kapital „ist die Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen, die mit

demBesitz eines dauerhaftenNetzes vonmehr oderweniger institutionalisierten

Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, an-

ders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit

zu einer Gruppe beruhen“ (Bourdieu 2012, S. 238, Hervorhebung im Original).

Dabei ist zu beachten, dass sowohl die Kapitalausstattung derMenschen,mit de-

nen Personen in Beziehung stehen, als auch die Dauerhaftigkeit undQualität der

sozialen Netzwerke Einfluss auf das soziale Kapital der Individuen nehmen. Es

ist diesbezüglich festzuhalten: Je unsicherer und kleiner die sozialen Netzwerke

einer Person sind, desto geringer ist ihre soziale Kapitalausstattung und umso

erschwerter erscheint soziale Teilhabe in der Regel. Zu den drei grundlegenden

Kapitalsorten fügt Bourdieu das symbolische Kapital hinzu (vgl. Bourdieu 1998,

S. 108 ff.). Es umfasst im Schwerpunkt die Chancen einer Person in Bezug auf

soziale Anerkennung, legitimiert beispielsweise durch erworbenes kulturelles

Kapital oder zugeschrieben durch spezifische Kleidung oder besonderes Ver-

halten. Symbolisches Kapital erleichtert vielfach soziale Teilhabe und schafft

Zugänge zu spezifischen sozialen Räumen.

Es wird deutlich, dass eine unterdurchschnittliche Kapitalausstattung hohe

Prekaritätsrisiken für die betroffenen Menschen hervorbringt, da die Lebensver-

hältnisse vor allem in ihrer sozialenBezogenheit in diesemFall als unsicherer und

instabiler beschrieben werden können.

Schultheis (2021) fasst anschaulich zusammen:

„Prekarität galt ihm [Pierre Bourdieu] einerseits als ein Ensemble objektiver Tat-

bestände (materielle Mangellagen, relativ schwache Kapitalausstattung und Res-

sourcenlage, fehlende, unzureichende oder befristete Absicherung des status quo

und beschränkte Vorsorge, eingeschränkte materielle Lebenschancen aller Art;

atypische Zeitstrukturen der alltäglichen Lebensführung, soziale Isolation bzw.

Ausgrenzung), andererseits und zugleich aber auch als Ensemble inkorporierter

und „naturalisierter“ prekärer materieller Existenzbedingungen (inneres soziales

Schicksal und Befindlichkeit; Habitus der Fatalität oder Resignation, mangelnde

Anerkennungdes gesellschaftlichenWerts verinnerlicht zumangelndemSelbstwert-

gefühl; geringe Verfügungsgewalt über Zukunft und Desorientierung, Reduktion

des Anspruchsniveaus, fragile Identitätsbastelei etc.)“ (Schultheis 2021, S. 399).

Die Bedeutung der subjektivenWahrnehmung ist noch zu ergänzen. Da die Her-

vorbringung von sozialen Situationen und soziales Handeln Einzelner ebenfalls

sowohl von objektiv-strukturellen Aspekten als auch von subjektiven Wahrneh-

mungen, geprägt durch inkorporierte Bedingungen, determiniert werden, sind

diese Faktoren in ihrer Verwobenheit aus meiner Sicht ebenfalls bei der Betrach-

tung von Prekarität einzubeziehen. Auf diese Weise ergibt sich ein umfassendes

Bild von Prekarität, das so in diesem Beitrag Anwendung findet.
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Nachfolgend findet eine Annährung an den Begriff der (prekären) Lebensla-

gen1 statt. Lebenslage ist ein sowohl im Alltagskontext als auch im wissenschaft-

lichen Kontext vielfach verwendeter Begriff, der in der Regel persönliche Situa-

tionen im gesellschaftlichen Zusammenspiel beschreibt. In vielen wissenschaft-

lichen Veröffentlichungen werden in Anlehnung an Ingeborg Nahnsen differente

Spielräume benannt, die soziales Handeln und Lebenslagen determinieren (vgl.

Nahnsen 1975, S. 150):

• Versorgungs- und Einkommensspielraum (u.a. Versorgungmit Geld, Gütern

und Diensten),

• Kontakt- und Kooperationsspielraum (u.a. soziale Netzwerke, soziale Kon-

takte),

• Lern- und Erfahrungsspielraum (u.a. Sozialisationserfahrungen und -mög-

lichkeiten),

• Muße- und Regenerationsspielraum (u.a. psychische und physische Belas-

tungen),

• Dispositionsspielraum (u.a.Mitbestimmung und Partizipation) (vgl. ebd.).

Die benannten Handlungsspielräume sind für verschiedene Menschen ganz un-

terschiedlich ausgestaltet und befinden sich in stetigen Veränderungsprozessen

durch gesellschaftliche und individuelle Entwicklungen. Die Spielräume prägen

die Voraussetzungen individueller Bedürfnisbefriedigungen und sozialer Teilha-

be in ihrer Wechselwirkung zu äußeren Faktoren. Somit kennzeichnen Lebens-

lagen mit ihren inhärenten Spielräumen die Möglichkeiten von Individuen, sich

(sozial) zu entfalten.„Ein eklatanterMangel anbzw.Unsicherheit in entsprechen-

den Entfaltungs-, Teilhabe- und Befriedigungsmöglichkeiten deutet auf prekäre

Lebenslagen hin“ (Middendorf 2024, S. 36).

Denn in der Zusammenführung der Begrifflichkeiten Prekarität und Lebens-

lagen lässt sich zusammenfassend feststellen, dass von prekären Lebenslagen

auszugehen ist, wenn individuelle Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten

einzelner Menschen in ihrer sozialen Eingebundenheit stark eingeschränkt oder

stetig unsicher sind.Dies kann aufgrund verschiedener Gründe undWechselwir-

kungen der Fall sein, zu deren Identifizierung die benannten Handlungsspiel-

räume als zielführend erscheinen. Im folgenden Unterkapitel werden nun die

zentralen Spezifika der Lebensphase Erwachsenenalter dargestellt.

1 Zur Vermeidung vonWiederholungen sei auf den Beitrag im ersten Sammelband verwiesen, in

dem ausführlicher auf das Lebenslagenkonzept eingegangen wurde (s. Middendorf 2024, ins-

besondere S. 35 ff.).
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2.2 Lebensphase Erwachsenenalter

Die Lebensphase des Erwachsenenalters kann je nach Betrachtungsgegenstand

multiperspektivisch, transdisziplinär und aus einer spezifischen theoretischen

(Teil-)Perspektive fokussiertwerden.DergemeinsameNennerbestehtdarin,dass

das Erwachsenenalter vor allem rechtlich durch eine Volljährigkeit derMenschen

gekennzeichnet ist. In diesemBeitrag nehmenwir eine für die Soziale Arbeit hilf-

reiche Perspektive ein, dieMenschen und ihre Entwicklung in ihrer interaktiona-

len Verwobenheit zu gesellschaftlichen Prozessen sieht. In der Entwicklungspsy-

chologie wird diesbezüglich von einem transaktionalen Modell gesprochen: „Die

gesellschaftliche Umwelt beeinflusst ständig und notwendigerweise die Person,

und diese wirkt wiederum handelnd auf ihre Lebensumwelt ein; dabei verändern

sich beide, die Person und die Umwelt, weil sie Teile eines gemeinsamen Sys-

tems sind“ (Faltermaier et al. 2014, S. 43). Das ist einerseits sinnvoll, da Soziale

Arbeit aus meiner Sicht stets die Interdependenzen von Menschen und ihrer ge-

sellschaftlichen Umwelt fokussiert, und andererseits, da diese Verwobenheit be-

sonders im Erwachsenenalter an Bedeutung gewinnt.

Allgemein lässt sich feststellen, dass das Erwachsenenalter auch in der Aus-

differenzierung verschiedener Lebensphasen immer einen zentralen Platz in der

wissenschaftlichen Betrachtung sozialer Zusammenhänge eingenommen hat.

Wurden um das Jahr 1900 herum ausschließlich die Lebensphasen Kindheits-

alter und Erwachsenenalter betrachtet, so lassen sich heutzutage schon fünf

verschiedene Lebensphasen in den Blick nehmen (Kindheitsalter, Jugendalter,

Erwachsenenalter, Seniorenalter, hohes Alter) (vgl. Quenzel/Hurrelmann 2022,

S. 16). Das Erwachsenalter als Lebensphase variiert zwar in der skizzierten Dau-

er an Jahren, jedoch stellt es zu jeder Zeit in der historischen Betrachtung die

umfangreichste Lebensphase des Menschen dar.

Die Übergänge sind fließend und je nach Perspektive ergeben sich ver-

schiedene Faktoren, die das Eintreten in die Lebensphase Erwachsenenalter

kennzeichnen. Quenzel und Hurrelmann benennen disziplinübergreifend vier

Faktoren, die wiederum zu vier zentralen Entwicklungsaufgaben des Erwachse-

nenalters führen:

• Übernahme der Berufsrolle führt zur Aufgabe: ökonomische Selbstversor-

gung,

• Übernahme der Partner*in- und Familienrolle führt zur Aufgabe: Familien-

gründungmit Kinderbetreuung,

• Übernahme der Konsument*innenrolle führt zur Aufgabe: selbstständige

Teilnahme am Kultur- und Konsumleben,

• Übernahmeder politischenBürger*innenrolle führt zur Aufgabe: verantwort-

liche politische Partizipation (vgl. Quenzel/Hurrelmann 2022, S. 40).
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Quenzel beschreibt explizit sozialisationstheoretisch die Entwicklungsaufgaben

wie folgt:

„Versteht man Sozialisation als aktive Auseinandersetzung eines Individuums mit

den Anforderungen, die aus seiner sozialen und biologischen Umwelt an es her-

angetragen werden, stellt sich die Frage, was das konkret für Anforderungen sind,

mit denen sich Individuen auseinandersetzen und in deren Verlauf sie sowohl die

eigenen [sic!] Persönlichkeit weiterentwickeln als auch in die soziale Gemeinschaft

hineinwachsen sollen. Das Konzept der psychosozialen Entwicklungsaufgaben un-

ternimmt den Versuch, die Sozialisationsanforderungen zu operationalisieren […]“

(Quenzel 2015, S. 233).

Bei den vier benannten Entwicklungsaufgaben im Erwachsenenalter handelt es

sich folglich umAnforderungen, die imZusammenspiel von IndividuumundGe-

sellschaft entstehen und die zur Individualgenese und zur Eingliederung in ge-

sellschaftliche Strukturen beitragen. Der zunehmenden Freiheit und den Entfal-

tungsmöglichkeiten im Erwachsenenleben stehen demnach Anforderungen ge-

genüber, die das Leben Einzelner sehr prägen können:

• Druck der finanziellen Selbstversorgung, der– sollte dies nicht gelingen (wol-

len) – automatisch mit Bewertungs- und Stigmatisierungsprozessen von au-

ßen einhergehen kann.

• Druck zur Familiengründung, der – sollte dies nicht gelingen (wollen) – mit

Begründungsverpflichtungen einhergehen kann.

• Druck zum Konsum, der – sollte dies nicht gelingen (wollen) – ebenfalls mit

Teilhabeeinschränkungen und Begründungszwang einhergehen kann.

• Druck zur politischen Partizipation, der– sollte dies nicht gelingen (wollen) –

mit Ausgrenzungstendenzen einhergehen kann.

Ausmeiner Perspektive ist an dieser Stelle noch ein Punkt zu ergänzen,der in den

Entwicklungsaufgaben bisher noch nicht aufgeführt wurde: die Aufgabe der in-

terpersonellen Regulierung der einzelnen Anforderungen.Menschen imErwach-

senenalter sind stetig aufgefordert, die einzelnen an sie gestellten Aufgaben so zu

bewältigen, dass sie möglichst leistungsfähig und gesund ihr Leben bestreiten.

Siemanagen demnach die äußeren Anforderungen im Zusammenspiel mit ihren

innerenBedürfnissen.Das kann als durchaus herausforderungs- und anspruchs-

voll beschrieben werden.

Exemplarisch dargestellt wird deutlich, dass vor allem die Phase des Erwach-

senenalters durch gesellschaftliche Aufgaben, Anforderungen und Normen ge-

prägt ist, die bei Nichterfüllung negative Folgen für Einzelne mit sich bringen

können. Das wird besonders deutlich in der Betrachtung von prekären Lebens-

lagen erwachsener Menschen im folgenden Kapitel.
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3 Prekäre Lebenslagen erwachsener Menschen

Sofern wir dem aufgespannten Verständnis folgen, dass prekäre Lebenslagen

vor allem in den differenten Spielräumen mit Unsicherheit, Machtgefälle und

Unbeständigkeit einhergehen und es im Erwachsenenalter im Zusammenspiel

von Individuen und Gesellschaft sehr grundlegende Entwicklungsaufgaben zu

bewältigen gibt, dann erscheint es naheliegend, dass sich erwachsene Menschen

in prekären Lebenslagen oftmals in als sehr bedrückend erlebten Situationen

befinden. Denn auf der einen Seite soll gesellschaftlich betont das Erwachsenen-

alter mit Verantwortungsübernahme, Selbstständigkeit und sozialer Teilhabe

einhergehen, auf der anderen Seite erleben gerade erwachsene Menschen in

prekären Lebenslagen diesbezüglich eingeschränkte Teilhabemöglichkeiten.

Doch nicht nur das: Die Nichtbewältigung bestimmter Aufgaben zieht häufig –

zudem ggf. gerahmt als gesellschaftliche Normverletzung – Bewertungs- und

Stigmatisierungsprozesse nach sich, da die (unausgesprochene) gesellschaftliche

Erwartungshaltung nicht erfüllt wird. Dies kann sich zu einem Kreislauf entwi-

ckeln, der durch die Wahrnehmung und möglicherweise die Identifikation mit

der eigenen prekären Lebenslage wiederum das Selbstbild schwächt und zu einer

weiteren Prekarisierung führt (s. Abb. 2).

Abb. 2: Kreislauf der Prekarisierung im Erwachsenenalter

Es bleibt festzuhalten, dass erwachsene Menschen in prekären Lebenslagen

in erhöhtemMaße gefährdet sind, in einen absteigenden Prekaritätskreislauf zu

gelangen. Sollte die Lebensphase eigentlich gesellschaftlich bedingt durch Pro-

duktion, Selbstständigkeit und Partizipation geprägt sein, so geraten erwachse-

ne Menschen in prekären Lebenslagen häufig in den Fokus, wenn ihre Aufgaben

nicht entsprechenderfülltwerden.Dies geht oftmalsmit einernegativenundpre-

kärenSelbstwahrnehmungeinher,die eine ausgeprägtegesellschaftlicheTeilhabe

wiederum gefährden kann. In dieser erneuten Wechselwirkung von Individuum
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und Gesellschaft kann Soziale Arbeit hilfreich werden, wie im folgenden Kapitel

dargelegt wird.

4 Prekäre Lebenslagen erwachsener Menschen in ihrer

Bedeutung für die Soziale Arbeit

Ähnlich wie bei prekären Lebenslagen junger Menschen sind auch die prekären

LebenslagenerwachsenerMenschenals sozialesProblemzudefinieren (vgl.Groe-

nemeyer 2012, S. 18), die es in der Sozialen Arbeit nach Staub-Bernasconi zumil-

dern oder zu lösen gilt (Staub-Bernasconi 2018, S. 370). Vor allem aufgrund der

gesellschaftlichen Eingebundenheit erwachsener Menschen und der wechselsei-

tigen Bedingungsfaktoren von Individuum und Gesellschaft ist es für die Soziale

Arbeit zentral,die Interventionenbehutsamundprofessionell zu vollziehen,nach

Staub-Bernasconi immer in Rückgriff auf die übergeordneten Menschenrechte

(vgl. Staub-Bernasoconi 2012, S. 275).

Denn – und das als eine wesentliche Erkenntnis der Auseinandersetzung –

vor allem Menschen im Erwachsenenalter sind nicht so frei von gesellschaftli-

chen Anforderungen und individuellen Aufgaben wie möglicherweise zunächst

vermutet. Der Grad der Freiheit variiert je nach Lebenssituation und Lebensla-

ge der betroffenen Menschen und er ist unmittelbar mit eigener Prekarität ver-

bunden.Menschen imErwachsenenalter sind zudemwomöglich eher von gesell-

schaftlicher Stigmatisierung betroffen als andereMenschen,da ihnendieVerant-

wortung für die Gestaltung der eigenen Situation qua Alter schon zugeschrieben

wird. Denn sie haben durch ihr Alter die Möglichkeit, beispielsweise eine Familie

zu gründen, einer geregelten Arbeit nachzugehen oder sich als Konsumierende

wirtschaftsförderlich zu zeigen – ganz abgesehen von der Möglichkeit der poli-

tischen Mitgestaltung. In derTheorie haben sie demnach doppelte Einflussmög-

lichkeiten: Sie können ihre individuelle Situation und die gesellschaftlichen Zu-

sammenhänge verändern und gestalten.

Dass dies nicht für alle Menschen gilt und einige Individuen zudem vor nicht

selbst verantworteten Teilhabeeinschränkungen stehen, wird in der alltäglichen

Diskussion teilweiseübersehen.Daherhat auchdieSozialeArbeit indiesenFällen

aus meiner Sicht an vielfältigen Stellen adressat*innenfokussiert zu agieren:

1. Soziale Arbeit sollte die prekären Lebensverhältnisse der betroffenen Men-

schen individuell betrachten und nach Möglichkeit Hilfen zur Verbesserung

schaffen, sodass die einzelnen Menschen nach ihren eigenen Wünschen ihre

individuellen und gesellschaftlichenAufgaben besser bewältigen können.Das

so gewonnene Vertrauen in die eigene Handlungskompetenz kann die eigene

Wahrnehmung der betroffenenMenschen positiv verändern.
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2. Soziale Arbeit sollte gesellschaftlichen Stigmatisierungsprozessen entgegen-

wirken undHemmschwellen der gesellschaftlichen Aufgabenbewältigung ab-

bauen. Das führt einerseits zumehr gesellschaftlicher Toleranz für differente

Lebensbedingungen, macht auf diese Weise prekäre Lebensbedingungen in

der Öffentlichkeit besprechbar und führt andererseits zumehr Teilhabemög-

lichkeiten für derzeit benachteiligte Menschen.

3. Soziale Arbeit sollte die Hervorbringung von prekären Lebenslagen als ein

komplexes Zusammenwirken von individuellen und Umweltfaktoren erken-

nen und somit die (Lösungs-)Verantwortung in die Öffentlichkeit tragen. Auf

diese Weise wird einer Individualisierung von Problemlagen entgegenge-

wirkt, sodass wiederum Stigmatisierungsprozesse abgebaut werden.

Diesbezüglich sind umfangreiche und vielschichtige Initiativen notwendig, um

die betroffenen Menschen angemessen unterstützen zu können. Soziale Arbeit

spielt ausmeiner Sicht eine entscheidendeRolle bei der Bewältigung prekärer Le-

benslagen im Erwachsenenalter.

5 Fazit

Prekäre Lebenslagen im Erwachsenenalter sind vielschichtig, komplex und

oftmals kaum zu durchschauen. Ihre Erscheinungsformen und Begründungs-

zusammenhänge sind enorm different, sodass in diesem Sammelband nur ein

kleiner Ausschnitt möglicher prekärer Lebenslagen aufgenommenwerden konn-

te. Ähnlich zeigt es sich in der theoretischen Herleitung prekärer Lebenslagen

im Erwachsenenalter: Sie bleibt an einigen Stellen diffus und stets zu kurz her-

geleitet, denn die Wechselwirkungen zwischen individuellen Gegebenheiten,

gesellschaftlichen Umweltfaktoren und den situativen Eigendynamiken sind für

eine vollständige Darstellung viel zu komplex. Daher ist der Beitrag als übergrei-

fendes Verständnisangebot zu deuten, um einen kleinen gemeinsamen Nenner

zu prekären Lebenslagen im Erwachsenenalter zu konstruieren.

Dass dieses Phänomen für die Soziale Arbeit eine herausragendeRolle spielen

sollte,wurde imBeitrag an vielen Stellen deutlich.Prekäre Lebenslagen–auch im

Erwachsenenalter – bilden quasi ein Kernthema für die Soziale Arbeit, da sie vor

allem an der vielfach beschriebenen Schnittmenge von Individuum und Gesell-

schaft verortet sind.Die Soziale Arbeit hat je nachHandlungsfeld und Auftrag die

Möglichkeit, an verschiedenen Stellen wirksam zu werden. Dies ist notwendig,

um die oftmals komplexen undmanifestierten unsicheren Lebenslagen im Sinne

und mit den Adressat*innen positiv zu beeinflussen. Für diese praktische Arbeit

kann der Beitrag eine Verständnisgrundlage bieten.
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Das Lebenslagenkonzept in der Sozialen

Arbeit

Ein praxeologischer Blick auf Menschen in prekären

Lebenslagen im Erwachsenenalter

Eva Maria Löffler und Erna Dosch

1 Einleitung

Soziale Arbeit ist in Anlehnung an Engelke/Borrmann/Spatscheck (2016, S. 17 ff.)

zu unterscheiden in die drei Bereiche: Wissenschaft (Forschung), Praxis (An-

wendung) und Ausbildung (Lehre). Gegenstand aller drei Bereiche sind ,soziale

Probleme‘1. Während die Wissenschaft eine reflexive Antwort auf soziale Pro-

bleme bietet, indem sie die Entstehung, Verhinderung und Bewältigung dieser

erforscht, ist die Praxis als tätige Antwort zu verstehen. Die Ausbildung umfasst

die Lehre sowohl der reflexiven als auch der tätigen Antwort, um Studierende auf

die Anforderungen der Tätigkeiten als Sozialarbeiter*innen vorzubereiten (vgl.

Staub-Bernasconi 1991, S. 3 ff.). Der Fokus des Beitrags liegt auf der Nutzung

des Konzeptes der Lebenslage als „reflexives Instrumentarium“ (Böhnisch/Funk

2018, S. 57) für die Praxis der Sozialen Arbeit.

Für die Soziale Arbeit als Praxis steht die Verhinderung und Bewältigung

sozialer Probleme im Alltag der Adressat*innen und Nutzer*innen im Fokus. Sie

leistet nach Böhnisch (2012, S. 219; Böhnisch 2019) „Hilfe zur Lebensbewältigung“

und wird als eine gesellschaftlich institutionelle Reaktion auf Bewältigungstat-

sachen bzw. „typische psychosoziale Bewältigungsprobleme in der Folge gesell-

schaftlich bedingter sozialer Desintegration“ (Böhnisch 2012, S. 219) betrachtet.

1 Bei der Begriffsbestimmung ,soziale Probleme‘ handelt es sich um komplexe Problemdefinitio-

nen undBedeutungszuweisungen (vgl. Scherr 2007, S. 69).DieDefinitionen sollten kritisch be-

trachtet werden, zumal der Problemdiskurs zu ,sozialen Problemen‘ nach Scherr (ebd.) auch zu

Verkehrungen führen kann. Bei Störungen der gesellschaftlichen Ordnung kann „die Bekämp-

fung eines sozialen Problems in repressive Strategienmünden“ und gegen „die als Trägergrup-

pe des jeweiligen Problems identifiziert werden – so etwa in eine Ordnungspolitik“ (ebd.). Es

ist auch zu reflektieren, dass sozialarbeiterische und sozialpädagogische Praxen vor demHin-

tergrund von Sozialbürokratien und Sozialpolitik erzeugtem Handeln entstehen, die verbind-

liche Deutungen ‘sozialer Probleme‘ sowie daraus resultierende Tätigkeiten und Zielstellungen

für sozialpädagogisches Handelns benennen (vgl. Dewe 1996, S. 40). Daraus geht hervor, dass

die Definition(en)mitMachtverhältnissen,Hierarchien und daraus resultierendenWerten und

Normen sowie entsprechenden Aufgaben in Zusammenhang stehen.
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Sie unterstützt bei der Befriedigung von Bedürfnissen in der sozialstaatlichen

Sphäre und befasst sich mit „biografische[n] Ausformungen sozialer Risiken“

(Böhnisch/Schröer 2013, S. 45). Soziale Arbeit adressiert Menschen aller Alters-

gruppen – also auch die, im vorliegenden Herausgeberband im Fokus stehende

Adressat*innengruppe ,Menschen im Erwachsenenalter‘.

Mit Erwachsenenalter wird in der Entwicklungspsychologie der Altersab-

schnitt vom 19. bis 80. Lebensjahr bezeichnet. Es wird gegliedert in: Frühes

(18–35 Jahre), mittleres (35–65 Jahre) und höheres (65–80 Jahre) Erwachsenenal-

ter. Das Alter ab 80 Jahren wird als hohes Alter bezeichnet (vgl. Lindenberger/

Schaefer 2008, S. 366). „Die Übergänge zwischen diesen Lebensphasen sind

kontinuierlich, doch ihre Anforderungen und Möglichkeiten unterscheiden

sich wesentlich“ (ebd.). Hierbei ist das mittlere Erwachsenenalter meist mit

einer Abgrenzung und Ausweitung von Tätigkeiten, Fähigkeiten und Ressourcen

verknüpft. Im frühen und mittleren Erwachsenenalter werden vorwiegend Ent-

scheidungen zu unterschiedlichen Bereichen, z.B. hinsichtlich des Berufes, der

Partnerschaft und der Elternschaft, getroffen. Im weiteren Lebensverlauf und

mit Beginn des hohen Alters findet eher eine „Abwahl“ von Bereichen des Lebens

statt (vgl. ebd.). Jeder Mensch hat Entwicklungsaufgaben (vgl. Havighurst 1973)

zu erfüllen,die „die Lebensspanne als eine Folge vonHerausforderungen,die vom

Individuum als persönliche Entwicklungsziele wahr- und angenommen werden“

(Lindenberger/Schaefer 2008, S. 368) beschreiben, z.B. Arbeit, Familie, Enga-

gement für das Gemeinwesen etc. Gerade durch prekäre Lebenslagen, z.B. bei

materieller Armut und dadurch bedingte prekäre Lebenskonstellationen, können

Entwicklungsaufgaben, die ohnehin Herausforderungen darstellen, nochmals

erschwert sein. Aufgabe von Sozialarbeiter*innen ist dann die Unterstützung

der Menschen bei der Bewältigung dieser lebensalter- und strukturtypischen

Probleme. Auf diese Weise werden prekäre Lebenslagen zum Gegenstand sozial-

arbeiterischen Handelns und ihre Bearbeitung, Bewältigung, Prävention sowie

Verhinderung zu ihremHandlungsziel.

Um soziale Probleme der Menschen in der modernen Gesellschaft zu erken-

nen, zu verstehen und in der Folge –wie es ihrem Selbstverständnis entspricht –

Hilfe zur Bewältigung (vgl. Böhnisch 2019) dieser Probleme zu leisten, stützt sich

das professionelle Handeln der Sozialen Arbeit auf professionseigeneTheoriebe-

stände wie Handlungstheorien und -konzepte sowie auf Theorien und Ansätze

der Bezugswissenschaften (vgl. Engelke/Borrmann/Spatscheck 2016). In Kapitel

2 wird genauer ausgeführt, welche Bedeutung Theoriewissen für das professio-

nelle Handeln von Sozialarbeiter*innen hat. Anschließend wird in Kapitel 3 das

Lebenslagenkonzept nach Voges (2002, 2006, 2011) vertieft und gezeigt,wie Sozi-

alarbeiter*innen dieses Konzept zur Analyse, Bearbeitung und Reflexion von so-

zialen Ungleichheitslagen in der Praxis nutzen können.Der Beitrag endet mit ei-

nem Schlusswort der Autorinnen in Kapitel 4.
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2 Theoretische Perspektiven (in) der Sozialen Arbeit

Vor allem in Deutschland existieren nach wie vor unterschiedliche Auffassungen

darüber, ob bzw. inwiefern Soziale Arbeit eine eigenständige Profession undDis-

ziplin ist/sein könne (zur kritischen Debatte vgl. Staub-Bernasconi 2018). Im in-

ternationalenDiskurs hingegenwird die Soziale Arbeit als „praxisorientierte Pro-

fession und wissenschaftliche Disziplin“ (Fachbereichstag Soziale Arbeit/Deut-

scher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. 2016, S. 2) definiert, die „gesellschaft-

licheVeränderungen, soziale Entwicklungenundden sozialenZusammenhalt so-

wie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung vonMenschen [fördert]“

(ebd.). Als sogenannte „Handlungswissenschaft“ steht dasHandeln von Personen

im entsprechend definierten Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit in ihrem

Fokus (vgl. Birgmeier 2014, S. 12; DGSA 2016, S. 2).

Soziale Arbeit als Disziplin bezieht sich auf theoretisches grundlagen- und

anwendungsbezogenesWissen (vgl. Birgmeier/Mührel 2017, S. 27, S. 128 ff.) und

nutzt wissenschaftlich-empirisches Wissen u.a. auch durch eigene Forschung

in Bezug auf Disziplin, Profession und Praxis (vgl. Thole 2012, S. 47). Hierdurch

kann sie ihren Gegenstandsbereich beschreiben, analysieren, erklären und Ver-

ursachungszusammenhänge erkennen sowie Lösungen zur Vermeidung sozialer

Probleme erarbeiten (vgl. Dewe/Otto 2018; Scheu/Aurata 2015). Damit zielt sie

vor allem auf die wissenschaftliche Bearbeitung praktischer Frage- und Problem-

stellungen ab, begründet und reflektiert das Handeln in der Praxis und bietet

insgesamt Lösungsorientierung.

Der Sozialen Arbeit als Profession dienen Theoriewissen und theoretische

Perspektiven, um ihr professionelles Handeln zu begründen, zu erklären, zu

reflektieren und Zusammenhänge zu verstehen sowie Handlungsalternativen

zu entwickeln (vgl. Dewe/Otto 2018; Scheu/Aurata 2015). Professionelles Han-

deln wird dabei als die Kompetenz verstanden, „wissenschaftlich fundiert in

einer komplexen, von Heterogenität geprägten Praxis und unter Unsicherheit

lösungsorientiert handeln zu können“ (Heiner 2004, S. 21). Um dem Zwang der

Begründung und Rechtfertigung ihres Handelns gerecht zu werden (vgl. von

Spiegel 2021, S. 49), stützen sich Sozialarbeiter*innen sowohl auf Theorien der

Sozialen Arbeit als auch der Human- und Sozialwissenschaften und damit der

Bezugswissenschaften (vgl. Fachbereichstag Soziale Arbeit/Deutscher Berufs-

verband für Soziale Arbeit e.V. 2016, S. 2).

Das professionelle Handeln ist gekennzeichnet von der Relationierung unter-

schiedlicher Wissensformen, indemWissenschaftswissen sowie Handlungswis-

sen (auch Erfahrungswissen) herangezogen und auf die eigene Problemstellung

hin selektiv bzw. reflexiv interpretiert werden. Hierdurch entsteht das Professi-

onswissenunddie unterschiedlichenWissensformenwerden für spezifischePro-

blemstellungen anwendbar (vgl. Dewe/Otto 2012, S. 210 f.). Teil des Professions-

wissens sind damit die professionseigenen theoretischen Perspektiven und wis-
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senschaftlich begründete Handlungsmethoden – z.B. das bereits genannte Kon-

zept „Hilfe zur Lebensbewältigung“ nach Böhnisch (2012, 2019) – sowie dasTheo-

riewissen der Bezugswissenschaften (vgl. Engelke/Borrmann/Spatscheck 2016).

Die Bezugswissenschaften, u.a. Soziologie, Psychologie, Rechtswissenschaften

und Medizin, analysieren und beschreiben spezifische soziale Problemfelder der

Sozialen Arbeit (vgl. Birgmeier 2014, S. 12; DGSA 2016, S. 2). Sozialarbeiter*innen

nutzen diese Theorien und Konzepte als Ganzes oder beziehen sich auf einzel-

neBestandteile undBegriffe derBezugswissenschaften (vgl.Engelke/Borrmann/

Spatscheck 2016, S. 270 ff.); so z.B. den Lebenslagenansatz und den Begriff der

Lebenslage.

3 Reflexion prekärer Lebenslagen im Erwachsenenalter

Die Bedeutung „prekäre Lebenslagen“ bzw. „Prekariat“ ist komplex (vgl. Midden-

dorf 2024, S. 33 ff., vgl. Dörre 2021, S. 270 ff.) und soll hier nur kurz erläutert wer-

den: Unter Prekariat fasst Dörre in Bezug auf den soziologischen Diskurs „unsi-

chere, instabile Arbeits-, Beschäftigungs- und Lebensverhältnisse“ (Dörre 2021,

S. 270), die inDependenzen undMissverhältnissen eingebunden undmitMacht-

beziehungen verwoben sind.Entsprechend„kannPrekariat als ein Phänomenbe-

schrieben werden, das durch Ungleichheit gekennzeichnet ist und in Beziehun-

gen hervorgebracht wird“ (Middendorf 2024, S. 33) sowie in den unterschiedli-

chen Lebenslagen der einzelnen Menschen angelegt ist (ebd.). Castel (2000), der

das Prekariat insbesondere inArbeitskontextenuntersucht, differenziert drei un-

terschiedlicheSicherheitsniveaus fürArbeitnehmende: InderZoneder Integration

befindet sich das Gros der Beschäftigten, das sowohl durch gesicherte Vollzeiter-

werbstätigkeit als auch durch vorwiegend intakte soziale Netzwerke geprägt ist.

Darunter bildet sich die Zone der Prekarität aus, die unsichere Beschäftigungsver-

hältnisse sowie zunehmend instabilere soziale Netzwerke aufweist. Zuletzt wird

die Zone der Exklusion aufgezeigt, in der Menschen aus den Arbeitsverhältnis-

sen entkoppelt und exkludiert sind sowie soziale Netzwerke fehlen (Castel 2000,

S. 360 f.). Hieraus resultiert, „dass der Status der (gesicherten) Erwerbsarbeit ei-

nerseits eng mit sozialen Netzwerken und sozialer Teilhabe sowie andererseits

mit Prekarität“ (Middendorf 2024, S. 34) der Individuen verbunden ist. Somit ist

das Sicherheitsniveau unterhalb gesicherter Arbeitsverhältnisse „für die Arbeit-

nehmer*innen als prekär zu bezeichnen“ (ebd.). Diese Prekarität steht in Wech-

selwirkung zu Armut und kann als Folge dieser sowie Ursache oder Risikofaktor

für Armut definiert werden.

Zur Bestimmung von ,Armut‘ haben sich in der Armutsforschung hauptsäch-

lich zwei Modelle bewährt: Zum einen der Ressourcenansatz, in dem vor allem die

Unterausstattung an ökonomischenRessourcen imMittelpunkt steht (vgl.Bäcker

et al. 2020, S. 282). Zum anderen die Lebenslagen-Ansätze, die versuchen, die Le-
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benssituation mittels verschiedener Dimensionen von Armut umfangreicher zu

erfassen. „Liegt Unterversorgung in gleich mehreren Lebensbereichen vor, be-

steht das Risiko, dass Armut zugleich mit sozialer Ausgrenzung“ (ebd., S. 283)

bzw.mit dem Risiko der (gesellschaftlichen) Exklusion verbunden ist. Menschen

in prekären Lebenslagen sind damit einem hohen Risiko der Armut und Exklu-

sion ausgesetzt; ihre Ressourcen und die Wahrnehmung der sozialen Teilhabe

sind enorm beeinträchtigt (BMAS 2021). Die ungleiche Verteilung von Ressour-

cen kann als eine zentrale Ursache gesellschaftlicher Probleme gefasst werden.

(Sozial-)Politische Maßnahmen zur Bekämpfung von Prekarität und Armut zie-

lendaher oft darauf ab, sowohl die Sicherheit derArbeits- undLebensverhältnisse

zu verbessern als auch die finanziellen Ressourcen der betroffenen Menschen zu

erhöhen.

Nachfolgend wird zunächst das Lebenslagenkonzept und seine Entwicklung

nachgezeichnet (3.1), bevor entlang eines Fallbeispiels aufgezeigt wird, inwiefern

dieser Ansatz der Praxis der Sozialen Arbeit als reflexives Instrumentarium zur

Identifikation von sozialen Ungleichheitslagen dienen kann (3.2).

3.1 Das Lebenslagenkonzept

DerBegriff ,Lebenslage‘ ist ein soziologischer Begriff und bezieht „sich auf die so-

ziale PositionunddieUmstände,unter denen Individuenund sozialeGruppen le-

ben“ (Kolip 2020). Lebenslagen entwickeln sich im Lebenslauf „aus den ökonomi-

schen, sozialen, kulturellen und politischen Lebensbedingungen von Menschen“

(Clemens/Naegele 2004, S. 388) und determinieren das individuelle Handeln in

unterschiedlichen Lebensbereichen. Sie verändern sich mit dem sozialen Wan-

del der Gesellschaft und sind individuell nur in begrenztem Maße beeinflussbar

(Amann 2000, S. 58). ,Prekäre Lebenslagen‘ beinhalten somit soziale Lagen von

Personen, die dem Risiko ausgesetzt sind, „in die Armut und die damit verbun-

dene soziale Ausgrenzung abzugleiten“ (Geißler 2014, S. 260).Unzureichend öko-

nomische und materielle Zugänge sind mit Verwehrungen „von allgemein aner-

kannten Lebenschancen in wesentlichen Bereichen der menschlichen Existenz“

verknüpft (ebd., S. 230). Lebenslagenkonzepte dienen entsprechend der Analyse

von sozialer Ungleichheit; sie ermöglichen es, Armut undUnterversorgung sowie

die Entstehung von sozialer Ungleichheit zu erklären.

Der Lebenslagenansatz nach Voges (2002, 2006, 2011), wie er heute in der Ar-

mutsberichterstattung (u.a. Voges et al. 2003; BMAS 2021) verwendet wird, hat

eine lange Tradition. Er wurde von Otto Neurath in den 1930er-Jahren begründet

und von GerhardWeisser Mitte der 1950er-Jahre in sozialpolitische Diskussions-

zusammenhänge eingebracht. Im Anschluss daran erarbeitete Ingeborg Nahn-

sen fünfHandlungsspielräume (vgl.Backes 1997) zurDeskriptionderLebenslagen

(Nahnsen 1975, S. 15):
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• Versorgungs- undEinkommensspielraum: betrifft die VersorgungmitGütern

und Diensten;

• Kontakt- und Kooperationsspielraum: betrifft die sozialen Interaktionen und

Interaktionsmöglichkeiten;

• Lern- und Erfahrungsspielraum: betrifft erlernte soziale Normen, die spezifi-

sche Sozialisation(sumgebung) wie auch die daraus resultierende soziale und

räumliche Mobilität;

• Muße- und Regenerationsspielraum: betrifft die psychischen und physischen

Belastungen;

• Dispositionsspielraum: betrifft die Frage der individuellen und sozialen Mit-

bestimmung.

In den 1980er-Jahren ist das Konzept auch von Amann (1983) und Wendt (1988)

in die Debatte über die Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit eingeführt wor-

den.Als soziologisches bzw. sozialpolitisches Konzept ermöglicht es einen erwei-

terten Zugang zu Armutsproblemen und sozialer Ungleichheit (vgl. Voges et al.

2003, S. 47), die immer dann vorliegt, „wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung

in sozialen Beziehungsgefügen von den ,wertvollen Gütern‘ einer Gesellschaft re-

gelmäßig mehr als andere erhalten“ (Hradil/Schiener 2001, S. 30). Der Grundge-

danke des Lebenslagenkonzeptes besteht aus der dialektischen „Beziehung zwi-

schen ,Verhältnissen‘und ,Verhalten‘“ (Amann2000,S. 57),wobei die ,Verhältnisse‘

der gesellschaftlichen Strukturebene und das ,Verhalten‘ der individuellen Ebe-

ne desHandelns zuzurechnen sind.Verstandenwerden individuelle Handlungen

derMenschen als Resultat undUrsache gesellschaftlicher Strukturen; sie sind zu-

gleich Produkte dieser Strukturen. Die Strukturen wiederum sind zu fassen als

ProduktederHandlungen von Individuen,die damit zudenProduzent*innender

Strukturen werden (vgl. Amann 2000, S. 57 f.; Clemens/Naegele 2004, S. 388).

Lebenslagenansätze umfassen i.d.R. vier Bestandteile:

1. Mehrebenenmodell: Lebenslagen beziehen sich auf „verschiedene strukturelle

Ebenen derGesellschaft“ (Voges 2006, S. 1) und sollten daher alsMehrebenen-

modelle gedachtwerden.Siekonstituieren sichdurchdasZusammenspiel von

Bedingungen auf der Mikro- und Makroebene, weshalb von Armut betroffe-

neMenschen nicht nur auf der Mikroebene zu betrachten sind, sondern auch

die Strukturen, in die sie auf der Makroebene eingebunden sind, berücksich-

tigt werdenmüssen. Diese bildenMöglichkeiten und Grenzen für individuel-

le Handlungsspielräume (vgl. Voges et al. 2003, S. 47). Individuen sind somit

Produzent*innen ihrer eigenen Handlungen, aber auch Produkte der gesell-

schaftlichen Strukturen.

2. Multidimensionalität: Lebenslagen lassen sich nicht „eindimensional durch

ökonomische Ressourcen erklären, sondern nurmultidimensional“ (ebd.), in-

demauch dieDimensionenErwerbstätigkeit,Gesundheit, sozialeNetzwerke,
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Bildung undWohnen berücksichtigt werden. Gleichwohl ist das Einkommen

bzw. die finanzielle Lage nach Voges (2002, S. 265) ein relevantes Merkmal

der Lebenslage, da es häufig erst Zugänge zur Befriedigung unterschiedlicher

Interessen realisiert. Für die einzelnen Dimensionen werden jeweils entspre-

chende Indikatoren und äquivalente Schwellenwerte bestimmt, um so eine

mögliche Unterversorgung in einer oder mehreren Lebenslagendimensionen

identifizieren zu können (vgl. Voges et al. 2003, S. 9 f.). Dabei ist die Fest-

legung der Schwellenwerte stets mit normativen Vorgaben verknüpft und

keineswegs wertneutral zu betrachten (vgl. ebd., S. 72).

3. Subjektive/objektiveDimensionen: Dieser Bestandteil soll ermöglichen, „die sub-

jektiveWahrnehmung von objektiven Lebensbedingungen“ (ebd., S. 48) in die

Analyse zu integrieren. ,Subjektive‘ Wahrnehmungen, Interpretationen und

Handlungen von Individuen entstehen in Wechselwirkung mit ,objektiven‘

äußeren Umständen; die Dimensionen stehen in wechselseitiger Abhän-

gigkeit zueinander (vgl. Amann 2000, S. 58). Nicht selten ist die subjektive

Wahrnehmung der Lebenslage konträr zu den objektiven Lebensbedingun-

gen und zeigt sich bei genauerer Betrachtung eine Diskrepanz zwischen

diesen beiden Dimensionen (Voges et al. 2003, S. 48 f.). Objektiv als ,gut’

betrachtete Lebensbedingungen können durchaus „mit einer als schlecht

wahrgenommenen Lebensqualität einhergehen“ (ebd., S. 49), was als Unzu-

friedenheitsdilemma und Dissonanz bezeichnet wird. Umgekehrt können

„schlechte Lebensbedingungenmit positiven Bewertungen“ (ebd.) verbunden

werden, was dann als Zufriedenheitsparadoxon oder Adaption erfasst wird.

4. Dualität (Folge und Ursache): Lebenslagen sind nicht einfach als „Ursache-

Wirkungs-Relationen“ (Voges 2006, S. 2) zu betrachten. Vielmehr können

Lebenslagen – vermittelt über die Zeit – „sowohl die Folge eines bestimmten

Ausmaßes an gesellschaftlicher Teilhabe, als auchdieUrsache für dasAusmaß

weiterer gesellschaftlicher Partizipation und eventueller sozialer Ausgren-

zung [sein]“ (ebd.). Die Lebenslage als Folge von gesellschaftlicher Teilhabe

und spezifischer Unterversorgung wird als Explanandum bezeichnet, sie ist

in der Analyse dann der zu erklärende Sachverhalt. Wohingegen sie als Ex-

planans die Erklärung für einen Sachverhalt bzw. (fehlende) gesellschaftliche

Teilhabe und/oder Unterversorgung darstellt.

Im nachfolgenden Kapitel wird das Konzept – nach einer kritischen Einordnung

– anhand eines Beispiels erläutert und damit eine erweiterte Perspektive für die

Soziale Arbeit auf (prekäre) Lebenslagen dargelegt.
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3.2 Das Lebenslagenkonzept in der sozialarbeiterischen Praxis

Häufig wird am Lebenslagenkonzept kritisiert, dass es durch eine Fülle und

Heterogenität an theoretischen Anwendungsbereichen und empirischen Ein-

satzgebieten gekennzeichnet ist. Deshalb bestehen in der Wissenschaft unter-

schiedliche Auffassungen darüber, ob der Begriff ,Lebenslage‘ eine ausreichend

theoretische Fundierung aufweist (vgl. dazuBackes 1997, S. 705 sowie dieDiskus-

sion Schmidtke 2005). „Ein theoretisch konsistentes Erklärungsmodell“ (Voges

2006, S. 1) existiere bislang nicht. Gleichwohl ermöglicht es dieser Analysezu-

gang, Wechselwirkungen zwischen materieller Not und weiteren Armutslagen

aufzudecken (vgl. auch Löffler/Dosch 2023), die nicht unbeachtet bleiben dürfen,

wenn durch die Unterstützung der Sozialen Arbeit prekäre Lebenslagen bearbei-

tet, bewältigt und ihre Verstetigung verhindert werden sollen. Zugleich werden

die horizontalen gesellschaftlichen Strukturkategorien Alter(n), Geschlecht so-

wie die ethnische Herkunft erfasst und die Lebenslagen ebenso für besonders

benachteiligte Gruppen berücksichtigt (vgl. Aner/Dosch 2023). Der Zugang er-

möglicht zudemdie Beachtung von bestehendenRessourcen und analysiert nicht

nur die Bedürfnislage des Individuums, sondern auch die gesellschaftlichen

Bedingungen, in die das Individuum eingebunden ist.

Nachfolgend wird entlang eines konstruierten Fallbeispiels zur Veranschauli-

chung gezeigt, inwiefern der Lebenslagenansatz – als Teil des Theoriewissens (s.

Kap. 2) – Sozialarbeiter*innen als ein2 „reflexives Instrumentarium“ z.B. in der

Beratungspraxis dienenkann.Hierzuwerdendie inKapitel 3.1 beschriebenenBe-

standteile herangezogen, die damit analytisch getrennt werden, in der Realität

jedoch verwoben sind.

Fallbeispiel:

FrauP. ist 22 Jahre jungund flüchtete im Jahr 2023 aus derUkraine nachDeutsch-

land. Sie verfügt über einen Hauptschulabschluss aus ihrem Herkunftsland, hat

keine Berufsausbildung und arbeitet als ungelernte Reinigungskraft in einem

Reinigungsdienst. Sie bezieht nur ein geringes Einkommen (unbefristetes

Arbeitsverhältnis im Niedriglohnsektor mit hoher Arbeitsbelastung) und lebt in

einer Ein-Zimmer-Wohnung in einermittelgroßenStadt in einemmarginalisier-

ten Wohngebiet. Sie verfügt über wenige soziale Kontakte in der Nachbarschaft

und zu Mitgeflüchteten aus ihrem Heimatland. Sie war zu einem Erstgespräch

2 ,Ein‘ Instrumentarium, da Sozialarbeiter*innen (nicht nur in der Beratungsarbeit) ebenfalls

über z.B. Kenntnisse zu Handlungstheorien (z.B. Böhnisch 2019), über Beratungskompeten-

zen in Bezug auf Case Management in der Sozialen Arbeit (z.B. Wendt 2018), psychologische

Kenntnisse zur Beziehungsgestaltung (z.B. Rogers 2004) und vor allem aber auch überWissen

zuRechtsansprüchen ihrerKlient*innenund rechtlicheRahmenbedingungen verfügen sollten.
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in der Migrationsberatungsstelle und der Sozialarbeiter dort hat ihr empfohlen,

sich bei derArbeitsagenturüberMöglichkeitenderAus-,Fort- undWeiterbildung

zu informieren. Dort trifft sie auf die Sozialarbeiterin Frau S.

Lebenslage als Mehrebenenmodell: Unter Berücksichtigung ihres Theoriewis-

sens zu Lebenslagen erfasst Frau S. in dem Beratungsgespräch nicht nur die

individuelle Handlungsebene (Mikroebene) von Frau P., sondern auch die struk-

turelle Ebene (Makroebene) ihrer Lebenslage. Auf der individuellen Ebene sind

von Seiten der Sozialarbeiterin bspw. psycho-physische Kompetenzen, öko-

nomisches Kapital (z.B. Einkommen und Vermögen), kulturelles Kapital (z.B.

Kenntnisse, Bildung, Kompetenzen), aber auch „soziales Kapital (z.B. Nutzung

sozialer Netzwerke zum Erhalt knapper Güter)“ (Voges et al 2003, S. 47) in den

Beratungskontext einzubeziehen. Hierbei ermöglicht die Analyseperspektive

neben dem Blick auf Defizite und Begrenzungen der Handlungsspielräume

(z.B. niedriges Einkommen) auch den Fokus auf Ressourcen: So verfügt Frau

P. aufgrund ihrer Migrationsbiografie u.a. über Fremdsprachenkenntnisse, die

sie in gesellschaftlichen Teilbereichen als besondere Kompetenz einbringen

könnte. Auf der Makroebene sind z.B. gesetzliche Grundlagen der Sozialpolitik,

Zugänge zum Arbeitsmarkt und Einkommensverteilung bzw. -unterschiede,

das kulturelle Milieu (z.B. ethnische/religiöse Verbünde, Arbeitsplatz, Nachbar-

schaften) (vgl. ebd.) beachtenswert. Frau P. ist zwar einerseits Produzentin ihrer

eigenen Handlung, aber aufgrund von schlechten strukturellen Bedingungen

in ihrem Herkunftsland (u.a. Krieg), auch Produkt der Umstände. Es war ihr

bspw. aus diesem Grund nicht möglich, einen höheren Schulabschluss oder gar

eine Berufsausbildung abzuschließen. In Deutschland ist sie von den strukturel-

len Rahmenbedingungen des Niedriglohnsektors und von der Möglichkeit der

beruflichenWeiterentwicklung, z.B. den gesetzlichen Grundlagen und dem ent-

sprechenden Wohlfahrtsstaatensystem, abhängig. Die Makroebene bietet Frau

P. aber auch Möglichkeiten, ihre Lebenslage zu verbessern; bspw. gibt es sozial-

rechtliche Unterstützungsmöglichkeiten in Form einer geförderten Ausbildung

über die Arbeitsagentur.

Multidimensionalität der Lebenslage:Hier sind die Verfügbarkeit und Nutzung

von materiellen und immateriellen Ressourcen zentral, die ein bestimmtes Ni-

veau der Versorgung realisieren (vgl. ebd.). Frau P. verfügt eher über wenige

Ressourcen, z.B. nur über geringes Einkommen. Allerdings steht auch hier der

Handlungsspielraum im Mittelpunkt mit den entsprechenden Möglichkeiten

und Grenzen (vgl. ebd.). Und es stellt sich die Frage, wie die Ressourcen, z.B.

Bildung, ausgebaut werden können. Zugleich verhilft dieser Aspekt des Analy-

serahmens der Sozialarbeiterin Frau S. die Wechselwirkungen der Lebenslage-

Dimensionen zu erfassen: Das geringe Einkommen (materielle Lebenslage)

führt dazu, dass Frau P. in einem marginalisierten Stadtteil lebt, der ihr wenig
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Handlungsmöglichkeiten bietet. Zugleich hat sie durch die fehlende Berufsaus-

bildung (Dimension Bildung, immaterielle Lebenslage) wenig Optionen auf dem

Arbeitsmarkt, um ihre Lage zu verbessern.

Subjektive und objektive Dimension der Lebenslage: Im Beratungsprozess

ist die Beachtung der subjektiven Wahrnehmungen von Frau P. von großer

Bedeutung, da sie für die Feststellung der Lebensqualität in der bestehenden

Lebenslage ausschlaggebend ist (vgl. Voges et al. 2003, S. 49). Es können wie

oben beschrieben Diskrepanzen zwischen objektiven Lebensbedingungen und

der subjektiven Wahrnehmung bestehen (vgl. ebd.). Frau P. empfindet ihre sub-

jektiven Bedingungen der Erwerbsarbeit durch die hohe Arbeitsbelastung und

das niedrige Einkommen als ungünstig. Das entspricht auch den objektiven

Lebensbedingungen; denn Personen mit Migrationserfahrungen und weibli-

chen Geschlechts (horizontale Ungleichheitslage) sind auf dem Arbeitsmarkt

besonders von sozialer Ungleichheit betroffen (vgl. BMAS 2021). Frau P. möchte

sich deshalb beruflich weiterbilden. Allerdings kann Frau S. im Beratungsge-

spräch auch ein Zufriedenheitsparadoxon ausmachen: Obgleich Frau P. in einem

marginalisierten Wohngebiet lebt, stuft sie ihre Wohnsituation trotz wenigen,

aber positiven sozialen Beziehungen (soziale Netzwerke) mit Nachbar*innen als

günstig ein.

Dualität der Lebenslage: Im Sinne der Dualität kann die Lebenslage von Frau

P. sowohl Folge als auch Ursache sein; beide Möglichkeiten sind von Frau S. in

der Beratung zu berücksichtigen. Frau S. hat bereits den begrenzten Handlungs-

spielraum, die damit verbundene beeinträchtigte Teilhabe am Erwerbsleben und

die Ressourcen von Frau P. einbezogen (s.o.). Die Lebenslage ist jedoch auch als

Ursache gesellschaftlicher Teilhabe bzw. spezifischer Unterversorgung zu sehen.

Somit kann sie als Explanans Sachverhalte erklären und durch diesen erweiterten

Fokus weitere Folgen aus den prekären Lebenssituationen identifizieren. Frau P.

hat einen Hauptschul- und keinen beruflichen Bildungsabschluss, bedingt durch

ihre Flucht- undMigrationsgeschichte. Sie fühlt sich auch durch Unkenntnis von

sozialen beruflichen Netzwerken nicht in der Lage, einen weniger belastenden

sowie besser dotierten Job anzunehmen und sich eine Wohnung in einem ande-

ren Quartier zu leisten. Wenn Frau P. weiterhin in dieser prekären Lebenslage

verbleibt, könnte sie Ursache für weitere (soziale) Risiken sein, wie z.B. gesund-

heitliche Beeinträchtigungen, die häufig aufgrund hoher „[p]hysische[r] und

psychosoziale[r] Beanspruchungen durch die Ausübung des Berufs [entstehen]“

(BMAS 2021, S. 366). Der schlechte Gesundheitszustand hätte dann wiederum

weitere negative Auswirkungen auf die Teilhabechancen der Betroffenen (vgl.

ebd., S. 446), so könnte es auch auf Frau P. zutreffen.
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Zusammenfassend ermöglicht der Lebenslagenansatz als Teil desTheoriewissens

von Frau S., sowohl die vertikalen (z.B. finanzielle Lage, Wohnumfeld, Bildung)

als auch horizontalen Merkmale (z.B. Klassenlage, Migrationserfahrungen, Ge-

schlecht, Alter) von Frau P. in die Beratungssituation einzubeziehen. Das Instru-

mentarium kann Frau S. zudem nutzen, um sowohl die Entstehung der prekären

Lebenslage als auch weitere Folgen, die daraus resultieren könnten, zu berück-

sichtigen und in die Einschätzung der Situation einzubeziehen.

4 Schlussbemerkung

Der vorliegende Beitrag hat gezeigt, wie Soziale Arbeit das Lebenslagenkonzept

nach Voges als reflexives Instrumentarium nutzen kann, wenn soziale Ungleich-

heit analysiert und Zusammenhänge verstanden werden sollen. Dafür wurde in

einem ersten Schritt begründet,welche BedeutungTheoriewissen für das profes-

sionelle Handeln in der Praxis der Sozialen Arbeit hat. In einem weiteren Schritt

wurde das Lebenslagenkonzept vorgestellt und anschließend entlang eines Fall-

beispiels aufgezeigt, welche Möglichkeiten sich bieten, den Ansatz als reflexives

Instrumentarium in der Praxis zu nutzen.

Es konnte dargelegt werden, dass Soziale Arbeit stets die Wechselwirkungen

der Dimensionen der Lebenslagen in den Blick nehmen sollte, z.B. stehen fi-

nanzielle Lage hinsichtlich materieller Armut, meist mit weiteren Dimensionen

Bildung, Wohnen, Gesundheit und soziale Netzwerke in Zusammenhang. Dies

korrespondiert auch mit dem Selbstverständnis Sozialer Arbeit als Profession,

die durch eine generalistische Sichtweise charakterisiert ist (vgl. Kleve 2003,

S. 94–97, DBSH o. J.). Sie beachtet „innerhalb des professionellen Handelns

ganzheitlich die jeweiligen individuellen und kontextuellen Bedingungen, die

persönlichen und sozialen Ressourcen der Adressat*innen bzw. Nutzer*innen

zur Lebensführung und gesellschaftlichen Teilhabe“ (DGSA-Fachgruppe ’Soziale

Arbeit in Kontexten des Alter(n)s’ 2022, S. 9).

Die Vorteile des Konzeptes der Lebenslagen liegen darin, dass es dieThemati-

sierung des Zusammenhangs „zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen“ (Böh-

nisch 2019, S. 99), sozialpolitischem Rückbezug „und der jeweiligen Ausformung

der sozialen Spielräume [erlaubt], in denen das Leben– biografisch unterschied-

lich–bewältigtwerden kann“ (ebd.).Allerdings sind auchBegrenzungendesKon-

zepts zu benennen: Zwar könnenmit dem Lebenslagenkonzept Dimensionen der

Ungleichheit erfasst werden, die auch durch traditionelle Schichtungskonzepte

oder die soziale Lage nicht berücksichtigt werden (vgl. Hradil 1987; Voges et al.

2003). Jedoch weist es als reflexives Instrumentarium in der Praxis der Sozia-

len Arbeit auch Schwachstellen auf. Denn biografische Erfahrungen (vgl. Dosch

2022), Alltagspraktiken und -handeln können damit nicht analysiert bzw. reflek-

tiert werden. Darüber hinaus werden institutionelle Bedingungen ausgeblendet,
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z.B. in Sozialverwaltungen, in denen zusätzlich Logiken der Abwertung, Defizit-

orientierung und sogar Diskriminierung vorherrschen können (vgl. Scherr 2016).

Ein letzter Aspekt, das professionelle Handeln der Sozialen Arbeit betreffend,

sei an dieser Stelle noch ergänzt: Es basiert, wie oben gezeigt, auf der Rela-

tionierung der unterschiedlichen Wissensformen, die auch die theoretischen

Perspektiven beinhalten. Allerdings ist die Soziale Arbeit „eine personenbezo-

gene soziale Dienstleistung, die im sozialstaatlichen Rahmen zur Bearbeitung

sozialer Probleme eingesetzt wird, damit die AdressatInnen im gesellschaftli-

chen Interessebei derBewältigungvonLebensproblemen […]unterstütztwerden“

(Hammerschmidt/Aner 2022, S. 13).Daraus folgt, dass sozialgesetzlicheNormen

die Voraussetzung für das professionelle Handeln sind. Um auf Basis der zuvor

dargestellten multi- und mehrdimensionalen professionellen Perspektive hand-

lungsfähig zu sein, braucht die Soziale Arbeit eine entsprechende sozialpolitische

Gesetzgebung, die auch die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und poli-

tischen Leben für Menschen in prekären Lebenslagen stärker berücksichtigt. Im

oben erläuterten Sinne ist Soziale Arbeit nur dann handlungsfähig, wenn auch

individuelle Bedürfnisse als objektive Bedarfe Anerkennung finden. Nur dann,

wenn sich subjektive Bedürfnisse mit gesetzlichen Regelungen überschneiden

und die Bedürfnisbefriedigung als gesellschaftlich zu lösendes ,soziales Problem‘

anerkannt wird, besteht für die Soziale Arbeit eine Handlungsgrundlage.
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Anwendungsmöglichkeiten von

klassentheoretischen Ansätzen innerhalb

der Sozialen Arbeit am Beispiel

Gesundheitsprävention in prekären

Lebenslagen

Sabrina Zillig

1 Zusammenfassung und Aufbau des Beitrags

Prekäre Lebensverhältnisse gehen häufig mit gesundheitlichen Benachteiligun-

gen einher.Dass es sich bei gesundheitlicher Ungleichheit umAuswirkungen von

Klassenverhältnissen handelt, wird in diesem Beitrag beleuchtet. Klassismus-

kritische Soziale Arbeit rückt die ursächlichen Faktoren von gesundheitlicher

Schlechterstellung ihrer Adressat*innen in den Fokus. So kann das soziale Pro-

blem als professionelles Querschnittsthema eingeordnet und Machtverhältnisse

in Lösungsansätzen berücksichtigt werden. Ohne die Einbindung struktureller

Ungleichheiten und Machtkritik kann Gesundheitskompetenz für alle, wie sie von

der WHO aber auch nationalen Expert*innen gefordert wird, nicht umgesetzt

werden, so die Argumentation. Im Folgenden werden daher zunächst prekäre

Lebensverhältnisse und Einkommensarmut mit der gesundheitlichen Situation

in Zusammenhang gebracht. Daran anknüpfend erfolgt eine klassentheoretische

Verortung mit Begriffsbestimmungen und Bezügen, um diese dann in Zusam-

menhang zu gesundheitlichen Verhältnissen zu stellen. Gesundheitsfürsorge gilt

als eine der drei Säulen der Entstehungsgeschichte Sozialer Arbeit. Inwiefern

Profession wie Disziplin in einer wirkmächtigen Position erscheinen, an ge-

sundheitsfördernden oder präventiven Maßnahmen zu Gunsten benachteiligter

Personengruppen zu agieren, wird anschließend klassismuskritisch in den Blick

genommen.

2 Zum Zusammenhang zwischen prekären Lebenslagen und

gesundheitlicher Ungleichheit

Eine Vielzahl von Studien belegt den Zusammenhang zwischen der gesundheitli-

chen Situation von Personen inDeutschlandmit ihrer sozialenHerkunft bzw.Po-

sition, Korrelationen mit einer (Voll- oder Teilzeit-)Erwerbstätigkeit, dem jewei-
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ligen Bildungsstand von Personen oder auch den materiellen und sozialen Res-

sourcen, die zur Verfügung stehen, um Gesundheit herstellen zu können. Perso-

nenmit geringeremEinkommen geben einen signifikant häufigeren „schlechten“

oder „weniger guten“ subjektiven Gesundheitszustand an als Personen mit mitt-

lerem oder höheremEinkommen (vgl. BMAS o. J.,mit Verweis auf das SOEP). Ar-

beitslosigkeit erhöhe das Risiko einerDepression (vgl. RKI 2017, S. 43mit Verweis

auf die GEDA-Studien) und gehemit weiteren negativen Auswirkungen wie dem

Risiko zu rauchen (bis zum 3,2-fachen) und dem Gesundheitsrisiko von sport-

licher Inaktivität einher (vgl. ebd., S. 44). „Laut Daten der PASS-Studie unter-

scheidet sich die mentale Gesundheit […] von ALG-II-Beziehern zu Erwerbsper-

sonen,die keinenGrundsicherungsbezug erhalten, signifikant ab einemAlter von

24 Jahren“ (ebd., S. 44). Sabatella undMirer (2018, S. 67) arbeiten dies für Jugend-

liche und junge Erwachsene heraus, die im Übergang von Schule in Ausbildung

und/oder Arbeit stehen, und begründen die hohe psychische Belastung für die-

se Altersgruppe durch den jeweiligen Erwerbsstatus der Jugendlichen, der sich

als „signifikanter Prädikator“ herausgestellt habe. ImNationalenAktionsplanGe-

sundheitskompetenzwirddaraufhingewiesen,dassdie „Lebensdauerdes reichs-

ten Fünftel der Bevölkerung um rund zehn Jahre höher als die des ärmsten Fünf-

tel [liege]. Menschen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status sind frü-

her und stärker von Krankheiten, vor allem chronischen Erkrankungen, betrof-

fen“ (Schaeffer et al. 2020, S. 19). Das Risiko für koronare Herzkreislauf-Erkran-

kungen, für Diabetes mellitus oder Arthrose steige ebenfalls, je niedriger der So-

zialstatus eingestuft werde (vgl. ebd., S. 51 f.).

In Kürze wurden einige Aspekte vorgestellt, die den Zusammenhang von so-

zioökonomischer und gesundheitlicher Situation bzw. Einschätzung verdeutli-

chen sollten. Körperliche und psychische Krankheitenwie auch die Lebenserwar-

tungunddie individuelle Einschätzung zurGesundheitssituation sindmit gesell-

schaftlichemStatus,mit Einkommensverhältnissen,BildungsstandundAnsehen

in der Gesellschaft verknüpft (vgl. u.a. Vester 2009, S. 36). Gesundheitliche Un-

gleichheit ist somit vielfältig und wird als soziales Problem betrachtet.

„Soziale Probleme lassen sich allgemein definieren als Gegebenheiten innerhalb ei-

nerGesellschaft, die in einemgesellschaftlichenThematisierungsprozess als bedeut-

same negative Abweichung von einem erwünschten Sollzustand gewertet werden,

daher als veränderungsbedürftig geltenund aufgrundder ihnen zuerkannten öffent-

lichen Bedeutung zumGegenstand staatlicher Handlungsprogramme,Maßnahmen

und Gesetze gemacht werden. […] Die politisch gewollten Reaktionen können dar-

auf gerichtet sein, das Auftreten der Probleme zu vermeiden (Prävention) oder diese

Probleme,wenn sie aufgetreten sind, zu verringern oder zu beseitigen“ (Bieker 2022,

S. 25).
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Diese Vielfalt an gesundheitlichenBenachteiligungen gilt es auf ihre gesellschaft-

lichen Mechanismen hin zu untersuchen, um Maßnahmen und Gesetze auf ihr

Veränderungspotenzial hin zu diskutieren.

3 Zur Konstruktion von sozialer Klasse und Klassenzugehörigkeit

Eine klassismuskritische Herangehensweise an gesundheitliche Ungleichheiten

blickt auf gesellschaftliche Ursachen und Machverhältnisse des sozialen Pro-

blems. Dies schließe die Verhältnisse zwischen den sozialen Klassen mit ein und

betrachte sie in ihrer wechselseitigen Bedingtheit (vgl. Dörre 2019, S. 14–17).

Elsässer (2018) untersuchte, welche rechtlichen Veränderungen es in den letzten

Jahren im wohlfahrtsstaatlichen Wandel gegeben habe und zu welchen Gunsten

die Gesetzesänderungen ausfielen. Ihre Ergebnisse weisen auf „eine äußerst

prekäre politische Situation unterer sozialer Klassen“ hin, sodass den politischen

Entscheidungen „ein klares Muster zugrunde liegt“ (ebd., S. 554). Dieses werde

vonoberenundmittleren sozialenKlassengetragenundgehezulastenunterer so-

zialer Klassen. Jenes Muster als soziale Strukturbildung bezeichnet Dörre (2019,

S. 38) als „Wettbewerbsklassen“, welche entstünden, sofern ein wirkmächtiger

Block der Lohnabhängigen nicht entstehe. Es kommt zu der von Elsässer aus-

gearbeiteten politischen Repräsentationskrise und infolge dessen zu politischen

Entscheidungen,die den oberenKlassenweitere Privilegien einräumen,während

die unteren Klassen zunehmend benachteiligt werden. „Wettbewerbsklassen ge-

hen aus Konkurrenz und symbolischer Abwertung sozialer Großgruppen hervor“

(ebd.).

Begriffliche Bestimmungen über Klassen und Klassismus variieren in der

wiedererstarkten aber umstrittenen Debatte. Seeck hält aus Sicht der Antidis-

kriminierungsperspektive fest: „Klassismus dient der Abwertung, Ausgrenzung

und Ausbeutung von Menschen. Er hat Auswirkungen auf die Lebenserwartung

und begrenzt den Zugang zu Wohnraum, Bildungsabschlüssen, Gesundheits-

versorgung, Macht, Netzwerken, Teilhabe, Anerkennung und Geld“ (Seeck 2023,

S. 17). Laut Politlexikon der Bundeszentrale für politische Bildung sei der Klas-

senbegriff dagegen durch den Schichtbegriff ersetzt worden, da er nicht mehr

aufrechterhalten werden könne (vgl. Schubert/Klein 2020, o. S.). Dazu meint

aber Dörre:

„Für eine bloße Beschreibung sozialer Ungleichheiten wird der Klassenbegriff nicht

benötigt. Wenn es darum geht, vertikale Ungleichheiten möglichst genau abzubil-

den, sind Schichtmodelle oderMilieustudien wahrscheinlich leistungsfähiger als ei-

ne an Marx angelehnte Klassentheorie. Kritische Klassenkonzeptionen kommen je-

doch nicht umhin, jene Herrschaftsmechanismen aufzudecken, die mit den Klas-

senverhältnissen in modernen kapitalistischen Gesellschaften eng verkoppelt sind.
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Ihr Anliegen ist die Überwindung, zumindest die Einhegung und Begrenzung von

Ausbeutung und Klassenherrschaft. Deshalb können sie auf die Frage nach sozia-

len Kräften, die Interessen beherrschter Klassen repräsentieren und entsprechende

Transformationen anstreben, nicht verzichten“ (Dörre 2019, S. 16 f.).

Für einen klassentheoretischen Ansatz spricht sich auch Vester aus, da nach ihm

„ökonomische Verteilungskämpfe“ (Vester 2021, S. 6) im Zusammenhang stehen

mit strukturellen Verhältnissen innerhalb einer Gesellschaft. Diese drücken sich

in vielfältigenPhänomenen,Verhaltensweisen,NormenundWerten aus undwir-

ken alsGanzes innerhalb einerGesellschaft.Der auf dieDichotomie vonarbeiten-

der versus besitzender Klasse geprägte Klassenbegriff wird in aktuellen Debatten

erweitert und in verschiedene ergänzende Zusammenhänge eingebettet. Nowak

(2009, S. 90 f.) formuliert es wie folgt:

„Entscheidend für die sozialeMobilität und die gesellschaftspolitischen (sic!) Teilha-

be des Einzelnen ist zunächst seine sozioökonomische Stellung in der Gesellschaft.

Alle Formen der Kulturalisierung und der Ethnisierung verschleiern die realen Klas-

senverhältnisse. In Anlehnung undWeiterführung klassischer Modelle der Klassen-

analysewird ein erweiterterKlassenbegriff eingeführt,der sichnicht nur einseitig an

die ökonomische Dimension des Eigentums an Produktionsmitteln orientiert, son-

dern im Sinne der Elia’schen Figurationsanalyse gesellschaftliche Macht und indi-

viduelle Ressourcen interdependent bündelt. In der ,NeuenKlassengesellschaft ‘ geht es

erstens umdieVerfügbarkeit von gesellschaftlicherMacht undEntscheidungskompetenz

über andere Menschen in vielen gesellschaftlichen Subsystemen und Lebensberei-

chen und zweitens umdieVerfügbarkeit von individuellenRessourcen, um sein Leben op-

timal gestalten zu können“.

In diesem Sinne handelt es sich um ein höchst komplexes Geflecht von Wirk-

mechanismen, die nicht nur eine Positionierung von Arbeit(skraft) beinhaltet.

Klassenverhältnisse wirken auf individueller Ebene, z.B. durch inkorporiertes

Kapital (Bourdieu 1983, S. 3) und durch psychologische und soziale Faktoren,

welche einen Platz in der Gesellschaft zuweisen und diesen mit (Selbst-) Auf-

bzw. (Selbst-) Abwertung besetzen. Sie wirken aber auch zwischen gesellschaft-

lichen Gruppierungen. „Nichts fürchten Lohnabhängige mehr als einen Absturz

unter die Schwelle der gesellschaftlichen Respektabilität“ (Dörre 2022, S. 62).

Mit diesem Satz werden Denk- und Verhaltensweisen erkennbar, die mit einer

Differenzierung von Personengruppen einhergehen, denen Solidarität und An-

erkennung entgegengebracht werden, und jenen, denen diese verwehrt bleiben.

Ein solcher Druckpunkt fungiere gesamtgesellschaftlich als Mahnmal für alle

jene, die (noch) oberhalb dieser Grenze agieren und gewährleiste gleichzeitig

eine Entsolidarisierung gegenüber jenen Personen(kreisen), die unterhalb dieser
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Schwelle wandeln. Baron und Steinwachs (2012, S. 102) konstatieren in diesem

Zusammenhang:

„Gerade dadurch, dass dasNach-unten-Treten eine Projektionsfläche für die Drohung

des aktivierenden Kapitalismus darstellt, sozial beträchtlich abzurutschen, wirkt

dieser Mechanismus besonders stark: Einerseits kommt es zu einer Aufwiege-

lung der Arbeiter*innenklasse gegeneinander, andererseits – und das scheint der

wichtigste Aspekt des neuen sozialpolitischen Klassismus zu sein – werden die

gesellschaftlichen Mittelklassen diszipliniert, indem ihnen vorgeführt wird, was

geschieht, wenn sie sich nicht in die Erfordernisse des Aktivierungsbürgertums

fügen“ (Hervorh. i. O.).

Mit dieser Unterscheidung von vermeintlich ,unnützen‘ und ,nützlichen‘ Perso-

nenkreisen, von respektablen Personengruppen und jenen, denen gesellschaft-

liche Anerkennung verwehrt wird, gehen Gefühle von Scham1, von fehlender

Selbstwirksamkeit, von Abwertung der eigenen Person einher, die im Kontext

von (psychischer) Gesundheit Beachtung erfahren müssen. Zudem dienen diese

Stereotypisierungen von arbeitenden versus erwerbslosen Personengruppen

bzw. wohlhabenden versus einkommensarmen Menschen im Zusammenhang

mit Klassismus als Legitimationsgrundlage für Sparmaßnahmen oder abwertendes

Verhalten auch im Gesundheitssystem. Hier sind gesellschaftliche Verhältnisse

zu reflektieren, die dazu führen können, dass gesundheitliche Hilfeangebote

verwehrt werden, weil „die“ sowas vermeintlich nicht „wollen“, nicht „verdient“

hätten, es nicht „zu ihnen“ passen würde oder weil es unangenehm erscheint,

klassenbedingte Benachteiligungen im Gesundheitswesen anzusprechen. Da-

bei erfolgt die Aufteilung von Personengruppen entlang vertikaler Strukturen

mit entsprechend auf- bzw. abwertenden Denk- und Verhaltensmustern, die

auch institutionell, z.B. im Gesundheitswesen, reproduziert werden, was etwa

eine Zwei-Klassen-Medizin in der Unterscheidung von (zumeist aufgrund ei-

nes Beamtenstatus begründeten) privat Versicherten und gesetzlich Versicherten

widerspiegelt.

„Klassismus ist eine erlernte und körperlich verankerte, empfundene und spürbare

negative Bewertung von allem, was als ›niedrig‹, ›schlecht‹, ›unten‹, ›minderwertig‹,

›prollig‹ oder›asozial‹ bezeichnet und behandelt wird“ (Niggemann 2023, S. 50).

Wie sich die vorherrschenden Strukturen konkret auf die jeweilige Gesundheits-

situation auswirken, wird im Folgenden exemplarisch dargestellt.

1 Scham „als dem vielleicht heimlichsten Gefühl in der modernen Gesellschaft“ (Neckel 1991,

S. 16), welches nicht unabhängig von der umrahmenden Gesellschaft zu betrachten sei. „Ge-

fühle sind kein Privateigentum, ihre Anlässe stellt die sozialeWirklichkeit bereit“ (ebd., S. 15).
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4 Zeitsouveränität

Zeitarmut und Zeitwohlstand in Form von zeitlicher Autonomie über Verwirk-

lichungschancen sind u.a. abhängig vom Bildungsstand, dem Beruf und dem

Einkommen sowie der Haushaltskonstellation und des Geschlechts, wie Klün-

der (2022) in ihrem Artikel ausarbeitet. Gerade Alleinerziehende (v. a. Mütter)

mit mehreren Kindern seien von Zeitarmut betroffen (vgl. Rathjen 2017, zit. n.

Klünder 2022, S. 58). In Kombination von Erwerbsarbeit mit Care-Arbeit sei-

en die Verwirklichungschancen besonders eingeschränkt, was sich als Risiko

auch teilweise mit Einkommensarmut decke (vgl. Klünder 2022., S. 59). Stan-

ding (2011, S. 129) hat Zeit als Produktionsmittel bezeichnet und konstatiert,

dass den Menschen, die unter prekären Lebensbedingungen leben (müssen),

genommen wurde, ihre Zeit eigenständig strukturieren zu können. Sie seien

ständig auf Abruf oder würden von außen in ihren Zeitressourcen gesteuert,

sodass er eine „profound inequality in the control over time“ (ebd.) postuliert.

Auch Dörre (2019, S. 46) kritisiert, dass wir als Folge einer Flexibilisierung der

Arbeitswelt an Zeitsouveränität verlieren würden und „immer mehr Zeit für

Steuerungsarbeit verwenden, um die verschiedenen Lebensbereiche in der Ba-

lance zu halten“. Dass sich ungleiche Möglichkeiten von Zeitnutzung auch auf

denweiteren Lebensverlauf und negative Folgen, z.B. im Alter auswirken, darauf

weist Klünder (2022, S. 61) hin. Entsprechend bezeichnet auch Dörre Care-Ar-

beit im Sinne einer „Ausnutzung unbezahlter Reproduktionsarbeit von Frauen“

als klassischen Fall „für die Wirkung sekundärer Ausbeutungsmechanismen“

(Dörre 2017, S. 179 f.). Gemäß dem Bericht des Robert Koch Instituts könne die

„Verdichtung von beruflichen und familiären Anforderungen“ (RKI 2017, S. 49) zu

einem Gesundheitsrisiko im mittleren Lebensalter werden, dessen Bewältigung

von materiellen, sozialen und personalen Ressourcen abhängig sei (vgl. ebd. mit

Bezug auf Kolip 2003).

Zeitressourcen und freie Verfügung über die eigene Zeit stehen daher im Ver-

hältnis sowohl zur Klassenposition als auch zur Gesundheitssituation. Inwiefern

sich hier Benachteiligungen z.B. durch prekäre Arbeitsverhältnisse (Schichtar-

beit, kurzfristigeDienstplanmitteilungen,Arbeit aufAbrufu.a.) undeinemMan-

gel an frei verfügbarerZeit,z.B. inFormvonzusätzlichenCare-Arbeitenkompen-

sieren lassen, ist entsprechend abhängig vom ökonomischen, sozialen und kul-

turellen Kapital (vgl. Bourdieu 1983). Somit können privilegierte Gruppen diese

zeitlichen Verdichtungen aufgrund ihrer Ausstattung besser kompensieren und

negative Auswirkungen durch andere Aspekte ausgleichen. Benachteiligte Grup-

pen,denenbspw.Gleitarbeitszeitenverwehrtwerden,erleidenhier zusätzlichBe-

nachteiligungen, die sie kompensieren müssen. Gerade die Covid-19 Pandemie

hat hier massive Unterschiede zu Tage treten lassen (vgl. Klünder 2022).
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5 Zu Klassenverhältnissen in Präventionsdiskursen

Über den Einbezug von präventiven Ansätzen sollen Klassenverhältnisse im ak-

tuellen Diskurs über Gesundheit undGesundheitsverhalten verdeutlicht werden.

Hier rücken die Machtverhältnisse in den Blick, welche über Gesundheit und ge-

sundheitsförderndeMaßnahmen entscheiden.

Banafsche hielt bezüglich einer Debatte um eine Präventionsgesetzesände-

rung aus dem Jahre 2013 fest:

„Gesundheit fördere die Entwicklung, die Entfaltungsmöglichkeiten und die ge-

sellschaftliche Teilhabe jeder und jedes Einzelnen und sei Voraussetzung für die

Leistungsfähigkeit der Gesellschaft, für Beschäftigung undWettbewerbsfähigkeit in

Deutschland“ (BT-Drucks 17/13080, zit n. Banafsche 2015, S. 328).

Die Autorin betrachtet Prävention imSozialleistungsrecht und hebt die Fokussie-

rung der Wechselwirkungen von Gesundheit und Erwerbsfähigkeit hervor, wäh-

rend gesellschaftliche Teilhabe als nachgeordnete Aspekte von Prävention gelten

würden.DerVorwurf,derm.E. imRaumsteht, legt einepolitischeund institutio-

nelle Priorisierung auf Förderung und Erhalt von (unbestimmter bzw. anonymer)

Arbeitskraft, statt auf Förderung von Personen und Persönlichkeiten oder auch

vermeintlich unnützen, weil nicht in Arbeitskraft umwandelbaren Fähigkeiten.

So wird bereits vorab das Ziel von Gesundheit in Form von Arbeitsfähigkeit be-

stimmt bzw. der unerwünschte Zustand der Nicht-Erwerbsfähigkeit alsMaßstab

gesetzt.Gesundheit ist damit nicht Ziel, sondernMittel zumZweck unsererwett-

bewerbsfähigen Gesellschaft.

„In der grundlegenden Bedeutung des Begriffs bezeichnet Prävention ein Zeitsche-

ma: Praevenire heißt zuvorkommen. Etwas wird getan, bevor ein bestimmtes uner-

wünschtes Ereignis oder ein bestimmter unerwünschter Zustand eintreten, damit

diese nicht eintreten oder zumindest der Zeitpunkt ihres Eintretens hinausgescho-

ben wird und/oder die erwarteten negativen Effekte des Ereignisses oder Zustand

begrenzt werden“ (Bröckling 2023, S. 99).

Mit einem fatalistischen Habitus, der das Leben „als Schicksal, als Natur- oder

auch als Glücksspiel“ (Vester 2009, S. 46) interpretiert, werde jedoch nicht erwar-

tet, für anhaltendeMühen etwas zu erhalten.Es sei Glückssache, ob etwas eintre-

te oder nicht, bzw. sei dies nicht aus eigenen Kräften zu bewirken. Prävention als

Ansatz unseres Gesundheitssystems ist an einer Mittel-Klasse-Denkweise orien-

tiert, die auf sinnvolle Investitionen zuGunsten eines später vermeintlich eintref-

fenden Zustandes und auf den Glauben an Selbstwirksamkeit abzielt. Ein solcher

Habitus ist aber nicht in allen Klassenpositionen gegeben und auch nicht überall

sinnvoll. Wenn eine Person in Einkommensarmut und mit weiteren Benachteili-

gungenwie Zeitarmut,Wohnungslosigkeit oderKrankheit notwendigerweise die
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Existenzsicherungder nächstenTage zubewältigenhat, erscheint einemittel- bis

längerfristige Investition in Gesundheit vielleicht absurd oder unrealistisch. Zu-

dem kann es als sinnlos erscheinen, wenn negative Auswirkungen von Verhält-

nissen in präventiven Maßnahmen ausgeblendet werden. Eine schimmelbefal-

lene Wohnung kann auch durch sportliche Aktivitäten nicht verbessert werden.

Und negatives Stressempfinden aufgrund Zeitarmut wird durch einen Gang zur

ärztlichen Vorsorgeuntersuchung ggf. verschärft. Mit theoretischen Überlegun-

gen wie z.B. der Unterscheidung von (fatalistischem) Habitus nach Vester (2009)

können präventiv ausgerichtete und an Eigenverantwortung anknüpfende Maß-

nahmen kritisiert werden. Klassismus verringert die Selbstwirksamkeit von Per-

sonen bzw. werden diese sukzessive abtrainiert, wie ich aufgrundmeiner Unter-

suchung unterstelle, was präventivenMaßnahmen entgegenstehen kann.

DassMenschenmit eingeschränkter Gesundheitskompetenz das kurative Ge-

sundheitssystem häufiger, demgegenüber aber Präventionsangebote seltener in

Anspruch nehmen würden (vgl. Schäffer et al. 2020, S. 27), ist bekannt.Warum

dies aber so ist, bleibt in den Antworten häufig auf individuelle Faktoren redu-

ziert. Wenn aber dringendere Probleme zu bewältigen sind als die Vermeidung

von eben jenen Versicherungsfällen, dann erscheinen präventive Ansätze mögli-

cherweise berechtigt als unsinnig.

6 Normative Vorstellung von gesundem Verhalten

Ein Mangel an Gesundheitskompetenz erschwere es, gesundheitsbezogene Ent-

scheidungen zu treffen (vgl. Schaeffer et al. 2020, S. 9). Damit geht eine norma-

tive Vorstellung einher, die für alle Menschen (innerhalb der BRD) Gültigkeit be-

ansprucht. Es scheint eine „richtige“ Verhaltensweise zu geben, wie mensch ge-

sund lebt und demgegenüber auch eine „falsche“Weise. Als logische Konsequenz

müsse es an einem „Mangel“ liegen, sich abweichend der Norm zu verhalten bzw.

verhalten zu können2. Dieser Mangel wird im Aktionsplan Gesundheitskompe-

tenz auf fehlende oder nicht ausreichende Kompetenzen zurückgeführt, nämlich

„gesundheitsrelevante Informationen finden, verstehen, kritisch beurteilen, auf

die eigene Lebenssituation beziehen und für die Erhaltung und Förderung der

Gesundheit nutzen zu können“ (ebd., S. 12). Wenn diese Informationen von al-

len genutzt werden könnten, dann würden sich auch alle entsprechend gesund

verhalten. Als Empfehlung gelte es daher, die „Gesundheitskompetenz schon so

früh wie möglich im Lebenslauf zu beginnen“ und dabei im Erziehungs- und Bil-

dungssystemzustarten (vgl.ebd.,S. 31 f.).AndengesetztennormativenOrientie-

rungen der Gesundheit bzw. von Gesundheitskompetenzen wird nicht gerüttelt.

2 Zur Deutungshoheit und dem doing class siehe auch Chassé (2016).
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Doch „Normalitätsstandards sind vom Kampf zwischen den Klassen, von Kräf-

teverhältnissen und Gerechtigkeitsmaßstäben auch der subalternen Klassen so-

wie von deren zeitweiliger Fixierung in staatlichen Institutionen abhängig“ (Dör-

re 2017, S. 176). In dem hier thematisierten Kontext bedeutet Klassismus also (in

Anlehnung an Niggemann 2023, S. 48), Gruppen anhand von ihren Gesundheits-

verhaltensweisen und Gesundheitskompetenzen „zu bewerten und in die ,Nor-

malität‘ von Konkurrenz, Besitz, Reichtum und Macht zu zwingen“, indem sich

alle an die normativen Vorgaben von Gesundheitskompetenz anpassen (müssen)

undzwar relativ unabhängig vondenumrahmendenVerhältnissen.Dieswird von

Farrenberg und Schulz (2020, S. 111) als „weitere neoliberale Selbststeuerungs-

technologie problematisiert“. Sie zitieren in diesem Zusammenhang Krondorfer

(2015),die andemWandel desGesundheitsbegriffs hin zumFokus aufGesundheit

statt Krankheit kritisiert:

„Allerdings geht sie [die salutogenetische Betrachtungsweise; Anmerk. S. Z.] hin-

terrücks mit Normierungsprozessen, Anpassungszwängen und einem technisch-

sozialen Machbarkeitsglauben einher. Es wird einem Perfektionismus gefrönt, der

krebsartig das Nichtreibungslose pathologisiert, was sich auch in einer Epidemie

der Diagnosen ausdrückt und wogegen Maßnahmen des Kurierens, Immunisierens

und Ausmerzens in Stellung gebracht werden. Gesundheit ist zur Norm geworden.

Strukturell bedingte krankmachende Faktoren werden den Einzelnen zugeschrie-

ben, die sich via Gesundheitssorge reparieren sollen“ (Krondorfer 2015, zit. n.

Farrenberg/Schulz 2020, S. 111).

Gesundheit als „Norm“ wird permanent auf der Mesoebene reproduziert, z.B. in

Form von Werbeslogans. Sie wird benutzt, um ungesundes Verhalten zu indivi-

dualisieren. Im positiven Sinne – als Wettbewerbsvorteil für die Gesellschaft –

werden Bezüge durchaus vorgenommen, wenn eine bessere Gesundheit „für al-

le“ auch mit Leistungssteigerung und erhöhter Produktivität in Verbindung ge-

bracht wird (vgl. Banafsche 2015, S. 328). Insofern ist die Umschreibung der „Ge-

sundheit als neoliberale Norm“ (Farrenberg/Schulz 2020, S. 111) durchaus tref-

fend und gleichzeitig besorgniserregend.

7 Zur Relevanz für und in gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit

Klassismus hat massive Auswirkungen auf Individuen und derenMöglichkeiten,

sich gesund zu verhalten, aber auch in gesunden Verhältnissen leben zu können.

Klassenverhältnisse sind aber auch für die Profession wie die Disziplin Sozialer

Arbeit selber von Relevanz. Gerade für gesundheitsbezogene Soziale Arbeit wird

eine Entwicklung betrachtet, die sich zunehmend vom sozialarbeiterischen Blick

entfremde (vgl. Franzkowiak 2003, S. 6). Zwar habe die Soziale Arbeit gerade in
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der Pandemie „erhebliche Beiträge in der Gesundheitsversorgung“ (Dettmers/

Bischkopf 2021, S. 18) geleistet, sie werde jedoch „nicht als Gesundheitsfach-

und Heilberuf wahrgenommen“ (ebd.) wie in anderen Ländern. Die Verbindung

von Sozialer Arbeit und Gesundheitsarbeit, wie sie u.a. in der Ottawa-Charta

noch ausgeprägt gewesen sei, werde zunehmend gekappt und Sozialarbeitende

würden nur noch ausführen, was aus biomedizinischer oder therapeutischer

Sicht angezeigt würde (vgl. Franzkowiak 2003, S. 6). „Von einer gleichrangigen

Position imGesundheitswesen gegenüberMedizin, aber auchKlinischen Psycho-

logie/Psychotherapie, ist die Soziale Arbeit weiterhin weit entfernt“ (ebd.). Dabei

sei die Gesundheitsfürsorge eine „von drei Säulen in der Entstehungsgeschichte

moderner Sozialen Arbeit“ (ebd., S. 2) und geschichtlichwie gegenwärtig würden

präventive, beratende und vermittelnde sowie rehabilitative gesundheitsbe-

zogene Interventionen einen zentralen Schwerpunkt im sozialarbeiterischen

Handeln ausmachen. Dabei solle Gesundheit laut Farrenberg und Schulz struk-

tursensibel als Wechselwirkung verstanden werden, sodass Umweltfaktoren

und gesellschaftliche Rahmungen mitberücksichtigt werden müssten. Doch

gerade diese strukturellen Mechanismen von Gesundheit bleiben klassenblind.

Dabei stehen die Bezüge von Fallorientierung und Lebensweltorientierung (vgl.

Löwenstein 2022, S. 18 f.) als sozialarbeiterische Herangehensweise im Kontrast

zu einer vorgegebenen Normalisierung von Gesundheit, da Funktionalitäten

von beispielsweise Gesundheitsverhalten und Sinnhaftigkeiten von sozialen

Praxen hinterfragt werden wollen. Es gilt eine Hierarchisierung von Wissen zu

vermeiden, wie es Heidrun Schulze in einer Online-Veranstaltung formulierte.

Es sind daher nicht ausschließlich die Auswirkungen von Klassenverhältnissen

und prekären Lebenslagen in Form von Erkrankungen, Stress oder ungesunden

Verhältnissen und Verhaltensweisen in den Blick zu nehmen. Ebenso bedeut-

sam ist der Einbezug der Profession und Disziplin in Klassenverhältnisse.

Hier sind z.B. die finanzielle Ausstattung sozialarbeiterischer Tätigkeiten oder

die Entscheidungsfähigkeit über Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit und deren

Schwerpunktsetzungen zu benennen. Adressat*innen in ihren jeweiligen prekä-

ren Lebenslagen sind in öffentlichenDiskursenmeist entmachtet. Lobbyarbeit ist

daher aus machtkritischer Perspektive sinnvoll und stärkt ein Klassenbewusst-

sein, das für eine machtvolle Positionierung entmächteter Klassen erforderlich

ist. Es bleibt die Frage, inwiefern uns unsere eigenen Klassenverhältnisse be-

grenzen, um im Sinne unseres professionellen Mandats agieren zu können?

Inwiefern erleiden wir selber Ohnmacht undWirklosigkeit, gerade in Fragen von

Gesundheit als „neoliberaler Norm“?

Es entscheiden nicht die jeweiligen Adressat*innengruppen darüber, was als

„Gesundheitskompetenz“ oder „gesundes Verhalten“ gilt. Auch Sozialarbeitende

habenhiernur stark eingeschränkteMitbestimmungsmöglichkeiten.Begrifflich-

keiten und Bestimmungenwerden von Institutionen undDiskursen vorgegeben,

die über entsprechende Macht verfügen, diese Diskurse zu führen und zu len-
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ken. Sie sind demnach imWettkampf um Zugänge und Definitionen im Vorteil.

Inwiefern Soziale Arbeit hier ohnmächtig ausführt, statt mitzugestalten, ist für

die jeweiligen Handlungsfelder zu prüfen undMöglichkeiten von Empowerment

und Partizipation klassenkritisch und auch interdisziplinär zu diskutieren. Wie

bereits ausgearbeitet, handelt es sich um umfassendere Benachteiligungen und

nicht nur um eingeschränkte Gesundheitskompetenzen, wie im Nationalen Ak-

tionsplan immer wieder betont wird. Es gilt mehrdimensionale Aspekte zu be-

rücksichtigen,wiedieBenachteiligungenbei derRessourcenausstattungundden

schlechteren (Arbeits-,Wohn-,etc.) Verhältnissen sowie einer anderenDenkweise.

Gerade dies begründe aber für die Soziale Arbeit

„Eingriffe in gesellschaftliche Machtstrukturen“, wobei sie „dann auch selber über

Macht verfügen und politisch für die Belange ihrer Adressat*innen eintreten [müs-

se]. Legitimiert wird sie dazu durch die Menschenrechte, die dem professionellen

code of ethics als normativer Basis zugrunde liegen“ (Löwenstein 2022,S. 120;Hervorh.

i.O.).

Die Rolle von Patient*innen habe sich gewandelt, hin zu aktiv Handelnden

und Kooperationspartner*innen, die „zahlreiche Mitwirkungsmöglichkeiten,

Entscheidungsoptionen und Rechte“ (Schaeffer et al. 2020, S. 18) hätten. Die

Autor*innen weisen darauf hin, „nicht alle Patienten verfügen über die nötigen

Fähigkeiten undVoraussetzungendafür“ (ebd.) und geradeMenschen in „schwie-

rigen Lebenssituationen“ würden unter „unzureichende[r] Nutzerfreundlichkeit

des Systems leiden“ (ebd.). Doch wie so häufig in dem Themenbereich werden

wenig konkrete klassismuskritischeElemente offenbart.So könntedurchausher-

angezogen werden, dass bestimmte Personengruppen auf qualitativ schlechtere

Nahrungsmittel zurückgreifen müssen, sie angewiesen sein könnten auf „billi-

ges Fleisch mit Antibiotika, Geschmacksverstärker wie Zucker, dass sie stärker

von Umweltbelastungen, Giften oder Lärm betroffen sind, mit überfüllten und

unzuverlässigen öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun haben oder medizinisch

schlechter versorgt sind“ (Candeias 2021, S. 500). Dies bleibt aber nur indirekt

angesprochen oder verschwiegen, was zur Verschleierung von Klassismus bei-

trägt und auch selbstkritisch durch Wissenschaft und Praxis hinterfragt werden

muss.

Betrachten wir Tätigkeitsfelder wie die Sozialpädagogische Familienhilfe,

dann ergeben sich gleich mehrfach Aufträge, die sowohl einen klassentheo-

retischen Bezug als auch einen gesundheitsbezogenen Auftrag für die Soziale

Arbeit herleiten. So kumulieren beispielsweise bei Alleinerziehenden strukturelle

Benachteiligungen in Form von Einkommens- und Zeitarmut statistisch gesehen

mit Bildungsbenachteiligungen und einer Pfadabhängigkeit durch fehlende

intergenerationale Mobilität (vgl. Böhnke/Heizmann 2018). Dass sich diese viel-

fältigen Benachteiligungen auf struktureller, institutioneller und individueller
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Ebene auch auf Gesundheit auswirken, ist naheliegend und wurde zu Beginn

anhand verschiedener Daten hervorgehoben. Dass diese Auswirkungen aber

ursächlich auf Klassenverhältnisse zurückgeführt werden, bleibt in denDebatten

aus, was die Veränderung dieser Ursachen kaum möglich erscheinen lässt und

Klassismus maskiert. So mühen sich Sozialarbeitende und Adressat*innen mit

den Gegebenheiten ab, ohne eine wirkliche Veränderung bewirken zu können.

„Dieses Verharren in Armut über Generationen hinweg ist durch sozial- und arbeits-

marktpolitischeMaßnahmen der letzten Jahrzehnte nicht aufgebrochenworden, im

Gegenteil: Die Einkommenschancen von in Armut aufgewachsenen Personen haben

sich sogar verschlechtert. Eine durch materielle Knappheit geprägte Kindheit mit

konflikthaften Begleiterscheinungen beeinflusst sowohl die Persönlichkeitsentwick-

lung als auch die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichenmaßgeblich negativ

und schränkt darüber vermittelt auch die Berufschancen ein – dies umso stärker, je

länger die Armutsphasen anhalten“ (Böhnke/Heizmann 2018, S. 140).

Der klassistische Kreis schließt sich, die Verhältnisse bleiben unverändert.

Einzelne (präventive) Maßnahmenmögen auf individueller Ebene gute Hilfestel-

lungen bieten. Die Empfehlungen des Nationalen Aktionsplanes sind aus einer

klassentheoretischen Betrachtung jedoch unvollständig und vernachlässigen

wichtige Bereiche, umwirklich etwas zu verändern. Stattdessen wird suggeriert,

Menschen, die unter Klassismus leiden, könnten ebenso gesund leben wie privi-

legierteMenschen (mit demUnterton: wenn sie dies nurwollten).Dies entspricht

der bislang gängigen Form der Schuldzuschreibung und der Legitimation der

Verhältnisse aufgrund von „Angeboten“, die vermeintlich jede*r nutzen könne

und insofern alle gemeinsam profitieren würden.Hier werden Denk- undWahr-

nehmungsmuster strukturell benachteiligter Großgruppen ausgeblendet und

eine normative Vorstellung von Gesundheit(skompetenz) postuliert, die einem

Ober-Klasse-Denken entspricht. Fatal ist m.E., dass durch diese vermeintlichen

Maßnahmen die ursächlichen Gründe weiterhin ausgeblendet werden. Prakti-

ker*innen sind für die zugrundeliegenden sozialen Probleme zu sensibilisieren,

um zu vermeiden, dass sie in eine Klassismus-Falle tappen und das vorherr-

schende System mit seinen strukturellen Benachteiligungen zu reproduzieren.

Denn die Reproduktion von Klassismus durch die Soziale Arbeit widerspricht

unserem professionellen Mandat. Zudem benötigen wir als Wissenschaft einen

klassismuskritischen Blick für die Untersuchung von gesundheitlicher Ungleich-

heit und für die Entwicklung von machtkritischen Theorien. Dies bedeutet nach

Löwenstein (2022) auch, dass wir selber über ausreichend Macht verfügen, um

öffentliche Diskurse mitzugestalten und unsere Expertise einzubringen. Ge-

rade dies scheint aber im Bereich von gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit

zunehmend zu fehlen.
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Gesundheitliche Ungleichheit und Klassismus gehören zusammen-gedacht.

(Eingeschränkte) Gesundheit und Möglichkeiten, sich gesund verhalten zu kön-

nen, z.B. gesund zu essen, gesunde Psychohygiene betreiben zu können, auf

ausreichend Aus-/Ruhezeiten und Bewegung achten zu können usw., erfordern

entsprechende Ressourcen wie Zeit oder Geld. An den ungesunden Verhältnissen

können Individuen aus Klassenperspektive kaum etwas verändern. Menschen

in prekären Lebenslagen, die unter erschwerten Bedingungen leben müssen,

werden auch gesundheitlich benachteiligt, wie sich anhand des Beitrags zeigen

lässt.Wennwir also einewirklicheWirkung zugunsten „aller“Bevölkerungsgrup-

pen anstreben, wie dies in der Ottawa-Charta und in anderen Programmatiken

festgeschrieben wurde, muss das mehrdimensionale soziale Problem auch auf

mehreren Ebenen diskutiert und Lösungsstrategien umfassender gedacht wer-

den. Dazu sollte die Leserschaft angeregt werden.

Diese Arbeit wurde durch dieGraduiertenförderung derUniversität Kassel geför-

dert.
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Collaborative Storytelling – Überlegungen zu

Biografiearbeit mit vulnerablen Gruppen

Christin Schörmann

1 Einleitung

Biografiearbeit ist eine strukturierte Form der Selbstreflexion in einem profes-

sionellen Setting, in dem an undmit der Biografie gearbeitet sowie das Verstehen

der eigenen Lebensgeschichte ermöglicht wird.Manche Instrumente regen dazu

an,Erlebnisse undEreignisse in einer chronologischenAbfolge darzustellen.Dies

kann beispielsweise in Form einer Linie oder eines Flusses erfolgen. Das Haupt-

ziel besteht dann darin, dass Adressat*innen Verbindungen zwischen Erfahrun-

gen und Ereignissen herstellen, um ihnen einen Sinn zu verleihen.

In Anknüpfung an die ErgebnissemeinesDissertationsprojekts stellte ichmir

die Frage, wie die Bearbeitung von Biografien ermöglicht werden kann, wenn

menschengemachte Gewalt das Reflektieren und das Kommunizieren des Er-

fahrenen erschwert oder verhindert. Zusätzlich ist zu klären, welches Vorgehen

zur Anwendung kommt, wenn Adressat*innen ihre Lebensgeschichten aufgrund

der erlebten Gewalt nicht in einer kohärenten Reihenfolge, sondern in einer

fragmentierten Formmitteilen.

In diesem Beitrag diskutiere ich, wie traumatische Erfahrungen persönlicher

Gewalt als Brüche in der Biografie wirken und durch welche weiteren Schwie-

rigkeiten Selbst- und Fremdverstehensprozesse bei dem Erzählen von Lebens-

geschichten beeinflusst werden. Dabei wird ein psychosoziales Verständnis von

Traumata zugrunde gelegt, das soziale Prozesse berücksichtigt und das Mittei-

len des Erlebten sowie die Ermöglichung von Selbst- und Fremdverstehen in den

Fokus stellt. Von individualisierenden oder psychopathologisierenden Zuschrei-

bungen wird dabei abgesehen.

Dazu wird Partizipation als grundlegend für das gemeinsame verstehende

Annähern an das Erleben und die Lebensbewältigung der Adressat*innen behan-

delt. Es folgen methodische Überlegungen zur Biografiearbeit mit vulnerablen

Personengruppen, die Gewalt durch andere Menschen erfahren haben. Sie mün-

den in dem partizipativen Gruppenverfahren ,Collaborative Storytelling‘, das

traumatisierten Menschen einen Zugang zu lebensgeschichtlich Erfahrenem

sowie zu Reflexion und Selbstverstehen nach erlebter Gewalt eröffnet.
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2 Trauma als biografischer Bruch

Ein Trauma kann auftreten, wenn eine Erfahrung das Selbst- undWeltverständ-

nis massiv erschüttert und infrage stellt. Adressat*innen sehen sich mit unver-

ständlichen und überwältigenden Einflüssen konfrontiert, auf die sie eher passiv

hinnehmend reagieren, statt ihnen aktiv handelnd entgegenzutreten (vgl. Schüt-

ze 2016, S. 124). Traumatische Ereignisse gehen oft mit einem Gefühl von Kon-

trollverlust einher. Beispielsweise können erlebte körperliche sowie psychische

Gewalt mit entgrenzenden und überwältigenden Gefühlen von Ohnmacht und

des Verlusts der Handlungskontrolle einhergehen. In solchen Situationen kann

es schwerfallen, einen Sinn zu finden und das Geschehen in die eigene Lebensge-

schichte einzuordnen (vgl. Gahleitner et al. 2012, S. 6 f.; S. 33 f.).

Im Leben der Betroffenen erscheint nach traumatischen Erlebnissen und der

damit verbundenen erfahrenenOhnmacht vieles nichtmehrwie vorher.DieseEr-

fahrungen sind Brucherfahrungen, die zu einem Zerreißen der Kontinuität und

Kohärenzder Lebensgeschichte sowie zuDesorientierungundFremdheit führen.

Dieser Sachverhalt erschwert das Erzählen. Von einem Trauma Betroffene sehen

in dem Erlebten oftmals keinen Sinn, weil sich die Biografie nach traumatischen

Erfahrungen nicht als ein kohärenter Prozess darstellt (ebd.). Das gilt insbeson-

dere, wenn eine Person von Kindheit an immer wieder Gewalt durch ihre wich-

tigsten Bezugspersonen erfahren hat (ausführlich Schörmann 2021a).

2.1 Schwierigkeiten für Betroffene traumatischer Ereignisse beim

Erzählen der eigenen Biografie

Aufgrund der biografischen Brüche und Diskontinuitäten, die durch traumati-

sche Ereignisse ausgelöst werden, treten Schwierigkeiten beim Erzählen auf, die

das Verstehen, sowohl das Selbst- als auch Fremdverstehen, behindern und dazu

beitragen, dass Adressat*innen ihre Erfahrungen nichtmitteilen.Obwohl Gewalt

undTrauma inden letzten Jahren vermehrt öffentlich diskutiertwurdenundwer-

den, beispielsweise Fälle von sexueller Gewalt in kirchlichen Institutionen oder

im Rahmen von medialen Diskursen wie #MeToo, ist das Sprechen über eigene

Gewalterlebnisse dennoch oft erschwert. Schweigegebote und Redeverbote, von

Angehörigen auferlegt oder durch unausgesprochene gesellschaftlich akzeptierte

Normen fundiert, die bestimmteThemen als Tabu kennzeichnen, sind hier wirk-

mächtig.DieseGebote undVerbote verdeutlichen die besondere Bedeutung einer

sozialen Rahmung des Erzählens (Loch 2008; Rosenthal 1999).

Ebenso kann das Erzählen durch (Selbst-)Stigmatisierung erschwert werden,

beispielsweise, wenn Erzählende befürchten, aufgrund einer psychiatrischen

Diagnose oder aufgrund ihrer brüchigen und schwer verstehbaren Erzählweise

als unglaubwürdig zu gelten, weil allgemein angenommen wird, dass nur linear
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und vollständig Erzählbares auf glaubwürdigen Fakten gründet (vgl. Kavemann

et al. 2016, S. 138).

Werden subjektive Erfahrungen mit pathologisierenden und stigmatisieren-

den Zuschreibungen versehen, kann das Verständnis für die eigene Entwicklung

in sozialen Kontexten behindert sein. Insbesondere klinische Kategorien wie

psychiatrische Diagnosen können die Identität der Adressat*innen überformen,

zu einer Verrätselung der eigenen Biografie und schließlich zu ihrem Fremd-

werden beitragen (Riemann 1987; Schulze 2017; Schörmann 2021a). Der folgende

Ausschnitt aus einem autobiografisch-narrativen Interview mit Rainer Kemper1

verdeutlicht diesen Zusammenhang:

„[Meine Frau und ich] wollten damals dann zusammenziehen undwaren dannmitt-

lerweile auch offiziell als Paar zusammen. Und=äh nur mir widerstrebte es einfach,

diese Verantwortung zu übernehmen. Vor allen Dingen, weil sie ja auch dann einen

dreijährigen Sohnhatte.CS:Mhm.RK: Also, da hatte ich überhaupt keine Lust drauf.

Und=äh aus irgendeiner Kurzschlussreaktion. Und Depression. Ja, haben sie mich

dann in ((…)) (Kleinstadt). Bei einem. Äh, Bekannten. Hinter dem Haus am Balkon

abgeschnitten.Dann hab ich versucht,mich umzubringen.Hab ichmich CS: [Mhm.

RK: aufgehängt]. (4)Wie ich dahin gekommen bin.Weil, äh. Versteht keiner“ (Schör-

mann 2021a, S. 109 f.).

Rainer Kemper erzählt von seinem Suizidversuch. Damit spricht er ein gravie-

rendes Ereignis an, das nicht erzählend vorbereitet wird. Es scheint vielmehr aus

demNichts in seinem Leben aufzutauchen und einen Bruch zu erzeugen.Wie es

zu diesem Suizidversuch kamund inwiefern der soziale Rahmen des Geschehens

sowie seine Abneigung gegen die Verantwortungsübernahme damit zusammen-

hängen, bleibt unklar. Mit der psychiatrischen Diagnose Depression allein lässt

sich nicht erklären, was geschehen ist. Offenbar erlaubt das Rahmen des Erleb-

ten anhand der Fremdtheorie Depression Rainer Kemper, sich angesichts über-

wältigender Ereignisse zu orientieren und sich dem damaligen Geschehen an-

zunähern. Das scheint ihm einerseits das Sprechen über das schwierige Thema

Suizid zu ermöglichen. Andererseits verhindert es das Verstehen des Geschehens

und trägt vielmehr zur Verrätselung seines Handelns bei (vgl. Schörmann 2021a,

S. 110).

2.2 Trauma als sozialer Prozess

Die Erkenntnis, dass Kategorien wie psychische Erkrankungen zu einem Fremd-

werdenderBiografiebeitragen,verweist auf dieEinbettung traumatischerErfah-

1 Der Name des Interviewpartners wurde pseudonymisiert.
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rungen in soziale Kontexte. Das bedeutet, dass auch soziale Strukturen und Be-

dingungen, die Traumata auslösen können, untersucht und berücksichtigt wer-

den müssen, statt ausschließlich auf individuelle Probleme zu fokussieren. Ein

Trauma ist nicht als rein individuell-pathologisch zu betrachten, wie es sich in

der klinischen Fachliteratur oft vorfinden lässt (vgl. Becker 2017). Es muss viel-

mehr als eine soziale Kategorie verstanden werden.

Daher ist ein psychosoziales Verständnis erforderlich, das nicht auf ein Trau-

ma als psychopathologisierende Diagnose und einheitlich-standardisierende

Konzeption verweist, sondern Trauma als in sozialen Prozessen situiert versteht

(vgl. Keilson 1979/2005). Ein psychosoziales Verständnis von Trauma betont die

Verbindung zwischen dem psychischen Erleben und den sozialen Gegebenheiten

und fasst es als einen gesellschaftlich vermittelten Prozess auf. Darüber hinaus

erlaubt ein psychosoziales Verständnis von Trauma, Erfahrungen des Leidens an

gesellschaftlichen Gewaltverhältnissen zu artikulieren. Auf diese Weise wird ein

struktur- und prozessorientiertes Verständnis von Trauma zugrunde gelegt, das

es in den Rahmen eines sozialen Geschehens stellt und die sozialen Ursachen von

Traumafolgen einbezieht.

Durch Gewalt erfahrene Verletzungen und damit einhergehendes Leid ver-

weisen darüber hinaus auf eine Vulnerabilität, die sich als eine Grundbedingung

dermenschlichenExistenz fassen lässt.Menschen sind grundsätzlich verletzlich,

verletzbar und damit vulnerabel. Die Gefahr einer faktischen Verletzung ist hin-

gegen sehr ungleich verteilt (vgl. Janssen 2018, S. 143). Beispielsweise verdeutlicht

die Intersektionsmetapher von Kimberlé Crenshaw, dass eine Person im Kreu-

zungsbereich zwischen weiblichem Geschlecht und Armut sozusagen einen Un-

fall zu erleiden, d.h. benachteiligt zu werden, droht (vgl. Crenshaw 1989), aber

nicht aufgrund dieser Eigenschaft determiniert ist.Wird die Intersektionalitäts-

Metapher auf die Situation von Frauen während der COVID-19-Pandemie bezo-

gen, zeigt sich beispielsweise, dass Frauen in Krisen- undQuarantänezeiten häu-

figer sexualisierter Gewalt ausgesetzt sind (vgl. Bambra et al. 2021, o. S.; OECD

2020, o. S.). Dieser Sachverhalt erhöht für sie das Risiko von Traumafolgestörun-

gen. Vulnerabilität lässt sich daher nicht als eine grundlegende Eigenschaft von

Personen verstehen.Vielmehrwird sie durch gesellschaftliche Prozesse sozial un-

gleich verteilt.

3 Bedingungen für Verstehen aus der Perspektive der Alltags-

und Lebensweltorientierung

Erfahrungen der Vulnerabilität sind biografische Brüche und behindern daher

dasVerstehenunddieEinbindungder erlebtenEreignisse indie eigeneLebensge-

schichte.Das Leben ist nach solchenBrucherfahrungen ein anderes als zuvor und
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birgtneueHerausforderungen.WiekönnendieseErfahrungenbewältigtwerden?

Wirddasdamit verbundeneErleidenausgeblendetoder indiepersönlichebiogra-

fische Identität aufgenommen? Solche Erfahrungen lassen sich nur schwer ein-

ordnen und sowohl für Adressat*innen selbst als auch für andere versteh- und

nachvollziehbar rekonstruieren (vgl. Schörmann 2021a).

Um sich diesen Fragen anzunähern, werden im weiteren Verlauf Vorausset-

zungen und Bedingungen für Verstehen skizziert. Im Mittelpunkt der Betrach-

tung stehen der Alltag vonMenschenundderen eigensinnige Interpretation ihrer

Lebenswelt. Im Anschluss an die diskutierten Überlegungen wird im Folgenden

ein Verfahren vorgestellt, mit dem sich ein Verstehen der biografischen Gewor-

denheit – ein Selbstverstehen der Adressat*innen sowie ein Fremdverstehen der

Fachkräfte – basierend auf diesenMerkmalen anhand von Biografiearbeit entwi-

ckeln lässt.

Alltags- und Lebensweltorientierung zielen darauf ab, dass Adressat*innen

sich der eigenen Verfangenheit in den lebensweltlichen Strukturen bewusstwer-

den und (neue) Bewältigungsoptionen entdecken. Dies beinhaltet, bestehende

Sichtweisen zu hinterfragen und alternative Perspektiven zu entwickeln: Muss

es so sein, wie es aktuell ist, oder könnte es auch anders sein? (vgl. Grunwald/

Thiersch 2010, S. 104). In der Auseinandersetzung mit dieser Frage können

Adressat*innen neue Handlungsspielräume eröffnen, indem sie sich ihre eigene

Verwicklung in die biografisch-lebensweltlichen Strukturen vergegenwärtigen

und neue Bewältigungsmöglichkeiten in den gegebenen Verhältnissen wahrneh-

men.

3.1 Dekonstruktion

Dazu „müssen Selbstverständlichkeiten, die sich in Routinen und Deutungs-

mustern manifestieren, problematisiert, aufgebrochen und ,destruiert‘ werden“

(Grunwald/Thiersch 2010, S. 104). Beispielsweise könnten Adressat*innen gesell-

schaftlich etablierte Deutungsmuster problematisieren, die zwar psychosoziale

Problemlagen erklären, diese jedoch individualisieren sowie pathologisieren und

die zugrunde liegenden sozialen Konflikte verdecken. Beispielhaft dafür sind

psychiatrische Störungen wie depressive Episoden, die zwar gesellschaftlich

als Sinnschemata für Abweichungen anerkannt sind und dadurch Orientierung

vermitteln. Psychiatrische Klassifikationen wie die Internationale Klassifikation

der Krankheiten (ICD-10) fokussieren Störungen der Gefühle, des Denkens, aber

auch der Stimmungen, des Antriebs, des Gedächtnisses oder des Erlebens und

Verhaltens. Ihre Fokussierung auf individuelle Aspekte behindert jedoch die

Möglichkeit, eigene Handlungs- und Verhaltensweisen sowie die eigene biogra-

fische Entwicklung als in soziale Prozesse eingebettet zu deuten. Adressat*innen

könnten stattdessen den Prozess der eigenen Gewordenheit in alltäglichen Le-

61



benswelten reflektieren, der zu dem führte, was als Problem interpretiert wird.

Auf diese Weise können persönliche Probleme externalisiert und dekonstruiert

werden (vgl. Harms 2018, S. 124, eig. Übersetzung). Diese Form der Selbstreflexi-

on ermöglicht, das Erlebte zu verstehen, um anschließend einen transformativen

Prozess in Gang zu setzen.

3.2 Partizipation

Zudembedarf es einer partizipativenHerangehensweise, die darauf ausgerichtet

ist, sich gemeinsammit den Adressat*innen ihrem Erleben und ihrer Lebensbe-

wältigung verstehend anzunähern. Sprache bildet eine Grundlage für Partizipa-

tion, denn sie schafft Zugang zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.Wermit-

reden und -bestimmen möchte, muss kommunizieren und sich artikulieren. Im

Sinne der Handlungsmaxime Partizipation gestaltete Angebote der Sozialen Ar-

beit verfolgen den Grundsatz der (Selbst-)Ermächtigung (Empowerment). Dem-

gemäß ist es Aufgabe der Fachkräfte, Adressat*innen eine Stimme zu geben oder

deren Stimme zu stärken, sodass sie sich als Subjekte ihres Lebens erfahren kön-

nen. Beispielsweise ist es möglich, Adressat*innen bei der Versprachlichung von

traumatischen Erfahrungen und deren Einbettung in soziale Kontexte, d.h. bei

dem Zurückgewinnen der Autor*innenschaft an ihrer Geschichte, zu unterstüt-

zen (Re-Authoring) (vgl. Harms 2018, S. 124, eig. Übersetzung; Schulze/Kühn/

Bialek 2020, S. 593),was schließlich ein Selbst- und Fremdverstehen ermöglichen

kann (vgl. Köttig 2020, S. 62).

Ein partizipativ angelegtes Vorgehen stülpt den Adressat*innen kein Ex-

pert*innenwissen über, das zu einem „Fremdwerden der eigenen Biografie“

beiträgt, wie Gerhard Riemann (1987) am Beispiel psychiatrischer Wissens-

bestände zeigte. Ein solches Vorgehen ist vielmehr darauf ausgerichtet, sich

gemeinsammit den Adressat*innen ihremErleben und ihrer Lebensbewältigung

verstehend – dialogisch und kooperativ – anzunähern, sowie „konkrete trau-

matisierende Geschehen durch konkrete Menschen in konkreten Gesellschaften“

(Schulze/Kühn/Bialek 2020, S. 593) zu benennen.

4 Methodische Überlegungen zur Biografiearbeit

Die Förderung des Selbst- und Fremdverstehens von Lebenserfahrungen, alltäg-

lichen Lebenswelten und darauf gründenden Bewältigungsstrategien kann sich

im Gegensatz zur Alltagskommunikation nicht lediglich auf einen empathischen

Nachvollzug stützen. Es bedarf vielmehr eines Vorgehens, das zuvor theoretisch-

konzeptionell – in diesem Beitrag alltags- und lebensweltorientiert – begründet

wurde.Dazuwird imFolgendenderFragenachgegangen,wieanhandvonBiogra-
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fiearbeit einVerstehenderGewordenheit zu entwickeln ist,das denbereits disku-

tierten Bedingungen gerecht zu werden vermag: Ein psychosoziales Verständnis,

das Trauma aus einer klinischen Kategorie heraus in den Bereich menschlicher

Erfahrung, in soziale Kontexte und Prozesse überführt. DesWeiteren umfasst es

ein partizipatives Vorgehen, das Adressat*innen empowert, indem es sie unter-

stützt, ihre Stimme zufinden bzw.diese stärkt. ImFolgendenwird das Verfahren

Collaborative Storytelling vorgestellt, das den Ressourcencharakter der Brüchig-

keit des Erzählten anerkennt und nutzt. Gleichwohl unterstützt es das Konstru-

ieren einer kohärenten (Lebens-)Geschichte. Zunächst ist jedoch darzulegen,was

unter Biografiearbeit verstanden wird.

4.1 Biografiearbeit: begriffliche Eingrenzung

Biografiearbeit ist ein Verstehen ermöglichendes Verfahren, das in vielen ver-

schiedenenHandlungsfeldern der SozialenArbeit eingesetztwird, beispielsweise

in der Altenarbeit, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Behinderten- und der

Gesundheitshilfe (vgl. Wendt 2017, S. 137 ff.). Was unter Biografiearbeit zu ver-

stehen ist, lässt sich kaum klar definieren, da der Begriff inflationär genutzt

wird (vgl.Miethe 2020, S. 81). Beispielsweise wird sie oftmals nicht eindeutig von

Biografieforschung abgegrenzt und in der Fachliteratur uneinheitlich konzep-

tioniert. Anders als sozialwissenschaftliche Biografieforschung, die sich mit der

Rekonstruktion von Lebensgeschichten befasst, um zu allgemeinen sozialwis-

senschaftlichen Erkenntnissen zu gelangen, rückt biografische Arbeit die Person

selbst und ihre Arbeit an der eigenen Biografie in den Fokus (vgl. Miethe 2017,

S. 24 f.).

Obgleich Biografiearbeit und Biografieforschung voneinander unterschieden

werden müssen, gibt es Gemeinsamkeiten: Beide setzen narrative bzw. biogra-

fische Erhebungs- und Auswertungsmethoden ein, wenn auch mit unterschied-

lichen Zielsetzungen. Personen, die ihre Lebensgeschichte im Rahmen von Stu-

dien der Biografieforschung erzählen, betreiben biografische Arbeit, obwohl dies

nicht das vorrangige Ziel der Untersuchung ist.Methodisch werden im Zuge von

Biografiearbeit oftmals TechnikenderDatenerhebungundDatenauswertung aus

der interpretativ-rekonstruktiven Sozialforschung eingesetzt, beispielsweise die

(biografisch-)narrative Gesprächsführung sowie die sequenzielle und abduktive

Analyse (vgl. Schütze 1983).

Ebenso ist eine Abgrenzung der Biografiearbeit von Therapie geboten. Sie

bleibt jedoch sehr unscharf,was vor allemauf die Vielfalt therapeutischer Ansätze

zurückzuführen ist (vgl. Miethe 2017, S. 29 f.; Miethe 2020, S. 81), die ebenfalls

das Reflektieren und das Verstehen von biografischen Erfahrungen zum Ziel

haben.
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Um Biografiearbeit begrifflich einzugrenzen, wird sie im Folgenden gefasst

als

„eine strukturierte Formder Selbstreflexion in einemprofessionellen Setting, in dem

an und mit der Biografie gearbeitet wird. Die angeleitete Reflexion der Vergangen-

heit dient dazu, Gegenwart zu verstehen und Zukunft zu gestalten. Durch eine Ein-

bettung der individuellen Lebensgeschichte in den gesellschaftlichen und histori-

schen Zusammenhang sollen neue Perspektiven eröffnet und Handlungspotenziale

erweitert werden“ (Miethe 2017, S. 24).

Fachkräfte der SozialenArbeit sinddabei gefordert,die alltägliche Lebenswelt der

Adressat*innen einzubeziehenundbeispielsweise zu verstehen,welche individu-

elle Bedeutung einMensch seiner Lebenswelt zuspricht undwie die Person sie vor

demHintergrund eigener biografischer Erfahrungen deutet und darauf bezogen

handelt.

Verstehen bedeutet hier nicht, den Wahrheitsgehalt des Erzählten zu über-

prüfen.

„Vielmehr geht es darum, im Rahmen einer gesamten Biografie oder auch der

ablaufenden, wahrgenommenen sozialen Situation nachvollziehen zu können, wie

eins zum anderen kam, welcher sinnhafte Zusammenhang zwischen den einzelnen

Handlungen, Ausdrucksformen, Interaktionen und Lebenskontexten eines Men-

schen bestehen konnte und welchen Sinn der*die Adressat*in selbst seinen*ihren

Handlungen gibt“ (Völter 2019, S. 219).

Zentral ist die Annahme, dass das Handeln für die Akteur*innen einen Sinn hat

und einer Handlungslogik folgt. Auf dieser Grundlage lässt sich dem Eigensinn

individuellen Handelns und Denkens nachspüren (ebd.).

Zu bedenken ist, dass biografisches Erzählen immer auch eine Intervention

ist. Insbesondere für die Biografiearbeitmit traumatisiertenMenschen bedarf es

einer fundierten Ausbildung. Die begleitende Fachkraft muss zunächst eine ver-

trauensvolle Beziehung zu der erzählenden Person aufbauen, damit der Storytel-

ling-Prozess gelingt.

4.2 Verstehen in der Biografiearbeit

Wesentlich für Biografiearbeit ist neben dem Bemühen um einen Zugang zu den

Sinnkonstruktionen des Alltags ein Prozess des Verstehens, der sich zwischen

Fachkraft undAdressat*in vollzieht.Die Fachkraft verzichtet dabei darauf zu dia-

gnostizieren, um den nachfolgenden Hilfs- oder Unterstützungsprozess nicht

einzuschränken (vgl. Köttig 2015, S. 225).
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„Vielmehr geht es darum, Selbstverstehen und Fremdverstehen zu initiieren, wel-

ches im permanenten Dialog immer weiter konkretisiert und ausbuchstabiert wird.

Adressat_innen erlangen darüber mehr und mehr Einsichten [in, CS] ihre Entwick-

lungsgeschichte und -zusammenhänge, was als Basis der Veränderung zu verstehen

ist. Sozialarbeiter_innen erschließen sich ebenfalls mit jeder Begegnung neuesWis-

sen, auf der Basis dessen reflektierend hypothetische ,Diagnosen‘ entwickelt und da-

vonausgehendAngeboteundBegleitungabgeleitetwerden […].Ein solchesVorgehen

eröffnet nicht nur ein hohesMaß an Partizipation und Selbstbestimmung in derHil-

fe, sondern es wird Sozialarbeiter_innen und Adressat_innen möglich, die besonde-

renBedarfe–auchund insbesondere imHinblick auf eine gleichberechtigte Teilhabe

– zu erkennen und zu bearbeiten.“ (ebd.)

Die beschriebene Dynamik initiiert Prozesse des Selbst- und Fremdverstehens,

die einen interaktiven Lernprozess unterstützen, in dessen Kontext die Adres-

sat*innen und die Fachkräfte gemeinsam zu neuen Erkenntnissen gelangen.

4.3 Fragmentierung als Biografiearbeit ermöglichende Ressource

Zusammenfassend geht es im Rahmen biografischer Arbeit darum, die bis-

herige Lebensgeschichte zu verstehen und sie anderen auf eine verständliche

und nachvollziehbare Weise mitteilen zu können. Dazu ist es erforderlich, die

eigenen Erfahrungen in soziale Kontexte und Prozesse einzubetten (vgl. Schütze

1984, S. 86). Auf dieser Grundlage können neue Möglichkeiten des Handelns und

Verstehens entwickelt werden. Wie die bereits skizzierten Erzählerschwernisse

verdeutlichen, kann das für Menschen, die Brüche und Diskontinuitäten erlebt

haben und ihre Biografie infolgedessen fragmentiert darlegen, sehr herausfor-

dernd sein oder unmöglich erscheinen.

Die lebensgeschichtliche Fragmentierung wird dennoch als Ressource wirk-

sam.Wie Ergebnisse der eigenen Studie zu Trauma und biografischer Arbeit zei-

gen, ist eine brüchige Erzählweise kein Defizit. Die fragmentierte Selbstthemati-

sierung fungiert nicht als ein defizitärer Modus, sondern als eine Ressource, die

biografisches Erzählen ungeachtet schwer zu versprachlichender Erlebnisse er-

möglicht. Fragmentiertes Erzählen lässt sich daher als ein produktiverModus des

Mitteilens der eigenen Biografie angesichts des Erzählens erschwerender trau-

matischer Erlebnisse verstehen (vgl. Schörmann 2021a; Schörmann 2021b).

4.4 Sequenzialisierung statt Fragmentierung

EinigeVerfahrender Biografiearbeit regenErzählende dazu an,Erfahrungenund

Ereignisse in ihrer zeitlichen Abfolge aneinanderzureihen. Beispielsweise soll ei-
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ne Person ihre Erinnerungen zu einer Lebenslinie (vgl. Schauer/Ruf-Leuschner

2014) verketten und in Gestalt einer chronologischen Erzählung integrieren.Die-

ses Vorgehen zielt auf die Herstellung von Zusammenhängen ab, die dem Erleb-

ten Sinn verleihen sollen. Das Verfahren eignet sich dazu, den Hintergrund re-

levanter Zusammenhänge, beispielsweise soziale Teilhabe oder den Alltag, ein-

zubeziehen und dessen Bedeutung für den Entwicklungsverlauf herauszuarbei-

ten (vgl. Jansen 2011, S. 20). Es kann das Erzählen allerdings be- und verhindern

(vgl. Miethe 2017, S. 15). Durch das Entwickeln einer Lifeline wird die Biografie

sequenzialisiert. Dies lässt den erzählermöglichenden Charakter der Fragmen-

tierung unbeachtet und kann einer weiteren Entfremdung von der eigenen Le-

bensgeschichte Vorschub leisten.

Vielmehr bedarf es eines Verfahrens, das dem Ressourcencharakter der bio-

grafischen Fragmentierung Rechnung trägt. Biografiearbeit ist gefordert, die

brüchige Erzählweise in Anschlag zu bringen und die Fragmentierung des Er-

zählten produktiv zu wenden, indem zum Arbeitenmit einzelnen Elementen der

Biografie angeregt wird. Die Lebensgeschichte kann dann im Prozess des Bear-

beitens um Episoden und Ereignisse erweitert werden (vgl. Schörmann 2021b).

Dabei ist es hilfreich, sich eigene Vorstellungen geeigneten Erzählens bewusst

zumachen und sich zu vergegenwärtigen, dass auch eine scheinbarmisslungene

Selbstthematisierung den Adressat*innen neue Sprech- und Möglichkeitsräume

zu eröffnen vermögen (vgl. Schmidt 2023, S. 73).

5 Collaborative Storytelling mit vulnerablen Gruppen

Die zuvor dargelegten Überlegungen, insbesondere zur erzählermöglichenden

Fragmentierung, führtenmich zumCollaborative Storytelling,das Phil C.Langer

als ein partizipativesVerfahrender psychosozialenTraumaarbeitmit vulnerablen

Gruppen entwickelte (vgl. Langer 2020).Er konzipierte undnutzte es zunächst als

Erhebungsmethode im Rahmen eines Forschungsprojekts mit traumatisierten

ehemaligen Kindersoldaten des Islamischen Staats (IS) (ausführlich vgl. Langer

et al. 2021). Dabei zeigte sich, dass die Kinder befürchteten, die Forschenden

könnten von ihnen mitgeteilte Erfahrungen im IS gegen sie verwenden, weshalb

sich der Vertrauensaufbau schwierig gestaltete. Die zumeist traumatisierten

jungenMenschen erwiesen sich als eine besonders vulnerable Gruppe, sodass der

Forschungsprozess ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein erforderte.

Ausgehend von diesen forschungsethischen Bedenken (do not harm) wurde die

Methode entwickelt2 (vgl. Langer 2020, S. 123).

2 Einen ähnlichen Ansatz entwickelten Heidrun Schulze und Susanne Lang (2023) für die narra-

tiv-performative Praxis mit Kindern.
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Wie im Folgenden erläutert, erleichtert Collaborative Storytelling die Sinn-

gebung, indem es biografische Fragmentierung als Stärke aufgreift und Adres-

sat*innen beim Konstruieren einer kohärenten (Lebens-)Geschichte unterstützt.

Gleichzeitig fördert das Verfahren Selbstermächtigung, indem es die Autor*in-

nenschaft der Erzählenden betont.

Die Kernidee des Collaborative Storytelling besteht darin, einen gemein-

schaftlichen Erzählprozess in einer kleinen Gruppe anzustoßen, indem die

Geschichte eines fiktionalen Charakters erzählt wird. Während die Gruppe eine

erdachte Geschichte entwickelt, ist ein Als-ob-Modus wirksam, der das Erzählen

von eigenerlebtenErfahrungen imNamen einer imaginierten Person ermöglicht.

Eine solche Fiktionalisierung erweist sich insbesondere in stigmatisierenden Zu-

sammenhängen mit Adressat*innen als förderlich (vgl. Langer 2020, S. 123). Das

Verfahren eignet sich daher vor allem für Biografiearbeit mit Adressat*innen-

gruppen der Sozialen Arbeit in Kontexten wie personaler Gewalt und Trauma,

psychosoziale Probleme und psychische Erkrankungen, Behinderung sowie

Sucht, Arbeitslosigkeit und Armut.

Die Aufgabe der Erzählenden besteht darin, die Geschichte gemeinsam

zu entwickeln. Um das Erzählen anzuregen und zu erleichtern, erhalten die

Teilnehmenden eine raumzeitliche und thematische Orientierung, sodass sie

einzuordnen wissen, wo und wann die Story beginnt und endet, darüber hin-

aus, welche Situationen thematisiert werden sollen. Abschließend gilt es, der

Geschichte eine offene Perspektive auf die Zukunft hinzuzufügen3. Dabei wird

eine kohärente Geschichte entwickelt, die ermöglicht, sich von der schwierigen

Vergangenheit zu distanzieren und die Erfahrungen in die eigene biografische

Identitätserzählung zu integrieren. Ein Retraumatisierungsrisiko lässt sich

dadurch minimieren (vgl. Langer et al. 2020, S. 22).

Indem Teilnehmende gemeinsam Elemente aus der eigenen Biografie in eine

kohärente Form bringen und ihnen dadurch eine Bedeutung verleihen, wird die

Brüchigkeit des Erzählten produktiv gewendet. Dadurch kommt gleichzeitig die

Fragmentierung der eigenen Biografie als Ressource zum Tragen. Die Geschich-

te wird kollaborativ aus einzelnen biografischen Bruchstücken oder Elementen

der Teilnehmenden konstruiert. Auf dieseWeise kann die eigene Story in der kol-

lektiven Geschichte aufgehen. Individuelle Erfahrungen werden also prozessiert

und durchgearbeitet. Teilnehmende können dabei gedankenexperimentell han-

deln und somit ihr Identitätsspektrum ausweiten.

Das Verfahren ist darauf ausgerichtet, Reflexion zu unterstützen, um zu-

sammen mit den Erzählenden einen verstehenden Zugang zum Erlebten zu

3 In dem genannten Forschungsprojekt ging es darum, die Geschichte „vor der Zeit des IS zu be-

ginnen zu lassen, den Zugang und die Erfahrungen im IS sowie den Ausstieg aus dem IS und

die aktuelle Situation in den Mittelpunkt setzen; zugleich sollte sie eine offene Perspektive auf

die Zukunft enthalten“ (Langer 2020, S. 123).
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entwickeln und darauf aufbauend Perspektiven für die Zukunft zu erproben.

Dabei folgt es dem Grundsatz der (Selbst-)Ermächtigung (Empowerment), in-

dem die Stimmen der Erzählenden gestärkt werden, sodass sie ein Gefühl von

Agency und Anerkennung entwickeln und sich als Subjekte ihres Lebens erfahren

können (vgl. Langer 2020, S. 125). Es ermöglicht den Teilnehmenden, trauma-

tische Erfahrungen zu versprachlichen, in soziale Prozesse einzubetten und die

Autor*innenschaft an ihrer Geschichte zurückzugewinnen.

Collaborative Storytelling lässt jedoch nicht allein Selbstverstehen und Parti-

zipation zu, indem es Adressat*innen eine Stimme gibt und ihre Stimme stärkt.

Bedingt durch seine Alltagsnähe eröffnet es Fachkräften Zugang zur Lebenswirk-

lichkeit von Adressat*innen und erlaubt ein verstehendes Annähern an deren

Alltagserfahrung. Voraussetzung dafür ist u.a., dass Fachkräfte die Lebensreali-

tät derErzählendenanerkennen,eigeneZuschreibungenausklammernundoffen

für biografisch-lebensweltlich begründete Sichtweisen und Bewältigungsmuster

sind (vgl. Schütze 2021, S. 228 ff.). Ein wesentlicher Ausgangspunkt einer solchen

narrativ-performativenPraxis besteht darin,dassDistanz zu essenzialisierenden

und verallgemeinernden Wissensbeständen gewahrt und folglich beispielsweise

auf stigmatisierende und einengende psychiatrische Identitätszuweisungen

verzichtet wird (vgl. Schulze/Lang 2023, S. 236).

5.1 Einwände gegen Collaborative Storytelling

Dieses Verfahren wurde für Kinder entwickelt, die Kriegshandlungen sowie Ver-

folgung erlebten. Nun ließe sich einwenden, dass es sich daher nicht für andere

Adressat*innengruppen eignet.Das Verfahren lässt sich jedoch für die Praxismit

anderen Adressat*innengruppen der Sozialen Arbeit transferieren, sofern diese

ebenfalls menschengemachte Gewalt in Konfliktkontexten erfuhren und darüber

hinaus Stigmatisierung sowie Diskriminierung erleb(t)en. Indem das Verfahren

Trauma in sozialen Prozessen situiert, ermöglicht es den Adressat*innen – so-

wohlKindern als auchErwachsenen–,Erfahrungendes Leidens angesellschaftli-

chen Gewaltverhältnissen struktur- und prozessorientiert zu verstehen und auch

als solche zu artikulieren.

Des Weiteren ließe sich kritisieren, dass die gemeinsam erzählten Geschich-

ten fiktiv sind und nicht der Wahrheit entsprechen. Es soll jedoch nicht darum

gehen, eine wahre Geschichte zu erzählen, sondern darum, anhand des Entwi-

ckelns von gemeinsam konstruierten und bisher nicht mitteilbaren Geschichten

einen sicherheitsgebenden Identitätsrahmen zu schaffen, ohne auf eine Sequen-

zialisierung des Erzählten zu insistieren.Die narrative Praktik Collaborative Sto-

rytelling ist als eine gemeinsame Suche nach Bedeutungsgebung zu verstehen,

bei der verlorengegangene Handlungsmöglichkeiten in einem traumasensiblen

Modus bewusstgemacht, wahrgenommen und erweitert werden können.
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Für Collaborative Storytelling spricht, dass das gemeinsameEntwickeln einer

Story dasKonstruieren vonKollektivnarrationen ermöglicht,die einewesentliche

Voraussetzung für das Kommunizieren individueller traumatischer Erfahrungen

sind. Ergebnisse vonNarrationsanalysen zeigen, dass Überlebende der Shoah ih-

re Erfahrungen erst öffentlich thematisieren konnten, als ein kulturelles Narrativ

der Shoah existierte. Ziel des Collaborative Storytelling ist daher, durch geteilte

Narrative einen Diskursraum zu eröffnen, der es erlaubt, eigene Geschichten zu

erzählen (vgl.Langer 2020,S. 125).Überdie kollektivenarrativeEntwicklungneu-

er Identitätskonstruktionen kann dann anhand der Hervorbringung zuvor nicht

mitteilbarer Geschichten ein stabilitäts- und sicherheitsgebender Identitätsrah-

men kreiert werden.

6 Schlussbetrachtung: Was wurde „erzählt“ und wie geht es

weiter?

In diesemBeitrag ging es darum,Biografiearbeit als einenmethodischen Zugang

imKontext traumatischer sowie das Erzählen erschwerender Gewalterfahrungen

zu entfalten, der Selbstverstehensprozesse ermöglicht. Die diskutierte biografi-

sche Fragmentierung erweist sich zwar als einErzählerschwernis,das Selbst- und

Fremdverstehensprozesse verhindert. Dennoch sind die Adressat*innen durch-

aus in der Lage, zu erzählen, jedoch in einem fragmentiertenModus.Mehr noch:

Gerade diese Brüchigkeit der Biografie ermöglicht es ihnen,das Erlebtemitzutei-

len.Die Fragmentierung des Erzählten stellt daher eine Ressource dar, die Erzäh-

len ermöglicht. Mit dem Verfahren des Collaborative Storytelling wird die Brü-

chigkeit als Ressource anerkannt und produktiv gewendet, indem die Teilneh-

menden zur Arbeit mit einzelnen Elementen der Biografie angeregt werden. Vor

diesem Hintergrund schlägt dieser Beitrag die Nutzung des Verfahrens Collabo-

rative Storytelling vor, das ein Reflektieren und Verstehen eigener biografischer

Erfahrungendurch ein gemeinsamesErzählen einer fiktivenGeschichte in einem

traumasensiblenModus ermöglicht. Pathologisierende Erklärungen werden ver-

mieden, das Erlebte wird vielmehr als in soziale Prozesse eingebettet verstanden.

Eine für den Ressourcencharakter von Fragmentierung sensibilisierte Bio-

grafiearbeit bildet eine Grundlage, Gegenwart zu verstehen und Zukunft zu

gestalten. Erneute Erfahrungen der Entmächtigung und des Verlusts der Hand-

lungskontrolle lassen sich weitgehend vermeiden. Dabei eröffnet das Bearbeiten

der eigenenBiografie anhanddesCollaborative StorytellingMenschennach trau-

matischen Erlebnissen einen Zugang zu lebensgeschichtlich Erfahrenem, durch

den Handlungspotenziale erweitert werden können. Das offene Erzählen fördert

Handlungsfähigkeit und -mächtigkeit und trägt dazu bei, dass Adressat*innen
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als Autor*innen ihrer Geschichte und damit als Akteur*innen in Erscheinung

treten.

Als zentral erweist sich, dass das Verfahren traumasensibel angelegt und für

Biografiearbeit mit stigmatisierten, stummen und isolierten Adressat*innen-

gruppen geeignet ist. Die Konstruktion einer Geschichte im Als-ob-Modus in der

Gruppe ermöglicht es ihnen, sich von der belastenden Vergangenheit zu distan-

zieren, gleichsam eigene Erfahrungen in die biografische Identitätserzählung

zu integrieren und dabei ihre Stimme sowie den Einfluss auf jene Lebensum-

stände (wieder) zu gewinnen, die ihr Leben beeinflussen. Die Teilnehmenden

konstituieren dabei Identität(en), die neue und in höherem Maße selbstbe-

stimmte Deutungen der eigenen Lebenserfahrungen jenseits stigmatisierender

medizinisch-psychologischer Zuschreibungen zulassen.

Letztlich bleibt anzumerken, dass in diesem Beitrag theoretisch-konzeptio-

nelle sowie methodische Überlegungen zu der Frage angestellt wurden, wie Col-

laborative Storytelling als partizipativesVerfahren für dieBiografiearbeitmit vul-

nerablen Gruppen fruchtbar gemacht werden kann. Die Erprobung, die Evalua-

tion und die Weiterentwicklung des Verfahrens in der beruflichen Praxis stehen

noch aus. Diese Schritte sind insbesondere für den Transfer dieses für Kinder

konzipierten Verfahrens auf die Arbeitmit Erwachsenen hilfreich undweiterfüh-

rend.
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Subjektivierende Lagen: Potenziale einer

subjektivierungstheoretischen Perspektive

auf Lebenslagen am Beispiel von Müttern

mit HIV

Nina Jann

1 Einleitung

Soziale Arbeit agiert als gesellschaftliche Problembearbeitungsinstanz seit jeher

im Spannungsfeld von Struktur und Person. Auch das Lebenslagenkonzept denkt

Verhältnisse und Verhalten in einer „dialektische[n] Beziehung“ (Amann 2000,

S. 57), indem es die „spezifische Lebenssituation einzelner Personen und sozialer

Gruppen“ (Traunsteiner 2018, S. 190) untersucht und in Bezug zu gesellschaftli-

chen Bedingungen setzt (vgl. ebd.). Das Erkenntnisinteresse bezieht sich zwar

nicht nur auf eine deskriptive Beschreibung der äußeren Bedingungen und der

damit verbundenen Handlungsspielräume, sondern auch auf die „subjektive

Wahrnehmung dieser Umstände“ (Schmitt 2018, S. 42 f.). Dennoch „liegt der

Fokus […] vor allem auf den Rahmenbedingungen“ (Kraus 2014, S. 63) der in-

dividuellen Lebensbedingungen eines Menschen. Damit bleiben die konkreten

Selbstverhältnisse von Subjekten, die durch gesellschaftliche Bedingungen und

kollektiveWissensbeständebeeinflusstwerden, inder Logik einesdeskriptiv-em-

pirischen Zugriffs auf das Konzept außen vor (vgl. Schmitt 2018, S. 43).Während

das Lebenslagenkonzept „die subjektive Deutung und Verarbeitung der materi-

ellen und immateriellen Bedingungen empirisch ausgeklammert“ (vgl. Schmitt

2018, S. 43), besteht das Interesse einer subjekttheoretischen Analyseperspektive

gerade in der Frage,welche konkreten Auswirkungen die diskursive Verhandlung

sozialer Probleme auf die Lebensformen, Handlungen und Identitätsentwürfe

von Subjekten hat (vgl. Bührmann 2012, S. 10 f.).

DieNotwendigkeit, bei der Analyse von LebenssituationenwirkmächtigeDis-

kurse in gleichemMaße zu berücksichtigen wie bspw. sozioökonomische Fakto-

ren,zeigt sich imZusammenhangmit derHIV-Infektionbesonders eindrücklich:

Was die HIV-Infektion ,ist’ und wie diese von den Betroffenen selbst sowie deren

sozialem Umfeld erlebt wird, definiert sich nicht ausschließlich ausgehend von

den somatischen Begleiterscheinungen der Ansteckung mit dem Immunschwä-

chevirus, sondern wird ebenso von den gesellschaftlichen Deutungen einer HIV-

Diagnose beeinflusst (vgl. Jann 2019, S. 75). In Bezug zu keiner anderen körper-
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lichen Erkrankung werden Fragen von Diskriminierung und Ausgrenzung so in-

tensiv diskutiert wie im Kontext von HIV und Aids (vgl. Jann 2020, S. 13).

Vor dem Hintergrund dieser Beobachtung setzt der Beitrag das Lebensla-

genkonzept mit subjekttheoretischen Positionen ins Verhältnis und diskutiert

das empirische und analytische Potenzial einer Verschränkung der jeweiligen

erkenntnistheoretischen Zugänge im Sinne von subjektivierenden Lagen. Ziel ist

es, ein erweitertes Analysekonzept zu begründen, das die Relation zwischen der

„Gesamtheit der äußeren Bedingungen […], durch die das Leben von Personen

oder Gruppen beeinflusst wird“ (Engels 2008, S. 643), der subjektiven Wahrneh-

mung derselben und den damit verbundenen Subjektvierungsprozessen sichtbar

macht.

In einemersten Schritt werden zunächst die theoretischenÜberlegungen, auf

denen das „Subjektivierungstheorem“ (Rose 2019, S. 66) beruht, skizziert. Im An-

schluss daran wird der Einfluss diskursiv vermittelter Wissensbestände auf sub-

jektive Selbstverhältnisse am Beispiel von Müttern mit HIV rekonstruiert. In ei-

nemabschließenden Schritt werden die Erkenntnisse zusammengeführt und das

Potenzial einer subjekttheoretischenAnalyseperspektive auf prekäre Lebenslagen

von erwachsenenMenschen diskutiert.

2 Zum Konzept der Subjektivierung

Poststrukturalistische Überlegungen, die auch demKonzept der Subjektivierung

zugrunde liegen, haben insbesondere seit den 1980ern Eingang in die Theorie-

debatten unterschiedlicher Disziplinen und Fachgebiete gefunden (vgl. Thoma/

Hautz2023,S. 606).Auch imKontextSozialerArbeitundErziehungswissenschaft

wird das Verhältnis von Diskurs und Subjekt „im Rahmen theorieorientierter

Auseinandersetzungen“ (Bettinger 2022, S. 618) diskutiert und in Form von qua-

litativen Forschungsarbeiten empirisch rekonstruiert (vgl. Bünger/Jergus 2023,

S. 1390; Geimer/Amling/Bosančić 2019).

Das theoretische und empirische Interesse an Subjektbildungsprozessen ist

nicht weiter verwunderlich, da sich die entsprechenden Auseinandersetzungen

unmittelbar auf den Gegenstand Sozialer Arbeit – die Adressat*innen wohl-

fahrtsstaatlicher Unterstützungsarrangements – beziehen (vgl. Balzer/Ludewig

2012, S. 95). Der Subjektbegriff wird in der erziehungswissenschaftlichen Lite-

ratur häufig mit Bildungs- und Lernprozessen in Verbindung gebracht. Dieser

Zusammenhang legt ein anthropologisches Verständnis offen, welches grund-

sätzlich von einem bildungs- und entwicklungsfähigen Subjekt ausgehen muss,

um die zahlreichen Bemühungen Menschen „zu einem rational begründeten

Selbst- und Weltverständnis“ (Scherr 2002, S. 96) zu verhelfen und zu einer ei-

genverantwortlichen Lebensgestaltung zu befähigen, nicht ins Leere laufen zu

lassen. Auch Fabian Kessl verweist auf die dem sozialarbeiterischen Intervenie-
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ren zugrunde liegenden „Emanzipationspostulate“ (Kessl 2008, S. 255), die auf

ein zu befähigendes, zu emanzipierendes Subjekt unbedingt angewiesen sind.

Während Soziale Arbeit also ihre Aufgabe gerade darin sieht, Bildungspro-

zesse zu initiieren, die die Adressat:innen zu einer eigenständigen und autono-

menLebensführungbefähigen (vgl. Scherr 2002,S. 98; Kessl 2008,S. 255), so stel-

len subjekttheoretische Überlegungen die Denkfigur eines „souveränen Einzel-

subjekt[s]“ (Bettinger 2022, S. 619) radikal in Frage. Auch wenn das Subjektivie-

rungskonzept keineswegs einheitlich verwendet wird (vgl. Bünger/Jergus 2023,

S. 1391; Brodersen 2022, S. 112), so bildet doch gerade die „Idee einer Dezentrie-

rungdesSubjekts“ (Thoma/Hautz2023,S. 606)diegemeinsameKlammerderun-

terschiedlichenZugriffe auf dasTheoriekonzept.Andie Stelle eines Individuums,

das als „Dreh- und Angelpunkt derWelt“ (Bublitz 2020, S. 340) autonomund sou-

verän über die Verhältnisse verfügt, tritt die Annahme, dass Subjekte in perma-

nenten Prozessen des „doing subjects“ (Reckwitz 2017, S. 125) diskursiv hervorge-

bracht werden (vgl. Reckwitz 2017, S. 126; Alkemeyer/Bröckling 2018, S. 17).

Michael Thoma und Hannes Hautz machen im Theoriefeld der Subjektivie-

rung insbesondere zwei analytische Zugänge aus. Ein praxeologisch-poststruk-

turalistischer Zugriff, der an Judith Butlers Überlegungen anknüpft, geht davon

aus, dass die Konstitution des Subjekts nicht nur diskursiv bestimmt ist, son-

dern das Subjekt nur durch „dieWiederholung oder Reartikulation“ (Butler 2001,

S. 95) Subjekt ist. Damit erweitert Butler diskurstheoretische Subjektkonzeptio-

nen durch „die performative kontinuierliche Selbstarbeit und Selbstpräsentati-

on des Subjekts ,at work‘“ (Reckwitz 2008, S. 82). Nach Butler kann das Subjekt

nur durchWiederholung zu einer kohärenten Formgelangen.Dabeimüssen „Re-

geln im Tun“ (Butler 2001, S. 112) verkörpert werden und normative Vorgaben in

Handlungsriten erneut hervorgebracht werden. Es ist jedoch auch die Wieder-

holung, vielmehr die Unmöglichkeit einer exakten Wiederholung, die die Mög-

lichkeit von Bedeutungsverschiebungen, von Richtungsänderungen der Norma-

tivität und subversiven Praxen impliziert (vgl. Butler 2001, S. 95; Reckwitz 2010,

S. 90).

Daneben besteht der Analysefokus eines Zugangs, der sich an der hermeneu-

tischen Wissenssoziologie orientiert, in der Annahme, dass Subjektivierung „als

Effekt eines Zusammenspiels vonDiskursen auf der einen und eigensinnigen Ak-

teur_innen, die sich kreativ auf Diskurse beziehen, auf der anderen Seite“ (Feg-

ter et al. 2015, S. 26) zu verstehen sei. Determinierende und handlungsleitende

„Wissen-Macht-Komplexe“ (Messerschmidt 2012, S. 290) treffen in dieser Lesart

auf „ein eher ,starkes‘ Subjekt, das zwar in Machtverhältnisse eingebettet ist, in

Relation zum einzelnen Diskurs aber als vergleichsweise ,ermächtigt‘ entworfen

wird“ (Thoma/Hautz 2023, S. 608).Das analytische Interesse bezieht sich auf „die

konkreten Modi der Anwendung von und des Umgangs mit diskursiv produzier-

tem und vermitteltem Wissen, d.h. wie im Alltagshandeln bestimmte Subjekt-
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normen mittels Selbstpraktiken angenommen, reproduziert, transformiert oder

abgelehnt werden“ (Thoma/Hautz 2023, S. 608).

Mit den jeweiligen Vorschlägen zu einerTheorie der Subjektivierung sind un-

terschiedliche Antworten auf die Frage verbunden, wie sich das Subjekt im Dis-

kurs bewegt. Dass Diskurs und Subjekt aber in einem unauflösbaren Wechsel-,

wenn nicht gar Abhängigkeitsverhältnis gedacht werden, ist zentrales Kennzei-

chen unterschiedlicher Zugriffe auf das Subjektivierungskonzept. Auchwenn die

verschiedenen Strömungen den „Diskursbegriff inNuancen anders akzentuieren

und analytisch konzeptualisieren“ (Thoma/Hautz 2023, S. 607), so fußen sie doch

auf der Annahme, dass Diskurse Rollenerwartungen und moralische Standards

hervorbringen, die zu verbindlichen Regeln der individuellen Lebensgestaltung

werden können (vgl. Bührmann 2012, S. 10 f.). Darüber hinaus haben Diskurse

wesentlichen Einfluss darauf, wie das Subjekt sich selbst – quasi innerlich – ge-

genübertritt. Subjektivierungsprozesse nehmen somit Einfluss auf das Verhält-

nis, indemSubjekte zu sich selbst stehen,und implizierenbestimmteFormender

Selbstzuwendung (vgl. Gehring 2012, S. 24; Renn 2012, S. 35).Michel Foucault be-

zeichnet diese Formen der Selbstzuwendung als Technologien des Selbst, die das

Subjekt anwendenmuss, umVeränderungen an sich zu bewirken, die notwendig

sind, um als vollwertiges Subjekt anerkannt zu werden (vgl. Foucault 1993, S. 26).

Anforderungen, die an Subjekte gestellt werden, sind jedoch keine stabilen Enti-

täten, sondern sind in Abhängigkeit zu historischen und gesellschaftlichen Aus-

gangslagen und im Zusammenhang ihrer „permanenten kulturellen Produktion“

(Reckwitz 2010, S. 10; Rieger-Ladich 2012, S. 69) zu analysieren.

Gleichzeitigwerden subjektive Selbst- undWeltverhältnisseweniger in einem

einfachenUrsache-Wirkungszusammenhanggedacht.Vielmehrgilt es,Subjekti-

vierungsprozesse als relationale Phänomene in den Blick zu nehmen. Folke Bro-

dersen bezeichnet deshalb „Subjektivierung als Vermittlungsverhältnisse“ (Bro-

dersen 2022, S. 111). Denn einerseits stellen Subjektivierungsprozesse „kulturel-

le Ordnungen und normative Anforderungskataloge“ (Bettinger 2022, S. 620) be-

reit, andererseits sind die Subjekte aber dazu aufgefordert, sich mit diskursiven

Zuschreibungen auseinander und ins Verhältnis zu setzen, diese zu (re-)produ-

zieren und/oder subversiv zu unterwandern (vgl. Bettinger 2022, S. 620). Auch

MartinNonhoffund JenniferGronaubetonendie vorhandenenFreiheitsgradedes

Subjekts imDiskurs und verweisen darauf, dass die Strukturen nicht als gänzlich

geschlossen, stabil und fest begriffen werden können. Stattdessen bestehe auch

Raum für Ausbrüche, Verschiebungen und eine Erweiterung ihrer Grenzen (vgl.

Nonhoff/Gronau 2012, S. 124). Genau diesesWechselverhältnis nimmt die empi-

rische Subjektivierungsforschung in den Blick und untersucht „das Zusammen-

spiel und die Wechselwirkungen“ (Geipel 2022, S. 2) zwischen Diskurs und Sub-

jekt.
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3 Mütter mit HIV als Subjekte der HIV-Infektion

Im Folgenden wird die Relevanz einer Verschränkung des Lebenslagenkonzepts

mit subjektivierungstheoretischen Überlegungen an empirischem Material

begründet. Dabei wird Bezug auf Ergebnisse einer Studie genommen, die un-

tersucht hat, wie sich Mütter mit HIV im Spannungsfeld zwischen diskursiver

Zuschreibung und subjektiver Aneignung von HIV-spezifischen Bedeutungs-

gehalten verorten und welche Erklärungsansätze sich für die Entwicklung von

biografischem Eigensinn angesichts wirkmächtiger Diskurse im Rahmen theo-

retischer und empirischer Analysen identifizieren lassen. Um das subjektive

Erleben der HIV-Infektion und die diskursiven Zuschreibungs- sowie die sub-

jektiven Aneignungspraxen von Menschen mit HIV und AIDS zu verstehen und

angemessen zu kontextualisieren, wurden zunächst im Rahmen einer wissens-

soziologischenDiskursanalyse die Bedeutungsgehalte derHIV-Infektion und die

objektivierten Wissensbestände in Bezug auf die Erkrankung erfasst und ana-

lysiert. Um das ,Sprechen über‘ die HIV-Infektion zu erfassen, wurden alle im

Zeitraum von 1996 bis 2013 im SPIEGEL erschienenen Beiträge diskursanalytisch

untersucht, die sich explizit mit dem Immunschwächevirus beschäftigen. Um zu

rekonstruieren,welchen Einfluss die Diskurse umHIV und AIDS auf das Erleben

vonMütternmitHIV haben,wurde das diskursanalytische Vorgehen durch einen

weiteren Forschungsschritt ergänzt, der gezielt die subjektive Perspektive von

Menschen mit HIV im Rahmen von offenen Leitfadeninterviews in den Blick

nimmt.

3.1 Kennzeichen der aktuellen Debatten um HIV/Aids

Am 28.November 2018 ging die Deutsche AIDS-Hilfemit einer Kampagne an die

Öffentlichkeit, die im Wesentlichen aus einer Botschaft bestand: „HIV ist unter

Therapie selbst beim Sex nicht übertragbar“ (Deutsche AIDS-Hilfe 2018). Unter

dem#wissenverdoppeln setzt sich die Aktion zumZiel, diese Informationmit der

Unterstützung von Politiker*innen, Aktivist*innen, Verbänden und Fachkräften

einer breitenMasse zugänglich zumachen.DochdieAussage,dassMenschenun-

ter wirksamer HIV-Therapie nicht infektiös sind, ist keineswegs neu. Bereits im

Jahr 2008gabenForscher*innenderSchweizerischenKommission fürAidsfragen

bekannt, dass unter der regelmäßigen und zuverlässigen Einnahme antiretrovi-

raler Medikamente das HI-Virus im Rahmen sexueller Kontakte nicht weiterge-

geben werden kann (vgl. Vernazza et al. 2008, S. 165). Für Menschen mit HIV be-

deutete diese Aussage einen radikalen Wandel im Leben mit dem Immunschwä-

chevirus. Frauen mit HIV, die zuvor nur per Kaiserschnitt entbinden konnten,

hatten nun die Möglichkeit einer vaginalen Geburt, bei der kein Risiko mehr be-

stand, das Immunschwächevirus an die Kinder weiterzugeben. Paare mit nur ei-
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nem/einer Partner*in mit HIV mussten sich bei ungeschütztem Geschlechtsver-

kehr nicht mehr sorgen, ihre/n negative/n Partner*in zu infizieren, und Men-

schen mit HIV, die mit ihren Sexualpartner*innen nicht über ihre HIV-Infekti-

on sprechen konnten oder wollten, liefen nicht mehr Gefahr, wegen versuchter

Körperverletzung verurteilt zu werden (vgl. ebd., S. 167 f.). Während diese „Er-

weiterung der Safer-Sex-Botschaften“ (Fedler 2018) in der bundesdeutschen All-

gemeinheit bislang wenig Verbreitung fand – 2017 wissen lediglich 10% der Be-

völkerung, dass das HI-Virus unter der Nachweisgrenze nicht übertragen wer-

den kann (vgl. Deutsche AIDS-Hilfe 2018) – ist sie längst Teil des gelebten Alltags

von Menschen mit HIV. Doch Studienergebnisse zeigen, dass sich diese Entdra-

matisierung im Leben mit dem Immunschwächevirus nicht automatisch im ge-

sellschaftlichen Umgangmit der HIV-Infektion niederschlägt. Nach wie vor sind

VorurteileundÄngsteweit verbreitetundMenschenmitHIVvonStigmatisierung

bedroht (vgl. Deutsche Aidshilfe e.V. 2021, S. 50).

In Anbetracht der breitenmedialen Debatten umHIV und Aids zu Beginn der

1980er-Jahre ist esmittlerweile scheinbar ruhig geworden umdieHIV-Infektion.

Das öffentliche Interesse am Immunschwächevirus ist deutlich gesunken und die

Berichterstattung beschränkt sich auf die Veröffentlichung kurzer Portraits ein-

zelner Menschen mit HIV zum jährlichenWelt-Aids-Tag. Dieser „Terminjourna-

lismus” (Frings 2000,S. 245) ist laut Frings auf die Tatsache zurückzuführen,dass

die HIV-Infektion „jeglichen Sensationswert verloren“ (ebd., S. 246) habe. Doch

auch wenn das mediale Interesse an der HIV-Infektion deutlich abgenommen

hat, so zeigen Untersuchungen, „dass sich bestimmte Elemente der frühen Dar-

stellungder Infektionskrankheit als erstaunlich stabil erweisen“ (Jann2019,S. 90).

SokommtauchDanielKnuchel ausgehendvoneinerUntersuchungvonBeiträgen

in Onlineforen zu dem Schluss, dass sich die Äußerungen als „Re-Aktivierungen

von in der virulenten Phase geprägten Stereotypen und Mustern“ (Knuchel 2021,

S. 292) verstehen lassen. Seiner Ansicht nach zeigt das empirische Material, dass

Diskurs-Latenzen „auch aktuelle Konzeptualisierungen von HIV/AIDS prägen“

(Knuchel 2021, S. 292). Und auch Franziska Hartung stellt fest, dass im Kontext

der „»Aids-Ära« […] einMythos geschaffenwurde, der die Krankheitmit verschie-

denen stigmatisierenden Bedeutungen undMetaphern besetzt hat, die bis heute

wirksam sind“ (Hartung 2020, S. 39).

Ausgangspunkt der vorliegenden Studie war die Frage, welchen Einfluss ge-

sellschaftlicheDeutungsmuster derHIV-Infektion auf das subjektiveErleben von

Müttern mit HIV haben. Im Hinblick auf das Erkenntnisinteresse der Untersu-

chung lässt sich zunächst festhalten, dass die befragten Frauen vielfach auf HIV-

spezifische Deutungen sowie Anforderungen an Menschen mit HIV Bezug neh-

men, um ihren Alltagmit dem Immunschwächevirus zu beschreiben.Die befrag-

ten Frauen sind dazu gezwungen, sich zu den von ihnen als relevant ausgewie-

senen Deutungen zu verhalten.Mehr noch: DieWahrnehmung und Interpretati-

on vonHIV-bezogenenBewertungsmaßstäben bestimmtmaßgeblich den indivi-
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duellen Umgangmit der HIV-Infektion (vgl. Jann 2020, S. 228 f.). Besonders ein-

drucksvoll zeigen sich die im Zusammenhang mit der HIV-Infektion rekonstru-

ierten Subjektivierungseffekte im Zusammenhang mit der Deutung, Menschen

mit HIV seien eine Gefahr.

3.2 ,Menschen mit HIV als Gefahr‘ als zentrales Moment im Diskurs um

HIV und Aids

Im Rahmen der Analyse des Datenmaterials zeigte sich, dass Menschen mit HIV

in der Berichterstattung des SPIEGELs vielfach als Gefahr ausgewiesen werden.

Sie werden in dieser Denkfigur zum potenziellen oder tatsächlichen Risiko für

einzelne Individuen, aber auch für gesamte Gesellschaftssysteme bzw. für die si-

cherheitspolitischeWeltordnung.

Neben den Risikogruppen, die im Kontext von Ländern der sogenannten

„Dritten Welt“ ausgemacht werden, wird auch auf Menschen mit HIV in den

sogenannten „Industrienationen“ verwiesen, von denen eine besondere Gefahr

ausgehe. Zu diesen gehörten bspw. Menschen mit HIV, die auf die Behandlung

mit Medikamenten nur wenig oder gar nicht ansprechen: „Gerade von diesen

Patienten gehe ein besonderes Risiko aus: In ihrem Körper würden besonders

widerstandsfähige Virenstämme geradezu herangezüchtet – neue Superviren,

die schon bald eine neue, möglicherweise noch aggressivere Seuchenwelle aus-

lösen könnten. Pharmaentwickler wie Ärzte wären dann so hilflos wie zu Beginn

der Epidemie“ (2/1997, S. 122). Des Weiteren bilden Menschen, die dank der

Behandlungmit den neuen Kombinationstherapien länger leben, eine besondere

Gefahrengruppe: Wer durch die neuen Kombinationstherapien länger gesund

erscheine, sei „auch länger sexuell aktiv“ (28/2004, S. 45; vgl. 9/2004, S. 153).

Hierdurch könnten Menschen mit HIV das Virus „weitertragen, oft sogar in

Form resistenter Stämme“ (28/2004, S. 45). Zudem gehe von Menschen, die zwar

mit dem HI-Virus infiziert, eine Ansteckung jedoch nicht diagnostiziert sei, ein

besonderes Risiko aus. Denn „HIV trägt nicht die Trompete vor sich her“ (Son-

derheft 1997, S. 334).Weil Menschen mit HIV ihre Infektion nicht anzusehen sei,

könne der Erreger lange Zeit „unwissentlich“ (28/2004, S. 45) verbreitet werden.

Dies mache das Infektionsrisiko nahezu unberechenbar: „Kann man sich also

beim Zahnarzt den Tod holen? Und der Doktor bei seinem Patienten? Wie steht

es mit den Kindern aidskranker Mütter?“ (Sonderheft 1997, S. 334)

Auch homosexuelle Männer werden im Kontext der Presseberichte als ge-

fährliche Infektionsherde ausgewiesen und maßgeblich dafür verantwortlich

gemacht, dass sich die HIV-Infektion auch auf andere Betroffenengruppen

ausgebreitet hat. So wird festgestellt, dass das HI-Virus zunächst insbesondere

homosexuelle Männer in San Francisco ,heimgesucht‘ (vgl. 36/2013, S. 115) habe.

Schon bald breitete sich „die neue Seuche“ (ebd.) jedoch auch außerhalb San

79



Franciscos aus und betraf auch andere Betroffenengruppen wie heterosexuelle

Männer, Frauen und Kinder. Darüber hinaus gehe von homosexuellen Männern

auch deshalb eine besondere Gefahr aus, weil die HIV-Infektion unter schwulen

Männern wieder tabuisiert werde. Junge homosexuelle Männer wiesen vor dem

Geschlechtsverkehr nicht mehr explizit auf ihre Infektion mit demHI-Virus hin,

sondern vergnügten „sich stattdessen ohne Rücksicht auf Verluste“ (28/2004,

S. 45). Es sei „’abtörnend‘“ (ebd.), den jeweiligen Geschlechtspartner auf die

eigene HIV-Infektion aufmerksam zumachen.

Eine deutliche Intensivierung erfährt die Debatte um die Gefährlichkeit von

Menschen mit HIV jedoch durch die Verhaftung der ehemaligen No Angels-Sän-

gerin Nadja Benaissa im Jahr 2009 wegen des Verdachts der mutwilligenWeiter-

gabe des HI-Virus an ihre Sexualpartner. Besonders schockierend wird von den

Medien die Tatsache aufgenommen, dass es sich um eine attraktive, junge Frau

handele, die ahnungslose Männer infiziert habe. Nadja Benaissa wird als ,schö-

nes Biest‘ (vgl. 17/2009, S. 93) bezeichnet und als „schöne böse Frau“ (ebd.) insze-

niert, die „Männer in die Falle [lockt], verführt und [grausam] bestraft“ (ebd.).Der

Umstand, dass es sich um eine weibliche ,Täterin‘ handelt, sorgt dafür, dass „of-

fenbar nicht nur einigen männlichen Fahndern die Sicherungen durchbrannten,

sondern auch Boulevardjournalisten ihren Phantasien freien Lauf ließen“ (ebd.).

Einer der möglicherweise von ihr infizierten Männer äußert, dass die Sängerin

„viel ,Leid in die Welt getragen‘ habe“ (34/2010, S. 43). Es wird der SPD-Bundes-

tagsabgeordnete Siegmund Ehrmann zitiert, der den Körper von Nadja Benais-

sa als „’Bio-Waffe‘“ (ebd., S. 42) bezeichnet. Zudem wurde Benaissa mit der Be-

gründung verhaftet, dass von ihr „’dauerhaft die Gefahr weiterer Infizierungen

und Kettenansteckungen‘“ (17/2009, S. 94) ausgehe. Daher sei Sicherungshaft er-

forderlich.

3.3 ,Menschen mit HIV als Gefahr‘ als zentrales Moment in den

subjektiven Deutungen der Interviewpartnerinnen

Daneben zeigt sich, dass dieDeutung,MenschenmitHIV seien eineGefahr, auch

eine große Rolle in den Aussagen der befragtenMütter spielt. Grundsätzlich wei-

sen es alle Befragten als typisch für das Leben mit HIV aus, seitens des sozialen

Umfeldes mit der Deutung, Menschen mit HIV seien eine Gefahr, konfrontiert

zu werden. Die Befragten äußern gleichzeitig selbst die Sorge, zur gesundheitli-

chenGefährdung für ihnennahestehendeMenschenwiePartner*innenoderKin-

der zuwerden. In diesemZusammenhang lassen sich ausgehend von dem vorlie-

genden Datenmaterial zwei unterschiedliche Argumentationslinien identifizie-

ren. Einerseits verweisen die befragten Frauen immer wieder darauf, dass eine

Übertragung des Immunschwächevirus unter der Therapie mit antiretroviralen

Medikamenten ausgeschlossen werden kann. Andererseits thematisieren sie im-
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mer wieder ein minimales Restrisiko der Übertragung des HI-Virus. Durch das

Ergreifen vonbestimmtenVorsichtsmaßnahmenwie demTragen vonHandschu-

hen bei der Hygieneversorgung der eigenen Kinder oder durch die regelmäßige

Einnahme antiretroviraler Tabletten zur Senkung der Viruslast versuchen die Be-

fragten ein Gefühl der Sicherheit und Kontrollierbarkeit angesichts einer von ih-

nen als unsicher erlebten Situation herzustellen.Hieran wird deutlich, dass trotz

des Wissens, dass eine Übertragung des HI-Virus im Falle der befragten Frauen

nichtmöglich ist, deren Annahme eines Restrisikos den alltäglichen Umgangmit

der HIV-Infektion bestimmt.

Besonders eindrücklich zeigt sich die besondere Wirkmacht des Diskurses

an den Schilderungen der Interviewpartnerin Katja. Sie wird nach der Geburt

ihres Sohnes vehement und wiederholt von Kinderärzt*innen davor gewarnt, ihr

Kind zu stillen.Den ärztlichenEmpfehlungenwidersetzt sichKatja zunächst und

beginnt ihren Sohn zu stillen. Nach einigen Tagen seien jedoch Schwierigkeiten

beim Stillen aufgetreten. Diese Stillprobleme stehen ihrer Ansicht nach im Zu-

sammenhang mit ihrer Ansteckung mit dem Immunschwächevirus, aber „dann

eher so psychosomatisch“ (Katja 2020, Z. 242). Sie erzählt, dass sie sich jedesMal,

wenn sie ihren Sohn zumStillen angelegt habe, gefragt habe, ob sie „was Schlech-

tes“ (ebd., Z. 291) mache: „Bin ich ne Rabenmutter, weil ich das mach?“ (ebd.,

Z. 291 f.) Außerdem habe sie ihre Muttermilch selbst nicht trinken wollen, „wie

wenn’s giftig wär ein bisschen“ (ebd., Z. 295). Katja führt ihre Probleme mit dem

Stillen folglich darauf zurück, dass sie selbst geglaubt habe, dass sie ihren Sohn

durch die Verabreichung ihrer Milch gefährden könne. Katja selbst bezeichnet

diese Annahme als „totalen Blödsinn“ (ebd., Z. 300), dennoch beschreibt sie die

Einflussnahme der Kinderärzt*innen, die ihr das Stillen „schlecht geredet“ (ebd.,

Z. 302) hätten, als wirkmächtig: wie „[...] wennman Fleisch isst und der Metzger

erzählt einem, wie das Tier geschlachtet wurde, bestialisch“ (ebd., Z. 302 f.).

Zusammenfassend zeigt sich, dass Katja zwar darum bemüht ist, ihren all-

täglichenUmgangmit derHIV-Infektion an denwissenschaftlichen Ergebnissen

zur Nichtinfektiosität auszurichten und das persönliche Übertragungsrisiko un-

ter antiretroviraler Therapie als nicht existent zu begreifen. Es gelingt ihr jedoch

nicht, die Möglichkeit der Weitergabe des Immunschwächevirus durch alltägli-

chen Kontakt vollständig auszuschließen. Das Verhältnis der Befragten zur Deu-

tung,MenschenmitHIV seien eineGefahr, erweist sich vor demHintergrundder

vorangegangenen Überlegungen als ambivalent und widersprüchlich.
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4 Subjektivierung meets Lebenslage: Das Potenzial einer

Verschränkung von Subjektivierungs- und Lebenslagenanalyse

Ziel des vorliegenden Beitrags war es, zu diskutieren, inwiefern eine Verschrän-

kung von Lebenslagenkonzept und subjektivierungstheoretischen Positionen für

die Analyse von (prekären) Lebenslagen nutzbar gemacht werden kann.Der Blick

in das empirische Material hat gezeigt, dass die diskursiv vermittelten Bewer-

tungsmaßstäbederHIV-Infektion als überauswirkmächtig inBezug auf das sub-

jektive Erleben einer Ansteckung mit dem Immunschwächevirus zu gelten ha-

ben.Die gesellschaftlich vermitteltenDeutungsmuster vonHIVbestimmennicht

nur das öffentliche Bild der Erkrankung, sondern bringen ebenfalls spezifische

Selbstverhältnisse der betroffenen Subjekte hervor.Mehr noch: Die Subjekte sind

unbedingt darauf angewiesen, sich bestimmte Bewertungsmaßstäbe, HIV-spe-

zifische Zuschreibungen und daraus hervorgehende Anforderungen an den in-

dividuellen Umgang mit der Erkrankung anzueignen, um als vollwertiges Sub-

jekt anerkannt zu werden und eine als legitim geltende Identität zu erwerben.

Die methodischen Vorschläge einer empirischen Subjektivierungsforschung er-

weisen sich also als geeignetes Instrument, um zu untersuchen,welchen Einfluss

das öffentliche Sprechen über HIV und Aids auf das subjektive Erleben der Er-

krankung hat.

Befragt man die Untersuchungsergebnisse aber im Hinblick auf ihre Aus-

sagekraft zu den spezifischen Lebenslagen von Müttern, die mit dem Immun-

schwächevirus leben, so zeigen sich analytische Schwachstellen der „empirischen

Doppelperspektive“ (Brodersen/Spies/Tuider 2021, S. 26), die Diskurs- und

Biografieforschung in ein methodisch produktives Verhältnis bringt. So blei-

ben Lebenslagendimensionen, zu denen die materielle, soziale, gesundheitliche

und kulturelle Lage gehören – und die das zentrale Erkenntnisinteresse einer

Lebenslagenanalyse bilden – in der Analyse des qualitativen Datenmaterials

weitestgehend außen vor. Gleichzeitig weist auch die Lebenslagenanalyse ana-

lytische Leerstellen auf, die insbesondere darauf zurückzuführen sind, dass

sich das Lebenslagenkonzept vor allem auf die „strukturelle[n] Bedingungen

von Lebenssituationen […], welche für (bestimmte) Personengruppen aufgrund

ihrer sozialen Verfasstheit und Gemeinsamkeiten gelten“ (Traunsteiner 2018,

S. 187) konzentriert. Dieser Fokus hat zur Folge, dass Fragen nach lebensla-

genspezifischen Subjektivierungsweisen, nach den konkreten Erfahrungen von

erwachsenen Menschen in (prekären) Lebenslagen, ihrem Bewältigungshandeln

und den Bedingungen der Entwicklung biografischen Eigensinns angesichts

wirkmächtiger Diskurse im Rahmen von Lebenslagenanalysen unbeantwortet

bleiben.

Vor dem Hintergrund dieser Feststellungen plädiert der Beitrag für eine em-

pirische Tripelperspektive, die die strukturellen Bedingungen, durch die Lebens-
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lagen gekennzeichnet sind, mit den diskursiven Wissensbeständen, die spezifi-

sche Lebenslagen begleiten, und die daraus entstehenden Subjektivierungswei-

sen in ihren Wechselwirkungen einer Analyse zugänglich macht. Mit dem Aus-

ruf eines solchen Forschungsprogramms sind verschiedene Herausforderungen

verbunden: zu diesen gehören die Bewältigung umfangreicher quantitativer und

qualitativer Daten sowie eine systematischeTheoriearbeit im Sinne einer „boun-

dary work“ (Parade/Uhlendorff 2021, S. 238), um dieMöglichkeiten und Grenzen

einer Verschränkung der unterschiedlichenTheorieperspektiven zu diskutieren.

Wenn es aber gelingt, einen „Ort des Ringens“ (Parade/Uhlendorff 2021,

S. 238) um die erkenntnistheoretischen, methodologischen und methodischen

Fragen in Form von Forschungs- und Denkkollektiven zu implementieren, so

ist damit die Aussicht auf eine systematische Analyse von (prekären) Lebens-

lagen verbunden, der es gelingt, die Lebensverhältnisse von Adressat*innen in

ihrer Komplexität, ihren Ambivalenzen, in ihren Ermöglichungsräumen und

Begrenzungen umfassend zu rekonstruieren.
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Sucht als soziales Phänomen. Aspekte eines

sozialarbeiterischen Suchtverständnisses

Rebekka Streck

1 Einleitung

Sozialarbeiter*innen sind die am meisten vertretene Berufsgruppe in der

Suchthilfe (vgl. IFT 2022)1. Insbesondere in der niedrigschwelligen, akzeptanzori-

entierten Drogenhilfe, den Suchtberatungsstellen, der psychosozialen Beratung

für Substituierte sowie dem betreuten Einzel- oder Gruppenwohnen dominieren

Sozialarbeiter*innen. Zugleich sind Publikationen, die eine sozialarbeiterische

Perspektive auf die Phänomene Konsum psychoaktiver Substanzen2 und Sucht

einnehmen, gegenüber medizinischen Publikationen in der Unterzahl. Auch

die Frage, was Sucht ist, wird vorrangig mit Bezug auf die Metapher „Sucht-als-

Krankheit“ beantwortet (vgl. Laging 2020; Deimel/Moesgen 2024).

Unterschiedliche Studien problematisieren eine solche bio-medizinische

Perspektive als unterkomplex und einseitig. So schlussfolgern Boyd, Ivsins und

Murray (2020, S. 1) aus Interviews mit langjährigen Heroinkonsument*innen,

dass „DSM-5 criteria for OUD (opioid use disorder) fails to encompass their

diverse experiences of opioid Use. Nor does the DSM diagnosis capture the com-

plexities of their lived experience”. Eine australische Studie, in der 60 Menschen

befragt wurden, stellt heraus, dass die Diversität von biografischen Erfahrun-

gen mit dem Konsum psychoaktiver Substanzen, ein dominantes Verständnis

von Sucht als Kontrollverlust herausfordert (vgl. Pienaar/Dilkes-Frayne 2017).

Müller (2023) verdeutlicht anhand von Interviews mit Sozialarbeiter:innen in

Suchtberatungsstellen, dass diese zur Beschreibung ihrer Praxis auf alltagsbe-

1 Publikationen imBereich von Sucht undKonsumpsychoaktiver Substanzen sehen sich derHer-

ausforderung gegenüber zu definieren, worum es eigentlich geht. Hierfür stehen in der deut-

schen und englischsprachigen Debatte verschiedene Begriffe zur Auswahl, bspw. problemati-

scher Konsum, substance use issues oder substance use problems, substance use disorder, Sub-

stanzgebrauchsstörung, Abhängigkeit oder Sucht. Je nachdemwelcher Begriff verwendet wird,

geraten andere Aspekte in den Blick. Ich werde im Folgenden von Sucht und süchtigemHandeln

sprechen und verwende somit bewusst Begriffe, die die Alltagskommunikation nach wie vor

dominieren. Die Bedeutungsoffenheit und zugleich soziale Determinierung dieser Konzepte

ist selbst Thema dieses Artikels. Um die soziale Konstruktion der Begriffe zu unterstreichen,

werde ich sie kursiv setzen. Zunächst ist also das süchtige Handeln, was interaktiv als solches

gedeutet wird (vgl. Schmidt-Semisch 2010).
2 Unter psychoaktive Substanzen fasse ich Alkohol und andere Drogen inkl. psychoaktive Medi-

kamente. Vgl. zu dem Ausdruck ,alcohol and other drugs‘ (BASW 2019).
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zogene Deutungen von Drogenkonsum zurückgreifen. Die Ergebnisse eines

Lehrforschungsprojektes zu lebensweltlichen Suchtverständnissen unterstrei-

chen die Diversität von Sucht-Erfahrungen (Streck 2023b). Diese Studien zeigen,

dass trotz der „langen Geschichte konzeptioneller Akrobatik“ (Reinarman 2005,

S. 27) die Deutung „Sucht-als-Krankheit“ sowie die diese bestimmenden Diagnos-

tiksysteme unzureichend sind, um sich den Erfahrungen von Konsument*innen

psychoaktiver Substanzen im Kontext Sozialer Arbeit zu nähern.

In diesemArtikel stelle ich Aspekte eines Sucht-Verständnisses vor, das sich an

den sozialen Erfahrungen von Menschen orientiert. Hierbei geht es mir darum,

Sozialarbeiter*innen in ihrem lebensweltlichenVerständnis vonSucht zu stärken,

weil es in ihrer Handlungspraxis begründet ist beziehungsweise diese selbst be-

gründet (vgl. Müller 2023). Hierzu werde ich zunächst einen Überblick über so-

zialarbeiterische Annäherungen an Sucht geben. Im zweiten Schritt plädiere ich

für ein Suchtverständnis, das Ambivalenz, Diversität sowie lebensweltliche Fo-

kussierung in den Vordergrund rückt. Darauf aufbauend werde ich drei Aspek-

te eines sozialen, subjektorientierten Suchtverständnisses darlegen, die für ein

fallverstehendes und dialogisches Vorgehen, aber auch für die soziale Diagnostik

(vgl. Hansjürgens/Schulte-Derne 2020) von Bedeutung sind. Diese drei Aspekte

sind: Sucht als soziale Deutung, Sucht als alltägliche Verknüpfung und Sucht als

biografischer Prozess.

2 Die Suche nach dem Sozialen der Sucht – Annäherung an die

Debatte in der Sozialen Arbeit

Im Kontext Sozialer Arbeit wird Sucht vorrangig als bio-psycho-soziales Phäno-

men beschrieben. Das Soziale im Modell bleibt zumeist recht oberflächlich dar-

gestellt und scheint letztlich doch hinter einem bio-medizinischen Verständnis

zurückzutreten.So fasst Laging (2020,S. 22) SozialeArbeit als zuständige Instanz

für das „Soziale“ einer Krankheit: „Als Expertin für die soziale Dimension macht

sich die Soziale Arbeit für die angemessene Berücksichtigung der sozialen und

psycho-sozialen Faktoren in der Krankheitsentstehung, Krankheitsbewältigung

und Gesunderhaltung stark“. Auch Deimel und Hornig (2024, S. 27) heben das

Soziale hervor, kennzeichnen die Krankheit selbst aber nicht als Produkt sozia-

ler Verhältnisse.

Sommerfeld (2021, S. 279) kritisiert die „Medizialisierung“ von Soziale Arbeit

und betont „Sucht primär als soziales Problem“ (ebd.). Das Soziale sieht er als Ur-

sache und Folge von süchtigem Handeln, während die Sucht selbst allerdings im

bio-medizinischen Erklärungsbereich verbleibt. Er führt sozioepidemiologische

Studien an, die zeigen, dass sozio-ökonomische Lebenslagen mit der erhöhten

Wahrscheinlichkeit problematischen Drogenkonsums einhergehen. Des Weite-
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ren hebt Sommerfeld (2021, S. 281 f.) die sozialen Folgen süchtigenHandelns her-

vor. Er nennt hier sowohl die Beeinträchtigung des sozialen Umfeldes als auch

die Kosten, die die Behandlung vonMenschenmit problematischemDrogenkon-

sum verursachen. Sommerfeld (2021, S. 282) stellt zwar heraus, dass psychische

und soziale Probleme „strukturell gekoppelt“ seien, bleibt aber letztlich in einer

medizinisch-biologischenProblembeschreibungverhaftet,weil er dasSoziale des

süchtigenHandelns nicht erläutert.

In diesen Publikationen fällt auf, dass der Konsum psychoaktiver Substan-

zen zwar als soziale Praxis beschrieben wird, süchtigesHandeln diese Eigenschaft

aber zu verlieren scheint. Mit dem Sprung von „Konsum“ zu „Sucht“ gewinnt die

medizinisch-biologische Konstruktion an Gewicht. Fragen von Fixierung, Zwang

oder Irrationalität werden in der Sphäre des Pathologischen verortet (vgl. Dei-

mel/Moesgen 2024, S. 47). Dass Erscheinungsformen von „psychischen Erkran-

kungen“ sowohl auf der Ebene der Deutung als auch auf der Ebene der Handlung

durch und durch sozial geprägt sind, wird kaum thematisiert.

Publikationen der soziologischen Sucht- undDrogenforschungwerden in die-

sen Publikationen nur selten zitiert3. Dabei wird die Konstitution des als süchtig

gedeuteten Handelns zwischen alltäglichen Herausforderungen einerseits und

sozialen Reaktionen andererseits schon seit vielen Jahren von Autor*innen im

deutschsprachigen Raum hervorgehoben (vgl. Barsch 2010; S. 109 ff.; Herwig-

Lempp 1994; Schmidt-Semisch 2010).

Der im Folgenden vorgeschlagene Ansatz schlägt die Brücke zwischen einem

für die Soziale Arbeit in der Suchthilfe bedeutsamen, subjektorientierten und le-

bensweltlichen Verständnis von Sucht und soziologischen Arbeiten zu Sucht als

gesellschaftlicher Konstruktion. Ausgangspunkt dieser Überlegungenwaren ver-

schiedene Studien, in denen ich mich mit dem Suchtverständnis von Menschen

beschäftigt habe, die sich selbst als süchtig definieren (vgl. Streck 2023a; Streck

2023b; Streck 2023c).

3 Ambivalenz, Diversität und Fokussierung als Kern eines

sozialarbeiterischen Sucht-Verständnis

Füssenhäuser (2016, S. 214) folgend kann Sucht erstens als „ein spezifisches Deu-

tungs- und Handlungsmuster in und mit denen Menschen/Subjekte ihr Leben

gestalten“ verstandenwerden.Dieses öffnet oder schließt imKontext derBewälti-

gung alltäglicher Aufgaben Handlungsoptionen. Funktionalität und Dysfunktio-

nalität können gleichzeitig bestehen oder sich in einer dynamischenEntwicklung

abwechseln. In den Erzählungen von suchterfahrenen Menschen zeigt sich diese

3 Vgl. hier Artikel im Sammelband von Feustel/Schmidt-Semisch/Bröckling (2019).
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Gleichzeitigkeit in der Ambivalenz dem Konsum einer oder mehrerer psychoak-

tiver Substanzen gegenüber (vgl. Streck 2023b; Streck 2023c).4

Ein sozialarbeiterisches Suchtverständnis erkennt zweitens die Diversität

und Variabilität von Konsummustern an. Reinarman, Murphy und Waldorf

(1994, S. 28) identifizierten in ihren Studien zu Kokainkonsum mindestens vier

verschiedene Konsummuster: Exzessiver Konsum täglich hoher Mengen („Coke

hogs“), kontrollierter Konsum möglicherweise auch täglich aber klaren Regeln

folgend („Nippers“), periodischer Konsum exzessiv aber abwechselnd mit länge-

ren konsumfreien Phasen („bingers“) und punktueller Konsum zu bestimmten

Anlässen („ceremonial“). Die Autoren betonten, dass sich diese Konsumformen

im Laufe der Zeit verändern und ineinander übergehen. Ähnliche Konsummus-

ter unterschied Jellinek bezogen auf Alkohol schon in den 1960er-Jahren (vgl.

Kelly 2018, S. 3) sowie Zinberg (1984) bezogen auf Marihuana, Psychedelika und

Opiaten. Sie deuten sich auch in aktuelleren Studien beispielsweise zu Crack-

Konsum an (vgl.Werse et al. 2018, S. 13 ff.).

Zur genaueren Unterscheidung von Konsummustern schlug Scheerer (1995,

S. 25 ff.) drittens die Differenzierung zwischen Abhängigkeit und Sucht vor. Ab-

hängigkeit bezeichnet nach Scheerer (1995, S. 25 f.) „ein Objekt, eine Beziehung

oder eineGewohnheit zubrauchen,umdie eigeneExistenzoderdas eigeneWohl-

befindennicht direkt oder indirekt zugefährden“.Eine solcheAbhängigkeit kann,

bezogen auf eine routinierte Gewohnheit, soziale Beziehungen oder auch Sub-

stanzen (bspw.auchMedikamenten) bestehen.Diesen sehrweitenBegriff der Ab-

hängigkeit unterscheidet Scheerer von Sucht. Diese fasst er als „emotionale Fixie-

rung“ (ebd. S. 32), die sich in wiederholten Verhaltensabläufen zeige. Diese Fixie-

rungkennzeichnet sichdadurch,dass sie gesellschaftlichenAnsprüchenanMäßi-

gung,Vernunft, Kontrolliertheit sowie Leistungsfähigkeit zuwiderläuft. Eine sol-

che Unterscheidung findet sich auch in Erzählungen von suchterfahrenen Men-

schen wieder. So umschreiben diese ihr Handeln in einer süchtigen Phase als ,ex-

trem‘, ,besessen‘ oder ,einförmig‘.Diese Fokussierung imAlltag auf eine bestimm-

teHandlungsabfolge führt dazu, dass andere Aspekte ihres Lebens aus demBlick

geraten, was auch in Metaphern wie ,Tunnel‘, ,Spirale‘ oder ,Strudel‘ zum Aus-

druck kommt, dieMenschen nutzen, um süchtige Phasen zu charakterisieren (vgl.

Streck 2023b und 2023c). Zugleich unterscheiden sie diese exzessiven Phasen von

täglichemMethadon-,Cannabis- oderTabakkonsumvondemsiemöglicherweise

abhängig sind, der sie aber nicht bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben behin-

dert. Denn die süchtige Fixierung kann sich auf andere alltägliche Aufgaben und

Beziehungen störend auswirken undwird insofern nicht selten zunächst vom so-

zialen Umfeld problematisiert. Entsprechend eines solchen Suchtverständnisses

4 Obwohl die für die Praxis der Suchthilfe bedeutsame Motivierende Gesprächsführung (Miller/

Rollnick 2004) maßgeblich auf der Analyse von Ambivalenz aufbaut, wurde dieser bisher wenig

analytische Aufmerksamkeit geschenkt.
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sind von den oben dargestellten Konsummustern das erste und dritte süchtiges

Handeln. Eine Parallele könnte hier bestehen zu dem, was Ross und Morrison

(2020, S. 176) als „substance use problems“ bezeichnen.Hiermit beziehen sie sich

auf „a state of a person as a whole” und “an overwhelming involvement with an

activity or substance (including, but not limited to, alcohol and drugs) despite the

harms it causes” (ebd.).

Für ein lebensweltliches Suchtverständnis sind die Anerkennung von Ambiva-

lenz sowie Diversität und Variabilität von Konsummustern und Phasen der Ver-

engung und Fokussierung alltäglicher Aktivitäten auf den Konsum von psycho-

aktiven Substanzen relevant. Sozialität zeigt sich in allen diesen Eigenschaften.

Denn sie sind im Kern von eigenen und fremden Bewertungsprozessen des Kon-

summusters durchzogen.

4 Ebenen der Sozialität

Im Folgenden werde ich zeigen, dass Phasen solcher Fokussierung selbst soziale

Phänomene sind. Hierzu werde ich die Sozialität von Sucht auf drei Ebenen dar-

stellen: Deutungen, Alltag sowie Biografie. Auf allen Ebenen zeigt sich, dass süch-

tigesHandeln soziales Handeln ist.

4.1 Sucht als soziale Deutung

Mit dem Konzept Doing Addiction betont Schmidt-Semisch (2010, S. 145), dass

Sucht etwas ist, „was wir alle in unserem Alltag produzieren und reproduzieren –

als Betroffene und ExpertInnen, als Professionelle und LaiInnen, als Eltern, Kin-

der, FreundInnen“. Insofern ist Sucht als „ein Produkt interpersoneller Kommuni-

kation und soziokultureller Entwicklungen sowie nicht zuletzt als Resultat gesell-

schaftlicherMachtkonstellationen“ (ebd.) zu verstehen.SüchtigesHandelnwirdal-

so von anderenMenschen als solches gedeutet und unterliegt somit gesellschaft-

lichen Konstruktionsprozessen. Zugleich ist süchtigesHandeln selbst ein Produkt

der Auseinandersetzungmit sozialen Erwartungen.

Bezogen auf die Deutung der Anderen weist Barsch (2010, S. 149) daraufhin,

dass „die Diagnose dann gestellt wird, wenn mit dem Konsum psycho-aktiver

Substanzen kulturell übliche Muster verlassen werden.“ Die Deutung als süchtig

kann sowohl im professionellen Kontext als auch alltagsweltlich vorgenommen

werden.Die Abweichung, die Sucht beschreibt, betrifft Konsummuster, Konsum-

zeiten, Konsumorte oder soziale Aspekte des Konsums. Die Differenzierung von

Normalität und Abweichung zeigt sich in sozialen Reaktionen auf ein Handeln,

welche genauso zu einer Problementwicklung beitragen wie das Handeln selbst

(bspw. Jobverlust, Kriminalisierung, Schulkonferenzen u.ä.). Diese interaktiv
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vollzogene Grenzziehung bringt auch die Konstruktion von Sucht-als-Kontrollver-

lust mit hervor. Solche Sucht-Konstruktionen reproduzieren Ideen eines nicht-

süchtigenHandelns, das auf ,freiemWillen‘ basiere, ohne dessen Begrenzung auf-

grund von sozio-strukturellen Gegebenheiten anzuerkennen. Genauso könnte

oberflächlich als Kontrolllosigkeit gelabeltes Handeln sinnhaft als Ausübung von

und Streben nach Kontrolle verstanden werden, beispielsweise über die eigenen

Emotionen in bedrohlichen Situationen. Zugleich weist Reinarman (2005, S. 30)

daraufhin, dass „nur, weil ,Kontrollverlust‘ mehr ein kulturelles Konstrukt als

eine physiologische Tatsache darstellt, bedeutet dies nicht, das Gefühl des Kon-

trollverlustes eines Konsumenten sei auf irgendeineWeise weniger gravierend“.

Die Frage, wann welcher Konsum von wem problematisiert und gegebe-

nenfalls sanktioniert wird, variiert nach sozialer Positionierung der jeweiligen

Person oder Gruppe. Die problematisierende soziale Deutung eines Handelns als

süchtig zeigt sich in einer Vielzahl von mit intersektionalen Ungleichheitskon-

struktionen verschränkten Stigmatisierungspraxen (vgl. Ross/Morrison 2020,

S. 180 ff.). So stellen Ross und Morrison (2020, S. 173) heraus, dass Alkoholkon-

sumnormalisiert ist und denjenigen, die von einem akzeptierten Konsummuster

abweichen, persönliches Scheitern vorgeworfen wird. Dieses ,Scheitern‘ ist dann

besonders sichtbar, wenn es mit Armut einhergeht (vgl. Vogt 2021, S. 120). Mäd-

chen und Frauen erleben früher und stärker Stigmatisierung, wenn sie Alkohol

über ein bestimmtes Maß konsumieren als Jungen und Männer (vgl. Vogt 2021,

S. 54 f.; Ross/Morrison 2020, S. 177). Sucht-Konstruktionen strukturieren Erklä-

rungsmuster für komplexe soziale Probleme: Sucht erklärt scheinbar männliche

Gewalt in einer Familie und verdeckt sozioökonomische Not oder Geschlech-

terverhältnisse als Einflussfaktoren. Sucht erklärt das Leben auf der Straße und

verdecktWohnungsmangel oder Ausschluss aus demArbeitsmarkt aufgrund von

Staatsbürgerschaft als Ursachen.

Zudem bestimmt der soziale Status einer Substanz die Wahrnehmung und

Ausprägung süchtigen Handelns. Dollinger (2005b, S. 145) hebt hervor, dass aus

„der punitiv ausgerichteten Stigmatisierbarkeit von Drogenkonsum [...] Erfor-

dernisse der Informationskontrolle und Geheimhaltung [resultieren], an die an-

schließendwiederumStrukturierungen innerhalb konsumierenderGruppenund

zwischen ihnen erfolgen können“ (Dollinger 2005, S. 145b). In der Öffentlichkeit

als süchtig wahrgenommenes Handeln ist in seiner spezifischen Ausprägung Fol-

ge von Stigmatisierungsprozessen.

Die Reaktionen von anderen auf Konsum prägen auch die Deutungen des

eigenen Konsums. Denn wie anderes Handeln werden Konsumpraxen und die

Interpretation derWirkung einer Substanz interaktiv ausgehandelt und gelernt5.

Zinberg (1984, S. 153) stellt dar, wie die Grenze zwischen einem kontrollierten

5 DerProzessderKonsum-Sozialisationwirdeindrücklich vonBecker (1953/2019) in seinerStudie

„Becoming aMarihuana user“ gezeigt.
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Konsum und einem exzessiven Konsum auch in konsumierenden Gruppen selbst

reproduziert wird, indem man beispielsweise bestimmte Konsumformen als

„associating with junkies“ (ebd.) abwertet.

Gesellschaftlich oder subkulturell verfügbare Deutungsmuster des Konsums

repräsentieren sich in den Erzählungen von suchterfahrenen Menschen. Holzer

(2001, S. 10) stellt anhand von biografischen Interviews mit illegale Substanzen

konsumierenden Frauen dar, dass der Konsum erst im „sozial verbindlichen

Wert- und Kommunikationszusammenhang“ eine Bedeutung bekommt, die

es den Frauen ermöglicht, ihre „individuelle Zitierweise von gesellschaftlich

bewerteten Zeichen“ (ebd., S. 10) zu entwickeln und sich damit im Kontext

möglicherweise eingeschränkter Handlungsspielräume auszudrücken. Drogen-

konsum bietet sich damit als „Projektionsfläche für individuelle Zugehörigkeits-

bzw. Ausstiegswünsche“ (ebd.) an.Mit demÜberschreiten akzeptierter Konsum-

muster kann sowohl Abgrenzung von einer Norm als auch Zugehörigkeit zu einer

gesellschaftlich abgewerteten Gruppe hergestellt werden.

Menschen lernen Sucht-Deutungen auch im Hilfesystem und stimmen im

weiteren Verlauf ihr Handeln auf ausgewählte Deutungen ab. Insofern werden

im Kontext einer Behandlung „konfuse Details einer Lebensgeschichte durch

die diskursiven Prozeduren (z.B. Typisierung) geordnet“ (Reinarman 2005,

S. 35). So zeigen Shinebourne und Smith (2010), dass Menschen dominante

Deutungsmuster von 12-Schritte-Programmen der AA und NA in Erzählungen

reproduzieren. Auch hier stellt sich die Frage, wer welche Deutung in welchem

Kontext durchsetzen kann (vgl. Herwig-Lempp 1994, S. 79). Beispielsweise kön-

nen Mediziner*innen ihre Deutung in institutionellen Kontexten durchsetzen,

während Patient*innen selbst sich diesen unterwerfen müssen, um im Reha-

bilitationssystem Hilfe zu erhalten. Insofern ist die Akzeptanz (idealerweise

Anerkennung) legitimer Sucht-Deutungen an Hilfegewährung geknüpft.

Das Konzept Doing Addiction ermöglicht es, die Vernetzung subjektiver, in-

teraktiver sowie sozio-kultureller Bedeutungszuschreibung analytisch zu bear-

beiten und im professionellen Kontext auch die eigenen Konstruktionsprozesse

kritisch zu reflektieren (vgl. Schmidt-Semisch 2010, S. 157). Insofern ist nicht nur

Drogenkonsum, sondern auch süchtiges Handeln in seiner Bedeutungsoffenheit

als „aktive Auseinandersetzung des Konsumenten mit seiner Umwelt“ (Dollinger

2005b, S. 146) zu verstehen.

4.2 Sucht als alltägliche Verknüpfung des Konsums mit Raum, Zeit und

sozialen Beziehungen

Alltage können in unterschiedlicher Art und Weise durch den Konsum psycho-

aktiver Substanzen strukturiert sein. Der Konsum hat verschiedene Funktionen:

Stress- oder Energieregulation, um andere Dinge erledigen zu können, zeitlich-
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räumliche Strukturierung des Tagesablaufs oder Organisation sozialer Kontakte

(vgl. Barsch 2010, S. 65 f.; Füssenhäuser 2016, S. 215).

Inspiriert sind die folgenden Überlegungen von Gertenbachs (2019) Vor-

schlag, Latours Akteur-Netzwerk-Theorie für die Drogenforschung zu nutzen.

Mit Latour (2009, S. 363) kann danach gefragt werden, wie die Relationierungen,

die Menschen mit Substanzen eingehen, beschaffen sind. Aus dieser Perspektive

stellen beispielsweise Schnaps und Heroin verschiedene soziale Phänomene dar,

deren Assoziationen die Akteur*innen vor unterschiedliche Herausforderungen

stellen. „In den Blick geraten damit nicht nur die Transitionspraktiken beim

Konsum von Drogen, sondern auch die hierhin erzeugten temporär-räumlichen

Ordnungen“ (Gertenbach 2019, S. 274). Diese temporär-räumlichen Ordnungen

werden analysierbar, wenn Konstellationen als handlungsmächtige Netzwerke

gedacht werden.

Im Kontext eines ethnografischen Forschungsprojektes zur Nutzung von

Streetwork habe ich mich mit Relationierungen von Alkohol- und anderem

Drogenkonsum mit dem Schlafen auf der Straße (Streck 2023a) beschäftigt und

herausgearbeitet, dass Alkohol trinken, sitzen auf einer Bank im öffentlichen

Raum und quatschen mit Bekannten miteinander verknüpft sind. Wenn Alltag,

inspiriert durch Latour (2009), als Netzwerk gedacht wird, dann gehören die

Bank und der Schnaps zusammen. Beides sind Aktanten der Vergemeinschaf-

tung. Sie fördern den barrierearmen Zugang zueinander, sowohl räumlich als

auch emotional über die geteilte Erfahrung des Alkohol Trinkens und Berauscht-

Werdens.

Eine illegaleSubstanzwieHeroinbringt andere sozialeMerkmalemit sich.Sie

hat einen anderen rechtlichen Status und bedingt damit auch eine andere räum-

lich-zeitliche Strukturierung des Konsums. Die sozialen Eigenschaften der Sub-

stanzen prägen neben ihrer ebenfalls unterschiedlich subjektiv erfahrenen und

erlernten Wirkung6 das Leben derer, die sie konsumieren – gerade in auf den

Konsum fokussierten Lebensphasen.So zeigt sich beispielsweise derKonsumvon

Heroin als organisatorische und aufgrund der Illegalität gefährliche Herausfor-

derung, insbesondere fürMenschen, die über geringe ökonomischeMittel verfü-

gen.

Aus dieser Perspektive können weitere Verknüpfungen in den Blick genom-

men werden. So zeigt beispielsweise Vogt (2021, S. 121 ff.), dass in gemeinsam il-

legale Substanzen konsumierenden Partnerschaften die Struktur des Alltags, Be-

schaffung und Konsum sowie die Anerkennungsdynamik aufs Engste miteinan-

der verknüpft sind. Wenn einer der Aspekte wegfällt, droht das ganze Konstrukt

an Stabilität und Handlungssicherheit zu verlieren. Hilfeangebote, die diese Dy-

6 Zum Erlernen vonWirkungen psychosozialer Substanzen vgl. Becker (1953/2019).
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namiken nicht ernst nehmen und die stützende Bedeutung von Beziehungen so-

wie räumlich-zeitlichen Arrangements ignorieren, laufen nicht selten ins Leere.

Auch Zinberg wies 1984 daraufhin, dass „in order to understand the social-

psychological relationshipof eachof these topersonality (set) and to social setting,

only a minimum of knowledge about their pharmacology is needed. Of greater

importance is some knowledge of how these substances are used.” (ebd., S. 135)

Latour (2009, S. 361) richtet mit der Formulierung „faire, faire“ oder das „Ma-

chen-Lassen“ die Aufmerksamkeit auf das, „was uns handeln lässt“ (ebd.). Insofern

scheint die Parkbank Männer Alkohol trinken zu lassen oder der Alkohol lässt

Männer den ganzen Tag auf einer Parkbank sitzen. Genauso lässt das komplexe

soziale und bauliche Netzwerk des Frankfurter Bahnhofviertels Crack rauchen

und das Rauchen von Crack ermöglicht eine barrierearme Herstellung von Zu-

gehörigkeit zu anderen Konsument*innen (vgl.Werse et al. 2018, S. 26 ff.). Diese

Formulierungen verdeutlichen das Zusammenspiel, das einen handlungsrele-

vanten Knotenpunkt bildet. Zugleich ist dieser nie handlungsdeterminierend,

dennVerknüpfungen können gelöst, verlernt, verändertwerden oder anRelevanz

aufgrund des Bedeutungsgewinns anderer Aktanten und Akteure verlieren. Hier

wird deutlich, dass eine reine Problembewältigungsperspektive auf süchtiges

Handeln zu kurz greift. Es bedarf auch eines Verständnisses von ritualisierten

und sozial eingebundenen Konsum-Praxen.

4.3 Sucht als biografischer Prozess

Der Konsum psychoaktiver Substanzen und die Entwicklung süchtiger Kon-

sumphasen sind eingebettet in biografische Prozesse. Der von Dollinger und

Schneider 2005 herausgegebene Sammelband „Sucht als Prozess“ unterstreicht

den Bruch mit der Vorstellung von Sucht als Zustand oder fester Struktur. Für

die Autoren ist der Prozesscharakter wichtig, „weil damit Denkmuster und

Praxisformen möglich werden, die den vielen Gesichtern und Verläufen des

Suchtgeschehens gerechter werden können“ (Dollinger 2005a, S. 7).

In der Praxis der Suchthilfe ist dasDenken in Prozessen aufgrunddes vonPro-

chaska und DiClemente in den 1980ern entwickelten transtheoretischen Modells

der Veränderung schon lange relevant (vgl. DiClemente 2018). Ähnlich wie die

Überlegungen zu Ambivalenz ist auch diese Prozesshaftigkeit nicht systematisch

in ein Suchtverständnis Sozialer Arbeit integriert worden.

Im Folgenden werde ich Sucht als Prozess, bezogen auf biografische Entwick-

lungen sowie Erzählungen, darlegen. Hier stehen Fragen der Sinnhaftigkeit und

fortwährenden Bearbeitung süchtiger Konsumphasen im Vordergrund. Auch eine

Perspektive von Sucht als Bewältigungsstrategie von Entwicklungsaufgaben so-

wie krisenhaften Ereignissen ist hier anschlussfähig. Die biografische Perspekti-

ve und die Analyse von Bewältigungsdynamiken schließen die Relevanz milieu-
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spezifischer und gesellschaftlicher Aspekte für Suchtentwicklungen mit ein (vgl.

Böhnisch/Schröer 2013, S. 25 ff.).

Im Kontext einer kritischen klinischen Sozialen Arbeit heben Ross und Mor-

rison (2020) die Bedeutung der „dislocation theory“ (ebd. S. 171) hervor. In dieser

wird (aufbauend auf empirischen Arbeiten von Bruce Alexander und Gabor Ma-

té) Drogenkonsum als Bewältigungsstrategie von Situationen sozialer Ausschlie-

ßung und zugleich selbst als Bindungsmöglichkeit hervorgehoben. Bezogen auf

den Drogenkonsum von Frauen stellen sie heraus, dass der Konsum psychoakti-

ver Substanzen sowie die Entwicklung süchtiger Konsummuster Teil biografischer

Suchbewegungen nach Handlungsfähigkeit sowie Selbstpräsentationen sind.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt Holzer (2001) in der Analyse biografischer

Erzählungen von konsumierenden Frauen. Sie zeigt, dass alle von ihr befragten

Frauen „subjektive Logik und Sinnhaftigkeit ihrer Such(t)-Bewegungen hervor-

heben, die sie zunächst hauptsächlich als eigenmächtige Kontrollstrategie ihrer

Selbst- und Fremdwahrnehmungen einsetzen“ (ebd., S. 9). Die Frauen entschei-

den sich mehr oder weniger bewusst für den Konsum illegaler Drogen, „um

dadurch einen Zugang zu einem im normalen Leben eher schwer erreichbaren

weiteren Handlungsspielraum zu erlangen“ (ebd.). Erst in biografischen Pro-

zessen zeigen sich aufgrund eigener oder fremder Problematisierung oder auch

gesellschaftlicher Sanktionierungen Handlungsoptionen einschränkende Folgen

für die betreffenden Personen. Dieser Aspekt der Gleichzeitigkeit von Drogen-

konsum als Erleben von sinnhafter Handlungsfähigkeit in Krisensituationen

und Teil von problematischen lebensgeschichtlichen Dynamiken wird auch in

anderen Interviews mit suchterfahrenen Menschen deutlich (vgl. Streck 2023b,

2023c).

Der Blick auf biografische Entwicklungs- sowie Sinngebungsprozesse kann

folgendermaßen systematisiert werden:

a) Zunächst sind Konsumbeginn und Konsummotivation insbesondere bei fort-

gesetztem, intensiviertem Konsum von Bedeutung. Es stellt sich die Frage,

wie Motive und Funktionen, bezogen auf Entwicklungsaufgaben und/oder

herausfordernde Lebenssituationen, formuliert werden. Allein hier zeigt sich

eine hohe Variation an Konsumgründen, die zugleich sozial kontextualisiert

sind (vgl. Barsch 2010, S. 65 ff.) und auch als emotional besetzte Erinnerungen

in die weitere Auseinandersetzungmit dem Konsum einwirken.

b) Holzer (2001, S. 276 ff.) spricht von der Verunsicherungsphase, in der sichUn-

zufriedenheitmit demKonsum einstellt und zugleich die Beobachtung Raum

gewinnt, dass Konsummuster eine gewisse Beständigkeit aufweisen. Diese

Phase ist nicht ohne Normalitätserwartungen des Umfeldes zu analysieren,

die Problematisierungsdynamiken verstärken. Durch welche Entwicklungen

Unzufriedenheit eintritt, ist zugleich individuell und von sozio-ökonomi-

schen Ressourcen zur Bewältigung negativer Begleiterscheinungen eines
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fortgesetzten Konsums abhängig. Diese Phase ist von hoher Ambivalenz

geprägt, in der einerseits an der biografischen und alltagsstabilisierenden

Bedeutung des Konsums festgehalten wird und andererseits problematische

Dynamiken erkannt werden.

c) Schließlich geht es um Fragen und Möglichkeiten der Veränderung des Kon-

sums. Auch hier sind für Veränderungen nutzbare Ressourcen relevant. Dass

Veränderungen mit und ohne professionelle Hilfe auf sehr unterschiedliche

Art undWeise vollzogen werden, wurde in zahlreichen empirischen Arbeiten

dargelegt (vgl. bspw. Klingemann/Sobell 2006, Schmidt 1996,Weber/Schnei-

der 1997, Reinarman/Murphy/Waldorf 1994).

d) Wenn die Konsumstruktur verändert wurde, dann besteht die Herausforde-

rung, ein neues Verhältnis zu den konsumierten Substanzen zu entwickeln,

bspw. wennman sich entscheidet, weniger oder anders zu konsumieren oder

komplett auf denKonsumzuverzichten.Auchhier stellen sichFragendesVer-

lustes und der Entbehrung im Verhältnis zu der gesellschaftlichen oder mi-

lieuspezifischen Bedeutung, die dem Konsum unterschiedlicher Substanzen

zukommt.

Diese verschiedenen Phasen verschränken undwiederholen sich in biografischen

Erzählungen und können sich zudem, bezogen auf unterschiedliche Substanzen,

versetzt vollziehen. Schmidt (1996, S. 23) spricht von einem „wellenförmigen

Verlauf“, in dem sich Konsummuster abwechseln. Insofern verändern sich auch

süchtige Phasen im Lebensverlauf, je nach zur Verfügung stehenden Ressourcen.

Menschen setzen sich immer wieder in unterschiedlicher Art undWeisemit dem

Konsum psychoaktiver Substanzen auseinander. Sie evaluieren, modifizieren

oder behalten bei. So wie sie an einem gelingenderen Leben arbeiten, arbeiten

sie – in Auseinandersetzung mit ihren gesellschaftlich geprägten Möglichkeiten

– an einer Konsumform, die ihren Vorstellungen nach Selbstrepräsentation,

Bewältigung und gesellschaftlicher Funktionalität entspricht.

5 Wie Soziale Arbeit das Soziale bearbeitet

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Süchtiges Handeln kennzeichnet

sich durch die lebensweltliche Fokussierung auf den Konsum psychoaktiver Sub-

stanzen. Diese ist durch Ambivalenz und Gleichzeitigkeit von Erweiterung und

Begrenzung von Handlungsmöglichkeiten geprägt. Sucht ist als Konstruktion

gesellschaftlich negativ konnotiert und wird als abweichend von der Norm einer

rationalen Lebensführung abgewertet und je nach Substanz mehr oder weniger

stark sanktioniert. Menschen setzen sich mit diesem Rahmen auseinander und

stimmen ihr Handeln affirmativ oder subversiv darauf ab. Süchtiges Handeln

ist zudem verknüpft mit anderen lebensweltlichen Aspekten, wie räumlich-
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zeitlichen Routinen der Tagesstrukturierung oder der Organisation sozialer

Beziehungen und finanzieller Ressourcen. Zugleich ist es immer prozesshaft und

nicht statisch. Subjektiv sowie sozial geprägte Deutungen und erlebte Ereignisse

beeinflussen biografische Sinngebung sowie die konkrete Ausgestaltung süchti-

gen Handelns. Wie jedes Handeln ist auch dieses durch Mechanismen sozialer

Ungleichheitskonstruktionen geprägt.

Die Betonung der Sozialität von Sucht ist für ein sozialarbeiterisches

Suchtverständnis auf verschiedenen Ebenen von Bedeutung:

Auf derMikroebene geht es in der Interaktion zwischen Adressat*in und So-

zialarbeiter*in um dialogisch hergestellte Verständigungsprozesse. Solche kön-

nen beidseitig als gewinnbringend erlebt werden, wenn Sucht in ihrer Ganzheit-

lichkeit undVerankerung inAlltagundBiografiegemeinschaftlich erkundetwird.

Dieser Erkundungsprozess beinhaltet die Frage nach gesellschaftlichen Einfluss-

faktoren sowie nach subjektiv nützlichen Erklärungstheorien. Die Deutung von

Sucht-als-Krankheit kann subjektiv als nützlich bewertet werden, bspw. bezogen

auf den Zugang zu Hilfen, oder als sozial anerkannte Erklärung für abweichen-

des Handeln. Zugleich können Verletzungen durch Delegitimierung und Abwer-

tung eigener ambivalenter Lebenserfahrungen, Bewältigungsstrategien und Er-

klärungsmuster entstehen.Der Blick auf alltägliche Verknüpfungen verdeutlicht,

dass das Verändern von Routinen eine Vielzahl an Unsicherheiten und Verlus-

tenmit sich bringt. Zugleich kann der Fokus der gemeinsamen Arbeit auf andere

Komponenten imAlltagsgeflecht gerichtetwerden (bspw.Wohnungssuche, fami-

liäre Beziehungsdynamiken).Mit ihremAnsatz einer kritischen klinischen Sozia-

len Arbeit möchten Ross und Morrison (2020, S. 174) Adressat*innen helfen „to

create a contextualized narrative of substance use issues“. Aus dieser Perspektive

werdenAspekte sozialerUngleichheit undDiskriminierungverdeutlichundnicht

durch ein homogenisierendes bio-medizinisches Suchtverständnis verdeckt.

Auf der Mesoebene können Dynamiken sozialer Netzwerke analysiert wer-

den. Hierzu gehören die Arbeit mit Angehörigen (Freund*innen, Mitbewoh-

ner*innen oder Familie), die Anerkennung ihrer Perspektive und Rekonstruktion

nützlicher und begrenzender Bemühungen im Umgang mit süchtigen Phasen.

Auch hier können Verstehensprozesse in Gang gesetzt und gegebenenfalls al-

ternative Deutungen und Kommunikationsformen erprobt werden. Darüber

hinaus plädieren Ross, Brown und Johnstone (2022, S. 3) für „the establishment

of welcoming communities that provide opportunities for people to develop a

sense of Identity and purpose as the antidotes to addiction“.

Letztlich muss auf der Makroebene Stigmatisierung entgegengewirkt wer-

den, indem Sucht als Teil biografischer Auseinandersetzung in gesellschaftlichen

Ausschließungsprozessen betont wird. Indem Soziale Arbeit die Kriminalisie-

rung vonDrogenkonsumkritisiert und sozio-strukturellen Aspekten schwieriger

Lebenssituationen offenlegt, arbeitet sie gegen deren Verdeckung durch domi-

nierende Suchtkonstruktionen. Eine Vielzahl an „Counter-narratives“ (Brown
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2020, S. 17), bspw. durch die Darstellung von Ausstiegsprozessen mit und ohne

professionelle Hilfen, unterstreichen zudem die subjektive Handlungsfähigkeit

von suchterfahrenenMenschen (vgl. Pienaar/Dilkes-Frayne 2017).

Aufbauend auf feministischen Ansätzen heben Ross und Morrison (2020) die

Bedeutung von „safety“, „belonging“ und „voice“ in der Arbeit mit konsumieren-

den Frauen hervor. Dies sind soziale Phänomene: Sicherheit vor Stigmatisierung

und sozio-ökonomischer Ausschließung, Zugehörigkeit als kollektive Arbeit an

verlässlichen Anerkennungserfahrungen und Partizipation als in unterschiedli-

chenLebensbereichengehörtundernst genommenwerden.Wenn„substanceuse

problems“ (ebd., S. 1) durch diese sozialen Aspekte verflüssigt werden können,

dann wäre es absurd, den grundlegend sozialen Charakter von Sucht nicht anzu-

erkennen.
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Lebenslagen erwachsener
Menschen in prekären
Verhältnissen und Arbeitsfelder der
Sozialen Arbeit

1. Familie und Gesundheit



Elternschaft im Kontext sozialer

Prekarisierung

Margot Vogel Campanello

1 Einleitung und Problemstellung

„Die erschöpfte Generation: Warum es junge Eltern heute so schwer haben“

betitelt Geo Plus1 im Dezember 2023 ein Interview mit Hans Bertram. Bertram

begründet diese Erschöpfungu.a.mit der erhöhten (Erwerbs-)Arbeitszeit gegen-

wärtiger Familien, die sich aktuell im Schnitt für ein Elternpaar auf 72 Stunden

pro Woche erstreckt, während in der Nachkriegszeit arbeitende Männer dem

Beruf durchschnittlich 48 Stunden pro Woche widmeten. Mit dieser stärkeren

Erwerbsorientierung beider Elternteile geht auch aufgrund eines größeren Aus-

lagerns von Familienaufgaben ein erhöhter Bedarf an Planung und Organisation

des Familienlebens einher. Ansprüche im Beruf wie Flexibilität, Mobilität und

Höchstleistungen zu erbringen, müssen zugleich mit den gegenwärtigen Anfor-

derungen an eine kindzentrierte und fürsorgliche Förderung und Erziehung der

Kinder vereinbart werden. Folge dieses Spagats sind zunehmender Stress und

Erschöpfung.

Diese Skizzierung zeitgenössischerHerausforderungen von Elternschaft ver-

deutlicht, dass die elterlichen Sorgetätigkeiten engmit Transformationen der Er-

werbsarbeit verbunden sind. Die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt wurden

in den vergangenen Jahren vielschichtig und unter dem Begriff der Prekarität2

diskutiert. Castel (2009) analysierte eine „Wiederkehr der sozialen Unsicherheit“

(S. 21) bisweit inmittlere Lagen hinein undBourdieu (2004) sprach von einer Pre-

karität, die „allgegenwärtig“ (S. 107) sei. Das Konzept der Prekarität wurde auf

weitere Dimensionen, wie die zeitliche Dimension der Erwerbslage, die Lebens-

1 https://www.geo.de/wissen/gesundheit/22336-rtkl-soziologie-die-erschoepfte-generation-

warum-es-junge-eltern-heute-so Letzter Zugriff: 7.6.2024
2 Gemäß Definition der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gelten als prekär Beschäftig-

te Personen, „die aufgrund ihres Erwerbsstatus nur geringe Arbeitsplatzsicherheit genießen,

wenig Einfluss auf die konkrete Arbeitsgestaltung ihrer Arbeitssituation haben, nur partiell

im arbeitsrechtlichen Schutzkreis stehen und deren Chancen aufmaterielle Existenzsicherung

durch Arbeit in der Regel schlecht sind“ (Rodgers 1989, zit. in Vogel 2009, S. 198). Um die Er-

weiterung des ursprünglichen Prekaritätsbegriffs zu kennzeichnen,wird in diesemBeitrag von

sozialer Prekarisierung anstelle von Prekarität gesprochen. Es soll dadurch verdeutlicht werden,

dass es sich um einen sozialen und dynamischen, über den Zeitverlauf veränderbaren Prozess

handelt.
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lage und die subjektive Einschätzung erweitert (vgl. Kraemer 2009, S. 246), als

dynamischer sozialer Prozess oder als neue Arrangements des Sozialen begrif-

fen (vgl. Vogel 2009) und zugleich blieb eigentümlicherweise der Fokus trotz fe-

ministischer Kritik auf Erwerbsarbeit bezogen (vgl. Aulenbacher 2009; Klenner/

Menke/Pfahl 2012).

Ziel dieses Beitrags ist es, Prekarisierung nicht primär mit Erwerbsarbeit zu

verbinden, sondern ebenso im Zusammenspiel mit Elternschaft zu thematisie-

ren. Dazu werden zunächst knapp mögliche Auswirkungen der Transformatio-

nen des Arbeitsmarktes auf Familien und Sorgetätigkeit skizziert. Diese Ausein-

andersetzung soll verdeutlichen, dass eine Krise der Sorgetätigkeit in enger Ver-

bindung zu Veränderungen im Kontext von Erwerbsarbeit steht. Ausgehend von

einerKritikderEngführungdesBegriffs derPrekaritätwird imAnschlussdiePrä-

misse herausgearbeitet, dass Sorgetätigkeit nicht abgespalten von Erwerbsarbeit

zu denken ist und soziale Reproduktion3 als Teil und in Verwobenheit mit sozia-

ler Prekarisierung zu begreifen ist. Dieser Prozess des Spaltens wird als Grund-

spannung des Kapitalismus thematisiert. Der Beitrag schließtmit einem Plädoy-

er, Prekarisierung umfassender zu denken und das Verhältnis von Erwerbsarbeit

und Sorgetätigkeit in ihrer Verwobenheit zu bestimmen. Es werden die Fragen

gestellt, wie dieser Prozess gefördert werden kann und was dies für die sozialar-

beiterische Praxis bedeutet.

2 Transformationen der Erwerbsarbeit – Krise der Sorgetätigkeit

Die einleitend beschriebenen Veränderungen der Erwerbsarbeit sowie die Orga-

nisation der Arbeit wie Arbeitszeit und -pläne haben Auswirkungen auf Familien

und die Gestaltung des Familienlebens. Seit den 1960er-Jahren zeichnet sich ein

gesellschaftlicherWandel ab, inwelchemdieGrenzenzwischenArbeit undLeben,

3 Anstelle des Begriffs „Care“ und Sorgearbeit werden die Begriffe der sozialen Reproduktion und

Sorgetätigkeit bevorzugt. Der Begriff „Care“ ist aus mehreren Gründen problematisch. An die-

ser Stelle sei primär darauf verwiesen,dassmit demBegriff eine ethischmoralischeDimension

transportiertwird unddie historischenBezüge zur Frauenbewegungnichtmitgedachtwerden.

Für eine umfassende Kritik sieheHaug (2013).Die Gleichsetzung von Sorgetätigkeitenmit dem

Arbeitsbegriff verkennt die unterschiedlichen Logiken wie unterschiedliche Zeitdimensionen

und normative Orientierungen an Effizienz und Leistung, die Erwerbsarbeit und dem Sorgen

zugrundliegen.Der Begriff der sozialen Reproduktion (gegenüber demBegriff der Produktion)

macht dies in diesem Sinne deutlich. Durch eine sorgfältige Begriffsverwendung sollen auch

die mit den Tätigkeiten verbundenen Chancen, wie möglicheWiderstandformen oder alterna-

tive FormendesZusammenlebens,desGemeinsamenundSolidarischen alsHoffnungbestehen

bleiben.DiepolitischeForderungder 1970er-Jahre„Lohn fürHausarbeit“unddiedamit verbun-

dene ImplikationHausarbeit auf der Stufe der Lohnarbeit zu begreifen,wurde in diesem Sinne

kontrovers diskutiert, ist indes als politische Strategie mit der Intention der Sichtbarmachung

unsichtbarer gesellschaftlich zentraler und notwendiger Tätigkeiten nachvollziehbar.
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Privatem und Öffentlichem, Arbeitszeit und Freizeit durchlässiger werden4 (vgl.

Jurczyk 2014a, S. 123). Diese „doppelte Entgrenzung“ (Gottschall/Voss 2003; Jurc-

zyk 2014b; Jurczyk et al. 2009), nämlich die Entgrenzung von Erwerbsarbeit und

die Entgrenzung von Familie, sowie Re-Familiarisierungsprozesse,wie die Verla-

gerung institutioneller Aufgaben in die Familien, fordern zeitgenössische Fami-

lien im besonderenMaße.

Arbeitsbedingungen haben Auswirkungen auf die Erziehung von Kindern.

Perry-Jenkins (2022), die insbesondere die Auswirkungen der Arbeitsbedin-

gungen von Eltern in Tieflohnbranchen im Übergang zur Wiederaufnahme der

Erwerbsarbeit nach Familiengründung untersucht hat, verweist auf die positiven

Auswirkungen von guten Arbeitsbedingungen, wie erfahrene Autonomie oder

unterstützende Arbeitgeber*innen auf das Familienleben und die Kindererzie-

hung mit Langzeitwirkungen auf das Sozialverhalten der Kinder. Auch andere

Untersuchungen weisen darauf hin, dass Eltern, die in der Erwerbsarbeit Auto-

nomie, Formen von Kontrolle und komplexe Anforderungen erleben, sich in der

Erziehung ihrerKinder involvierter undweniger restriktiv zeigen (z.B.Greenber-

ger/O’Neil/Nagel 1994; Parcel/Menaghan 1994). Demgegenüber führen längere

Arbeitszeiten und ein geringeres berufliches Engagement zu geringeren Eltern-

Kind-Aktivitäten. Letztere stehen in Zusammenhang mit einer geringeren Qua-

lität der Eltern-Kind-Beziehung (vgl. Roeters/Van Der Lippe/Kluwer 2010). Das

subjektiveErlebenderArbeitsbedingungenvonEltern,die indenselbenBranchen

arbeiten, kann indes durchaus heterogen erlebt werden (vgl. Perry-Jenkins et al.

2020), weswegen sich aus einer schichtspezifischen Einteilung der Arbeitsplätze

nicht das Ausmaß erlebter Autonomie u.a. ableiten lässt. Es ist jedoch davon aus-

zugehen, dass insbesondere in prekär atypischen Arbeitsverhältnissen Formen

vonKontrolle, Autonomie undmögliches Engagement beschränkt sind.Der hohe

Erwerbsaufwand in Tieflohnbranchen absorbiert viel Energie und schränkt die

zeitlichen Ressourcen ein. Hinzu kommt, dass die Einkommensschwäche den

familiären Stress erhöht, das Selbstwertgefühl der Betroffenen beeinträchtigt

und fehlende Zuversicht auslösen kann (vgl. Kutzner/Pelizzari 2004). Arbeiten

prekär Beschäftigte in mehreren Jobs (vgl. McBride/Smith 2021), sind allein-

erziehend und/oder es fehlt ein stabiles soziales Netzwerk, akzentuieren sich

die Problembelastungen. Aus Untersuchungen weiß man, dass sich betroffene

Erwerbstätige vor allem in den Bereichen Gesundheit, Weiterbildung, Kleidung,

Anschaffungen und Freizeit/Ferien finanziell einschränken (vgl. Caritas Schweiz

1998; Kutzner/Mäder/Knöpfel 2004; Streuli/Bauer 2001) und sich die Schuld

für ihre soziale Lage häufig selbst zuschreiben (vgl. McBride/Smith 2021), was

weitere Probleme wie somatische und psychische Beeinträchtigungen, soziale

und familiäre Konflikte mit sich bringen kann (vgl. Kutzner/Pelizzari 2004).

4 Folgedavonsei,dassFamilienzeitenheute forciert selber gestaltetwerdenmüssten,was Jurczyk

(2014a) mit dem Begriff des „doing family“ charakterisiert (S. 125).
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Die Anforderungen des Arbeitsmarktes, besonders bei prekär atypischen

Arbeitsstellen, und die Tätigkeit des Sorgens folgen unterschiedlichen Logiken,

wie bspw. anderen Zeitdimensionen, anderen Prämissen der Beziehungsgestal-

tung (Rationalisierung versus bedürfnisorientierte), anderen Zielorientierungen

(eigennütziges Profitstreben versus uneigennützige Fürsorge), und führen zu

Widersprüchen zwischen Erwerbsarbeit und Sorgetätigkeit. Diese Logiken wer-

den aktuell durch die gesellschaftlich vorherrschenden oder zumindest implizit

geforderten Erziehungsideale des „attached parenting“ oder des „intensive mo-

thering5“ (Hays 1998) wie auch durch die Anforderungen des Arbeitsmarktes

hinsichtlich Rationalisierung, Flexibilität und zeitlicher Verfügbarkeit verfestigt.

Die höheren gesellschaftlichen Erwartungen an Erziehung und Förderung der

Kinder sowie ein verstärkter Druck auf Leistung der Kinder führen dazu, dass

sich „Eltern unter Druck“ (Merkle et al. 2008) fühlen oder sich zwischen Verän-

derungen der Arbeitswelt und erhöhten Anforderungen an Elternschaft in einer

Art „Zangenbewegung“ (Alt/Lange 2012, S. 111) befinden. Diese Doppelbelastung

trifftMütter imBesonderen,dennSorgetätigkeitenwerdennachwie vor häufiger

durch sie verrichtet (vgl. Winker 2015, S. 84).6 Folgen dieser gesellschaftlichen

Entwicklungen sind, dass Selbstsorge und Partnerschaft zu kurz kommen und

Erschöpfung, Überlastungen und psychosomatische Erkrankungen der Eltern,

aber auch der Kinder zunehmen (vgl. Lutz 2012). Diese Situation verschärft

sich für Familien in prekären Lebenslagen und für Alleinerziehende (vgl. Vogel

Campanello 2019).

Die gegenwärtigen Erkenntnisse zu Veränderungen des Arbeitsmarktes und

den Auswirkungen auf Familien verdeutlichen, dass sich durch Entgrenzung, er-

höhte Erwerbstätigkeit vonMüttern bei zugleich höheren Anforderungen anKin-

dererziehung und kindlicher Förderung, die Belastungen für Eltern verstärken.

Die Krise der Sorgetätigkeit ist insofern engmit der Veränderung der Bedingun-

gen, unter welchen Erwerbsarbeit geleistet wird, verbunden. Zugleich scheinen

Auseinandersetzungenmit Prekarisierungsprozessen und Transformationen der

Lohnarbeit, wie sie nachfolgend aufgegriffen werden, trotz bestehender Kritik

nach wie vor primär auf den Erwerbssektor bezogen.

5 Sharon Hays (1998) beschreibt eine gegenwärtig in westlichen Gesellschaften vorherrschende

Ideologie, welche einen „richtigen Weg“ beschreibt, wie Mütter sich verhalten sollen, nämlich

aufopfernd, liebend und selbstlos. Diese Ideologie steht im Widerspruch zu den beruflichen

Anforderungen und wird primär Müttern aufgebürdet.
6 Gegenwärtig leisten bspw. in der Schweiz bei Paaren mit dem jüngsten Kind unter 15 Jah-

ren Frauen im Schnitt mit 53 Stunden pro Woche 20 Stunden mehr „unbezahlte Arbeit“ als

die involvierten Väter (vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/

erwerbstaetigkeit-arbeitszeit/vereinbarkeit-unbezahlte-arbeit.html letzter Zugriff 29.5.2024).
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3 Kritik am Prekaritätskonzept

Mit der Einführung des Begriffs der „Prekarität“ in die soziologischen Debatten

wurde eine „tiefgreifende Transformation gegenwärtiger Arbeitsgesellschaf-

ten diagnostiziert“ (Kraemer 2009, S. 241) und die Rückkehr von Formen von

Lohnarbeit, die man überwunden glaubte, vermutet. Robert Castel – als einer

der maßgeblichen „Impulsgeber“ (Motakef 2015, S. 6) dieser Debatten – formu-

liert in seiner umfassenden historischen Analyse der Lohnarbeit gegenwärtige

Veränderungen der Lohnarbeitsgesellschaft als neue Form der sozialen Frage

und befürchtet, dass die gesellschaftliche Integration und soziale Kohäsion ge-

fährdet ist, und Menschen stärker der Gefahr ausgesetzt sind, aus der Zone der

Integration in die Zone der Verletzbarkeit zu gleiten und schließlich entkoppelt

zu werden (vgl. Castel 2008, S. 336 ff.). Neu ist die soziale Frage insofern, als

dass im Sinne einer „Metamorphose“ bisherige Gewissheiten erschüttert werden

und die Verwundbarkeit der Arbeitnehmer auf bestehender sozialer Sicherung

stattfindet (vgl. ebd., S. 401). Mit dem Abbau sozialstaatlicher Sicherungen und

staatlicher Deregulierung entsteht eine sich ausdehnende Zone neuartiger Ver-

wundbarkeit, eine Prekarität, die sich insofern qualitativ von den historisch

vorhergehenden Zuständen massenhafter Verwundbarkeit darin unterscheidet,

dass sie auf bestehender sozialer Sicherung geschieht. Castel spricht von einer

„sozialen Unsicherheit nach der Absicherung“ 7 (Castel 2009, S. 27). Just in dem

Moment, wo Arbeit als Integrationsfaktor Oberhand gewonnen hat, wird sie in

dieser Rolle in Frage gestellt (vgl. Castel 2008, S. 336).

Kritisch diskutiert wird in der Prekaritätsforschung, dass der Begriff aus-

schließlich auf Beschäftigungsverhältnisse bezogen und nicht auf alle Lebens-

bereiche ausgedehnt wird. Verlangt wird ein erweiterter Prekaritätsbegriff. So

plädiert bspw.Kraemer (2009) dafür, dass der Begriff aufmehrerenDimensionen

gedacht wird, nämlich auf den Ebenen Erwerbsarbeit, Erwerbslage (zeitliche

Dimension), Lebenslage und auf der Ebene der subjektiven Einschätzung (vgl.

ebd., S. 246). Er spricht sich dafür aus, dass Prekarität dynamisch, und nicht als

Zustand, sondern als sozialer Prozess der Gefährdung und in einem bestimmten

Kontext zu verorten sei.D. h. zur Erforschung brauche es einmultidimensionales

Konzept, das die Analyse von Arbeit und Nicht-Arbeit einschließe und nach ku-

mulierter Prekarität frage (vgl. ebd., S. 251). Ein primärer Fokus auf Lohnarbeit

greift insofern zu kurz.DerEinbezug vonLebensbereichen,welche ebenso für die

ExistenzsicherungderEinzelnenunddieReproduktiondesGesamtennotwendig

sind, nämlich Haus-, Eigen- und Subsistenzarbeit, muss in die Analyse mitein-

bezogen werden (vgl. Aulenbacher 2009, S. 70). Die einzelnen Bereiche müssen

7 EsbestehtKonsens,dassunterPrekaritätdasErodierenüblicherSicherheitsgarantienbegriffen

werden kann, ein Erwerbsstatus, in welchem Rechtsansprüche nur eingeschränkt gültig sind

oder gar nicht gewährt werden (vgl. Kraemer 2009, S. 242).
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in Relation zueinander begriffen werden. Klenner et al. (2012) sprechen tref-

fend von einer „Prekarität im Lebenszusammenhang“ (S. 38), d.h. ins Zentrum

werden nicht die Unsicherheiten der Erwerbssphäre gestellt, sondern die Unsi-

cherheiten, welche die familiale Lebensführung erschweren. Diese Ausdehnung

und Verschränkung von Prekarität auf alle Lebensbereiche ist soziologischer

Geschlechterforschung inhärent. Prekarisierung gehöre – so Aulenbacher (2009)

– seit der Industrialisierung aufgrund von geschlechtshierarchischen Arbeits-

teilungen und Reproduktionsarbeit zu weiblichen Lebensverläufen. Sie fordert,

dass in der Prekarisierungsforschung das Geschlecht bzw. die Relation zwi-

schen den Geschlechtern sowie zwischen den Beschäftigungssegmenten von

Frauen und Männern und schließlich zwischen den gesellschaftlichen Bereichen

systematisch in die Analyse einbezogen werden (vgl. ebd., S. 67).

Trotz seit vielen Jahren bestehender Kritik an der Engführung des Konzepts

der Prekarität auf Erwerbsarbeit und der Forderung, Sorgetätigkeit zu inkludie-

ren,wird in Forschungen, die die individuellen Lebenssituationen vonMenschen

in Prekarität beleuchten, Elternschaft, Sorgeverantwortung gegenüber Kindern

und Befinden der Kinder eigentümlich marginal thematisiert (vgl. exemplarisch

Bourdieu et al. 2005; Gefken/Stockem/Böhnke 2015; Mayer-Ahuja/Nachtwey

2021; Pelizzari 2009; Prodolliet/Knöpfel/Wälchli 2001; Schultheis/Schulz 2005),

es sei denn, es werden alleinerziehende Mütter befragt (z.B. Gillies 2007; Kalk-

stein 2021; Schwarz-Zeckau/Possinger 2019) oder es werden spezifische Aspekte

des Familienlebens wie z.B. Partnerschaft, Kinderwunsch und Fertilitätsent-

scheidungen (z.B.Niehaus 2013, so auch primär im Sammelband von Baron/Hill

2018) oder die Frage nach den Betreuungsmöglichkeiten und -zeiten für Kinder

(z.B. Bresse/Le Bihan/Martin 2007; Heddendorp/Lass 2018) und die Folgen von

unvorhersehbaren Arbeitsplänen von erwerbstätigen Frauen im Niedriglohn-

sektor in Zusammenhang mit der Kinderbetreuung (Luhr/Schneider/Harknett

2022) eruiert. Diese Untersuchungen fokussieren sich auf einen spezifischen

Aspekt von Familie und Sorgetätigkeit. Auch in der Praxis der Sozialen Arbeit

werden Erwerbsarbeit und Sorgetätigkeit zurückhaltend in ihrer Verwobenheit

gedacht. So werden soziale Bedingungen von Erziehung und Sorgetätigkeit

bspw. in Abklärung und Maßnahmeplanung der Kindesschutzbehörde nur am

Rande berücksichtigt und im Zentrum stehen Überlegungen zur Erziehungs-

fähigkeit der Eltern (vgl. Vogel Campanello/Niehaus/Mitrovic 2024). Dabei ist

gerade Prekarisierung auch bedingt durch die jeweilige Lebenssituation bzw.

die Sorgeverantwortung. Dies wird insbesondere in den Forschungsarbeiten8

von Michèle Amacker (2014) beleuchtet: Die Interviews mit betroffenen Frauen

veranschaulichen die Verschiedenheit der Problemsituationen, namentlich zeit-

8 Diese gründen auf dem SNF-Projekt „A Comparative Perspective of Precarious Living Con-

ditions: Subjective Determinants of Household Strategies in Four Countries“ (2007–2011,

Nr. 169498), welches die Bewältigungsstrategien von prekären Haushalten, untersuchte.
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liche Knappheit und Mehrfachverantwortung von Familienernährerinnen für

sämtliche Lebensbereiche, Auswirkungen von unbezahlter Care-Arbeit auf das

Alter, eigene Angewiesenheit auf Sorgetätigkeit sowie Konstellationen prekärer

Pendelmigration. Die Befragungen beleuchten, wie marginal oder z.T. unsicht-

bar (unbezahlte) Sorgetätigkeit ist (vgl. dazu auchKuehni 2018), verdeutlichendie

Bedeutung von Geschlechteraspekten und die Folgeprobleme, wenn soziale Ab-

sicherung an Erwerbsarbeit gebunden ist. Ein primärer Fokus auf Erwerbsarbeit

birgt die Gefahr, dass Sorgetätigkeiten aus dem öffentlichen Diskurs ausgeblen-

det werden. Sie sind indes den Bedingungen von Erwerbsarbeit unterworfen

und zugleich kann Erwerbsarbeit nur auf der Grundlage sozialer Reproduktion

stattfinden.

4 Abspalten der Sorgetätigkeit – Grundspannung des

Kapitalismus

Die enge begriffliche Fassung des Prekaritätsbegriffs gründet auf der Spaltung

von Produktion und sozialer Reproduktion und ist dem Kapitalismus inhärent

(vgl. Fraser/Jaeggi 2021). Soziale Reproduktion wird in den Bereich des Privaten

verschoben und dadurch der Produktion untergeordnet, erscheint außerhalb

der Sphäre ökonomischer Verhältnisse, ist geschlechtsspezifisch verortet und

entwertet (vgl. Federici 2012). Das Abschieben der Sorgetätigkeit in die Privatheit

bedingt u.a., dass eine Krise der sozialen Reproduktion als vermeintlich indivi-

duelle begriffen wird: Eltern und im BesonderenMütter in prekären Lebenslagen

empfinden ihr Elternsein im normativen Vergleich mit den Erwartungen an

Elternschaft als schmerzhaft und haben das Gefühl nicht zu genügen (vgl. Gillies

2007; Vogel Campanello 2018). Die Soziale Arbeit läuft Gefahr, in Interventionen

in diesen Familien Stereotype zu reaktivieren und soziale Ungleichheit als indivi-

duelles Versagen geltend zumachen. BesondersMütter, die zur „Arbeiterschicht“

gehören, werden moralisch verurteilt und die Rhetorik um Alleinerziehende

ist negativ geprägt (vgl. Gillies 2007): Die Mütter werden als selbstsüchtig, ge-

dankenlos oder gar faul gebrandmarkt, obwohl entgegen sozialer Vorurteile

bei ihnen das Wohl des Kindes im Vordergrund steht und sie erzählen, wie sie

zwischen Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung zerrissen sind (vgl. dazu auch

Kalkstein 2021; Sondermann 2010; Toppe 2016).WährendVäter die Kinder verlas-

sen, übernehmenMütter die Erziehung und Fürsorge der Kinder und bleiben als

Alleinerziehende9 zurück (vgl. Garbarino/Collins 1999, S. 15). Im Kindesschutz

bspw. richtet sich in der Folge die Aufmerksamkeit der Fachpersonen auf die

9 Gemäß Bundesamt für Statistik (BfS) sind gegenwärtig in 83% der alleinerziehenden Familien

Mütter die Sorgenden. Armut und soziale Ungleichheit in Familien haben insofern ein weibli-

ches Gesicht.
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Erziehungsfähigkeit der zurückbleibenden Mütter, während die Väter von der

Bildfläche verschwinden (vgl. Swift 1995, S. 175; Vogel Campanello/Röthlisber-

ger 2022). Durch die Produktion von „unfähigen“ oder „überforderten“ Müttern

verschwinden indes Armut, soziale Klasse, Rassifizierung, Geschlechterfragen

sowie Väter, d.h. kontextuelle Informationen, die ein soziales Problem erklären

könnten (vgl. Swift 1995, S. 125). Aktivierte Mutterschaftsideale wie das Bild der

selbstlosen, sich aufopferndenMutter oder die Naturalisierung der „Mutterliebe“

wirken dabei verstärkend. Kinder zu umsorgen und zu erziehen wird zu einer

„natürlichen“ Tätigkeit, die aus Liebe getan wird, und die unterschiedlichen

sozialen Bedingungen, unter welchen sie geleistet wird, werden verschleiert.

Die Trennung von Produktion und sozialer Reproduktion führt nicht nur zu

einer hierarchischen Unterordnung letzterer, sondern diese wird auch zu einer

deregulierten Sphäre: Sie ist privat und verdunkelt (vgl. Fraser/Jaeggi 2021, S. 55).

Begünstigt werden dadurch Formen vonGewalt gegen Frauen und Kinder. Unbe-

zahlte Sorgetätigkeit verlangt schließlich eine finanzielle Sicherung. Die Erosi-

on10 des „Alleinernährer-Modells“ hat zwar dazu geführt, dass die Abhängigkeit

der sorgenden Personen/primär der Mütter gegenüber einem/einer Lohnemp-

fänger*in verringert wurde. Zugleich wurde eine verantwortungsbewusste Ver-

pflichtung gegenüber den Familienmitgliedern geschwächt: Die Zahl der allein-

erziehendenHaushalte hat sich in der Schweiz seit den 1970er-Jahren verdoppelt.

Dabei ist die Armutsquote von Alleinerziehenden mit 16.5% rund viermal höher

als bei einer Zweielternfamilie mit zwei Kindern (vgl. Amacker/Funke/Wenger

2015).

Gegenwärtig wird der Alltag einer Vielzahl der Frauen– vor allem Alleinerzie-

henderundFrauen imTieflohnsektor–zurpermanentenKrise (vgl.Federici 2021,

S. 263). Die Erwerbsarbeit der Frau wird als Loblied auf die Emanzipation gefei-

ert, hat jedoch eine Kehrseite. Denn Sorgetätigkeiten und Hausarbeit lösen sich

nicht in Luft auf. Frauen arbeiten heute teilweise wie zu Zeiten der Industriellen

Revolution bis zu 90 Stunden proWoche (vgl. Federici 2022, S. 45).WieWinker es

treffend formuliert, übernehmen viele Frauen „in einer zweiten Arbeitsschicht“

(Winker 2015, S. 83) diese notwendigen Tätigkeiten. Nur finanziell gut situierte

Familien können sich Unterstützung und Entlastung einkaufen. Frauen in prekär

atypischen Beschäftigungsformen oder Alleinerziehende laufen indes besonders

Gefahr, von Erschöpfung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen betroffen zu

sein. Nicht zu vergessen sind die Opfer der Opfer: Die Leittragenden sind unter

diesen Bedingungen besonders die Kinder (vgl. Federici 2021, S. 266).

Sich umeinander zu sorgen, Kinder in ihremAufwachsen zu begleiten und zu

unterstützen, kranke Angehörige zu pflegen, brauchenZeit undRessourcen.Die-

10 Die Erosion ist indes auchmit einer Erosion der finanziellen Sicherung durch Erwerbstätigkeit

verbunden: Für viele Familien ist die „Doppelverdiener-Familie“ nicht ein Ideal, sondern eine

Notwendigkeit.
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se Tätigkeiten zu verrichten sind Bestandteil des Lebens, unverzichtbar für Lohn-

arbeit und dürfen nicht vom sozioökonomischen Status abhängig gemacht wer-

den. „Familie ist kein Luxus“ lautet eine zentrale Botschaft des Sozialalmanachs

der Caritas (vgl.Caritas Schweiz 2016). Auch Familien undMütter, die Sorgetätig-

keit unter prekären Erwerbsbedingungen leisten, brauchen Zeit und Ressourcen.

Die Bedingungen,unterwelchen Sorgetätigkeiten geleistetwerden, sind sichtbar

zu machen und Prekarität ist insofern im Sinne sozialer Prekarisierung umfas-

sender zu denken.

5 Neudefinition des Verhältnisses von Erwerbsarbeit und

Sorgetätigkeit

Will man soziale Prekarisierung gesamtheitlicher und das Verhältnis von Er-

werbsarbeit und Sorgetätigkeit in ihrer Verwobenheit verstehen, stellt sich die

Frage, wie diese Prozesse begünstigt werden können. Soziale Reproduktion ist

essenziell für Produktion und es braucht hierfür Zeit und Raum (vgl.Haug 2008).

Siemuss sichtbar gemacht werden. Zugleich sind diese Tätigkeiten anstrengend,

können kaum automatisiert werden und erfordern affektive Involviertheit. Silvia

Federici (2021) schlägt vor, dass wir von den indigenen Kämpfen lernen und

uns das Leben zurückholen11, indem wir die Alltagspraxen in ein Terrain des

kollektiven Kampfes verwandeln (vgl. ebd., S. 270). Denn die Sorgetätigkeiten

werden „auf eine Art und Weise geleistet, die uns voneinander trennt, unsere

Probleme individualisiert und unsere Bedürfnisse und unser Leiden verbirgt“

(ebd, S. 270). Von Gemeinschaftsformen ausgehend können Sorgetätigkeit als

solidarisches Tun, als gemeinschaftlich verrichtete Tätigkeiten im Sinne von

Commons begriffen werden, und die Bemühungen könnten darauf ausgerich-

tet werden, wie gesellschaftliche Beziehungen und Räume geschaffen werden,

„die auf Solidarität, gemeinschaftlicher Nutzung des vorhandenen Reichtums,

kooperativer Arbeit und gemeinsamer Entscheidungsfindung beruhen“ (Federici

2021, S. 268).

Wird Soziale Arbeit als eine Profession verstanden, die die Integration an den

Rändern sichert, gesellschaftliche Risiken absichert und soziale Ungleichheit ab-

mildert, damit die soziale Kohäsion nicht gefährdet ist (vgl. Graf 1996), bedeutet

dies, dass sie sich einem spaltenden und fragmentarischen Blick auf Erwerbsar-

beit und Sorgetätigkeit widersetzt, Familien nicht defizitär wahrnimmt und so-

ziale Probleme individuell zuschreibt, sondern sich jeweils fragt, unter welchen

Bedingungen, welche Form von Erziehung und Sorge möglich ist. Familie ist ein

11 „Riprendiamoci la vita“.Mit dem Slogan forderten Feministinnen in den 1970er-Jahren in Itali-

en, das Leben von Frauen vom staatlichen Zugriff zu befreien (vgl. Federici 2021, S. 268).
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gesellschaftlich bedingter Sorgezusammenhang und Krisen der sozialen Repro-

duktion sind wechselseitig mit Transformationen der Erwerbsarbeit verwoben.

Das Zueinander, auch das Zeitliche dieser beiden Produktionen, ist zu studieren,

die Verkehrung von Mittel und Zweck zu überdenken, wenn nicht gesellschaft-

liche Krisen heraufbeschwört werden wollen (vgl. Haug 2012, S. 89). Es braucht

in diesem Sinne gesellschaftliche Bedingungen, die es ermöglichen, Kinder an-

gemessen zu versorgen oder Angehörige zu pflegen, ungeachtet des Bildungs-

Berufs- und Aufenthaltsstatus sowie ungeachtet der Familienform (alleinerzie-

hend), des sozialen Netzes und der finanziellen Verhältnisse. Es sind Bedingun-

gen zu schaffen, unter welchen Sorgetätigkeit im Interesse und zum Wohl des

Kindes geleistet werden kann, wie bspw. Räume für Gemeinsames und solida-

rische Unterstützung, Räume für Erholung und Ruhe von Eltern. Soziale Arbeit

trägt in ihren Entwürfen eine Kritik an gesellschaftlich unhaltbaren Bedingun-

gen und damit auch eine Vorstellung davon, Formen des gesellschaftlichen Zu-

sammenlebens anders zu denken.Gerade die differente Logik, denen Sorgetätig-

keiten unterliegen, und die möglichen anderen Erfahrungen, die in diesen Zu-

sammenhängen gemacht werden können, bergen die Hoffnung, auf ein anderes

Tun.
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„Wenn du eine Großfamilie bist, ist es ein

Kompromissleben eigentlich“ – empirische

Befunde zu (prekären) Lebenslagen

kinderreicher Familien

Rebecca Schmolke

1 Einleitung

Familien mit drei und mehr Kindern sehen sich in ihrem Alltag einer Vielzahl

an Herausforderungen und Belastungsmomenten gegenübergestellt, darüber

hinaus „attestieren sie unserer Gesellschaft […] in deutlich höherem Maße Kin-

derfeindlichkeit als dies Befragte aus anderen Familienformen tun. Offenbar

sehen sich große Familien stärker mit gesellschaftlichen Restriktionen konfron-

tiert“ (Rost et al. 2003, S. 108).Das scheint auch damit zusammenzuhängen, dass

es besonders häufig eher die Konstellation aus Mutter, Vater und zwei Kindern

ist, die gesellschaftlich als ,idealtypisch’ gilt und nicht etwa Familienmitmehr als

drei Kindern. So zeigt eine Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allens-

bach (2004): „Die gesellschaftliche Leitvorstellung orientiert sich heute in hohem

Maße an der Zwei-Kind-Familie“ (ebd., S. 6). Darauf weisen auch rückläufige

Geburtenzahlen hin, sowohl in Deutschland als auch international (vgl. Eggen/

Rupp 2006c; Dorbritz/Lengerer/Ruckdeschel 2005, S. 36).

Demgegenüber proklamierte bereits der siebte Familienbericht der Bun-

desregierung, welche große Bedeutung kinderreichen Familien mit Blick auf

den seit Langem in Politik, Sozialwissenschaften und Öffentlichkeit diskutier-

ten demografischen Wandel zukommt. Hier wird nicht etwa eine zunehmende

Kinderlosigkeit, sondern vielmehr die immer geringer werdende Anzahl an

kinderreichen Familien als hauptverantwortlich für denGeburtenrückgang iden-

tifiziert (vgl. BMFSFJ 2006, S. 19). Erstaunlich ist vor diesem Hintergrund, dass

Kinderreichtum in der (medialen) Öffentlichkeit selten in den Aufmerksamkeits-

mittelpunkt gerückt wird. Falls doch, geschieht das hauptsächlich unter einem

Problemfokus wie beispielsweise einer prekären ökonomischen Situation (vgl.

Eggen/Rupp 2006). Sich Kinderreichtummit einem einseitig defizitorientierten

Blick anzunehmen, kann dabei wohl nur als zu kurz gegriffen bezeichnetwerden.

Sicherlichmuss auch danach gefragt werden, über welche Ressourcen kinderrei-

cheFamilien verfügenundwie sie denAlltagmit einer großenAnzahl anPersonen

und damit aufeinandertreffenden Persönlichkeiten sowie entsprechenden Be-

darfslagen bewältigen. Für die Soziale Arbeit und hier insbesonderemit Blick auf
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familienunterstützende Strukturen, aber auch für die Familienforschung sowie

die Sozialpolitik ist es aber durchaus relevant, sich mit Stress- und Belastungs-

momenten kinderreicher Familien auseinanderzusetzen, um sie verstehen sowie

erkennen zu können und bei Bedarf adäquate Unterstützungsmöglichkeiten

auszuarbeiten.

In dem vorliegenden Beitrag werden entsprechende empirische Befunde zu

Lebenslagen kinderreicher Familien dargestellt, die (in Teilen) auch als prekär

bewertet werden können. Dafür werden empirische Erkenntnisse zu finanzieller

Situation und Familieneinkommen, beruflicher Situation und Erwerbstätigkeit,

Wohnraum sowie gesellschaftlichen Restriktionen dargestellt. Der Fokus liegt

dabei insbesondere auf Einschätzungen aus Perspektive von Eltern kinderreicher

Familien. Alle Erkenntnisse basieren auf der eigenen Untersuchung „Zwischen

Familienglück und Alltagswahnsinn. Eine qualitative Studie zu Herausforderun-

gen, Ressourcen und Bewältigungsstrategien kinderreicher Familien“ (Schmolke

2019). In diesem Rahmen wurden leitfadengestützte Interviews mit Eltern(tei-

len) von 21 Familien mit drei und mehr Kindern geführt, inhaltsanalytisch

ausgewertet und insbesondere mit Blick auf die Bewältigung des Familienalltags

aufgearbeitet (vgl. Schmolke 2019, S. 60 ff.).

2 Finanzielle Situation und Familieneinkommen

Genau wie Familien mit einem oder zwei Kind(ern) bestreitet auch der Groß-

teil kinderreicher Familien in Deutschland ihren Lebensunterhalt aus eigener

Erwerbstätigkeit. Betrachtet man das verfügbare Haushaltseinkommen in kin-

derreichen Familien, so lässt sich zunächst kaumeinUnterschied zu Familienmit

weniger Kindern feststellen. Mit Blick auf das Pro-Kopf-Einkommen zeigt sich

jedoch ein anderes Bild: Insgesamt besteht für kinderreiche Familien ein deutlich

höheres Armutsrisiko (vgl. Andresen/Dietz/Çinar 2022, S. 17 f.). „Über alle Fami-

lienformen hinweg steigt das Armutsrisikomit der Kinderzahl. Deutschlandweit

gelten 31,6 Prozent der Paarfamilien mit drei und mehr Kindern als einkom-

mensarm, 17,7 Prozent beziehen SGB II-Leistungen. Von den alleinerziehenden

mit drei undmehr Kindern sind 86,2 Prozent auf SGB II-Leistungen angewiesen“

(Andresen/Funcke/Menne 2022, S. 1). Auch die in der eigenen Untersuchung

befragten Mütter und Väter berichten von einer ganzen Reihe an finanziellen

Herausforderungen, denen sie sich mit ihren kinderreichen Familien tagtäglich

gegenübergestellt sehen und die es für sie zu bewältigen gilt. Die finanzielle

Situation ihrer Familie ist für ausnahmslos alle ein Thema, mit dem sich die

ganze Familie – in unterschiedlicher Ausprägung – kontinuierlich befassen

muss. Für viele wird sie aber auch zur Dauerbe- oder -überlastung. Ein Teil der

befragten Familien beschreibt die ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen

Ressourcen als ausreichend für den täglichen Bedarf, aber auch diese Familien
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erwähnen, dass sie hin und wieder mit finanziellen Engpässen zu kämpfen ha-

ben, sich finanziell einschränken oder „schon ständig schauen [müssen], dass

man da halt seine Finanzen unter Kontrolle hat […], das ist schon nicht so ohne“

(Transkript D., Z. 1161 f.)1. Für diese Familienwird die finanzielle Situation insbe-

sondere dann angespannt, wenn es um zusätzliche Ausgaben wie beispielsweise

Klassenfahrten der Kinder geht: „Wenn in einem Jahr alle […] Kinder auf Klas-

senfahrt gehen müssen, dann ist das sehr sehr viel“ (Transkript M., Z. 248 ff.),

sodass in solchen Fällen auch finanzielle Unterstützung notwendig werden kann.

Auch die Ausbildung ihrer Kinder kann zur finanziellen Mehrbelastung bzw.

Überlastung werden, die die befragten kinderreichen Eltern eigenständig nur

mit einem sehr hohen Einkommen bewältigen können: „Wenn jetzt alle Kinder in

die Ausbildung kommen, dann ist da auch schnell mal des Eigenheimwas andere

sich ersparen können weg, das hat man halt nicht“ (Transkript S., Z. 703 ff.) (vgl.

Schmolke 2019, S. 85 f.).

Ein anderer Teil der Familien erzählt aber auch von „finanzielle[n] Sorgen“

(Transkript W., Z. 856), dass es „geldmäßig viele Belastungssachen“ (Tran-

skript M., Z. 64) gibt oder es sich hierbei um „das Thema wo wirklich hart ist“

(Transkript A., Z. 577 f.), handelt. Für sie lässt die finanzielle Situation ihrer

Familie keine Spielräume zu, ein Leben nahe am Existenzminimum ist hier die

Konsequenz. Für sie ist es trotz Berufstätigkeit „jeden Monat total eng, dass

wir auch teilweise nicht wissen, ja, wie kann man sich irgendwie was zu essen

kaufen. [...] eigentlich ist es nicht zu wuppen“ (TranskriptW., Z. 211 ff.). Dadurch

muss sich die gesamte Familie stark einschränken und häufig sind es die Eltern,

die ihre Bedürfnisse hintenanstellen. Ein Vater weist beispielsweise darauf hin:

„Ich kauf mir seit zwei Jahren keine Klamotten mehr, weil das Geld einfach nicht

da ist“ (TranskriptW.,Z. 374 f.).Damit geht auch einher, dass die befragten Eltern

ihren Kindern auch kleinste Wünsche, wie beispielsweise den Schokoriegel beim

Einkaufen, kaum erfüllen können, was sie wiederum als zusätzliche emotionale

Belastung empfinden: „Dieses Gefühl zu haben, dass das überhaupt gar nicht

drin ist, das ist fies, ja, das schränkt einen so sehr in seinem ganzen Leben

irgendwie ein“ (Transkript W., Z. 389 ff.). Auch Erholungsphasen wie Urlaube

oder Ausflüge sind aufgrund der angespannten finanziellen Situation für diese

Familien nicht zu realisieren: „Dass die Kinder mal sehen, was ist ein Meer [...],

einfach mal von hier wegkommen“ (Transkript C., Z. 487 ff.). Damit einher geht

auch die Angst vor Stigmatisierung in ihrem Umfeld: „Also das spricht sich ja

auch gleich so rum. Und das ist halt dann gleich wieder diese asoziale Schiene.

Und das möchte ich nicht“ (Transkript C., Z. 425 ff.). Für diese Familien werden

Ausgaben, die über den alltäglichen Bedarf hinaus-gehen, zum existentiellen

Problem. Die Autoreparatur, der Schulausflug oder die Winterschuhe für die

1 DienachfolgenddargestelltenZitate entstammendenTranskriptender eigenenUntersuchung.

Die Familiennamen wurden anonymisiert.
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Kinder: Finanzielle Mehrausgaben bedeuten für diese Familien eine kaum zu

stemmende Belastung (vgl. Schmolke 2019, S. 86 ff.).

Die befragten Familien thematisieren allerdings nicht nur ihre derzeitige fi-

nanzielle Situation.Für einige ist indiesemZusammenhangauch fraglich,wie sie

im Alter für ihr finanzielles Auskommen sorgen sollen. Für nahezu alle befrag-

ten Eltern ist das ein relevantes Thema, insbesondere die befragten Mütter, die

aufgrund von – teils jahrelangen – Elternzeitphasen nicht durchgängig Beiträ-

ge zur Rentenversicherung leisten können, beschreiben sehr konkret ihre Angst

vor Altersarmut und der zukünftigen Abhängigkeit vomRenteneinkommen ihrer

Partner: „Was mir aber fehlt, also was ganz wichtig ist, ist die Rente. Wenn wir

beide zusammen alt werden, gehts einigermaßen, […] weil mit dem Geld kann

man sich keine Zusatzleistungen viel aufbauen“ (Transkript H., Z. 1511 ff.). Für die

befragten Mütter entsteht daraus auch ein Druck zur Gestaltung ihres Famili-

enlebens und Aufteilung der Care-Arbeit. Eine der befragten Mütter macht das

Dilemma, in dem sich häufig kinderreiche Mütter befinden, besonders deutlich:

„Die Frauen dürfen ja nicht aufhören, nur ein paar Jahre zu arbeiten, weil man

ja dann später mal keine Rente oder wenig Rente hat [...], da denke ich mir, ja,

warum zieht man die Daumenschrauben immer enger an, [...] warum benach-

teiligt man dann die Frauen bei der Rente so, die ja auch wieder, jetzt in unserem

Fall sechs Rentenbeitragszahler, [...] die ja dann wieder zahlen“ (Transkript D.,

Z. 771 ff.). Hier wird auf eine Problematik hingewiesen, die alle Mütter und Vä-

ter betrifft, aber für kinderreiche Familien besonders gravierend werden kann.

Entscheidet sich eine Mutter oder ein Vater von drei oder mehr Kindern dafür,

ihre oder seine Kinder bis zum Kindergartenalter zu Hause zu betreuen, kommt

schnell eine beträchtliche Anzahl an Jahren zusammen, die sie oder er in die Ca-

re-Arbeit investiert und in der sie oder er keine Beiträge zur gesetzlichen Ren-

tenversicherung zahlt und damit im Alter auch auf wesentlich weniger Renten-

einkommen zurückgreifen kann. Für die kinderreichen Mütter und Väter, die es

sich nicht leisten können, in eine private Altersvorsorge zu investieren, bedeutet

das zum einen, während ihre Kinder noch nicht eigenständig sind, eine finanzi-

elle Situation in Kauf zu nehmen, die Einschränkungen mit sich bringt; daraus

kann für sie zum anderen aber im Rentenalter im Vergleich zu Müttern und Vä-

tern mit nur einem oder zwei Kind(ern) eine finanzielle Benachteiligung entste-

hen undfinanziell prekäre Lebenslagen über unterschiedliche Lebensphasen hin-

wegmit sich bringen.Darüber hinaus gehtmit diesen Versorgungsmodellen, die

stark auf eine gegenseitige Verantwortlichkeit ausgelegt sind, der Druck einher,

als Elternpaar eine Trennung quasi ausschließen zu müssen. Auch daraus kann

emotionaler Druck und entsprechende Belastungen für das gesamte Familienge-

füge resultieren (vgl. Schmolke 2019, S. 90 f.).

Auch äußern die befragten kinderreichen Familien den Wunsch nach einer

gesetzlich geregelten finanziellen Entlastung und beschreiben dabei einige Un-

terstützungsmöglichkeiten, die ihnen einen größeren finanziellen Spielraum
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verschaffen, zudem aber auch einer finanziellen Benachteiligung allein aufgrund

der Familiengröße entgegenwirken und sich entlastend auf ihr Familienleben

auswirken würden. Steuerliche Entlastungen oder auch geringere Beiträge zur

Rentenversicherung werden hier von den befragten Eltern sehr deutlich gefor-

dert, aber auch ,echte‘ Familienermäßigungen bei zum Beispiel Eintrittskarten

für Museen, Kinos, Zoos oder Freizeitparks. So merken die Familien an, dass

„manchmal [...] eine Familienkarte nur für zwei Kinder reicht“ (Transkript W.,

Z. 928 f.). Die Familienkarte für den Zoobesuch, die nur für Eltern und eine

begrenzte Anzahl an Kindern gilt, wird damit nicht grundsätzlich für alle Fa-

milien, sondern erst für kinderreiche Familien zur finanziellen Mehrbelastung,

wenn diese zusätzliche Eintrittskarten lösen müssen. In Verbindung mit einem

ohnehin geringeren zur Verfügung stehenden Pro-Kopf-Einkommen kann das

dazu führen, dass der Zoobesuch sich für kinderreiche Familien als finanziell

nicht zu stemmen herausstellt und damit für sie per se zu einer Benachteiligung

wird. Auch das Decken alltäglicher Bedarfe, wie beispielsweise der Kauf von

Kinderschuhen und -kleidung,Windeln oder Babynahrung, bedeutet für kinder-

reiche Familien allein aufgrund der Kinderzahl eine deutlich höhere finanzielle

Belastung als für Familien mit weniger Kindern. Entsprechend wünschen sich

die befragten Familien „so Mengenrabatte irgendwie, vielleicht dass man, ja bei

Schuhe oder so, [...] am Anfang vom Jahr zähle ich immer noch mit, dass ich

dann im März schon irgendwie beim zwölften Paar Schuhe bin, wenn halt alle

wieder was neu brauchen,Hausschuhe, Turnschuhe [...], dass man da irgendwie

das reduziert ein bisschen einkaufen kann, wenn man so eine große Menge

hat“ (Transkript D., Z. 1025 ff.) oder „Dinge, die eindeutig Familien zugutekom-

men, könnte man doch [...] mit der Mehrwertsteuer da bisschen besser regeln“

(Transkript K., Z. 1294 f.) (beispielsweise Windeln oder Kindernahrung). Diese

Schilderungen deuten auch darauf hin, dass sich die befragten kinderreichen

Mütter und Väter mehr Anerkennung von staatlicher und gesellschaftlicher Seite

für Kindererziehungszeiten wünschen (vgl. Schmolke 2019, S. 91 ff.).

Die befragten kinderreichen Mütter und Väter sprechen damit Problemati-

ken an, die nicht nur kinderreiche Familien, sondern alle Familien betreffen. Be-

denktman allerdings, dass kinderreiche Familien imVergleich zu anderenHaus-

haltstypen eine sehr hohe Armutsgefährdungsquote aufweisen, so wird deutlich,

dass sichdiese Familienbesonders häufigfinanziellenHerausforderungen stellen

müssen und sich damit auch besonders häufig in emotional undmateriell prekä-

ren Lebenslagen befinden, die auch zu einer gesellschaftlichen Ausgrenzung und

Benachteiligung führen können (vgl. Schmolke 2019. S. 93 f.; Andresen/Funcke/

Menne 2022, S. 1 f.).
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3 Berufliche Situation und Erwerbstätigkeit

Die finanzielle Situation einer Familie ist eng mit der beruflichen Situation der

Eltern verbunden. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Insbesondere für Frauen in

DeutschlandgehtmitderGeburt vonKinderneineVeränderung ihrerBeteiligung

am Erwerbsleben einher. Für kinderreiche Mütter ist diese Entwicklung beson-

ders deutlich: Während das Erwerbsverhalten von Müttern mit einem und zwei

Kind(ern) relativ ähnlich ausfällt (65%), zeigt sich, dass die Quote der erwerbstä-

tigen Mütter mit der Geburt des dritten Kindes von ca. 65 auf ca. 50% und mit

dem vierten Kind auf ca. 30% zurückgeht. Zudem zeigt sich, dass die erwerbstä-

tigen Mütter auch mit steigender Kinderzahl in geringerem Stundenumfang ar-

beiten. Für Männer in allen Familienformen hingegen zeigt sich mit der Geburt

ihres ersten Kindes und damit demBeginn der Familiengründung sowie auch im

Verlauf des Heranwachsens ihrer Kinder kaum ein Einfluss auf ihre Beteiligung

amErwerbsleben. Auch sind es nur wenige, die ihre Erwerbsbeteiligung reduzie-

ren (vgl. Statistisches Bundesamt 2013, 2016). Hingegen lässt sich erkennen, dass

Väter kinderreicher Familien häufiger als Väter von einemoder zwei Kind(ern) al-

lein erwerbstätigunddamit verantwortlich fürdasFamilieneinkommensind (vgl.

Statistisches Bundesamt 2013, 2016).

Die in der eigenen Untersuchung befragten Mütter und Väter erklären, wie

wichtig es ihnen ist, für ihre kinderreiche Familie da zu sein und sich aktiv in

den Familienalltag einbringen zu können. Weiterhin am Berufsleben teilhaben

zu können, beschreiben sie dabei aber als ebenfalls sehr bedeutsam, sinngebend

und identitätsstiftend. Damit wird die Vereinbarkeit von kinderreicher Familie

und Beruf, verbunden mit den jeweiligen Anforderungen, die sie dabei auch an

sich selbst stellen, oftmals zu einer sehr anspruchsvollen Aufgabe. Insbesondere

die befragten Mütter beschreiben eine Tätigkeit außerhalb des Familienalltags

als besonders relevant: „Ich sehe dann was Anderes, ich sage immer, ich werde

mal beim Namen genannt, nicht nur immer Mama“ (Transkript C., Z. 98 f.),

„selbst wenn ich jetzt das Geld hätte, würde ich auch arbeiten gehen, das weiß

ich schon, ich brauch das auch für mich [...], weil das einfach anders ist und da

bin ich dann fachlich [...] und äh da kann ich vielleicht auch wieder ein Stück

weit noch mehr ich sein in nem ganz anderen Bereich“ (Transkript W., Z. 959 ff.),

„weil ich nicht so gern Hausfrau bin, ich hasse es, weil man kommt eh nie rum

und wollte einfach auch noch was Sinnvolles tun“ (Transkript L., Z. 114 f.). So

wichtig den befragten Müttern ihre Berufstätigkeit ist, so fällt doch auf, dass es

zumeist trotzdem sie sind, die letztendlich hauptsächlich für die Care-Arbeit

zuständig sind und denGroßteil der Betreuungszeiten der Kinder abdecken.Das

kann Einfluss auf die Zufriedenheit mit der eigenen Lebensgestaltung haben –

insbesondere, wenn diese Situation (in der subjektiven Wahrnehmung) nicht als

selbst gewählt erscheint, sondern als ,Notlösung‘ aufgrund von Einkommens-

unterschieden der Elternteile oder mangelnder Möglichkeiten der Vereinbarkeit
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von Familie und Beruf. Flexiblere Arbeitszeitmodelle werden von den befragten

Müttern entsprechend häufig alsWunsch geäußert (vgl. Schmolke 2019, S. 94 ff.).

Hingegen sind es auch die Elternteile (und entsprechend häufig die Väter),

die allein oder hauptsächlich für das Familieneinkommen sorgen, die sich mehr

Flexibilität in ihrer Berufstätigkeit oder Beschäftigungsmöglichkeiten in Teilzeit

wünschen, ummehr Zeitmit ihren Familien zu verbringen oder auch imRahmen

des Familienalltags anstehenden Aufgaben gerecht zu werden. Für sie ist es aber

insbesondere auch die alleinige Verantwortung, für das finanzielle Auskommen

ihrer Familien sorgen zu müssen, die Druck und auch Ängste mit sich bringt:

„Also ich bin ja jetzt krank gewesen [...] und das war schon, also das war da

schon bedenklich [...], du hast eine brutale Verantwortung“ (Transkript C., Z.

639 ff.); „das Bewusstsein, dass ich quasi für das Familieneinkommen haupt-

verantwortlich bin, musste ich auch erstmal ein bisschen dran schlucken, [...]

das heißt, dass wenn ich meinen Job verliere, dass das dann auch nochmal ganz

andere Dimensionen hat als wenn das jetzt ein gleichberechtigtes Einkommen

wäre, da musste ich auch erstmal eine Weile drüber nachdenken und da mich

damit abfinden“ (TranskriptW., Z. 295 ff.). Jemehr Familienmitglieder von einem

Einkommen abhängig sind, umso größer wird wohl auch der Druck, der sich

damit auf die Person legt, die für die Erwirtschaftung dieses Einkommens ver-

antwortlich ist (vgl. Schmolke 2019, S. 99 f.). Kinderreiche Familien organisieren

ihre Einkommenssituation häufig über nur ein Gehalt und über eine traditio-

nelle Rollenverteilung (vgl. Statistisches Bundesamt 2013, S. 55 f.). Damit wird

sich eine solche ungeteilte finanzielle Verantwortung besonders häufig in dieser

Familienform und insbesondere bei kinderreichen Vätern finden lassen undwird

damit zu einer besonderen Herausforderung, der sich kinderreiche Familien

stellen müssen. Wenn „beide Berufe hätten, dass man es sich teilen kann, dass

jeder einfach die Hälfte der Woche bei den Kindern ist“ (Transkript L., Z. 218 f.),

beschreiben entsprechend viele der befragten Eltern als ihre Idealvorstellung –

dazu gehören für sie aber auch flexible(re) Möglichkeiten, sich Berufstätigkeit

und Care-Arbeit gleichberechtigter aufteilen zu können. ,Familienfreundliche’

Beschäftigungsmodelle, die es ermöglichen, sich nicht für Familie oder Berufsle-

ben entscheiden zu müssen, aber auch die Verantwortlichkeiten für Care-Arbeit

und finanzielles Auskommen aufteilen zu können, scheint für viele kinderrei-

che Eltern(teile) ein deutlicher Wunsch zu sein, der auch prekären Lebenslagen

vorbeugen kann (vgl. Schmolke 2019, S. 105 f.).

4 Wohnraum, Wohnlage und Wohnungssuche

DasThema ,Wohnen’ ist für die befragten Familien ein sehr präsentes. Sie thema-

tisieren ihreWohnsituation in konträrerWeise und insbesondere auch in Abhän-

gigkeit ihrer finanziellen Situation. Aus den Ergebnissen der eigenen Untersu-
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chung wird deutlich, dass die Wohnsituation und auch die Suche nach geeigne-

temWohnraum,der ausreichend Fläche und Zimmer bietet, um jedemFamilien-

mitglied einen Rückzugsraum zu ermöglichen, und sich zudem noch in der La-

ge befindet, die der familialen Situation und den individuellen Bedarfslagen ge-

recht wird, eine nicht einfach zu bewältigendeHerausforderung für kinderreiche

Familien ist. Aufseiten von Vermieter*innen stoßen sie zuweilen auf wenig Ver-

ständnis, Akzeptanz und Zutrauen, erhalten Rückmeldungen, die als diskrimi-

nierend bewertet werden können, oder geeigneterWohnraum ist schlichtweg für

sie nicht bezahlbar. Einige der befragten Familien setzen daher für sich individu-

elle Lösungsmöglichkeiten um, greifen auf Unterstützung aus dem sozialen Um-

feldoderdasAnpassen,Erweitern sowieUmbauenvonWohnraumzurück.Exem-

plarisch berichtet eine Familie von einer vergeblichenWohnungssuche über Jah-

re, bis sich eine Möglichkeit im Bekanntenkreis ergab: „Bin ich ja wirklich dank-

bar, dass die gesagt haben, also gut dann könnt ihr hier einziehen, zahlt auch eure

Miete, 4-Zimmer-Wohnung haben wir vorher gehabt, das war ja eine Katastro-

phe.Wirwaren ja eingepfercht in die Zimmer, hättenwir noch ein paar Gitterstä-

be hinmachen können“ (Transkript W., Z. 832 ff.). Andere der befragten Familien

müssen auf engstemWohnraumzusammenleben,was sich auf das Familienleben

auswirkt und zur Belastung für Kinder und Eltern werden kann. Diese äußerst

beengten Wohnverhältnisse sind belastend für die gesamte Familie, Rückzugs-

möglichkeiten bieten sich keine, „wir haben keinen Platz […] wir schlafen wie in

einer Sardinendose.Mein Sohnmuss mit meiner Tochter ein Zimmer teilen [...],

unser Kleiner muss auf unser Zimmer“ (Transkript A., Z. 381 ff.) oder „wir haben

drei äh Kinderbetten [...] und unser Ehebett in derMitte“ (Transkript O., Z. 111 f.).

Für Eltern und Kinder bedeutet das, kaum Freiräume zu haben. Eine Familie be-

schreibt: „Die Wohnung die so klein ist muss man immer aufräumen [...] das ist

immer Stress für die Kinder, diemüssen immer ordentlich sein […] die Klamotten

auch mit vielen Kindern ist es echt viel zu viel, [...] und wir haben auch auf dem

Balkon Spielzeuge“ (Transkript O., Z. 96 ff.). Der sehr eingeschränkteWohnraum

macht es den Familienmitgliedern zudem besonders schwer, ungestört Dinge zu

erledigen, die ein hohes Maß an Konzentration erfordern. Für die Kinder bedeu-

tet das beispielsweise, fürHausaufgaben oder Lernphasen keinen Rückzugsraum

zu haben. Für die Eltern ist an Homeoffice – auch wenn es die Organisation des

Familienalltags grundsätzlich erleichternwürde–nicht zudenken („wenn ichwas

hier schreiben will oder wasmache, dannmuss ich nur nachts und das geht nicht

tagsüber“ (Interview Transkript O., Z. 160 ff.)). Das wiederum kann Einfluss auf

schulischenoder beruflichenErfolg habenund insbesondere zurBenachteiligung

von kinderreichen Familien werden.

Die befragtenMütter und Vätermachen zudemdeutlich,wie einflussreich ei-

ne Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sowie die Nähe zu Einkaufsmöglich-

keiten, Schulen und Kindergärten für ihren Alltag als kinderreiche Familie sein

kann. Eine gut oder aber eben auch kaum ausgebaute Infrastruktur amWohnort
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wirkt sich auf die zeitlichen Ressourcen der Eltern aus und stellt entsprechend

mehr oderwenigerOrganisationsanforderungen an sie. Sie gibt zu einemgroßen

Teil vor, wie viele Autofahrten Eltern für ihre Kinder tagtäglich erledigen, wie oft

sie sie zu Aktivitäten bringen und auch von dort wieder abholen müssen, wenn

sie ihnen Unternehmungen nicht vollständig verwehren wollen. Für kinderrei-

che Familien kann das allein aufgrund der Personenanzahl und der damit ein-

hergehenden Notwendigkeit, eine Fülle an unterschiedlichen Terminen sowie zu

beachtenden Uhrzeiten und Wegstrecken miteinander vereinbaren zu müssen,

zu einer organisatorischen Herausforderung werden. Für die Kinder hängt von

der jeweiligen Infrastruktur aber auch ab, inwieweit sie den Schul- oder Kinder-

gartenweg allein zurücklegen, kleinere Einkäufe erledigen, selbständig Freunde

besuchen oder andere Freizeitmöglichkeiten ohne die Angewiesenheit auf elter-

liche Fahrdienste wahrnehmen können und damit eben auch, wie groß sich ih-

reEigenständigkeits- sowieUnabhängigkeitsspielräumegestalten (vgl.Schmolke

2019, S. 107 ff.).

5 Gesellschaftliche Restriktionen und der Blick von außen

Die befragten Mütter und Väter berichten von vielen unterschiedlichen Reaktio-

nen auf ihre Familien sowie damit einhergehend, wie sie den Blick von Außen-

stehenden auf ihre kinderreichen Familien erleben. So erklären sie, dass sie vieles

als nur auf kleinere Familien zugeschnitten und sie sich selbst als kinderreiche

Familie teilweise „nicht mittendrin in der Gesellschaft, sondern eher schon ein

bisschen am Rand oder ein bisschen exotisch“ (Transkript D., Z. 939 f.) wahrneh-

men. Ihre grundlegendeWahrnehmung,„imAllgemeinen ist es schon so,dass die

Infrastruktur auf zwei Erwachsene und ein bis zwei Kinder ausgelegt ist“ (Tran-

skriptW., Z. 962 f.), wird damit besonders deutlich. Dabei beschreiben die Fami-

lien einzelne entsprechende Beispiele, aber auch ein grundsätzliches Gefühl, kin-

derreiche Familien werden „überhaupt nicht mehr irgendwie wahrgenommen“

(Transkript D.,Z. 756), sie sind„wirklich eineRandgruppe“ (Transkript D.,Z. 753),

deren Situation imAlltag oftmals nicht berücksichtigt wird, „das Bewusstsein für

Kinderreiche gibt es gar nicht“ (Transkript M., Z. 725 f.). Auch in der Öffentlich-

keit nehmen sie die Bevölkerungsgruppe der kinderreichen Familien kaumwahr,

„dass da irgendwie mal jemand dran denkt oder dass das auch mal dargestellt

wird [...], dass ne Familie jetzt nicht unbedingt aus keinem oder einem Kind be-

steht“ (Interview Familie W., Z. 1388 ff.), dass beispielsweise auf einem Flyer für

Familienangebote eine kinderreiche Familie abgebildet ist, erleben sie kaum.

Die Eltern berichten aber auch von Anfeindungen im öffentlichen Raum und

ausdemBekanntenkreis.Aussagenwie„dannsagen sie,guckmal,diehat ja schon

wieder ein Kind, wie macht die das nur, hat sie überhaupt einen Mann und [...]

des geht doch nicht“ (Transkript S., Z. 61 ff.), „dann fragt dochmich echt eine Frau
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[...], haben die alle Kinder einen Vater?“ (Transkript C., Z. 511 f.), „was sind denn

das für Asozialemit den vielen Kindern“ (Transkript K., Z. 154 f.), „müssen diemit

ihrem ganzen Kinderpack samstagmorgens zum Einkaufen“ (Transkript M., Z.

72 f.), „Hartz IV-Empfänger“ (Transkript D., Z. 342), „Kindergeldabzocker“ (Tran-

skript B., Z. 294), „ob denn bei uns dauernd der Fernseher kaputt sei und [...] uns

nix besseres einfällt wie [...] Kinder zu kriegen“ (Transkript T.,Z. 68 f.) oder „einen

netten Brief [zu] bekommen und ein Päckchen Kondome [...] zum vierten Kind,

wir wüssten sicher nicht wie es geht“ (Transkript A., Z. 1168 ff.), beschreiben sie

als keine Seltenheit und sehr verletzend (vgl. Schmolke 2019, S. 131 ff.).

Derlei Erlebnisse führen für die befragten Familien dazu, dass sie sich und ihr

Familienmodell als nicht immer gesellschaftlich akzeptiert, teilweise auch ausge-

grenzt erleben. Der daraus entstehende Rechtfertigungsdruck sorgt bei einigen

dafür, ihr Familienleben ,perfekt‘ erscheinen lassen und Außenstehenden keinen

Grund zur Kritik geben zu wollen. Auch das wiederum kann zu emotionalen und

psychischen Belastungsmomenten führen, die insbesondere kinderreiche Fami-

lien betreffen und entsprechenden Einfluss auf deren Lebenslagen haben können

(vgl. Schmolke 2019, S. 135)

6 Resümee: Eltern kinderreicher Familien im Spannungsfeld

zwischen Familienalltag und Herausforderungen

Die Ergebnisse der eigenen Untersuchungmachen deutlich, dass sich kinderrei-

che Familien unterschiedlichen, ihr alltägliches Leben betreffende Herausforde-

rungen stellen müssen, da sie häufig ,unter dem Radar‘ von Gesellschaft und Po-

litik laufen. Diesen begegnen sie mit Kreativität und unterschiedlichen Lösungs-

ideen.Somachen siediese für sichdurchaushandhabbar.Alswesentlich schwerer

zu ertragen und zu verstehen erklären sie hingegen Erlebnisse wie „Leute bleiben

stehen, zeigenmit den Fingern oder fragen, obmannoch lange demStaat auf der

Tasche liegen will“ (Transkript W., Z. 987 f.). Das Gefühl aufzufallen oder „schon

bisschen wie irgendeine Zirkusattraktion“ (Transkript M., Z. 226 f.) zu sein, geht

für sie damit einher – eineHerausforderung,mit der kinderreiche Familien wohl

allein aufgrund ihrer Familiengröße konfrontiert sind. Als allgegenwärtig neh-

men die befragten Familien eine kollektive – bewusste oder unbewusste – feh-

lende Beachtung, Ausgrenzung oder Stigmatisierung kinderreicher Familien in

der Öffentlichkeit wahr (vgl. Schmolke 2019, S. 135).

Kinderreiche Familien scheinen ein Familienbild zu verkörpern, das als ,un-

modern’ oder nahezu ,altmodisch’ beschrieben werden kann, orientiert es sich

doch eher an Idealen,die kaumnoch als erstrebenswert propagiertwerden: Fami-

liale und weniger individuelle Bedürfnisse stehen im Vordergrund, Abhängigkeit

und Verpflichtungen werden auf Kosten von Flexibilität und Ungebundenheit in
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Kauf genommen, familiale Anforderungenwerden vor berufliche gestellt und die

,berufliche Selbstverwirklichung’ zum Wohle der Familie hinten angestellt (vgl.

Schmolke 2019, S. 199 f.). Die Entscheidung für eine kinderreiche Familie heute

ist selten geworden und Familie im Allgemeinen kann nicht mehr als selbstver-

ständlicher, sinngebender Lebensinhalt gelten: „Elternschaft war noch bis vor

30 Jahren ein klares, unhinterfragtes Lebensmodell und fest im gesellschaftli-

chen Mainstream verankert. Waren Kinder ehemals noch selbstverständlicher

Bestandteil einer Biografie von Frauen und Männern, so hat sich dies grund-

legend gewandelt. Elternschaft ist heute eine Option unter anderen Lebens-

und Partnerschaftsformen geworden“ (Henry-Huthmacher 2008, S. 3). Henry-

Huthmacher weist darüber hinaus darauf hin, dass sich sowohl Frauen als auch

Männer heutzutage entsprechend ambivalenten Anforderungen gegenüberge-

stellt sehen und die Rolle als Mutter/Vater häufig mit der Rolle als ,moderne

Frau’/,moderner Mann’ kollidiert. Frauen, die sich für Kinder entscheiden, ver-

folgen nach wie vor häufig das Ziel, eine ,gute Mutter’ zu sein, die ihren Kindern

die Möglichkeit bietet, unter ihrer Zuwendung und Versorgung und damit unter

Ausschluss einer Fremdbetreuung aufzuwachsen. Sie sehen sich aber auch dem

Ideal der emanzipierten, modernen Frau gegenübergestellt, die nach (berufli-

cher) Selbstverwirklichung strebt und nicht hinter dem Herd ihr Leben ihrer

Familie ,opfert’. Männer, die sich für Kinder entscheiden, müssen sich hingegen

mit einer bislang wenig definierten neuen Vaterrolle auseinandersetzen. Der

Wunsch, nicht nur als Ernährer der Familie, sondern als ,aktiver Vater’, der in

die Erziehung seiner Kinder nicht nur nach Feierabend und am Wochenende

eingebunden ist, fungieren zu können, lässt sich für sie häufig nicht mit be-

ruflichen Anforderungen vereinbaren. Auch die Entscheidung, sich als Mann

ausschließlich der Familienarbeit zu verschreiben, stößt in der Gesellschaft

bislang wenig auf Anerkennung (vgl. Henry-Huthmacher 2008, S. 9–12). Damit

gilt es wohl für Mütter und Väter in kinderreichen Familien als Vertreter*innen

eines augenscheinlich wenig modernen Familienmodells mit oftmals klassischer

Rollenverteilung in besonderer Weise, sich mit den ambivalenten Anforderun-

gen an ihre Elternrolle, die sowohl sie selbst, als auch die Gesellschaft an sie

stellen, auseinanderzusetzen, sie auszuhalten und einen individuellen Umgang

damit zu finden. In Verbindung mit der augenscheinlichen Angst der befragten

kinderreichen Familien vor gesellschaftlicher Ausgrenzung, Stigmatisierung

und Exotisierung stellt sich entsprechend die Frage, ob das nicht auch einer der

Gründe für den starken Funktionsdruck sein kann, unter dem die Familien zu

stehen scheinen, ihre Funktionsweise aufrecht zu erhalten und dies auch nach

außen zu verdeutlichen. Daraus entstehende Anforderungen können durchaus

zu einer emotional prekären Lebenslage führen (vgl. Schmolke 2019, S. 200).

Damit einher geht auch ein nach wie vor bestehender Mangel an ausdiffe-

renzierten und damit weniger schematisierten Familienbildern. Genauso wenig

wie es ,die’ kinderreiche Familie gibt, gibt es ,die’ Familie. In der öffentlichen
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Wahrnehmung ist es aber nach wie vor die ,klassische’ Familienkonstellation,

bestehend aus Mutter, Vater und zwei Kindern, die als Familie verstanden und

akzeptiert wird. Um nicht nur kinderreiche Familien, sondern insgesamt Famili-

en in unterschiedlichsten Konstellationen als Teil der Gesellschaft wahrnehmbar

zu machen, braucht es ein offeneres Bild von Familie, das Familien mit drei und

mehr Kindern genauso einschließt wie beispielsweise Familien mit gleichge-

schlechtlichen Eltern, Familien in Patchworkkonstellationen, Einelternfamilien

oderMehrgenerationenfamilien. Auch für die sozialarbeiterische Praxis und ins-

besondere für familienunterstützende Angebote gilt es, sich der Frage zu stellen,

ob sie auf die Bedarfe und Ressourcen unterschiedlicher Familienkonstellationen

reagieren kann oder ob sich nicht auch hier ein stark schematisiertes Bild von

Familie widerspiegelt. So weist der Kommunalverband für Jugend und Soziales

Baden-Württemberg in seinem Bericht zu Entwicklung und Rahmenbedingun-

gen der Inanspruchnahme erzieherischer Hilfen darauf hin, dass die Häufigkeit

von stationärenHilfen zur Erziehung (§§33, 34 SGBVIII) der Kinder und Jugend-

lichen, die in Einelternfamilien aufwachsen, um das 19-Fache und der jungen

Menschen, die in Stiefelternkonstellationen leben, um das 54-Fache im Vergleich

zu jenen, die bei beiden leiblichen Elternteilen und damit in einer ,klassischen’

Familienkonstellation aufwachsen, erhöht ist (vgl. KVJS 2013, S. 303). „Offen-

kundig entstehen deutlich überproportionale Hilfebedarfe gerade in solchen

Familienformen, die in gesellschaftlicher Wirklichkeit quantitativ faktisch an

Bedeutung gewinnen“ (KVJS 2013, S. 303). Hier braucht es eine familiensensible

und realitätsnahe Unterstützungsstruktur, die sich nicht an gesellschaftlichen

Idealvorstellungen, sondern realen Lebenswelten von Familien und insbesondere

Eltern orientiert (vgl. Schmolke 2019, S. 201 f.; Brinks/Schmolke 2020, S. 52).

Keddi et al. (2010) beschreiben in ihrer Untersuchung zum Alltag von kin-

derreichen Familien, dass sich Familien mit drei und mehr Kindern kaum von

Familien mit einem oder zwei Kind(ern) in ihrer alltäglichen Lebensgestaltung,

aber auch in der Qualität, die ihre Beziehungen aufweisen, unterscheiden.

„Mehrkinderfamilien sind ganz normale Familien“ (Keddi et al. 2010, S. 93). Wie

in jeder anderen Familienform gilt es demnach, spezifischen Konstellationen

verstärkt Beachtung zu schenken und entsprechende Unterstützungsstrukturen

familienpolitisch auszugestalten. Dennoch kann aus den dargestellten Ergebnis-

sen die Schlussfolgerung gezogen werden, dass sich kinderreiche Familien und

insbesondere kinderreiche Eltern augenscheinlich einer Reihe an Herausforde-

rungen stellen müssen, die zwar teilweise auch für Eltern von weniger als drei

Kindern gelten, sich aber dennoch in Familienmit drei undmehr Kindern poten-

zieren können. BeruflicheWiedereinstiegsmöglichkeiten und ein Rentensystem,

das lange Familienphasen für Mütter und Väter kinderreicher Familien nicht per

se zum Nachteil macht. Ausreichend verfügbarer und finanzierbarer adäquater

Wohnraum oder schlichtweg eine ,echte’ Familienkarte für Familienaktivitäten,

sind dafür nur wenige Beispiele. Derlei strukturellen Diskriminierungen gilt es
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genau wie direkten persönlichen Diskriminierungen sozial-, gesellschafts- und

familienpolitisch zu begegnen. Hier ist aber auch eine gesamtgesellschaftliche

Verantwortung gefragt, die kinderreiche Familien wieder verstärkt weg von ih-

rem Rand hin in ihre Mitte rückt, sie in der Öffentlichkeit wieder wahrnehmbar

macht und sie kontinuierlich als Teil der Gesellschaft mitdenkt (vgl. Schmolke

2019, S. 201 f.). Henry-Huthmacher weist in diesem Zusammenhang darauf

hin, dass die bereits angeklungene Kinderunfreundlichkeit, die kinderreiche

Familien in besonderem Maße der heutigen Gesellschaft vorwerfen (vgl. Rost

et al. 2003, S. 108), um eine ,Elternunfreundlichkeit’ ergänzt werden sollte: „In

der familienpolitischen Diskussion, aber auch im Alltag bleiben die Belange der

Eltern vielfach ausgeblendet [...]. Dabei wird übersehen, dass Kinder nur dort

optimal aufwachsen können, wo sie es mit kindgerechten gesellschaftlichen

Verhältnissen und mit zufriedenen Eltern zu tun haben“ (Henry-Huthmacher

2008, S. 20). Das gilt entsprechend nicht nur für kinderreiche Mütter und Väter,

muss aber insbesondere für diese Zielgruppe mitgedacht werden, um prekäre

Lebenslagen für kinderreiche Familien nicht noch zusätzlich zu provozieren (vgl.

Schmolke 2019, S. 202 f.).

Literatur

Andresen, Sabine/Dietz, Tatjana/Çinar, Dilan (2022): Mehrkindfamilien gerecht werden. Bedarfe

im Alltag von Familien mit drei undmehr Kindern. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.

Andresen, Sabine/Funcke, Antje/Menne, Sarah (2022): Mehrkindfamilien in Deutschland. Güters-

loh: Bertelsmann Stiftung.

BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) (Hrsg.) (2006): Siebter Fa-

milienbericht. Familien zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit. Perspektiven einer lebens-

laufbezogenen Familienpolitik. Berlin: Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode. Drucksache

16/1360.

Brinks, Sabrina/Schmolke, Rebecca (2020): Familien verstehen, Vielfalt anerkennen – Kinder-

und Jugendhilfe zwischennormativenFamilienbildern,ReflexionserfordernissenundEntwick-

lungsbedarfen. In: Forum Erziehungshilfen 26, H. 1, S. 49–52.

Dorbritz, Jürgen/Lengerer, Andrea/Ruckdeschel, Kerstin (2005): Einstellungen zu demographi-

schen Trends und zu bevölkerungsrelevanten Politiken. Ergebnisse der Population Policy Ac-

ceptance Study in Deutschland. Wiesbaden: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung beim

Statistischen Bundesamt.

Eggen, Bernd/Rupp, Marina (Hrsg.): Kinderreiche Familien. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-

senschaften.

Henry-Huthmacher, Christine (2008): Eltern unter Druck. Zusammenfassung der wichtigsten Er-

gebnisse der Studie. In: Borchard,Michael u.a. (Hrsg.): Eltern unter Druck. Selbstverständnis-

se,BefindlichkeitenundBedürfnisse vonEltern in verschiedenenLebenswelten.Eine sozialwis-

senschaftlicheUntersuchung von Sinus-Sociovision imAuftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung

e.V. Stuttgart: Lucius & Lucius, S. 1–24.

Institut für Demoskopie Allensbach (2004): Einflußfaktoren auf die Geburtenrate. Ergebnisse einer

Repräsentativbefragung der 18- bis 44jährigen Bevölkerung. Allensbach am Bodensee: o.V.

Keddi, Barbara/Zerle, Claudia/Lange, Andreas/Cornelißen,Waltraud (2010): Der Alltag vonMehr-

kinderfamilien – Ressourcen und Bedarfe.München: Forschungsbericht DJI.

129



KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg) (2013): Bericht zu Entwick-

lungen undRahmenbedingungen der Inanspruchnahme erzieherischerHilfen in Baden-Würt-

temberg 2013. Fortschreibung zum Berichtszeitraum 2006 bis 2011. Stuttgart: o.V.

Rost, Harald/Rupp, Marina/Schulz, Florian/Vaskovics, Laszlo A. (2003): Bamberger-Ehepaar-Pa-

nel. Bamberg: Ifb-Materialien 6/2003.

Schmolke, Rebecca (2019): Zwischen Familienglück und Alltagswahnsinn. Eine qualitative Studie zu

Herausforderungen,RessourcenundBewältigungsstrategien kinderreicher Familien.Leverku-

sen-Opladen: Budrich Unipress.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.) (2013): Geburtentrends und Familiensituation in

Deutschland. 2012.Wiesbaden: o.V.

Statistisches Bundesamt (Destatis) (Hrsg.) (2016): Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Haushalte

und Familien. Ergebnisse des Mikrozensus. 2015.Wiesbaden: o.V.

130



„Weil mir das Projekt Hoffnung gebracht

hat.“ – Evaluation des Modellprojekts

„Regionales Präventionszentrum Viersen“

Melanie Oeben, Christine Manthei, Michael Noack und Ann

Marie Krewer

1 Einleitung

In diesem Beitrag werden erste Ergebnisse der Evaluation des Modellprojekts

„Regionales Präventionszentrum im Kreis Viersen“1 (RPV) vorgestellt und disku-

tiert. Ein besonderer Fokus desModellprojekts liegt auf der Bewältigung prekärer

Lebenslagen, von Langzeitarbeitslosigkeit und gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen, die eine Arbeitsaufnahme erschweren. Im Rahmen des Modellprojekts

wurde ein gesundheitsbezogenes Coachingverfahren entwickelt und erprobt, das

darauf abzielt, langzeitarbeitslose Menschenmit gesundheitlichen Beeinträchti-

gungen dabei zu unterstützen, ihre Teilhabesituation zu verbessern und sich in

den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Das Modellprojekt wird durch das Insti-

tut Social.Concepts (SO.CON) der Hochschule Niederrhein begleitend evaluiert,

um u.a. die Frage, welche Folgen sich durch das Projekt bei den Teilnehmenden

ergeben und welche Möglichkeiten und Grenzen die Gesundheitsberatung dabei

bietet, empirisch zu untersuchen. Nachfolgend wird zunächst die Ausgangslage

des Modellprojekts dargestellt und es wird diskutiert, inwiefern das Modell-

projekt als soziale Innovation begriffen werden kann. Anschließend werden die

theoretischen Grundlagen thematisiert, mit denen einerseits das Coachingver-

fahren fundiert und andererseits das Evaluationsdesign entwickelt wurde. Nach

1 Das Projekt ist Teil des Bundesprogramms rehapro– InnovativeWege zur Teilhabe amArbeits-

leben imFörderbereich: InnovativeWege zurTeilhabe amArbeitslebenund läuft unter demFör-

derkennzeichen 661Z0241X1. Das Projekt hat eine Laufzeit von Dezember 2019 bis November

2024.
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der Vorstellung des Evaluationsdesigns werden ausgewählte Evaluationsergeb-

nisse berichtet und diskutiert.

1.1 Ausgangslage des Modellprojekts

Das Jobcenter Kreis Viersen veranlasst jährlich rund 1.200 ärztliche Begutach-

tungen zur Prüfung der Erwerbsfähigkeit von langzeitarbeitslosen Personen, die

Leistungen nach dem SGB II (Bürgergeld) beziehen. Diese werden beim Kreis-

gesundheitsamt und dem arbeitsmedizinischen Dienst der Agentur für Arbeit

durchgeführt. Nach einer Jobcenter-internen Auswertung der Jahre 2016 und

2017 werden bei ca. 50 Prozent dieser Gutachten ,nicht nur vorübergehende ge-

sundheitliche Einschränkungen‘ festgestellt, die einerseits Auswirkungen auf das

Leistungsbild der leistungsberechtigten Menschen haben, jedoch andererseits

durch rechtzeitige präventive Maßnahmen reversibel wären.

Bisher wurden die medizinischen Ergebnisse von den Amtsärzt*innen an

die Fachkräfte im Jobcenter zusammen mit Bewertungen und Empfehlungen

zur Verbesserung des Gesundheitszustands übermittelt. Aufgrund von Ressour-

cenmangel konnten diese Empfehlungen jedoch meist nicht umgesetzt werden.

Um diese Lücke zu schließen, wurde das „Regionale Präventionszentrum im

Kreis Viersen“ (RPV) als Modellprojekt eingerichtet. Im Zuge dessen wurde eine

neue Jobposition „Health Care Coach“ (HCC) im Jobcenter geschaffen, um eine

Gesundheitsberatung (Health Care Coaching) zu implementieren. Die Health

Care Coaches (HCCs) analysieren die in den ärztlichen Gutachten enthaltenen

Empfehlungen und erkunden imBeratungsgespräch die subjektive Gesundheits-

wahrnehmung der jeweiligenMenschen sowie ihre Bereitschaft, gesundheitliche

Beeinträchtigungen zu bearbeiten. Basierend darauf werden maßgeschneiderte

Maßnahmen zur Stabilisierung und/oder Verbesserung des Gesundheitszu-

stands, zur Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabemöglichkeiten und zur

Integration in den Arbeitsmarkt entwickelt.

1.2 Health Care Coaching als Soziale Innovation

Nachfolgend wird erörtert, inwiefern die Einführung des Regionalen Präventi-

onszentrums im Kreis Viersen und die Konzeption der Gesundheitsberatung so-

ziale Innovationen darstellen.

Grundsätzlich sind soziale Innovationen neuartige soziale Ansätze oder Or-

ganisationsstrukturen, die darauf abzielen, tiefgreifende und langfristige Lösun-

gen für die vielfältigen Herausforderungen unserer Gesellschaft zu schaffen (vgl.

BMBF 2024, o. S.). Spezifischer formuliert, verstehen „[s]oziale Innovationen [..]

sichalsNeukombinationvon IdeenundalternativerFormenderZusammenarbeit
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jenseits etablierter Institutionen mit dem Effekt benachteiligte Gruppen durch

den Innovationsprozess oder als dessen Ergebnis zu befähigen und zu (re-)inklu-

dieren“ (Terstriep 2016, S. 13).

Das Konzept der Gesundheitsberatung imModellprojekt RPV inkludiert drei

spezifische Innovationsaspekte:

1. Das primäreZiel derBeratung ist dieVerbesserungdesGesundheitsstatus der

Teilnehmenden,um langfristig eine Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt

und gesellschaftliche Teilhabechancen zu fördern.

2. Die Beratung findet in einem sanktionsfreien Rahmen statt, als Gegensatz zu

dem sonst eher sanktionsorientierten Leistungssystem des Jobcenters.

3. Das Health Care Konzept, welches in der Gesundheitsberatung eingesetzt

wird, beruht auf vier theoretischen Ebenen. Es sieht eine innovative Ver-

knüpfung von Person und Raum vor durch die Verbindung personen- und

verhältnisbezogener Aktivitäten.

Die theoretischen Hintergründe für das Evaluationskonzept der wissenschaftli-

chen Projektevaluation und für dasHandlungskonzept der Gesundheitsberatung

werden nachfolgend näher beschrieben.

2 Theoretische Hintergründe

Das Coachingkonzept, das der Gesundheitsberatung zugrunde liegt, und das Eva-

luationsdesign sind engmiteinander verbunden. Sie basieren auf viermiteinander

verknüpftenTheorien.

Zunächstwerdendie theoretischenEbenendargestellt.Anschließendwird er-

örtert,wie das Konzept „Health Care Coaching“ aus diesen Ebenen abgeleitet und

das Evaluationsdesign durch die vierTheorieebenen fundiert wurde.

DemProjekt RPV liegt einGesundheitsverständnis zugrunde,welches auf der

Definition von Gesundheit der WHO (1946; 1978; 1986) beruht. Gesundheit wird

verstanden als „state of complete physical, mental and social well-being and not

merely the absence of disease or infirmity“ (WHO 1946, S. 2).Diese Definition be-

trachtet Gesundheit als multidimensionalen Prozess mit inWechselwirkung ste-

henden Risiko- und Schutzfaktoren.

DasHealthCareCoachingKonzept unddasDesign für die EvaluationdesMo-

dellprojekts RPV inkludieren die in Abbildung 1 dargestellten vier Ebenen. Das

Salutogenese Modell von Antonovsky (1979) wird über den Capability Approach

(Nussbaum/Sen 1993) realisiert. Dieser wird über das Fachkonzept Sozialraum-

orientierung (Hinte 2020) operationalisiert, welches mit der Methode der Moti-

vierenden Gesprächsführung (Miller/Rollnick 2015) verknüpft ist.

Das Salutogenese Modell fokussiert die Gesundheitsentstehung sowie -er-

haltung statt einer defizitorientierten Betrachtung der Krankheitsentstehung
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Abbildung 1: Die vier Theorieebenen der Prozessevaluation im Modellprojekt RPV (eigene

Darstellung).

(vgl. Antonovsky 1996; Lindström 2018). Aus salutogenetischer Perspektive ist

Gesundheit kein fixer Zustand sondern wird prozessual von Stressoren und

Bewältigungsfaktoren beeinflusst. Gesundheit ist nicht das Gegenteil von Krank-

heit, sondern es wird ein Gesundheits-Krankheits-Kontinuum konzipiert. Der

Gesundheitszustand eines Menschen bewegt sich dynamisch zwischen den

extremen Polen völliger Gesundheit bzw. völliger Krankheit.

Einen Einflussfaktor auf Gesundheit stellt im Salutogenese Konzept das „Ko-

härenzgefühl“ (engl. sense of coherence, SOC) dar (vgl. Antonovsky 1979, S. 99).

Antonovsky bezog sich mit diesem Begriff auf die Überzeugung und Zuversicht

vonMenschen ihr Leben verstehen und bewältigen zu können.

Antonovsky nimmt an, dass Stressoren auf den Menschen einwirken und be-

lastendeStresssituationen auslösen können.Erunterscheidet dabei zwischen en-

dogenen (z.B. belastende Lebensereignisse) und exogenen (z.B. Umwelteinflüs-

se) Stressoren. Wenn Menschen über Bewältigungsressourcen verfügen und die

Stressoren bewältigen können, entstehe das Kohärenzgefühl.Kann die Belastung

nicht bewältigt werden, erhöhe sich die Gefahr der Krankheitsentstehung durch

den anhaltenden Stresszustand.

DieBewältigungsressourcen vonMenschen (generalized resistance resources)

unterscheidet Antonovsky in vier Bereiche:

• „personale Ressourcen (z.B. Ich-Identität, Selbstwertgefühl),

• körperliche Ressourcen (z.B. stabile körperliche Konstitution),

• soziale Ressourcen (z.B. starke soziale Bindungen, die Unterstützungsmög-

lichkeiten bieten, aber auch religiöse und philosophische Orientierung),

• materielle Ressourcen (z.B. Geldbesitz und Vermögen)“ (Antonovsky 1979,

S. 99).

Die Ausstattung der Menschen mit u.a. diesen Ressourcen sowie ihre gesamte

Lebenslage werden auf der zweiten Theorieebene betrachtet. Die Förderung von
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Salutogenesewird durch denBefähigungsansatz (CapabilityApproach)nachNuss-

baum und Sen (1993) realisiert, „der einen theoretischen Rahmen für die Mes-

sung von Freiheit in der persönlichen Lebensgestaltung bietet“ (Oeben et al. 2024,

S. 3 f.).Gesundheitwird auch hier zumeinen durch interneRessourcen einer Per-

son und zum anderen aus externen Ressourcen, die in der Umwelt der Menschen

liegen und die Lebenslage beeinflussen (bspw. die Wohnsituation), konzeptuali-

siert. Der Capability Approach betrachtet u.a. zwei Dimensionen einer Person,

die die persönlichen Fähigkeiten und gesellschaftlichen Teilhabechancen maß-

geblich beeinflussen: Functionings und Capabilities. Unter Functionings werden

Zustände oder Tätigkeiten einer Person beschrieben, wie etwa gebildet zu sein.

Capabilities sind reale Möglichkeiten und Freiheiten einer Person, die Functio-

nings tatsächlich zu realisieren.Capabilities umfassen sowohl externeBedingun-

gen (wie bspw. Zugänge zu kommunaler Gesundheitsversorgung) als auch inter-

ne Bedingungen (wie bspw. fähig zu sein, die eigenen Sinne zu benutzen). Nuss-

baum entwickelte eine Liste von zehn zentralen Capabilities, die alsminimale Fä-

higkeiten für ein lebenswertesLebengelten (vgl.Nussbaum2011,S. 32;Nussbaum

1999,S. 45).PrahRuger entwickelte aufGrundlagediesesModells dasKonzept der

Health Capability, welche Gesundheit als „the ability to be healthy” (Ruger 2010,

S. 43) versteht. Diese Health Capability gilt als Basisfähigkeit für ein gutes und

würdevolles Leben.

Der Befähigungsansatz wird auf der dritten theoretischen Ebene über das

Fachkonzept Sozialraumorientierung (Hinte 2020) konkretisiert.

„Mit Sozialraumorientierung ist eine Ausrichtung Sozialer Arbeit gemeint,

die ausgehend vomWillen desMenschen und seinen Ressourcen auch die Gestal-

tung sozialräumlicher Verhältnisse im Blick hat. Diese Ausrichtung Sozialer Ar-

beit verdichtet sich im sog.Fachkonzept Sozialraumorientierung“ (Noack 2022, o.

S., Bezug nehmend auf Hinte 2020). Gegenstand sozialraumorientierter Sozialer

Arbeit ist demnachdieGestaltungdesWechselverhältnisses zwischenPersonund

Raum,die „sich konsequenterweise immer richtet zumeinen auf dieErweiterung

des Innenraums eines Menschen durch eine konsequente Orientierung an indi-

viduellen Interessen, Fähigkeiten und Lebensentwürfen, zumanderen auf die Er-

weiterung des denMenschen umgebenden äußeren Raumes,wobei es immer so-

wohl umdie bessere Ausstattung des ,Raumes‘ geht (erschwinglicherWohnraum,

funktionierendes Internet, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Grünflächen

und bebauter Umwelt, wohnortnahe Dienstleistungen usw.) als auch um die auf-

merksameWahrnehmung vorhandener räumlicher Ressourcen zur Nutzung für

die Realisierung des persönlichen Lebensentwurfs im Rahmen eines Unterstüt-

zungsarrangements oder von Projekten, Aktionen und zivilgesellschaftlichen Ak-

tivitäten“ (Hinte/Noack 2022, S. 77).

Insofern ist es ein Kernmerkmal sozialraumorientierter Sozialer Arbeit, per-

sonenbezogene Ressourcen zu berücksichtigen, über dieMenschen verfügen und
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Ressourcen aus demUmfeld derMenschen zu vermitteln, zu denendieMenschen

noch keinen Zugang haben (vgl. Noack 2022, o. S.).

Um dies zu ermöglichen, sind die HCCs auch fallunspezifisch bzw. verhält-

nisbezogen tätig.Das bedeutet, dass sie ohne Bezug zu einer konkreten Person in

ihrem Planungsraum gesundheitsbezogene Ressourcen erkunden. Dadurch er-

werben sie Wissen über gesundheitsbezogene Ressourcen in ihrem Zuständig-

keitsgebiet, das sie fallspezifisch – also in der personenbezogenen Beratung und

Begleitung–einsetzen können,umMenschendabei zu unterstützen,Vorgehens-

weisen zu entwickeln und umzusetzen,mit denen sie ihreGesundheit verbessern

wollen (siehe dazu ausführlich: Hinte 1999).

DemFachkonzept Sozialraumorientierung liegen fünfmethodische Prinzipi-

en zugrunde, die sowohl Teil des Handlungskonzeptes sind als auch im Rahmen

des Evaluationsdesigns erhoben werden. Diese lauten:

1. Orientierung an den Interessen und amWillen

2. Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe

3. Konzentration auf Ressourcen

4. Zielgruppen- und bereichsübergreifende Sichtweise

5. Kooperation und Koordination (vgl. Hinte 2020, S. 12 f.).

Die dem Fachkonzept Sozialraumorientierung innewohnende Willensorientie-

rungwirdaufder vierten theoretischenEbenedurchdieMotivierendeGesprächsfüh-

rung (Miller/Rollnick 2015) realisiert. Diese ist für das willensorientierte Health

Care Coaching geeignet, weil Menschen, die sich mit der Verbesserung ihres

Gesundheitszustandes auseinandersetzen, Ambivalenzen erleben können: ,Ich

will eigentlichmehr Sportmachen, aberwenn ichmeine Kinder ins Bett gebracht

habe, brauche ich auch meine Ruhe‘. Durch die Motivierende Gesprächsführung

können Menschen, die einer Verhaltensänderung ambivalent gegenüberstehen,

bei ihrer Entscheidungsfindung für oder gegen diese Veränderung unterstützt

werden.2

Das Coachingkonzept Health Care Coaching setzt also am Willen der Menschen

an. Die Motivierende Gesprächsführung wird angewendet, um die Menschen

dabei zu unterstützen, sich darüber klar zu werden, ob und inwiefern sie ihren

Gesundheitszustand verbessern wollen. Bei dieser personenbezogenen Arbeit

werden auch die Ressourcen der Menschen erkundet, über die sie verfügen und

2 DieWillensorientierung im Fachkonzept Sozialraumorientierung geht über die Unterstützung

bei der Entscheidungsfindung im Hinblick auf verhaltensbezogene Ambivalenzen hinaus. Die

Willensorientierung im Rahmen sozialraumorientierter Sozialer Arbeit dient dazu, Menschen

dabei zu unterstützen, herauszufinden, wie sie leben wollen; siehe dazu ausführlich Reinhard

(2024). Motivierende Gesprächsführung hingegen wurde konzipiert, um „konstruktiv mit den

Schwierigkeiten umzugehen, die sich ergeben, wenn jemand bei einer anderen Person die Mo-

tivation zur Veränderung wecken oder stärkenmöchte“ (Miller/Rollnick 2015, S. 18).
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die sich für eine von ihnen gewollte Verbesserung ihres Gesundheitszustands

einsetzen lassen. Ziel ist es, mit den Menschen passgenaue Unterstützungsset-

tings zu entwickeln, in die jene persönlichen und fallunspezifischen Ressourcen

eingeflochten undmit professionellenUnterstützungsleistungen (bspw.Gesund-

heitskurse von Krankenkassen) kombiniert werden, die notwendig sind, damit

die Menschen ihre gesundheitsbezogenen Vorstellungen, die sie erreichen wol-

len, erreichen können.So erhalten dieMenschen durch dasHealthCareCoaching

die Gelegenheit

• sich mit ihrem Willen bzgl. der Frage, ob und wie sie ihren Gesundheitszu-

stand verbessern wollen, auseinanderzusetzen und

• innere und äußere Ressourcen zu erkennen, damit sie diese für die Bewälti-

gung von (gesundheitlich) belastenden Lebenssituationen bewusst einsetzen

können.

Nachfolgend wird der Aufbau des Evaluationskonzepts im Projekt RPV dargestellt,

welches ebenfalls auf den zuvor beschriebenen theoretischen Ansätzen beruht

und diese operationalisiert.

3 Evaluationsdesign

Das Evaluationsdesign wurde orientiert am Ansatz der Folgenforschung entwi-

ckelt. Während einige Autor*innen die Folgenforschung von der Evaluationsfor-

schung abgrenzen und sie der Grundlagenforschung zuordnen (vgl. Dollinger et

al. 2017, S. 9),wird in diesemBeitrag Folgenforschung imKontextwissenschaftli-

cher Begleitevaluation konzeptualisiert. Dieses Vorgehen erscheint angemessen,

da die Evaluations- und die FolgenforschungGemeinsamkeiten aufweisen: Beide

konzentrieren sich auf die Umsetzung von Maßnahmen und deren Konsequen-

zen.

In Abgrenzung zur Evaluation bewertet die Folgenforschung nicht das Aus-

maßdes ,Funktionierens‘ einerMaßnahme, sondernbehandelt die Frage,„welche

Folgen–auch außerhalb der programmatisch vorgegebenenWirkungen–soziale

Hilfen generierenundwie diese forschungsmethodisch sichtbar gemachtwerden

können“ (Dollinger et al. 2017, S. 8). Durch den Ansatz der Folgenforschung lässt

sich berücksichtigen, dass Veränderungsprozesse stets von zahlreichen Faktoren

beeinflusst werden, von denen nicht alle ausschließlich auf professionelle Unter-

stützung zurückzuführen sind.Die sich aus diesenVeränderungsprozessen erge-

benden Folgen werden nicht von den Evaluator*innen bewertet, sondernmit den

Teilnehmenden und den Praxisakteur*innen (HCCs) in gemeinsamen Interpre-

tationsworkshops reflektiert, um zugrunde liegende Wirkungsmechanismen zu

rekonstruieren.
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Inder SozialenArbeit und imRahmenvonRPVwerden„[…] sozialeHilfen ein-

gerichtet [..], um bestimmte Konsequenzen zu generieren“ (Dollinger et al. 2017,

S. 8).

Im Kontext des Projekts RPV bedeutet eine erfolgreiche Realisation dieser

Konsequenzen (im Weiteren: Folgen der Projektteilnahme), dass die Menschen

,gesünder‘ werden und somit ihre Chancen steigern können, wieder am ersten

Arbeitsmarkt teilzunehmen. Diese Folgen sind die Argumentationsgrundla-

ge für die Integration einer Gesundheitsberatung als eine Form der sozialen

Unterstützung in die regulären Dienstleistungen des Jobcenters.

Ein Vorteil des Folgenbegriffs besteht in der Möglichkeit, „in der Theoriede-

batte besetzte Begriffe (wie zum Beispiel ,Wirkungen‘ […]) zu vermeiden oder zu

öffnen.DerNachteil des Begriffs der ,Folge‘ ist jedoch gerade diese Tatsache:Dass

er im Grunde sozialwissenschaftlich nicht besetzt ist und deshalb eher metapho-

risch Bedeutung annimmt“ (Graßhoff 2017, S. 72). Daher ist eine Definition des

Folgebegriffs im Kontext der theoretischen und methodischen Rahmung eines

Forschungsprojektes erforderlich. Deshalb wurde ausgehend von den vier Theo-

rieebenenein sozialökologischerFolgenbegriff entwickelt,mitdemzwischenper-

sonalen, relationalen und institutionellen Folgen unterschieden wird (siehe dazu

Abschnitt 3.3).

Folgen werden aus den Perspektiven der Teilnehmenden und der HCCs be-

trachtet und imRahmender formativen und summativen Evaluation (vgl.Döring

2023a, S. 966) miteinander verglichen. Hierfür wurde folgende Forschungsfrage

für die Gesamtevaluation entwickelt:

Welche personalen, relationalen und institutionellen Folgen ergeben sich durch das

ModellprojektRPVausSicht derProjektteilnehmendenundderPraxisakteur*innen?

In diesem Beitrag werden exemplarisch personale Folgen der Projektteilnahme

anhand von zwei Teilforschungsfragen3 untersucht, welche durch Hypothesen

operationalisiert wurden.

1. WelcherZusammenhangbesteht zwischenderProjektteilnahmeunddemGe-

sundheitsstatus der Teilnehmenden?

H1: Die Projektteilnahme steht in einem positiven Zusammenhang mit dem

Gesundheitsstatus.

H1a: Die Projektteilnahme steht in keinem bzw. in einem negativen Zusam-

menhangmit dem Gesundheitsstatus.

2. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Projektteilnahme und dem Gesund-

heitsverhalten der Teilnehmenden?

3 Diese wurden auf Grundlage der ersten beiden Theorieebenen des Evaluationsdesigns entwi-

ckelt.
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H2: Die Projektteilnahme steht in einem positiven Zusammenhang mit dem

Gesundheitsverhalten.

H2a: Die Projektteilnahme steht in keinem bzw. in einem negativen Zusam-

menhangmit dem Gesundheitsverhalten.

3.1 Datenquellen zur Erfassung der Folgen für die Projektteilnehmenden

Die Folgen der Projektteilnahmewerden auf den in Abschnitt zwei beschriebenen

theoretischen Ebenen untersucht, die wiederum durch die für das Projekt entwi-

ckelten Erhebungsinstrumente operationalisiert werden.

Das Salutogenese Modell wird durch die Exploration der internen und exter-

nen Ressourcen der Teilnehmenden über Aktivitätenpläne4 operationalisiert. Die

Ausprägung des Kohärenzgefühls wird in der CATI-Befragung5 erhoben.

DieLebenslage (einschließlichdesGesundheitsstatus) derTeilnehmendenwird

in drei Instrumenten erfasst.

1. In der CATI-Befragungwird das OxCAP-MH-Inventar (Łaszewska et al. 2019)

eingesetzt.

2. In qualitativen vertiefenden Fallstudien6 können aus den Aussagen der Teil-

nehmenden Rückschlüsse über ihre Lebenslage und ihren Gesundheitsstatus

gezogen werden.

3. In Entwicklungsbögen7 werden u.a. das körperliche und psychische Befinden

der Teilnehmenden aus der Perspektive der HCCs eingeschätzt.

Um die sozialraumorientierten Aspekte des Coachingkonzepts zu untersuchen,

wurde die personenbezogene Arbeit in Expert*inneninterviews (vgl.Witzel 1985,

S. 230) sowie in den Entwicklungsbögen erhoben. Qualitative Doppelinterviews8

4 Dabei handelt es sich um Zielvereinbarungen zwischen HCC und Teilnehmer*in, in welchen

u.a. interne und externe Ressourcen erfasst werden. Erhebungszeitraum: 11/2021–12/2023, n =

186.
5 Standardisierter Fragebogen, der den Gesundheitszustand, Einflüsse auf den Gesundheitszu-

stand, Gesundheitsverhalten, Ziele und demografische Angaben zu zwei Messzeitpunkten er-

fasst. Die Erhebung wurde mittels CATIs (Computer Assisted Telephone Interviews) durchge-

führt. Erhebungszeitraum: 10/2020–12/2023, n = 86.
6 Mithilfe der vertiefendenFallstudienwurdendie FolgenderProjektteilnahmeausSichtderTeil-

nehmenden erhoben. Erhebungszeitraum: 07 und 08/2023, n = 7.
7 In Entwicklungsbögen dokumentieren die HCCs die drei wichtigsten Themen der jeweiligen

Beratungssitzung (verhaltensbezogene Arbeit), den psychischen und physischen Gesundheits-

zustand sowie die Offenheit des*der Teilnehmenden für die Beratung. Erhebungszeitraum:

01/2023–12/2023, n = 279.
8 In qualitativen Doppelinterviews wurde die Umsetzung der verhältnisbezogenen Projektkom-

ponente undderenVerknüpfungmit der verhaltensbezogenenKomponente erhoben.Eswurde

je einDoppelinterviewmitdenHCCsgeführt,die gemeinsamfür einenSozialraumverantwort-

lich sind. Erhebungszeitraum: 04/2023, n = 4.
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erfassten unter anderem die verhältnisbezogene Coachingkomponente, die

durch fallunspezifische Arbeit realisiert wird.

Von den Datenquellen für die Gesamtauswertung werden zur Untersuchung

derFragestellungdiesesBeitragsFolgendeverwendet:CATI-Befragung,Entwick-

lungsbögen, Aktivitätenpläne und vertiefende Fallstudien.

3.2 Datenanalyse

Für die Datenanalyse entlang des oben beschriebenen Folgenkonzepts wurde ein

Auswertungsmodell entwickelt, welches es ermöglicht, die von Teilnehmenden

und den Praxisakteur*innen wahrgenommenen Folgen aus der Verknüpfung

der unterschiedlichen Erhebungsinstrumente abzuleiten und zu rekonstruieren.

Dies entspricht dem Vorgehen der Methodentriangulation nach Flick (2019,

S. 44).

Das Modell folgt einer Trichterlogik, in welcher Daten der verschiedenen Er-

hebungen miteinander verknüpft wurden. Zunächst wurden die zwei Messzeit-

punkte der CATI-Befragung ausgewertet. Neben einer Auswertung der Gesamt-

stichprobe wurde eine geschichtete zeitvergleichende Analyse durchgeführt:

• Schicht A) Geschlecht: Es wurden die Kategorien weiblich undmännlich aus-

gewertet; da sich nur eine Person als divers identifizierte, wurde diese Ge-

schlechtskategorie aus Datenschutzgründen nicht ausgewertet.

• Schicht B) Altersklasse: Es wurden zwei Altersklassen (AK) gebildet: AK 1: 18 –

49 Jahre; AK 2: über 50 Jahre.

• Schicht C) Planungsraum (PR): PR 1: Bezirke Viersen, Schwalmtal undNieder-

krüchten; PR 2: Brüggen,Nettetal, Grefrath,Kempen, Tönisvorst undWillich.

Die Aktivitätenpläne, Entwicklungsbögen und Interviews zur verhältnisbe-

zogenen Arbeit wurden aggregiert ausgewertet, um den Überblick über die

Teilnehmenden zu ergänzen und die Ergebnisse der nachfolgenden Analyse-

schritte zu kontextualisieren. Abschließendwurden sieben Fällemit derMethode

der absichtsvollen Stichprobenziehung für vertiefende Analysen ausgewählt.

Hierbei wurden speziell solche Fälle in die Stichprobe aufgenommen, die auf-

grund theoretischer und empirischer Erkenntnisse besonders relevant für die

untersuchte Fragestellung sind9 (vgl. Döring 2023b, S. 303). Diese Fälle wur-

den personenbezogen pseudonymisiert analysiert, indem die Daten der CATI-

Befragung, der Aktivitätenpläne, der Entwicklungsbögen und der Interviews

zur verhältnisbezogenen Arbeit mit den Ergebnissen der sieben qualitativen

9 Weitere Auswahlkriterien: Mindestens ein Fall pro HCC, mindestens ein Fall pro Stichproben-

schicht.
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Fallstudien verknüpft wurden, um tiefgehende Einblicke in die Lebenslage dieser

Teilnehmenden zu erhalten. Die Abbildung 2 zeigt das Trichtermodell.

Abb. 2: Trichtermodell (eigene Darstellung).

3.3 Ergebnisinterpretation im Folgenkonzept

Um aus den Datenanalysen Folgen abzuleiten, wurde das Sozialökologiemodell

von Bronfenbrenner (vgl. 1978, S. 35 ff.) als heuristischer Rahmen angewendet.

Dieses Modell passt zum Coachingkonzept und zum Evaluationsdesign, da es

ebenfalls von einer Verknüpfung personenbezogener und verhältnisbezogener

Aspekte gekennzeichnet ist. Das Modell berücksichtigt neben persönlichen

Aspekten (Mikrosystem), die sich auf die (gesundheitliche) Entwicklung eines

Menschen auswirken, auch relationale (Mesosystem), institutionelle (Exosystem)

und normative Bedingungen (Makrosysteme) des Gesellschaftssystems (Seifert

2011, S. 114; Bronfenbrenner 1986, S. 290 ff.). Diese Systeme wirken zusammen,

„sind ineinander verschachtelt und [verändern] sich zudem über die historische

Zeit hinweg“ (Tesch-Römer/Albert 2012, S. 143). Das Sozialökologiemodell wurde

an den Projektkontext und das Folgenkonzept adaptiert:

• Personale Folgen (Mikroebene) beziehen sich auf körperliche Folgen, Folgen

fürdasGesundheitsverhalten, fürReflexionsprozessederTeilnehmendenund

indirekt auch auf materielle Ressourcen.

• Relationale Folgen (Mesoebene) beziehen sich darauf, ob und welche neuen

Kontakte bzw. Anbindungen an Institutionen für die Teilnehmenden entste-
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hen.DasVerständnis relationaler Folgen schließt soziale RessourcennachAn-

tonovsky (vgl. 1979, S. 99) ein.

• Institutionelle Folgen (Exoebene) beziehen sich aufmöglicherweise veränder-

teProzesse inden internen JobcenterAbläufen,die durchdasProjektRPVher-

vorgerufen wurden.

Abb. 3: Auswertungs- und Interpretationsmodell (eigene Darstel-

lung).

Das beschriebene Vorgehen lässt sich an das Modell Sozialer Innovationen von

Kleverbeck/Terstriep (2017) anbinden.Eine Parallele zur horizontalenDimension

bei Kleverbeck/Terstriep stellen die vertiefenden Fallanalysen mittels aller Erhe-

bungsinstrumente imTrichtermodell dar.Die vertikaleDimension entspricht der

Analyse von Folgen (Sozialökologie-Modell) auf personaler, relationaler und orga-
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nisationaler Ebene. Durch die Verknüpfung der Ergebnisse entlang der horizon-

talen und vertikalen Dimension können die Projektergebnisse umfassend analy-

siert (komparativeDimension) (vgl.Kleverbeck/Terstriep 2017, S. 26) und Folgen-

sets (z.B. soziale Folgen, gesundheitliche Folgen) beschrieben werden.

4 Ausgewählte Ergebnisse

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags ist die Gesamtauswertung noch

nicht abgeschlossen. Um jedoch einen Eindruck von dieser Auswertung entlang

des Trichtermodells zu verschaffen, werden nachfolgend anhand der Fragestel-

lungen des Beitrags exemplarische Ergebnisse berichtet und es wird dargestellt,

wie die Daten aus den unterschiedlichen Erhebungsinstrumenten miteinander

verknüpft werden. Dadurch können mögliche personale Folgen der Projektteil-

nahme sichtbar gemacht werden. Im Auswertungsfokus stehen

1. der Gesundheitsstatus und

2. das Gesundheitsverhalten.

In der Auswertung der Projektergebnisse entlang der Trichterlogik wurden zu-

nächst personenübergreifende und zeitvergleichende deskriptive und bivariate

Analysen dermithilfe derCATI-Befragung gewonnenenDaten durchgeführt10. Für

n = 86 Teilnehmende lagen Daten für beide Messzeitpunkte vor. Diese Fälle wur-

den in die zeitvergleichenden Analysen einbezogen.

Die deskriptive Auswertung umfasste die Analyse von Häufigkeiten, Mittelwer-

ten und deren Standardabweichungen. Sie diente vornehmlich der Beschreibung

der Stichprobe. In Bezug auf die Schichten der Stichprobe haben sich von den

86 Teilnehmenden 32 (= 37,21%) dem weiblichen Geschlecht, 53 (= 61,63%) dem

männlichenGeschlecht und eine Person (= 1,16%) derGeschlechtskategorie divers

zugeordnet. 50 (= 58,14%) Teilnehmendewaren in Altersklasse 1 eingruppiert und

36 (= 41,68%) in Altersklasse 2. 44 Teilnehmende (= 51,16%) waren Planungsraum

1 zugeordnet und 42 Personen (= 48,84%) Planungsraum 2.Die durchschnittliche

Dauer der Projektteilnahme betrug zum zweiten Erhebungszeitpunkt 22,97 Mo-

nate (STD = 11,81).

In der bivariaten Analyse wurde mithilfe von Chi2-Tests ermittelt, ob signifi-

kante Mittelwertsunterschiede zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten be-

standen hinsichtlich

a) des Gesundheitsstatus (Variablen: allgemeiner, psychischer und physischer

Gesundheitsstatus, BodyMass Index) und

10 Für die Analyse wurde SPSS-Version 29.0 von IBM (2022) verwendet.
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b) des Gesundheitsverhaltens (Variablen: wöchentliches Konsumverhalten Alko-

hol,Rauchen,Drogen,diesbezügliche Veränderungen seit der Erstbefragung,

Alltagsbewegung und Sportverhalten in den letzten 12Wochen).

Hierbei fanden sich keine statistisch signifikanten Unterschiede in den Mittel-

werten der genannten Variablen zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten,

sondern lediglich leichte,meist positive, Trends.

InderweiterenbivariatenAnalysederCATI-Befragungsdatenwurdegetestet,

inwiefern ein korrelativer Zusammenhang besteht zwischen

a) der Projektteilnahme (in Monaten) und demGesundheitsstatus,

b) der Projektteilnahme und demGesundheitsverhalten.

Die Pearson-Korrelationsanalyse fand keine statistisch signifikanten Zusammen-

hänge zwischen der Projektteilnahme und den Variablen, die den Gesundheits-

status abbildeten.Ein ähnlichesBild zeigte sich inBezug auf denZusammenhang

zwischen der Projektteilnahme und demGesundheitsverhalten,mit der Ausnah-

me einer signifikanten Korrelation zwischen der Projektteilnahme und der

verbesserten Fähigkeit sich zu baden oder anzuziehen (r = .212, p = .025).

Im nächsten Schritt der Trichterlogik wurden die aus der personenübergrei-

fenden Analyse11 der Aktivitätenpläne resultierenden Kategorien „Verbesserung

des physischen und psychischen Gesundheitszustands“, „Fachärztliche Behand-

lungen“, „Verbesserung des Gesundheitsverhaltens“ und „Teilnahme an Hilfs-

und Gesundheitsangeboten“ herangezogen. Diese dienten als erklärende und

kontextualisierende Informationen für die Ergebnisse der CATI-Befragung. Aus

ihnen ist ersichtlich, dass der Alltag der meisten Teilnehmenden von Multipro-

blemlagen geprägt ist und sie gesundheitlich sehr stark beeinträchtigt sind. Um

diese Ergebnisse vertiefend zu betrachten, wurden die Angaben der Teilnehmen-

den in den Kategorien11 „körperlicher Gesundheitszustand“ und „psychischer

Gesundheitsstatus“, „Gesundheitsverhalten – Ernährung, – Sport/Bewegung,

– Substanzkonsum“, „Fachärztliche Behandlungen“ und „Vermittlung von Ge-

sundheitsangeboten“ der Entwicklungsbögen hinzugezogen. Ferner wurden die

Mittelwerte des körperlichen und psychischen Gesundheitszustands auf den

durch die Praxisakteur*innen eingeschätzten Skalen betrachtet. In den be-

trachteten Kategorien sowie in den Skalen konnten Indizien für leichte, meist

positive, Veränderungen des Gesundheitsstatus oder des Gesundheitsverhaltens

identifiziert werden.

11 Die Auswertung wurde mittels MAXQDA von VERBI Software (2020) durchgeführt und ent-

sprach der „Bootstrapping-Methode“.
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Im letzten Analyseschritt des Trichtermodells wurden die Ergebnisse der ver-

tiefenden Fallstudien12mit dem aus den anderen Erhebungsinstrumenten entstan-

denenBild verknüpft.Bei der Frage nach denwährenddes Projekts eingetretenen

Veränderungenbestätigten sechsPersonen,dass sieVeränderungenwahrgenom-

men haben, während zwei Personen keine Veränderungen feststellen konnten.

Als Verbesserungen wurden konkrete psychische und physische Fortschritte ge-

nannt. Zudem wurde der Beginn der Inanspruchnahme professioneller Hilfe er-

wähnt, darunter Reha-Anbindungen, Arztkontakte und der Beginn von Psycho-

therapien. Gründe für das Ausbleiben von Veränderungen lagen hauptsächlich

in der hohen Termindichte bzw. Fehlen von Terminen bei gesundheitsbezogenen

sozialen Diensten sowie in der Nichtvermittlung von Kontakten zu eben diesen

Diensten. Auf der anderen Seite wurden als Gründe für positive Veränderungen

die hilfreichen Informationen und die Unterstützung durch die Gesundheitsbe-

rater*innen hervorgehoben. Sie vermittelten nützliche Kontakte zu gesundheits-

bezogenen sozialen Diensten und begleiteten die Teilnehmenden zu diesen.

5 Diskussion und Resümee

Einleitend wurde die Frage aufgeworfen, welche personalen Folgen in Bezug

auf den Gesundheitsstatus und das Gesundheitsverhalten durch das Projekt

bei den Teilnehmenden entstehen und welche Möglichkeiten und Grenzen die

Gesundheitsberatung dabei bietet. Die beiden in diesem Beitrag aufgestellten

und getesteten Hypothesen müssen auf Basis der Projektergebnisse verwor-

fen und die Nullhypothesen angenommen werden. Dies bedeutet indes nicht,

dass das Projekt keine Folgen für die Teilnehmenden hatte. Aus der Forschung

zum Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Gesundheit ist bekannt, dass die

Dauer der Arbeitslosigkeit negativ mit dem Gesundheitsstatus zusammenhängt

(Classen/Dunn 2012). Die Teilnehmenden sind zum Ende des zweiten Erhe-

bungszeitpunkts durchschnittlich fast zwei Jahre länger arbeitslos als zu Beginn

der Projektteilnahme. IhrGesundheitsstatus hat sich jedoch nicht verschlechtert,

sondern es sind leichte positive Tendenzen festzustellen. Die Gesundheitsbera-

tung scheint zu gesundheitsstabilisierenden Folgen für die Teilnehmenden zu

führen. In Bezug auf ihre Grenzen ist in Betracht zu ziehen, dass die Teilneh-

menden komplexe und verfestigte Multiproblemlagen aufweisen, die sich nicht

nur auf ihren Gesundheitsstatus beziehen, sondern aus der prekären Lebensla-

ge der Menschen resultieren. Aus der Forschung zu Verhaltensänderungen ist

bekannt, dass die Veränderung von Gesundheitsverhalten ein langer Prozess ist

(Schwarzer/Fleig 2014). Zwei Jahre sind möglicherweise zu kurz, um nachhal-

12 Die Auswertung wurde mittels MAXQDA von VERBI Software (2020) und der zusammenfas-

senden Inhaltsanalyse nachMayring (2022) durchgeführt.
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tige Veränderungen zu ermöglichen. Gegebenenfalls könnte auch der zeitliche

Abstand zwischen den beiden Erhebungszeitpunkten diesbezüglich limitierend

gewesen sein.

Zusammenfassend sprechen die Projektergebnisse dafür, dass eine befristete

Projektform eines innovativen Beratungskonzeptes für nachhaltige Veränderun-

gendesGesundheitsstatusundderprekärenLebenslagezukurzgreift.Präventive

ressourcenstärkende Maßnahmen müssten im Regelangebot verankert werden,

bevor Problemlagen sich verfestigt haben und nach einer Stabilisierung weiter-

geführt werden.

6 Ausblick

Da der Fokus dieses Beitrags auf den Folgen des Projekts für denGesundheitssta-

tus und das -verhalten der Teilnehmenden lag, bleibt die Frage nach denweiteren

personalen, relationalen und institutionellen sowie dennicht intendierten Folgen

hier offen. Diesen und weiteren Fragen wird bei der Gesamtauswertung nachge-

gangen.

Im Herbst 2024 wird die Gesamtauswertung entlang der Trichterlogik abge-

schlossen. Anschließend werden im Sinne der Folgenforschung im Rahmen ei-

nesWorkshops gemeinsammit den Praxisakteur*innen und den Teilnehmenden

Wirkungen basierend auf den ermittelten Folgen plausibilisiert.
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Integrierte kommunale Strategien zur

Förderung der Gesundheit psychisch- und

suchterkrankter Frauen – Implikationen für

die interprofessionelle Zusammenarbeit

Havva Mazı, Anna Lena Rademaker und Katja Makowsky

1 Einleitung

Sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen leiden häufiger unter chronischen

Krankheiten, bewerten ihre Gesundheit schlechter und sterben früher als Men-

schen in besseren sozialen Verhältnissen. Diese gesundheitliche Ungleichheit

zieht sich durch den gesamten Lebensverlauf, wobei benachteiligte Gruppen

stets einem höheren Risiko für gesundheitliche Probleme ausgesetzt sind (vgl.

RKI 2017, S. 98). Psychische Krankheiten zählen nach Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen, Krebserkrankungen und muskuloskelettalen Erkrankungen zu den

Hauptursachen für verlorene Lebensjahre (vgl. Plass et al. 2014, S. 634). Zu den

häufigsten psychischen Krankheiten in Deutschland gehören Abhängigkeitser-

krankungen (vgl. DGPPN 2024, S. 1). Die Mental-Health-Surveillance von 2023

zeigt negative Entwicklungen im psychischen Gesundheitszustand der Bevölke-

rung, wobei Frauen stärker betroffen sind als Männer (vgl. RKI 2023, S. 3 ff.). Die

Lebenssituation von Frauen mit einer psychischen und/oder Suchterkrankung

ist durch besondere Belastungsfaktoren gekennzeichnet, die mit gesundheitli-

chen Benachteiligungen einhergehen. Der Beitrag fokussiert die Belastungen

von Frauen mit einer Sucht und psychischen Erkrankung und die Förderung

ihrer Gesundheit durch kommunale integrierte Strategien der Gesundheits-

förderung. Ziel ist die Schaffung kommunaler, lebensphasenübergreifender

Gesundheitsstrategien (auch „Präventionsketten“ genannt) als Voraussetzungen

für ein möglichst langes und gesundes Leben für alle Menschen der Kommune,

unabhängig von der jeweiligen sozialen Lage. Hierzu könnten die möglichen

Neuerungen der Gesundheitsversorgung,wie u.a. das Gesundheitsversorgungs-

stärkungsgesetz (GVSG) und die aus dem ursprünglichen Gesetzentwurf leider

wieder gestrichenen Gesundheitskioske als Ausgangspunkt für mehr gesund-

heitliche Chancengerechtigkeit für Frauen in prekären Lebenslagen aufzuzeigen.

Daran orientiert werden Erfordernisse für die Vernetzung und Kooperation der

Sektoren Gesundheit und Soziales zur Bereitstellung niedrigschwelliger und in

der Lebenswelt der Zielgruppe erreichbarer Hilfen diskutiert.
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2 Gesundheitliche und soziale Lage von Frauen mit einer sucht-

und psychischen Erkrankung

Psychische Erkrankungen von schwangeren Frauen stellen eine Besonderheit

in der geburtshilflichen Versorgung dar, da diese nicht nur den Schwanger-

schaftsverlauf, sondern auch den Fetus und die spätere Entwicklung des Kindes

beeinflussen können. Erschwerend kommt hinzu, dass hormonelle Verände-

rungen während der Schwangerschaft beispielsweise depressive Symptome

begünstigen können (vgl. Surbek 2014, S. 21) auch peripartaler mütterlicher

Stress kann schwerwiegende Komplikationen für das Neugeborene verursachen

(vgl. Bjelica et al. 2018, S. 102).

Die GEDA 2014/2015-EHIS-Studie zeigt, dass bei 9,7% der Frauen in den

letzten 12 Monaten eine Depression diagnostiziert wurde, wobei Frauen in der

unteren Bildungsgruppe etwa doppelt so hoch betroffen waren (12,2% gegenüber

6,5%). Im Rahmen dieser repräsentativen Studie wurden N=9267 Personen in

Deutschland u.a. hinsichtlich psychischer Beschwerden befragt. StatistischeDa-

ten zeigen, dass etwa jede fünfte Frau Alkohol in riskanten Mengen konsumiert

und jede vierte Frau praktiziertmindestens einmal imMonat Rauschtrinken (vgl.

Atzendorf et al. 2019, S. 578). Im Jahr 2020 haben 7,6% aller Frauen im Alter von

18 bis 64 Jahren in den letzten 12 Monaten mindestens einmal eine illegale Droge

konsumiert (vgl. Rauschert et al. 2022, S. 531). Dabei stellt pränataler Substanz-

konsum der Mutter ein erhebliches Risiko für die Entwicklung des Kindes und

die Elternschaft dar (vgl. Flykt et al. 2021, S. 578). Laut der GermanHealthUpdate

Study von 2011 gaben 27,6% der befragten schwangeren Frauen an, während der

Schwangerschaft Alkohol konsumiert zu haben. Im Jahr 2014 wurde die Inzidenz

des Fetalen Alkoholsyndroms (FAS) auf 41 Kinder pro 10.000 Lebendgeburten

und der Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) auf 177 Kinder pro 10.000 Le-

bendgeburten geschätzt (vgl. Kraus et al. 2019, S. 3). Bei Kindern suchterkrankter

Mütter kann, wenn Betroffene bspw. von der Mutterrolle überfordert sind, selbst

unter Bindungsstörungen leiden oder die sozialen Netzwerke zur Unterstützung

im Alltag fehlen, die Prävalenz für Vernachlässigung, Misshandlung und/oder

Missbrauch steigen. Ein besonderes Risiko stellt die Kumulation verschiedener

BelastungsfaktorenderMütter für dieKinder dar.Daher ist die Präventionsarbeit

z.B. in den Frühen Hilfen wichtig zur Förderung der psychosozialen Gesundheit

der Kinder sowie ihrer sozialen Entwicklung.

Frauen, die an einer sucht- oder psychischen Erkrankung leiden, stehen auf-

grund ihrer Lebensumstände vor besonderen Herausforderungen. Sie sind oft

nicht nur von mit chronischer Erkrankung zusammenhängenden Belastungen

betroffen, sondern ihre Lebenssituation kann auch durch vielschichtige Fakto-

renwie Alleinerziehung,Armut,niedriges Bildungsniveau, belastete biografische

Lebensverläufe (vgl. Lenz 2017, S. 8), ungeplante Schwangerschaften und ein jun-
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ges Alter der Mutter unter 22 Jahren (vgl. Fullerton et al. 2017, S. 2) gekennzeich-

net sein. Belastungen von suchterkrankten schwangeren Frauen sind vielfältig:

Es bestehen Sorgen vor möglichen Folgen des Substanzkonsums beim Neugebo-

renen wie Entzugserscheinungen und angeborenen Behinderungen (vgl. Söder-

ström 2012, S. 463). Auch sind diese Frauen gesellschaftlichen Stigmatisierungen

ausgesetzt, die sich häufig negativ auf ihr Selbstwertgefühl auswirken und denen

sie sogar imBereichdesmedizinischenundsozialenHilfesystemsbegegnen (Töd-

te et al. 2016, S. 166f). Neben defizitären therapeutischen Angeboten stellt auch

diese wahrgenommene Stigmatisierung einHindernis für die Inanspruchnahme

derBehandlungs- undHilfsangebotedar (vgl.Apsley et al. 2023,S. 7).Hinzukom-

menhäufigkleinere und/oder belastende sozialeNetzwerke,wodurch sozialeUn-

terstützung als wichtige Ressource zur Bewältigung des Alltags fehlt. Auch kann

die Gefahr für Betroffene steigen, aufgrund von Drogenkonsum und finanziellen

Abhängigkeitsverhältnissen, in die Beschaffungsprostitution zu rutschen.

3 Förderung gesundheitlicher Chancengerechtigkeit –

Interprofessionelle Ansätze in der kommunalen Versorgung

Die im Kapitel zwei beschriebene Situation von Frauen mit einer psychischen

und/oder Suchterkrankung verdeutlicht ihre besonderen Bedarfe und die ih-

rer Angehörigen für eine zielgruppenspezifische Gesundheitsförderung und

Prävention (siehe hierzu auch Rademaker/Makowsky, 2023). Ihr Zugang zum

Gesundheits- und Versorgungswesen ist aus verschiedenen Gründen erschwert.

Diese Frauen benötigen die Unterstützung von Fachkräften, um ihr Recht auf die

Aufrechterhaltung und Verbesserung ihrer Gesundheit wahrnehmen zu können.

Im Folgenden wird auf kommunale Strategien zur Förderung der gesundheitli-

chen Chancengerechtigkeit für Frauen in prekären Lebenslagen eingegangen.

Gesundheitsförderung, wie von der WHO (1986) in der Ottawa-Charta defi-

niert und 1997 in der Jakarta-Erklärung erweitert, ist ein Prozess, um allen Men-

schen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermögli-

chen und sie dadurch zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen, zudem auch

mehrKontrolle über ihreGesundheit zu erlangenundsiedurchBeeinflussungder

Determinanten vonGesundheit zu verbessern (vgl.WHO1986,o.S.;WHO1997,o.

S.).Dabei strebtmannichtnurdieAbwesenheit vonKrankheitenan,sondernviel-

mehr ein umfassendes, subjektives körperliches, geistiges und soziales Wohlbe-

finden (WHO 1984).Die Verantwortung für die Gesundheitsförderung liegt daher

nicht nur beim Gesundheitssektor, sondern erstreckt sich auf alle Lebensberei-

che,wobei individuelle, gesellschaftliche und öffentliche Anstrengungen gemein-

sam zur Chancengerechtigkeit für ein gesünderes Leben für alle beitragen sollen.
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Stellenwert der Kommunen in der Gesundheitsförderung

Aufgrund ihrer umfassenden Zuständigkeiten können Kommunen eine ent-

scheidende Rolle bei der Gestaltung gesundheitsfördernder Maßnahmen auch

bei Frauen mit einer Sucht- und/oder psychischen Erkrankung einnehmen. In

Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren aus dem Sozial- und Gesund-

heitsbereich kann eine gesundheitsförderliche Kommunalpolitik dazu beitragen,

gesundheitsrelevante Lebensbedingungen auf lokaler Ebene systematisch zu

erfassen und darauf aufbauend Leistungen zur Gesundheitsförderung bedarfs-

und bedürfnisorientiert zu gestalten (vgl. Böhm2017, S. 287; Böhm/Schönknecht

2020, S. 5 f.). Dabei sollten Bedarfe und Bedürfnisse insbesondere von Frauen

undMüttern in prekären Lebenslagen besondere Beachtung finden.

Die erforderliche koordinierte Zusammenarbeit zwischen verschiedenen

Akteuren, um Angebote für die Zielgruppe aufeinander abzustimmen, stellt

Kommunen vor umfassende Herausforderungen, wie bspw. Sektorengrenzen zu

überwinden (vgl. Böhm/Schönknecht, S. 7; Rademaker/Quilling 2022, S. 6 f.).

Hier setzen integrierte Strategien zur kommunalen Gesundheitsförderung an,

die darauf abzielen, die vielfältigen Angebote zur Gesundheitsförderung und

Prävention strategisch und zielorientiert aufeinander abzustimmen (vgl. Rich-

ter-Kornweitz et al. 2023, o. S.). Präventionsketten sind als eine besondere Form

der integrierten kommunalen Strategien zur Gesundheitsförderung (vgl. Böhm/

Schönknecht 2020, S. 8) und als eine organisatorische Struktur zu verstehen, die

darauf ausgerichtet sind, ein umfassendes und stabiles Netzwerk zur Unterstüt-

zung, Beratung und Förderung der Zielgruppe zu implementieren (vgl. Richter-

Kornweitz et al. 2023, o. S.).

Kommunale Strategien zur Gesundheitsförderung

Eine der grundlegenden Strategien für eine erfolgreiche kommunale Gesund-

heitsförderung ist der Aufbau und die Nutzung von Netzwerken (vgl. Quilling et

al. 2023, o. S.). Ein wesentlicher bundesweit umgesetzter integrierter Präventi-

onsansatz sind die Frühen Hilfen. Diese sind sowohl auf Bundes- als auch auf

Landesebene gesetzlich verankert und müssen von den Kommunen verbindlich

umgesetzt werden (vgl. Böhm/Schönknecht 2020, S. 8).

Die Frühen Hilfen haben den Anspruch, durch einen niedrigschwelligen

und kultursensiblen Ansatz allen Familien Zugang zur Unterstützung unab-

hängig von ihrem kulturellen Hintergrund oder ihren sozialen Umständen zu

ermöglichen. Dabei stehen Familien in psychosozial benachteiligen Lebens-

lagen im Vordergrund. Die Frühen Hilfen sind in kommunalen Netzwerken

verankert und werden von verschiedenen Akteuren geleistet, sowohl professio-

nellen Fachkräften als auch auf ehrenamtlicher Basis. Die Koordination erfolgt
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in interprofessionellen Netzwerken, die für eine effektive Zusammenarbeit der

verschiedenen Anbieter und Vernetzung der Angebote zuständig sind. In den

Frühen Hilfen arbeiten Fachkräfte aus dem Gesundheitsbereich wie z.B. (Fami-

lien)Hebammen, Pflegefachpersonen, Ärztinnen und Ärzte gleichberechtigt mit

Fachkräften der Sozialen Arbeit und Kindheitspädagogik zusammen (vgl. NZFH

2016, S. 11 f.).

Integrierte Versorgungskonzepte

International betrachtet bieten systemübergreifende, regionale, sogenannte „in-

tegrierte Versorgungskonzepte“ darüber hinaus Möglichkeiten für eine umfas-

sendeundkontinuierlicheVersorgungauf kommunalerEbene für vulnerable Per-

sonen, wie bspw. Frauen und Mütter sowie ihre Familien, die von einer sucht-

oder psychischen Erkrankung betroffen sind. In sogenannte „Gesundheitszen-

tren“ werden umfassende Leistungen angeboten, die sowohl Gesundheitsförde-

rung und Prävention als auch medizinische, pflegerische, psychosoziale, reha-

bilitative und beratende Maßnahmen umfassen, um den unterschiedlichen Be-

darfslagen der Adressierten gerecht zu werden. Internationale Beispiele hierfür

sind Family Health Teams in Kanada und Brasilien, Community Health Centres

in den Niederlanden, Belgien und ebenfalls Kanada, kommunale Gesundheits-

zentren in den skandinavischen Ländern und Slowenien sowie die Primary He-

alth Care Teams in Spanien und Schweden (vgl. Schaeffer/Hämel 2016, S. 5). In

Deutschland finden sich ebenfalls erste Beispiele für die Umsetzung solcher in-

tegrierten Versorgungskonzepte. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang die

von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten Patientenorientierten Zentren, soge-

nannte „PORT-Zentren“ zur Primär- und Langzeitversorgung (vgl. Böhm/Schön-

knecht 2020, S. 14) und die Gesundheitskioske (vgl. Köckler et al. 2023, S. 1 ff.).

PORT-Zentren bieten niedrigschwellige Zugänge zu unterschiedlichen Ange-

boten des Sozial- und Gesundheitswesens. Die Aufgabenbereiche eines PORT-

Zentrums umfassen Leistungen zum Erhalt und zur Widerherstellung der

Gesundheit sowie zur Unterstützung beim Umgang mit Erkrankungen (vgl.

Raslan 2018, S. 40 f.). Für psychisch- oder suchterkrankte Frauen könnten die

PORT-Zentren als niedrigschwellige Anlaufstelle dienen, um Beratungs- und

Betreuungsangebote zu erhalten, die speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt

sind. Konkret könnten hier Maßnahmen zur Stabilisierung der psychischen

Gesundheit, Angebote zur Suchtprävention oder Unterstützung bei der Alltags-

bewältigung angeboten werden. Für Leistungen, die das PORT-Zentrum selbst

nicht erbringen kann – wie etwa akutstationäre psychiatrische Behandlungen

oder stationäre Suchtrehabilitationsmaßnahmen – ist die Zusammenarbeit mit

spezialisierten Einrichtungen unerlässlich. Kooperationen zwischen Psychiatrie

oder Rehabilitationskliniken und der Kinder- und Jugendhilfe könnten in diesen
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Fällen sicherstellen, dass im Falle eines stationären Aufenthalts der Mütter auch

die Versorgung der Kinder organisiert wird.

Zusätzlich könnte eine regionale Bedarfsanalyse helfen, zu entscheiden,

welche Institutionen und Dienstleister für die Kooperation mit den jeweiligen

PORT-Zentren am besten geeignet sind (vgl. ebd.). Die bewährten Kooperations-

netzwerke,wie sie beispielsweise für Kinder psychisch erkrankter Eltern in vielen

Städten und Kommunen existieren, könnten als Vorbild für den Aufbau solcher

Strukturen dienen. Dies würde die Versorgung der Frauen sowie ihrer Kinder

nachhaltig stärken und die Gesundheitsförderung gezielt unterstützen.

Zudem hat der Entwurf des Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetzes

(GVSG) von 2023 ursprünglich vorgesehen, dass in benachteiligten Regionen

und Stadtteilen Gesundheitskioske errichtet werden sollen. Die Finanzierung

sollte durch Kommunen, die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) und die

Private Krankenversicherung (PKV) erfolgen. Die Entscheidung über die Errich-

tung eines Gesundheitskiosks hätte bei den Kommunen gelegen, während die

Details zwischen den Landesverbänden der Krankenkassen, und den örtlichen

Behörden ausgehandelt und vertraglich festgelegt werden sollte. Ziel der Ge-

sundheitskioske ist es, in einer sozialraumorientierten Arbeit zur Verbesserung

der Zugangsmöglichkeiten im Sozial- und Gesundheitssystem beizutragen. Der

Fokus liegt dabei auf dem Abbau von Barrieren sowie der niedrigschwelligen und

zielgruppenspezifischen Förderung von Gesundheit und Gesundheitskompetenz

(vgl. Köckler et al. 2023, S. 2 f.). Ein Gesundheitskiosk stellt ein neuartiges An-

gebot im Bereich der Gesundheitsförderung, Prävention und Versorgung für

Deutschland dar. Er soll unter Berücksichtigung lokaler Spezifika und sozialen

Einbindung im kommunalen Umfeld niedrigschwellige und kostenfreie Angebo-

te in Kooperation des Sozial- und Gesundheitswesens bereitstellen, die auf die

Bedürfnisse der Bürger*innen zugeschnitten sind. Nach aktuellem Stand sind

die Gesundheitskioske jedoch nicht mehr Bestandteil des Kabinettsentwurfs für

das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz (GVSG) (vgl. BACK 2024, o. S.). Es

bleibt also abzuwarten, inwieweitmodellhafte StrukturenwieGesundheitskioske

zukünftig zur kommunalen Gesundheitsversorgung beitragen können.

Erfordernisse an die interprofessionelle Zusammenarbeit für die

Förderung der Gesundheit von psychisch- und suchterkrankten Frauen in

komplexen Versorgungssituationen

Integrierte Strategien zur kommunalen Gesundheitsförderung, wie beispiels-

weise die benannten PORT-Zentren oder Gesundheitskioske bieten zahlrei-

che Möglichkeiten zur Förderung gesundheitlicher Chancengerechtigkeit und

können den Zugang zu Leistungen des Sozial- und Gesundheitswesens sowie

zielgruppenorientierten Versorgungsangeboten für Frauen mit Sucht- und/oder
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psychischen Erkrankungen erleichtern.Die Umsetzung ist jedoch anspruchsvoll,

da sie die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppenmit unterschiedlichem

disziplinärem Hintergrund und verschiedenen Interessen erfordert (vgl. Böhm/

Schönknecht 2020, S. 15 ff.). Neben der Komplexität des deutschen Versor-

gungssystems durch die verschiedenen Sozialgesetzbücher, die sich durch eine

Vielzahl von Akteuren und Institutionen sowie die Fragmentierung des Hilfesys-

tems insgesamt und eine komplexe Rechtslage auszeichnet (vgl. DGPPN 2019,

S. 390), stellt insbesondere die traditionelle hierarchische Kooperationsform

zwischen Berufsgruppen im Sozial- und Gesundheitswesen eine Herausfor-

derung für die interprofessionelle Zusammenarbeit dar (vgl. Schaeffer/Hämel

2016, S. 14). Unklare rechtliche sowie institutionelle Regularien für Koopera-

tionen und Netzwerke, die über die verschiedenen Sektoren hinweg arbeiten,

unklare Zielsetzungen und begrenzte Erfahrungen mit der Organisation von

Prozessen interinstitutioneller Zusammenarbeit sind weitere Hindernisse für

eine erfolgreiche interprofessionelle Kooperation. Zusätzlich führen Unsicher-

heiten bezüglich eigener Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten (vgl.

Marzinzik/Nauerth/Walkenhorst 2010, S. 15), sowie bezüglich der Kompeten-

zen anderer Disziplinen (vgl. Höppner/Büscher 2011, S. 15), zu Spannungen in

interprofessionellen Netzwerken.

Eine Möglichkeit, auf der Ebene zukünftiger Fachkräfte diesen Spannun-

gen vorzubeugen, besteht darin, bereits im Studium und in der Ausbildung

mit-, über- und voneinander zu lernen. Durch interprofessionelles Lernen (und

Lehren) kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Angehörigen unterschied-

licher Berufsgruppen bereits frühzeitig angebahnt werden. Interprofessionelles

Lernen bedeutet, dass Fachkräfte verschiedener Disziplinen wie Medizin, Pfle-

ge, Sozialarbeit oder Psychologie in gemeinsamen Lernformaten Wissen und

Perspektiven austauschen und voneinander profitieren. Dies fördert nicht nur

das Verständnis für die Rollen und Kompetenzen der anderen Berufsgruppen,

sondern stärkt auch die Zusammenarbeit im späteren Berufsalltag. Die Etablie-

rung solcher Lehr- und Lernangebote wird jedoch durch verschiedene Faktoren

wie unterschiedliche Ausbildungsniveaus, Lernumgebungen und uneinheitliche

Prüfungsordnungen erschwert (vgl. Kälble 2019, S. 70 ff.). Es ist daher von großer

Bedeutung, die Interprofessionalität in die Gestaltung von Lernprozessen in

Ausbildungen und Studiengängen zu integrieren und die Forschung in diesem

Bereich voranzutreiben (vgl.Walkenhorst/Hollweg 2023, S. 315).

Konkrete Ansätze sind etwa interprofessionell organisierte kommunale

Fachtage, die z.B. von Psychiatrien und der Jugendhilfe veranstaltet werden,

um sich mit Fachkräften über die Unterstützung von Familien mit sucht- oder

psychisch erkrankten Elternteilen auszutauschen und die Zusammenarbeit zu

stärken. Ebenso bieten interprofessionelle Fallkonferenzen z.B. in der Pädiatrie,

bei denen verschiedene Berufsgruppen komplexe Fälle gemeinsam besprechen,

155



eine effektiveMöglichkeit, den Austausch und das voneinander undmiteinander

Lernen zu fördern.

Darüber hinaus ist es unerlässlich auch disziplinübergreifende Fort- und

Weiterbildungsangebote für Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitswe-

sen zu schaffen. Hierzu sind insbesondere die Berufs- und Fachverbände aber

auch Weiterbildungsinstitute angehalten adäquate Angebote bereit zu stellen.

Zudem müssen Institutionen wie bspw. Krankenhäuser, die Psychiatrie und

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe ihrenMitarbeitenden die Ressourcen

zur Teilnahme an interprofessionellen Vernetzungs- und Fortbildungsangebo-

ten zur Verfügung stellen. So können Strukturen geschaffen werden, um mehr

über Rollen und Aufgaben beteiligter Berufsgruppen zu erfahren, mit ihnen in

einen Dialog zu kommen und Versorgungslücken zwischen den Systemen zu

minimieren.

4 Interprofessionelle Ansätze zur Förderung der Gesundheit von

Frauen in prekären Lebenslagen

Vernetzung und Kooperation

Aus einer ressourcenorientierten Perspektive sind auf institutioneller Ebene zu-

dem drei Aspekte zentral zur interprofessionellen Förderung der Gesundheit von

Frauen undMüttern in prekären Lebenslagen,wie sie bspw. eine Sucht- oder psy-

chische Erkrankung darstellt (vgl. Rademaker/Makowsky 2023, S. 251):

1. die Förderung von Wissen durch Aufklärung und Beratung über die eigene

Gesundheit, die der Familie sowie die Gesundheit anderer,

2. die Stärkungpersonaler undumweltbezogenerRessourcen,umsich als hand-

lungsfähig auch in neuen herausfordernden Situationen wahrzunehmen,

3. die FörderungvonHilfeleistungen,die Frauen in ihrer individuellenLebensla-

ge und entsprechend ihrer Bedarfe auch erreichen und sie an Entscheidungs-

prozessen beteiligen.

Um diesen zentralen Aspekten gerecht werden zu können, ist das Sozial- und

Gesundheitswesen in kooperativer Zusammenarbeit gefragt, Dienste mitein-

ander so zu vernetzen, dass Hilfeleistungen in Ko-Produktion mit Fachkräften

beider Ressorts angeboten werden können. Ziel kooperativer Bestrebungen

ist es, die Handlungsmöglichkeiten der betroffenen Frauen zu erhöhen, um

Zugänge zu Unterstützungsleistungen zu ermöglichen und sie und ihre An-

gehörigen ganzheitlich zu fördern. Aus dem Gesundheitsbereich übernehmen

insbes. Pflegefachpersonen, Familienhebammen, Therapeutinnen und Ärzte

wesentliche Aufgaben der Gesundheitsfürsorge. Im Sozialwesen sind die So-
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ziale Arbeit, Stadtplanung und Quartiersmanagement in Einrichtungen der

Jugend- und Berufshilfe, Wohnungslosenhilfe, Suchthilfe, Schuldnerberatung

u.v.m. mit der Bearbeitung sozialer Determinanten von Gesundheit betraut.

Hier ergeben sich Möglichkeiten, durch die Veränderungen in der kommunalen

Gesundheitsversorgung, wie oben exemplarisch aufgeführt, niedrigschwellige

Zugänge für betroffene Frauen zwischen den beiden Sektoren zu schaffen. Auch

könnte die räumliche Nähe in bspw. Gesundheitskiosken zu einer Verstärkung

interprofessionellen Lernens und zur Verbesserung der Zusammenarbeit bei-

tragen. Deutlich wird, dass durch institutionalisierte Kooperationen zwischen

dem Gesundheits- und Sozialwesen Bedarfe und Bedürfnisse von Inanspruch-

nehmenden systematischer Beachtung finden können, indem bspw. Angebote

der Gesundheitsversorgung, -förderung und Prävention von Sozialarbeitenden,

Ärztinnen, Therapeuten, Pflegekräften u.v.m. gemeinsam vermittelt werden

(vgl. Rademaker/Makowsky 2023, S. 254 f.).

Partizipation und Empowerment

Von Angeboten zur Gesundheitsförderung profitieren suchterkrankte und psy-

chisch kranke Frauen besonders dann, wenn diese in ihrer eigenen Lebenswelt

ansetzen und sich die Frauen aktiv beteiligen können. Diese Partizipation trägt

dazu bei, dass sich die Frauen als handlungsfähig wahrnehmen undmehr Hand-

lungsoptionen im Alltag erfahren (Empowerment). Diese bewusste Einbindung

dient nicht nur der Förderung ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, son-

dern unterstützt die Frauen auch in ihrem Streben nach Integration, hilft bei der

Überwindung von Belastungen und Krisen und wirkt ihrer möglichen Desinte-

gration und Deklassierung entgegen (vgl. Gintzel 2017, S. 700 ff.).

Um suchterkrankte und psychisch erkrankte Frauen in prekären Lebenslagen

zu „empowern“, ist es entscheidend, ihre Interessen, Bedürfnisse und Bedar-

fe konsequent zum Ausgangspunkt gesundheitsfördernder Interventionen zu

machen (vgl. Rademaker/Makowsky 2023, S. 252 f.).

Setting orientierte Interventionen in der Kommune

Ein Setting kann verstanden werden als, „ein Sozialzusammenhang, in dem sich

Menschen in ihremAlltag aufhalten und der Einfluss auf ihre Gesundheit nimmt.

Dieser soziale Zusammenhang ist relativ dauerhaft und seinenMitgliedern auch

bewusst“ (Hartung/Rosenbrock 2022, o. S.). Settings können sich ausdrücken

durch„formaleOrganisation (z.B.Betrieb,Schule,Kita), regionale Situation (z.B.

Kommune,Stadtteil,Quartier), gleiche Lebenslage (z.B.Rentner/Rentnerinnen),

gemeinsameWerte bzw. Präferenzen (z.B. Religion, sexuelle Orientierung) bzw.

157



durch eine Kombination dieser Merkmale.“ (Hartung/Rosenbrock 2022, o. S.).

Setting orientierte Interventionen in der Kommune zielen insbesondere auf

die Herstellung gesundheitsbezogener Chancengleichheit – genauer formuliert

Chancengerechtigkeit – durch eine gesundheitsförderliche Gestaltung von Le-

benswelten ab (Health-in-all-Policies (HiAP)-Ansatz). Hierbei steht im Fokus

zu hinterfragen, inwieweit die Verhältnisse, in denen die Menschen leben, ihre

grundsätzlichen Entfaltungsmöglichkeiten determinieren, ihnen persönliche

Handlungsbefähigungen, Skills, Fertigkeiten und Fähigkeiten eröffnen und

damit tatsächlich realisierte Handlungsergebnisse erzielt werden können (Ra-

demaker/Quilling 2022, S. 4). Um diese Ziele zu erreichen, müssen Settings,

die für betroffene Personen wie suchterkrankte und psychisch erkrankte Frauen

relevant sind, sorgfältig aufgebaut und passgenau gestaltet werden. Ein konkre-

tes Beispiel wäre ein niedrigschwelliger Treffpunkt für suchterkrankte Frauen

in einem sozial benachteiligten Stadtteil, der neben Beratung auch Gesund-

heitsangebote wie Ernährungsberatung oder Bewegungskurse anbietet. Solche

Zentren könnten in Kooperation mit kommunalen Einrichtungen und sozialen

Diensten gestaltet werden, um den Zugang der Zielgruppe zu Hilfsangeboten zu

erleichtern.

Einweiteres Beispiel wären Beratungsangebote in Kitas oder Schulen für psy-

chischoder suchterkrankteMütter,dieparallelKinderbetreuunganbieten.Solche

niedrigschwelligen Angebote könnten in Kooperation mit kommunalen Einrich-

tungen und sozialen Diensten gestaltet werden, um den Zugang der betroffenen

Frauen zu Hilfeleistungen zu erleichtern.

Beratungs- und Unterstützungsangebote sollten flexibel und auf die indi-

viduellen Bedürfnisse abgestimmt sein und an leicht zugänglichen Orten (z.B.

Frauenhäuser, Community Health Centers) bereitgestellt werden. Die Integra-

tion von Gesundheits- und Sozialdiensten in einem Setting kann sicherstellen,

dass alle relevanten Bedürfnisse abgedeckt werden. Zudem sollte Aufklärung

über psychische Gesundheit und Sucht angeboten werden, um Stigmatisierung

abzubauen und den Zugang betroffener Frauen zu Hilfsangeboten zu fördern.

Durch kontinuierliche und langfristige Unterstützung kann die Lebenssituation

betroffener Frauen nachhaltig verbessert werden. Auf diese Weise kann dazu

beigetragen werden, dass sich die Frauen selbstbestimmter in ihrer Lebenswelt

bewegen können. Insgesamt müssen Setting orientierte Interventionen für

psychisch und suchterkrankte Frauen so gestaltet werden, dass sie zuerst den

unmittelbarenBedarf an Stabilität und Sicherheit adressieren, damit langfristige

Empowerment-Prozesse initiiert werden können. Netzwerke wie Frühe Hilfen

bieten ein gutes Beispiel für einen integrierten Ansatz, der systematisch ver-

schiedeneUnterstützungseinrichtungenmiteinander verknüpft, umpassgenaue

Hilfen für Eltern und Kinder zu gestalten (vgl. Volk et al. 2020, S. 2013 ff.).
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5 Fazit

Die Ausführungen zeigen, dass sich Frauen mit einer psychischen und/oder

Suchterkrankung in prekären Lebenslagen befinden und vielfältigen Belastun-

gen ausgesetzt sind, die sich negativ auf ihre Gesundheit auswirken können.

Ihr Zugang zur Gesundheitsversorgung ist jedoch aus unterschiedlichen Grün-

den erschwert, wie z.B. durch ihre Lebensbedingungen, Lebenslage, Barrieren

im Sozial- und Gesundheitssystem sowie diverse Stigmatisierungs- und Dis-

kriminierungserfahrungen. Diese vulnerable Zielgruppe benötigt besondere

Unterstützung von Fachkräften verschiedener Berufsgruppen, um sie zu ihrem

Recht auf Gesundheit gemäß derWHO-Definition zu ermächtigen und Zugänge

zu erleichtern.

Interventionen sollten auf die Lebensrealitäten der Frauen abgestimmt sein

und niedrigschwellige, integrierte Angebote bereitstellen, die psychische, soziale

und gesundheitliche Aspekte vereinen. Integrierte kommunale Strategienwie sie

mithilfe vonGesundheitszentren,wie z.B. PORT- Zentren undGesundheitskios-

ken umgesetzt werden, können dazu beitragen, den Zugang zumHilfesystem zu

erleichtern und Barrieren abzubauen.Wichtig ist zudem, die Perspektive betrof-

fener Frauen in die Gestaltung von Angeboten einzubeziehen sowie das Selbst-

management und sozialeNetzwerke durchEmpowerment-Programmewie Peer-

Beratungsprogramme und Selbsthilfegruppen zu fördern.

Für Frauen mit kleinen Kindern ist es bspw. besonders wichtig, dass Betreu-

ungsangebote ihre familiäre Situation berücksichtigen. Angebote müssen kin-

derfreundlich sein unddieMöglichkeit bieten,KinderbetreuungwährendderBe-

ratungsgespräche,Therapien oder andererMaßnahmen in Anspruch zu nehmen.

Das kann z.B.überKooperationen vonPsychiatrienmit lokalenBetreuungsange-

boten wie Kitas gelingen. Die Verbesserung der Gesundheitskompetenz (Health

Literacy) durch gezielte Wissensvermittlung und Information (verhaltensorien-

tierte Maßnahmen) stellt sich als ein weiterer wichtiger Baustein dar, der einzu-

betten ist indie StärkunggesundheitsfördernderStrukturen (verhältnisbezogene

Maßnahmen).

Außerdem ist diePartizipationderBetroffenenunerlässlich,um ihrePerspek-

tiven undRessourcen in dieGestaltung vonMöglichkeiten derGesundheitsförde-

rung einzubeziehen. Das bedeutet, dass die Settings nicht nur Angebote bereit-

stellen, sondern die Betroffenen aktiv in die Gestaltung ihres Lebensumfelds ein-

beziehen sollten. Treffpunkte und Gemeinschaftsräume, in denen sich betroffe-

ne Frauen austauschen und gegenseitig unterstützen können sind hier besonders

wertvoll sein.

Psychisch erkrankte und suchterkrankte Frauen profitieren durch interpro-

fessionell vernetzte Angebote, die sie langfristig begleiten. Daher ist es wichtig,

dass die beteiligten Berufsgruppen interprofessionelle Kompetenzen erwerben.

Dies könnte beispielsweise in Form von interprofessionellen Fallkonferenzen
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umgesetzt werden, in denen Fachkräfte aus dem Sozial- und Gesundheitswesen

zusammenarbeiten. Die Abstimmung der Leistungen ist entscheidend, um eine

ganzheitliche Unterstützung zu gewährleisten, die sowohl die Stabilisierung der

Gesundheit als auch die Bewältigung sozialer Probleme fördert.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Gesundheitsförderung für

suchterkrankte und psychisch erkrankte Frauen ganzheitlich, niedrigschwellig

und vernetzt gestaltet werden muss, um ihre spezifischen Lebensbedingungen

angemessen zu berücksichtigen. Interprofessionelle Vernetzungsstrukturen

sind entscheidend, um den Zugang zu verschiedenen Sektoren zu erleichtern

und passgenaue Angebote zu entwickeln, die kulturelle Sensibilität und familiäre

Situationen einbeziehen. Solche Strukturen können die Lebenswelten der Frauen

nachhaltig verbessern und die Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung

fördern.
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Hospizarbeit und Palliativversorgung in der

Migrationsgesellschaft. Herausforderungen

für und Anforderungen an die Soziale Arbeit

Ulrike Koopmann1

1 Einleitung

Hospizarbeit und palliative Versorgung (im FolgendenmitHAPV abgekürzt) sind

Angebote, bei denen „das Sterben als natürliche Gegebenheit in das Leben einzu-

beziehen und in den Alltag zu integrieren [ist]“ (Student et al. 2020, S. 14). Das

Ziel der Hospizarbeit besteht darin, unheilbar kranke und sterbende Menschen

dahingehend zu unterstützen, dass sie „die verbleibende Lebenszeit so beschwer-

dearm wie möglich und entsprechend ihren individuellen Wünschen und Fähig-

keiten inhaltsvoll und sinnerfüllt gestalten […] können“ (Müller 2007, S. 476). Um

diesemAnsatz gerechtwerden zu können,wirdHAPVvonunterschiedlichenPro-

fessionen – in der Regel in multiprofessioneller und transdisziplinärer Zusam-

menarbeit –geleistet.Dazu gehörenMedizin, PublicHealth, Pflegewissenschaft,

Gerontologie, das Feld der Spiritualität und Seelsorge undnicht zuletzt die Sozia-

le Arbeit. Deren Kernaufgaben bestehen im Rahmen der HAPV u.a. in der Bera-

tung schwerstkranker und sterbenderMenschen und ihrer Angehörigen, der psy-

chosozialenBegleitung,derNetzwerkarbeit undKoordination sowieWissensver-

mittlung, Dokumentation und Forschung (vgl. Begemann/Fuchs 2020, S. 198).

Das Angebot richtet sich an alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen – und

dennoch sindMenschenmit internationaler familiärerBiografiehierdeutlichun-

terrepräsentiert (vgl.Henke et al. 2018, S. 8): Im Jahr 2022 traf auf etwa ein Viertel

der Bevölkerung Deutschlands das statistische Merkmal ,mit Migrationshinter-

grund‘ zu. Dieses prozentuale Verhältnis spiegelt sich jedoch nicht in der Inan-

spruchnahme hospizlicher und palliativer Versorgung (vgl. Banse et al. 2020, S.

e22). Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass der Bedarf an HAPV unter der Be-

völkerungmit internationaler familiärer Biografie durchaus gegeben ist.

So weisen bereits vor über einer Dekade Henke und Thuss-Patience darauf

hin,dass die „demografischeEntwicklung inDeutschland […] zukünftig nicht nur

die Anzahl der Palliativpatienten insgesamt, sondern auch die der Patienten mit

Migrationshintergrund“ (Henke/Thuss-Patience 2012, S. 192) werde anwachsen

lassen. Dabei ist diese Bevölkerungsgruppe – so beschreiben es Banse/Jansky/

1 Ulrike Koopmann hat zuvor unter demNamen Lingen-Ali geforscht und publiziert.
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Nauck (2020, S. 61) – potenziell von einer „doppelten Vulnerabilität“ betroffen:

zum einen gehen mit Migrationsprozessen oftmals Benachteiligungen, erhöhte

gesundheitliche Risiken und die Einschränkung gesellschaftlicher Teilhabe ein-

her. Zum anderen erweist sich die Lebenssituation, die mit der Diagnose einer

tödlichen Krankheit und den damit verbundenen Einschränkungen in Alltag und

Beruf sowie psychischen und emotionalen Belastungen verbunden ist, als grund-

legend vulnerabel und prekär.

Vor diesem Hintergrund entfaltet sich folgende Problematik: Einerseits be-

steht in der HAPV ein gesellschaftlich notwendiges Tätigkeitsfeld – auch für die

Soziale Arbeit – mit dem Anspruch und Selbstverständnis, ein Angebot für alle

Mitglieder der Gesellschaft bereitzustellen. Andererseits wird jedoch eine bedeu-

tende und wachsende Zielgruppe offenbar nur schwer erreicht.

An dieser Stelle schließen sich (mindestens) drei Überlegungen an: Erstens ist

zu fragen, inwieweit es sich bei der geringeren Inanspruchnahme hospizlicher

und palliativer Versorgung durch Menschen mit internationaler Biografie um

gesellschaftliche Exklusion und damit um ein strukturelles Problem handelt.

Zweitens ist zu überprüfen, inwieweit die gesellschaftliche Heterogenität der

Hospizgäste und -patient*innen – und damit eine notwendige Anerkennung

relevanter biografischer Faktoren – in vorhandene Praxiskonzepte der HAPV

einbezogen wird. Drittens ist die sich hier anschließende Gefahr von Kulturali-

sierung, Stereotypisierung undHomogenisierung zu berücksichtigen. Denn: die

schlichte Zuordnung von Merkmalen wie Kultur, Ethnie oder Religion ist „nicht

ausreichend, […] um daraus etwaige Schlüsse zur konzeptionellen und methodi-

schen Vorgehensweise zur hospizlich-palliativen Versorgung ziehen zu können“

(Grammatico 2018, S. 27 f.). Es wäre also verkürzt und damit den Zielsetzungen

der HAPV entgegenstehend, wenn etwa die Zugehörigkeit zu ,einer Kultur‘ oder

Religion in ausschließlicher, automatisierender und vereinheitlichender Weise

einen festgelegten Umgang mit Patient*innen und Angehörigen zur Folge hätte

(vgl.Wasner 2022, S. 371).

Der vorliegende Beitrag greift auf erste Befunde eines neu angelegten For-

schungsvorhabens zurück und skizziert die Spannungsfelder, in denen sich die

migrationsgesellschaftliche Soziale Arbeit im Feld der HAPV bewegt. Mit einer

migrationsgesellschaftlichen, anerkennungstheoretischen und diskriminie-

rungskritischen Perspektive wird dabei auf das Spannungsfeld von Exklusion,

Anerkennung und Besonderung2 in einer prekären Lebenslage eingegangen:

Wie lassen sich in Konzepten und Handlungspraxen der Sozialen Arbeit die Le-

2 Dieses Kunstwort wird beispielsweise in der Migrationspädagogik verwendet. Es verweist auf

den Prozess, wenn mittels Diskursen und Praxen und in einem machtvollen Verhältnis In-

dividuen, Gruppen und Sachverhalte aus dem Bereich des ,Normalen‘ herausgenommen und

zur (migrantischen) Ausnahme, Besonderheit, Abweichung gemacht werden (vgl. Velho 2016,

S. 81 ff.).
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benswirklichkeiten, Bedarfe und Versorgungsmöglichkeiten von Hospizgästen

und Palliativpatient*innen mit internationaler familiärer Biografie erfassen und

umsetzen, ohne dabei eine heterogene Bevölkerungsgruppe durch stereotypi-

sierende Zuschreibungen in vereinfachender und homogenisierender Weise zu

konstruieren? Wie können potenziell migrationsrelevante Merkmale wie etwa

Kultur, Religion und Sprache berücksichtigt werden, ohne die Adressat*innen

zu kulturalisieren oder zu marginalisieren? Zur Bearbeitung dieser Fragen wird

zunächst die analytische Perspektive vorgestellt, um im Anschluss daran Ansätze

aus bereits vorliegenden Studien und Publikationen zu diskutieren. In einem

nächsten Schritt werden Analysen von Interviews mit Expert*innen der Hospiz-

arbeit und Palliativversorgung einbezogen und darauf aufbauend Anregungen

für die Soziale Arbeit formuliert.

2 Analyseperspektiven: Migrationsgesellschaft, Anerkennung,

Diskriminierungskritik

Mit einer migrationsgesellschaftlichen Perspektive wird davon ausgegangen,

dass Migration eine allgemein menschliche Praxis darstellt und grundsätzlich

bedeutsam für gesellschaftliche Prozesse ist (vgl.Mecheril et al. 2010, S. 7 ff.). Sie

bietet einen Ansatz, mit demMigration eine strukturelle Bedeutung zugewiesen

und auch die potenzielle subjektive Relevanz von Migrationsprozessen aner-

kannt wird. Gleichwohl wendet sie sich entschieden gegen eine Besonderung von

Migration und von Menschen mit internationaler familiärer Biografie. Stattdes-

sen wird z.B. im Kontext Sozialer Arbeit danach gefragt, wann und inwiefern

Migrationsprozesse und gesellschaftliche Auswirkungen von Migration für das

professionelle Handeln eine Bedeutung haben (vgl. ebd.). Der migrationsgesell-

schaftliche Blick auf HAPV verweist somit zum einen darauf, dass Menschenmit

internationaler familiärer Biografie fraglos zur allgemeinen Zielgruppe hospiz-

licher Angebote gehören und zugleich migrationsrelevante Faktoren potenziell

bedeutsam sein können. Zum anderen lenkt der migrationsgesellschaftliche

Ansatz den Blick auf Fragen, wie beispielsweise: Warumwird ,Kultur‘ genau und

erst dann zum Thema, wenn es um Migration geht? Werden gesellschaftliche

Phänomene erst und nur dann als ,kulturelle Phänomene‘wahrgenommen,wenn

sie die ,Kultur der Anderen‘ betreffen? Welche Funktion hat dieses unterteilende

Sprechen von ,Kultur‘?

Eine weitere Analyseperspektive basiert auf einer Haltung der Anerkennung.

Dies umfasst einerseits dieWahrnehmung, Berücksichtigung und Einbeziehung

potenziell bedeutsamer migrationsbezogener Faktoren, und andererseits wird

darüber hinausgegangen:Durch die Anerkennung undBestätigung durch andere

Subjekte kann sich– so formuliert es Axel Honneth (1994) –das Selbstverständnis
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eines Subjekts entwickeln (vgl. Mecheril et al. 2010, S. 182). Allerdings könne es,

so Mecheril et al., nicht ausschließlich darum gehen, wie Subjekte sich selbst

verstehen und darstellen, sondern auch die vorgefundenen Strukturen seien mit

einzubeziehen:

„DieAnerkennung als Subjekt ist nicht allein darauf bezogen, individuellen Selbstbe-

schreibungen zu folgen, sondern zielt vor allem darauf, Strukturen zu ermöglichen,

indenenHandeln,EmpfindenundUrteilen,dieDarstellungundBeteiligungdesund

der Einzelnen in politischen und intersubjektiven Zusammenhängen sinnvoll wer-

den, sich bewähren und entwickeln können.“ (ebd., S. 184)

Menschen komme dann Subjektstatus zu, „wenn sie im Rahmen ihrer je relevan-

ten sozialräumlichen Verortung als politisch, sozial und individuell handlungsfä-

higes Subjekt anerkannt werden und sich selbst als Subjekte identifizieren und

achten“ (ebd.).

Wenn es nun im Kontext von HAPV um die Anerkennung kultureller Diffe-

renzen geht, so kann davon ausgegangen werden, dass die Handlungsfähigkeit

der Adressat*innen als Subjekte mit der Achtung ihrer individuellen kulturel-

len Selbstverständnisse verbunden ist (vgl. Koopmann/Schriever 2023, S. 16).

Zugleich sind die strukturellen – natio-ethno-kulturellen – Rahmungen mit-

zudenken, in denen die Subjekte sich überhaupt selbst erfahren können (vgl.

Mecheril et al. 2010, S. 184). Dies impliziert die Gefahr, dass natio-ethno-kul-

turelle Zugehörigkeit in einschränkender Weise als dominierendes Merkmal

gesetzt wird, wodurch nicht nur die Entwicklung von Handlungsfähigkeit, son-

dern auch das Erkennen und Erfassen von Bedarfen erschwert wird (vgl. ebd.,

S. 185).

Eine diskriminierungskritische Perspektive unterstützt dabei, diese Me-

chanismen aufzudecken und mitzudenken, zu reflektieren und alternative

Handlungspraxen zu entwickeln. Diskriminierung kann verstanden werden

als „abwertendes Sprechen und benachteiligendes Handeln […], dem negative

Emotionen und Stereotype zu Grunde liegen“ (Scherr 2017, S. 40), das jedoch

darüberhinausgehend auch gesellschaftliche, institutionelle und strukturelle

Kontexte einbezieht (vgl. ebd.). Diskriminierungskritik richtet den Blick auf

diskriminierende Unterscheidungen und fragt dabei sowohl nach deren Herstel-

lungsbedingungen als auch nach ihren Funktionen und Wirkungsweisen. Mit

einer intersektionalen Perspektive werden dabei unterschiedliche Differenzka-

tegorien in ihrer Gleichzeitigkeit und ihren Wechselwirkungen berücksichtigt

(vgl. Riegel 2011, S. 176). Neben der Analyse und Reflexion diskriminierender

Unterscheidungen geht esmit Diskriminierungskritik darum, alternative Praxen

herauszuarbeiten, die weniger ausgrenzend, verletzend und damit gewaltvoll

sind (vgl. Mecheril et al. 2010, S. 172).
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3 Hospizarbeit und Palliativversorgung in der

Migrationsgesellschaft

Explorative Studien legen nahe, dass Bevölkerungsgruppen mit internationaler

familiärer Biografie die Angebote der HAPV weniger in Anspruch nehmen als

Menschen ohne familiäre Migrationsgeschichte (vgl. Banse et al. 2020; Jansky/

Nauck 2019; Grammatico 2018; Henke et al. 2018; Schwenzer 2021). Studien,

die sich primär auf Soziale Altenhilfe beziehen, zeigen auf, dass die Gründe

für unterschiedliche Inanspruchnahme weniger in kulturellen Differenzen zu

finden sind als vielmehr in auf sozialer Ungleichheit basierenden Barrieren (vgl.

Aner 2020, S. 50). Bisherige Untersuchungen verweisen allerdings auch auf eine

Nutzungszunahme bei denjenigen „Hospiz- und Palliativversorgern, die aktiv

auf diese Patientengruppe zugehen“ (Jansky/Nauck 2019, S. 9), was deutlich ma-

che, „dass offenbar Bedarf vorhanden ist“ (ebd.). Eine Differenzierung ist zudem

darin zufinden,dass zwar psychosozialeUnterstützung in ambulantenHospizen

weniger angenommen, die pflegerisch-medizinische Versorgung in stationären

Einrichtungen jedoch durchaus häufiger genutzt wird (vgl. Grammatico 2018,

S. 7).

3.1 Zugangsbarrieren, Diskriminierung und Kulturalisierung

Einerseits werden die Gründe für die unterdurchschnittliche Nutzung der Ange-

bote vonHAPV durchMenschenmit internationaler Familiengeschichte als weit-

gehendunklar beschrieben (vgl. Banse et al. 2020,S. e23), andererseitswerden sie

zurückgeführt auf „Kommunikations- und Verständigungsprobleme, Informati-

onsdefizite und ein unterschiedliches Gesundheits- und Krankheitsverständnis“

(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011, S. 10) sowie „mangelnde Kul-

tursensibilität auf Seiten der Begleitenden“ (Wasner 2022, S. 371). Zudem wird

Menschen mit internationaler familiärer Biografie die Notwendigkeit der Inan-

spruchnahme von HAPV zuweilen mit Verweis auf den Rückgriff auf familiäre

Netzwerke abgesprochen (vgl. Henke/Thuss-Patience 2012, S. 191).

Auch Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen wirken sich auf die

(individuellen und familiären) Bearbeitungsmöglichkeiten von Krankheit und

Sterbesituation aus (vgl. Banse et al. 2020, S. e23 f.; Schwenzer 2021, S. 8). In

Untersuchungen von Banse/Jansky/Nauck (2020) äußerten Patient*innen und

ihre Angehörigen Befürchtungen vor Diskriminierung und Schlechterstellung

im Rahmen der Versorgung, und auch traumatische Erfahrungen von Flucht

seien wichtige Einflussfaktoren für die (fehlende) Nutzung von HAPV: „Flucht

undMigration sind Bestandteile einer als prekär empfundenen Lebenssituation,

die vor allem durch das Gefühl der Unsicherheit bestimmt wird, nicht zuletzt,

weil sie einen Bruch in der Normalbiografie bewirken. Die Unklarheit über
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den aufenthaltsrechtlichen Status kann eine große Verunsicherung erzeugen“

(Banse/Nauck 2020, S. 306).

Aufschlussreich ist hier ein Blick in die Auswertung desWegweiser Hospiz- und

PalliativversorgungDeutschland3, die Rieder et al. (2023) vorgelegt haben.Hier zeigt

sich, dass nicht nur die Angebotsnutzung, sondern gerade auch die Bereitstellung

von migrationsspezifischen Angeboten unterdurchschnittlich ausfällt. Dies ver-

weist auf dieNotwendigkeit, nicht nur die Adressat*innen, sondern auch die Ver-

sorgungsstrukturen in den Blick zu nehmen.

Brzoskha/Yilmaz-Aslan/Probst (2017) fassen die Gründe für den erschwer-

ten Zugang zu HAPV zusammen und heben dabei neben sprachlichen Barrieren

„dieKomplexität des Pflegesektors, Informationsdefizite,Problememit der deut-

schenSprache,Schwellenängste sowie nichtbedarfs- undnichtbedürfnisgerechte

Versorgungsstrukturen und -angebote [hervor]“ (ebd., S. 637). Insbesondere der

sprachliche Aspekt steht dabei nicht für sich, sondern verweist auf strukturelle

Diskriminierung – eine Diskriminierungs- und Ausgrenzungsform, die sich in

und über Strukturen und nicht unbedingt im individuellen Handeln zeigt (vgl.

Scherr 2017, S. 42).

Jansky et al. (2016, S. 53) beschreiben die Notwendigkeit der sprachlichen Ver-

ständigung für eine angemessene und umfassende Versorgung und kritisieren,

dass zugleich der Einsatz von professionellen Dolmetscher*innen in der Praxis

weder strukturell noch finanziell ausreichend etabliert werde. Dies führe zu ei-

ner Beschränkung der gesetzlich festgelegten Selbstbestimmung von Patient*in-

nen und stelle ein bedeutendes ethisches Problem dar: „Wird die Aufklärung über

die Erkrankung undBehandlung nicht an die Voraussetzungenwie Sprachkennt-

nis, Gesundheitswissen und Bildungsstand sowie an die Bedürfnisse der Patien-

tinnen angepasst, wird letztlich deren informierte Entscheidung eingeschränkt“

(Banse/Jansky/Nauck 2020, S. 64). An dieser Stelle ist der Wohlfahrtsstaat da-

zu aufgefordert, Ungleichheit und Benachteiligung entgegenzusteuern, um allen

Bevölkerungsgruppen Zugang zu seinen Leistungen zu ermöglichen (vgl. Soom

Ammann 2020, S. 251).

Darüber hinaus liegen Hinweise auf eine mittelschichtsorientierte Ausrich-

tung der Hospizarbeit vor, die ebenfalls einen ausgrenzenden Faktor hinsicht-

lich der Nutzung von Angeboten darstellt. Dieser Aspekt und die diesbezügliche

Bedeutung soziokultureller Milieus sind jedoch bislang nicht hinreichend unter-

sucht (vgl. Grammatico 2018, S. 26 f.).

Zur Begründung der geringeren Inanspruchnahme von HAPV durch Men-

schen mit internationaler Familiengeschichte werden von Versorgungsanbie-

tern immer wieder und in stereotypisierender Weise ,kulturelle Unterschiede‘

angeführt. Diese gehen oftmals mit kulturalisierenden bzw. ethnisierenden

3 https://www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de
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Zuschreibungen in Bezug auf Familienverständnisse einher. Damit wird die Ver-

antwortung für die geringere Inanspruchnahme oftmals den Klient*innen bzw.

Patient*innen und ihren Angehörigen zugewiesen (vgl. Banse et al. 2020, S. e26;

Grammatico 2018, S. 23). Es werde also, so Jansky et al., „vorschnell angenom-

men, dass keine Hilfe benötigt werde oder gewünscht sei. Gerade palliativer und

hospizlicher Versorgungsbedarf geht jedoch über das Leistungsvermögen selbst

enger Familienstrukturen hinaus. Zudem sind auch in migrantischen Milieus

traditionelle Familienstrukturen in Auflösung begriffen, so dass die häusliche

Pflege oft nicht durch die Familie allein geleitet werden kann“ (Jansky et al. 2016,

S. 18).

SoomAmann (2020,S. 253) betont indiesemZusammenhang,dassdieBeson-

derung sozialer Gruppen wie Migrant*innen, Menschen mit Behinderung oder

Alleinerziehende die Gefahr berge, dass neue Ungleichheiten entstehen und An-

gehörige dieser Gruppen stereotypisiert werden. Sie nimmt auch hier denWohl-

fahrtsstaat in die Pflicht, Diversität differenzierter zu erfassen und die Leistun-

gen auf diese Vielfältigkeit auszurichten, ohne dabei in Besonderung zu verfal-

len (vgl. ebd.). Wichtig ist dabei die Perspektive, „dass die Bedürfnisse und Er-

wartungen der Patienten mit Migrationshintergrund und ihrer Angehörigen, im

Wesentlichen die gleichen sind, wie die der Mehrheit der Gesellschaft“ (Henke/

Thuss-Patience 2012, S. 195). Es unterscheiden sich nur dieWege, die eingeschla-

genwerden,umdieVersorgungs- undUnterstützungsziele zu erreichen.Vor die-

sem Hintergrund ist es auch nicht zielführend, mit Hilfe von Leitfäden den Um-

gang mit der ,anderen Kultur‘ zu erlernen, denn diese Strategie „verstellt […] den

Blick für die Individualität des Patienten und seine Bedürfnisse“ (Jansky et al.

2016, S. 18).

3.2 Migration als Anerkennungskategorie

DieungleicheNutzunghospizlicher Angebote,die damit verbundenenAusschlie-

ßungsmechanismenunddieNotwendigkeit einerbedürfnisorientiertenPerspek-

tive führen zuderAnnahme,dass eine konzeptionelle undpraktischeBerücksich-

tigungmigrationsrelevanter Aspekte eine grundlegende Bedingung für eine qua-

lifizierte HAPV darstellt (vgl. Grammatico 2018, S. 69). Die Anerkennung des Mi-

grationskontextes – als Strukturkategorie und als gelebte Erfahrung – kann sich

im Kontext von HAPV über zwei konzeptionelle Ansätze ausdrücken: inter- bzw.

transkultureller Öffnung und Diversitätsreflexivität.

Nach Rieder et al. (2023, S. 253) ermöglicht eine erfolgreiche interkulturelle

Öffnung eine verbesserte Erreichbarkeit des palliativen und hospizlichen Ver-

sorgungsangebots für Patient*innen mit internationaler familiärer Biografie.

Interkulturelle Öffnung wird hier zunächst mit migrationsspezifischen Ange-

boten gleichgesetzt, die sich etwa in der Personalstruktur – wenn verstärkt
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(auch ehrenamtliche) Mitarbeitende mit eigener internationaler Familienge-

schichte eingestellt werden –, in migrationsbezogenen Weiterbildungs- und

Sprachkursangeboten für Beschäftigte, in mehrsprachigen Informationen und

Broschüren sowie im Ausbau inter- und transkultureller Netzwerke zeigen. Der

Heterogenität der Bevölkerung mit familiärer Migrationsgeschichte und migra-

tionsgesellschaftlichen Dynamiken können diese Angebote jedoch nur bedingt

gerecht werden (vgl. Brzoskha/Yilmaz-Aslan/Probst 2017, S. 639). Zudem, so

betonen Rieder et al.,müsse „auf einen sensiblen Umgangmit der Erfassungmi-

grationsspezifischer Merkmale geachtet werden, da diese in diskriminierenden

und rassifizierenden Einordnungen und Handlungen münden können“ (Rieder

et al. 2023, S. 258). Denn: kultur- und migrationsspezifische Angebote – und

dazu gehört die interkulturelle Öffnung – „blenden häufig auch die Bedeutung

anderer gesellschaftlicher Merkmale von Verschiedenheit aus und neigen zu

einer zu starken Fokussierung auf die Rolle kultureller und religiöser Faktoren“

(Brzoskha/Yilmaz-Aslan/Probst 2017, S. 639). Von daher sei es unerlässlich, dass

Mitarbeitende über transkulturelle Kompetenzen verfügen. Dazu gehören eine

Zurückweisung essentialisierender, homogenisierender und migrantisierender

Kulturverständnisse und die Entwicklung einer „Offenheit als Haltung, sich im-

mer wieder neuen Begegnungen und Erfahrungen zu stellen“ (Schade et al. 2019,

S. 18). Eine solche transkulturelle Kompetenz wird als „grundlegende Offenheit

in verschiedenen Dimensionen“ (Banse/Jansky/Nauck 2020, S. 60) verstanden.

Sie betreffe „sowohl die Strukturen der Einrichtung als auch die persönlichen

Einstellungen der Mitarbeiterinnen“ (ebd.), nimmt die Patient*innen in ihrer

jeweiligen Individualität in den Blick, berücksichtigt zugleich Lebensereignisse

und strukturelle Einflussfaktoren – wie Migration – und vernachlässigt dabei

nicht die individuellen Lebenspraktiken (vgl. ebd., S. 62).

Diese Perspektive beinhaltet, dass biografische Erfahrungen und Prozesse

sowie Persönlichkeitsmerkmale wie individuelle oder auch kollektive Gewohn-

heiten,Werte undGlaubenssätze für die Gestaltung der hospizlichen Versorgung

von besonderer Relevanz sein können, da damit verbundene spirituelle Fragen,

Verständnisse von ethischemHandeln, Krankheit und Sterben, familiäre Verant-

wortlichkeiten etc. imKontext des Lebensendes anBedeutung gewinnen können.

Auch Migrationsprozesse stellen potenziell bedeutsame biografische Faktoren

dar – ebenso wie Alter, Geschlecht, soziale Position, Bildungsstand, sexuelle

Orientierung oder körperliche und geistige Beeinträchtigung. Diese über ,das

Kulturelle‘ bzw. ,den Migrationshintergrund‘ hinausgehende Perspektive geht

davon aus, dass jeder Mensch individuell ist und sich dennoch anhand der be-

nannten Dimensionen Gruppen bilden lassen (vgl. Soom Ammann 2020, S. 251).

Diese Vielfalt sei jedoch „nicht einfach nur Verschiedenheit unter Gleichen,

sondern sie ist, oft in sehr komplexer Weise, auch mit Ungleichheit und Benach-

teiligung verbunden“ (ebd.), und entsprechend müssen der Wohlfahrtsstaat und

seine Institutionen der Gesundheitsversorgung steuern, um allen Bevölkerungs-
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gruppen gleichermaßen Zugang zu seinen Leistungen zu ermöglichen. Im Sinne

einer diversitätsreflexiven und -anerkennenden Haltung geht es also darum,

die grundsätzliche Vielzahl an Merkmalen einzubeziehen, die mit Bedürfnissen

und Anforderungen der hospizlichen Versorgung einhergehen – und nicht auf

Religion, Kultur oder Migration zu reduzieren.

4 Diskriminierungskritische und subjektorientierte Hospizarbeit

und Palliativversorgung – Anregungen für die Soziale Arbeit

ImFolgendenwerdenZwischenergebnisse ausExpert*innengesprächenmitMit-

arbeitenden der Hospizarbeit und Palliativversorgung vorgestellt.4 Für die Aus-

wertung standen insbesondere folgende Fragen imVordergrund:Wie werden die

Angebote und die Inanspruchnahme von HAPV eingeschätzt und welche bisher

wenig berücksichtigten Aspekte werden benannt?

4.1 Angebotsannahme und Erreichbarkeit

Beide Einrichtungen, in denen die Gesprächspartnerinnen tätig sind, verfolgen

einendezidiert kultursensiblenbzw.MigrationsprozesseberücksichtigendenAn-

satz, der dazu führe, dass die Angebote durchgehend und ohne Zögern angenom-

men werden (M2, Z. 160–166). Wenngleich die Kontaktaufnahme von Klient*in-

nen auch über Drittanbieter wie die örtliche Senior*innenberatung oder Klini-

ken erfolge, so wird betont, dass der Zugang primär dadurch gegeben sei, dass

die Mitarbeiter*innen selber in migrantischen bzw. migrantisierten Communi-

ties leben und die Informationen in diesem Rahmen weitergegeben werden:

„Diekriegenauch Informationen transportiertunddiegehen ja auchdahin,woLeute

sich treffen und erzählen da was über das Gesundheitssystem und vor allen Dingen,

was man beantragen kann und so, das ist auch ein Teil ihrer Aufgabe, dass die die

Informationen auchmal da in die Gruppen hinbringen,wo keiner von unserer weiß-

deutschen Sozialarbeiterriege hinkommt.Nee,wowir gar nicht eingeladenwerden.“

(K1, Z. 225–231)

4 In diesem Beitrag wird auf zwei Gespräche zurückgegriffen, eines mit der Koordinatorin eines

kultursensiblen Versorgers (K1) und eines mit zwei leitenden Mitarbeiterinnen eines Hospiz-

dienstes (M2 und M3). Die Gespräche wurden im Rahmen der Vorbereitung eines Drittmittel-

antrags zum Thema „Hospizarbeit und Palliativversorgung in der Migrationsgesellschaft“ im

Frühjahr 2024 geführt. Sie wurden von der Autorin des vorliegenden Beitrags aufgezeichnet,

transkribiert und anonymisiert. Die Auswertung erfolgte nach der qualitativen Inhaltsanalyse

nach Philipp Mayring (2019).
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Betont wird neben dem communitybasierten Zugang auch die Niederschwellig-

keit des Ansatzes, die sich u.a. über Kostenfreiheit, den Verzicht aufWartezeiten

und barrierearmeKommunikationsstrukturen ausdrückt: „Man kann die einfach

auf demHandy anrufen und dann läuft das. Und das ist das, was wirklich richtig

gut informiert“ (K1, Z. 224–225).

4.2 Diversitätsreflexivität

Während die hier vertretenen Angebote aus der Bevölkerung mit internationaler

familiärer Biografie sehr gut angenommen werden, wird gleichzeitig kritisiert,

dass allgemein zuwenig Ansätze vorhanden sind, die gesellschaftlicheHeteroge-

nität in ihre Konzepte einbeziehen. Die Anzahl etwa der „kultursensiblen Heim-

plätze, das können Sie an einer Hand in Deutschland abzählen […], und das ent-

spricht ja überhaupt nicht unserer Bevölkerungsstruktur“ (K1, Z. 138–140). Zu-

gleich wird thematisiert, dass Versorgungsangebote – hier in Bezug auf Pflege-

einrichtungen – aufgrund (vermeintlich) kulturell begründeter Ablehnung nicht

in Anspruch genommen werden:

„Und wenn es ums Pflegeheim geht, ist es ein ganz schwieriges Thema, weil einige

Kulturen das total ablehnen, Angehörige in ein Pflegeheim zu geben und sich selber

über die Erschöpfung hinaus belasten, weil da die Eltern auch gar nicht ins Pflege-

heim wollen. Die wehren sich mit Händen und Füßen dagegen und es ist ein Tabu

und es gehört sich nicht. […] Und das ist, als wäre das ein ganz großer Ehrverlust,

wenn man den Vater oder die Mutter in ein Pflegeheim bringt. Und das setzt sich

dann fort mit Hospiz usw., Einrichtungen an sich.“ (K1, Z. 100–107)

Brzoskha/Yilmaz-Aslan/Probst (2017, S. 639) weisen in diesem Zusammenhang

auf die Notwendigkeit hin, Pflege – und dies kann auf die hospizliche (sozialar-

beiterische) Versorgung übertragen werden – nicht an vorgefassten Kultursche-

mata auszurichten. Stattdessen sei es

„erforderlich, der individuellen subjektiven Bedeutung kultureller, religiöser und

ethnischer Aspekte imVersorgungsprozess Rechnung zu tragen und darüber hinaus

die Bedeutung weiterer Verschiedenheitsmerkmale zu berücksichtigen. Denn nicht

nur Kultur, Religion/Spiritualität und Migrationshintergrund gehen mit bestimm-

tenBedürfnissenundAnforderungen andieVersorgung einher.Auchdemografische

und sozioökonomische Eigenschaften wie das Geschlecht, die soziale Herkunft und

sexuelle Orientierung sowie kontextuelle Merkmale wie die Wohnumgebung und

soziale Netzwerke tragen zur Diversität unserer Gesellschaft bei und bedingen

bestimmte Bedürfnisse und Bedarfe in der (pflegerischen) Versorgung – ebenso

wie Menschen in verschiedenen Lebenswirklichkeiten leben, wenn sie gesund sind.“

(ebd.)
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4.3 Berücksichtigung von Diskriminierungs- und

Ausgrenzungsmechanismen

In der hospizlichen Praxis – so beschreiben es die Gesprächspartnerinnen–wird

jedoch gesellschaftliche Diversität noch nicht ausreichend berücksichtigt. Dies

zeigt sich auch darin, dass in Bezug auf die Klient*innen von vielfachen Diskri-

minierungs- und Rassismuserfahrungen berichtet wird – ein Befund, der auch

von Banse/Jansky/Nauck (2020, S. 63) beschrieben wird.Menschenmit Migrati-

onsgeschichte müssten sich in einem fremden Land zurechtfinden und würden

als fremd wahrgenommen oder abgelehnt, auch wenn sie in Deutschland gebo-

ren seien.Zugleichwürden ihnendiese und ähnlicheErfahrungen vonAlltagsras-

sismus von Menschen, die die Erfahrungen nicht teilen, abgesprochen. Die Ge-

sprächspartnerinnen berichten in diesem Zusammenhang von „genervtem Pfle-

gepersonal“und„genervtenSprechstundenhilfen“aufgrund vonVerständigungs-

schwierigkeitenundvon„Ärzten,die keineZeit haben“undSymptome falschdeu-

teten, so dass die Patient*innen nicht die korrekte Behandlung erhalten hätten

(K1, Z. 180–188). Auch das Vorenthalten von Informationen kann zu diskriminie-

rendem Verhalten gezählt werden: „Das andere ist einfach auch, dass die Ärzte

das erst gar nicht anbieten,weil die denken: Ach ja, es gibt eine große Familie, die

ist gut aufgestellt,diemachendas schon.Undes ist einfach auch“ (M2,Z. 141–143).

Ein weiterer Aspekt, der durchgehend thematisiert wurde, ist die mittel-

schichtsorientierte Ausrichtung der Hospizarbeit: „Die Beratungsangebote sind

halt, ich würde sagen, sehr deutsch, weiß und immer an Menschen gerichtet,

die auf alle Fälle über so viel Bildung verfügen, dass sie lesen können“ (K1, Z.

220–222). „Und es ist die weiße Mittelschicht von Frauen, die Hospizarbeit ma-

chen“ (M2, Z. 286). Hier schließe sich die (selbst-)reflexive Frage an, inwieweit

diese Akteurinnen tatsächlich „der Mittelpunkt“ (Z. 288) seien und Hospizarbeit

aus dieser Positionierung heraus definierten.

4.4 Information und Kommunikation

Dies berührt auch die Frage nach Informationswegen und -mitteln. Hier verwei-

sen die Gesprächspartnerinnen aus beiden Einrichtungen auf die Bemühungen

vonVersorgern, Informationsmaterialienwie Flyer oder Broschüren inmöglichst

viele (Migrations-)Sprachen zuübersetzenundauszulegenbzw.zu verteilen–ein

Verfahren, dessen Nutzen durchaus in Frage gestellt wird: Wenngleich Informa-

tionen und Flyer zur Vernetzung an Einrichtungen, Bündnispartner*innen und

die interessierte Öffentlichkeit ausgegeben würden, so könnten sie dies in Be-

zug auf (potenzielle) Klient*innen „mal ganz vergessen,diewerdennicht gelesen.

Die brauchtman jetzt auch nicht in einhundert Sprachen zu drucken, die werden

nicht gelesen, das ist unsere Erfahrung“ (K1, Z. 82–84). „Und wenn ich zu Hos-
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pizdiensten eingeladenwerde, die sich kultursensibel öffnenwollen, dann ist im-

mer die erste Idee, Flyer zu übersetzen in diversen Sprachen.Und ich sage immer

so: Sparen Sie sich das“ (M2, Z. 182–184). Sprache und Sprechen, so wird in den

Gesprächen deutlich, gehe weit über eine mechanische Informationsweitergabe

hinaus, sondern beinhalte vielmehr die Ebenen der Beziehung und des fraglosen

– transkulturellen – Verstehens.5

Transkulturelle Offenheit – eine Grundvoraussetzung für diversitätssensible

Hospizarbeit – fordert dazu auf, für alle potenziellen Klient*innen – und dazu

gehören eben auch diejenigen mit internationaler familiärer Biografie – die Zu-

gangsbarrieren abzubauen und ihnen die entsprechenden Angebote nahezubrin-

gen (vgl. Schade et al. 2019, S. 18). Diesen Schritt jedoch „machen die wenigsten,

weil das einfach Zeit kostet“ (M2,Z. 146).Dabei gehe es jenseits kulturalisierender

Zuschreibungen um „existenzielle Krisen. Es sind Fragestellungen, wo man sel-

ber zurückgeworfen wird. […] Und der Punkt ist eben: Wer steht mir in der Krise

bei?“ (M3, Z. 199–203) Von Bedeutung sei hier der Beziehungsaspekt: „Also, wie

weit gibt es Menschen,mit denen ich diese Krise überstehe?“ (M3, Z. 204–205) In

dieser SituationwürdenPersonen gebraucht,mit denen gesprochenwerden kön-

ne: „Dann sprechendie eher Leute an,denen sie vertrauen,die das nachvollziehen

können undman sucht sich Menschen aus“ (M3, Z. 216–218).

DieserAnsatzwird etwa inSchulungen fürEhrenamtliche inderHospizarbeit

aufgegriffen, wenn diese sich zunächst mit ihrer Motivation auseinandersetzen

und imAnschluss damit verbundeneThemenfelderwie Verständnisse vonKrank-

heit und Sterben, Bedeutung von Werten und Haltung, Zugänge zu Spiritualität

sowie Erfahrungen vonZugehörigkeit undHeimat subjektiv reflektieren unddie-

se über die Selbstreflexion besprechbar gemacht werden. DasWissen über Kultu-

ren und Religionen rücke dabei in den Hintergrund, denn: „eine Kenntnis über

Kulturen, Religionen kann man gar nicht vermitteln, so vielfältig wie die Gesell-

schaft heutzutage ist“ (M3, Z. 389–391). Es gehe um„Offenheit für die Schätze des

Herzens“ (M2, Z. 497–498), um die „zwischenmenschliche Begegnung“ und dar-

um, sich darauf einzulassen (M3, Z. 418). Eine Gesprächspartnerin konkretisiert:

„Ich kann ja nur jetzt erstmal für die türkische Kultur sprechen, und ich behaupte

einfachmal, dass ich eine gute Übersicht habe. Und dennoch werde ich jedesMal

überrascht, was für Kulturen ich in dieser türkischen Community begegne“ (M2,

Z. 480–483). Schlussendlich bedeutet dies für sie: „Es gibt keine Leitlinie für den

Umgang mit muslimischen Patienten. Jedes Mal muss man sich auf diese Situa-

tion einlassen können“ (M2, Z. 487–488; vgl. Banse/Jansky/Nauck 2020, S. 63).

5 Zum Einsatz von Sprach- und Kulturmittler*innen sowie Mitarbeiter*innen mit anderer Erst-

sprache als Deutsch in der Hospizarbeit und Palliativversorgung siehe Banse/Jansky/Nauck

(2020, S. 64).
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5 Fazit und Ausblick

Hospizarbeit ist darauf ausgerichtet, ihren Ansprüchen an Respekt und Wert-

schätzung, Ganzheitlichkeit und Selbstbestimmung gerecht zu werden, ebenso

wie die Soziale Arbeit darauf abzielt, ihremgesellschaftlichenAuftrag amLebens-

ende nachzukommen, bei demWürde,Achtung, Teilhabe und Selbstbestimmung

der Klient*innen und Gäste im Mittelpunkt stehen (vgl. Begemann/Fuchs 2020,

S. 197). Eine Berücksichtigung migrationsrelevanter Aspekte in der hospizlichen

Praxis stellt somit eine grundlegende Bedingung für eine qualifizierte und fun-

dierte Hospizarbeit dar. Dies betrifft jedoch explizit nicht nur Fragen der natio-

ethno-kulturellen Zugehörigkeit, sondern auch Erfahrungen von Diskriminie-

rung und Ausgrenzung und basiert auf einem offenen, nicht homogenisierenden

und nicht stereotypisierenden Verständnis von Kultur.WenngleichMigration als

biografisches Merkmal und als Strukturkategorie bedeutsam sein kann, besteht

zugleich die Gefahr, dass „Patientinnen, gerade wenn ihr Verhalten nicht den

normierten Erwartungen an eine Palliativpatientin entspricht, [schnell] durch

eine ,kulturelle‘ Brille betrachtet [werden]“ (Banse/Jansky/Nauck 2020, S. 63).

Dabei können, so Paal/Grünewald/Rizzi, Verständnisse von Kultur „bestenfalls

erste Hinweise darauf geben, welche Bedürfnisse ein Mensch im Angesicht von

Sterben und Tod haben könnte, aber niemals alleinige Richtlinie sein“ (Paal/

Grünewald/Rizzi 2019, S. 18). Jeder Mensch und jede Familie – mit oder oh-

ne Migrationshintergrund – habe eine ganz eigene Lebenswelt, welche es zu

erschließen gelte.

Im Sinne der Professionalität geht es dieser Argumentation folgend – nicht

nur aber auch–umeineÜberarbeitung bestehender Personalpraxis und etwa um

dieAufstockungdesStellenschlüssels,umderhohenZahlderAnfragennachkom-

men zu können, oder um die Anerkennung von Sprachmittlung und gleichzeiti-

ge Bereitstellung von hospiz- und palliativbezogenen Fachschulungen als Qua-

lifikation, die als Leistung etwa von Krankenkassen übernommen wird, wie von

den Gesprächspartnerinnen angeregt wird. Darüber hinaus sind Teamstruktu-

ren und Zugänge zu Leistungen hinsichtlich der Berücksichtigung gesellschaftli-

cherDiversität zu überprüfenundggf. anzupassen.SoomAmmann (2020,S. 258)

sieht gerade inUngenauigkeit, Situationsbezogenheit und Irritationen Potenzia-

le der Professionalisierung, denn die „wiederholte Praxis des Aushandelns von

Gemeinsamkeiten undUnterschieden führt […] offenbar dazu, dass dieMitarbei-

tenden sowie auchdieOrganisation alsGanzes diversitätsgeübter ist“ (ebd.).Hier

zeigt sich als zentrales Element diversitätssensitiver professioneller Haltung ei-

ne grundlegende und umfassende Perspektive derWertschätzung,Offenheit und

Respekt gegenüber allenMenschen. Eine solche diversitätssensible und transkul-

turell ausgerichteteHaltung und Praxis der Sozialen Arbeit arbeitet sich nicht am

,Wissen über die Anderen‘ ab, sondern versteht professionelle Hospizarbeit und
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Palliativversorgung inderMigrationsgesellschaft als kontinuierlichen (selbst-)re-

flexiven und (selbst-)kritischen Prozess.
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2. Arbeit und soziale Teilhabe



Letzte Chance Jobcenter: Einblicke in ein

unterschätztes Arbeitsfeld der Sozialen

Arbeit

Franziska Berger

1 Soziale Arbeit im Jobcenter

Durch die positive Entwicklung des Arbeitsmarktes hat sich die Beratungs- und

Vermittlungsarbeit in der Arbeitsverwaltung verändert. Während früher poten-

ziellen Bewerber*innenmehrere Stellenangebote ausgehändigt werden konnten,

ist dies heute nicht mehr ohne weiteres möglich. Besonders im SGB II, dem Be-

reich der Jobcenter, wird die Lücke zwischen den Anforderungen des jeweiligen

Stellenangebots und den Fertigkeiten und Fähigkeiten der Bewerber*innen grö-

ßer. Schließlich nehmen soziale und gesundheitliche Themen wie fehlende Kin-

derbetreuung, eine Schuldenproblematik, aber insbesondere auch psychischeEr-

krankungeneinenGroßteil desGesprächsinhalts ein (vgl.Stockinger/Zabel 2020,

S. 1; Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 2022, S. 5; Schu-

bert et al. 2013, S. 7, 35 ff.).Die individuelle Beratung im Jobcenterwird demzufol-

ge immer wichtiger für eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration, was auch der

Gesetzgeber mit der Einführung des Bürgergeldes gewürdigt hat (vgl. BT Druck-

sache 20/3873, S. 2).

Ungeachtet dessen ist Beratung schon immer ein wesentliches Fundament

der Sozialen Arbeit (vgl. Nestmann 2008, S. 7; Stimmer 2012, S. 126; Sickendiek/

Engel/Nestmann 2008, S. 13). In den klassischen Arbeitsfeldern der Sozialen Ar-

beit findet Beratung täglich beispielsweise in der Suchthilfe, in derWohnungslo-

senhilfe oder im Jugendamt auch mit Klient*innen des SGB II statt. Allein schon

diese Schnittmenge deutet darauf hin, dass auch die Beratung im Jobcenter einer

psychosozialen Beratung in der Sozialen Arbeit nahekommt. Dieser Behauptung

wird im Folgenden durch die Darstellung des Arbeitsfeldes Jobcenter nachgegan-

gen. Zu Beginnwird hierfür Beratung in Grundzügen als Kernkompetenz der So-

zialen Arbeit herausgearbeitet, sodass anschließend ein Vergleich zur Beratung

im Jobcenter gezogen werden kann. Denn, obwohl innerhalb der Sozialen Arbeit

kein Arbeitsfeld bekannt ist, welches sichmit einer größeren Vielfalt an prekären

Lebenslagen ihrer Klient*innen beschäftigt, ist die Beratung im Jobcenter häu-

fig Kritik und einer fehlenden Anerkennung als soziales Handlungsfeld ausge-

setzt (vgl.Rübner/Kreuder 2016,S. 87).HierfürwirddasArbeitsfeld Jobcenter aus

rechtlicher und gesellschaftlicher Perspektive sowiemit Blick auf ihrenMitarbei-

tenden und Leistungsbeziehenden dargestellt.
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2 Beratung in der Sozialen Arbeit und im Jobcenter

Die Beratung im Jobcenter hat ihre historischen Wurzeln in der sozialpädagogi-

schen Prägung der Armen- undArbeitslosenhilfe (vgl.Göckler 2016, S. 774).Dem-

entsprechend sindMenschen in Armut und Arbeitslosigkeit schon frühzeitig Kli-

ent*innen Sozialer Arbeit gewesen. Auch die Leistungsbeziehenden bewerten die

Beratung im Jobcenter positiv (vgl. Stockinger/Zabel 2020, S. 6 f.), Umso beacht-

licher ist es, dass dieser Beratungstätigkeit im institutionellen Kontext des Job-

centers häufig die Anerkennung als soziale Dienstleistung verwehrt bleibt. Statt-

dessen gehören Kritik und ein schlechtes Image in der (Fach-)öffentlichkeit zum

Arbeitsalltag der Beratungsfachkräfte (vgl. Schirmer 2024, S. 141 ff.).

Mit Blick auf professionelle, psychosoziale Beratungsdienstleistungen ist die

Verständigung auf eine einheitlicheDefinition sinnvoll. Schließlich kann eineBe-

ratung auch im alltäglichen Kontext unter Freunden, in einem Bekleidungsge-

schäft oder in einer Bank erfolgen (vgl. Stimmer 2012, S. 126). Beratung im Ver-

ständnis der Sozialen Arbeit ist eine auf Kommunikation basierende Interaktion

zwischenmindestens zwei Personen, wobei die Beratungsfachkraft, die beraten-

de Person, bei der Lösung von Schwierigkeiten oder bei der Beantwortung von

Fragen helfen möchte (vgl. Sickendiek/Engel/Nestmann 2008, S. 13). Beratung

ist dabei neben „der Begleitung und Unterstützung, der Betreuung, der Sozialen

Therapie undder ErziehungundBildung“ (Stimmer 2012,S. 126) schon immer ein

zentraler Teil der Sozialen Arbeit (vgl. Nestmann 2008, S. 5).

Eine professionelle, psychosoziale Beratung ist laut Nestmann durch die vier

„traditionellen Identitätspfeiler“ (Nestmann 2008, S. 7) der Informationsgabe,

Prävention, Krisenbewältigung und Förderung der persönlichen Weiterentwick-

lung geprägt (vgl. Nestmann 2008, S. 7). Übertragen auf das Arbeitsfeld des

Jobcenters kommen alle vier Identitätspfeiler zum Tragen. Schließlich bietet das

Jobcenter unter anderem vielfältige Informationen zu Sozialleistungen, der Ar-

beitsmarktsituation undWissen zur Inanspruchnahme (weiterer) sozialer Hilfen

an. Ebenfalls nimmt sie einen präventiven Charakter beispielsweise in der Bera-

tung von leistungsbeziehenden Schüler*innen wahr, die sich in der beruflichen

Orientierungsphase befinden.Darüber hinaus ist und bleibt das Jobcenter gerade

in Krisenphasen durchgehend für das Gegenüber ansprechbar und fungiert als

erste Anlaufstelle, umweitere Hilfen zu initiieren, sodass es auch die persönliche

Weiterentwicklung der jeweiligen Person fördert.

In den Beratungen der Sozialen Arbeit können verschiedene Themen bear-

beitet werden (vgl. Stimmer 2012, S. 131 f.). Hierfür benötigen die Fachkräfte in

jedem Fall eine entsprechende Vorbildung, welche idealerweise im Studium der

Sozialen Arbeit, der (Sozial-)Pädagogik oder mindestens in einer Berater*in-

nenqualifizierung erlernt wurde (vgl. Stimmer 2012, S. 131 f.). Denn für eine

professionelle Beratung ist eine ausgeprägte Beratungskompetenz elementar.

Diese besteht aus einer positiven Beratungshaltung, spezifischem Fachwissen
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für das Arbeitsfeld und einem Repertoire an beraterischen Methoden. Die Hal-

tung wird dabei vom Menschenbild und den Einstellungen und Werten der

Beratungsfachkraft geleitet. (vgl. Albrecht 2017, S. 47 f.) Die durch die Interaktion

entstehende Arbeitsbeziehung und dahinterliegende Beratungshaltung sind

hierbei wichtiger als die verwendeten Methoden und Techniken durch die Fach-

kraft (vgl. Albrecht 2017, S. 47 f.; Sickendiek/Engel/Nestmann 2008, S. 129). Auch

die bekannten Beratungsstile wie die klientenzentrierte Gesprächsführung nach

Rogers, die lösungsorientierte Beratung nach Bamberger und die systemischen

Beratungsansätze rücken in der Praxis als theoretisches Ideal in denHintergrund

(vgl. Schiersmann/Thiel 2009, S. 75 f.). Vielmehr ist das Vorgehen in der Beratung

von der beruflichen Sozialisation der Fachkraft und dem jeweiligen Arbeitsfeld

(vgl. Abplanalp et al. 2020, S. 39) abhängig. Ebenso ist eine Verbindung der ver-

schiedenen Beratungsschulen zu einem individuellen, „integrativen“ (Abplanalp

et al. 2020 S. 39) bemerkbar (vgl. Schiersmann/Thiel 2009, S. 76). Dabei haben

sich beispielsweise die drei Basisstrategien (Wertschätzung, Empathie und Kon-

gruenz) der klientenzentrierten Gesprächsführung als Standardrepertoire einer

professionellen Beratung in der Sozialen Arbeit etabliert (vgl. Galuske 2010,

S. 180; Stimmer 2012, S. 229; Schiersmann/Thiel 2009, S. 76).

Für die Beratungsarbeit im Jobcenter wurde seitens der Bundesagentur für

Arbeit die Integrationsbegleitende Beratung SGB II entwickelt, welche die klien-

tenzentrierte Beratung und die lösungsorientierte Beratungmit demProzess des

Problemlösensmiteinander verbindet (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2014, S. 73).

Aufgrund der komplexer werdenden Situationen im SGB II findet derzeit durch

dieHochschule der Bundesagentur für Arbeit eineÜberarbeitung des Beratungs-

ansatzes hin zu einer ganzheitlichen, beschäftigungsorientierten Beratung statt,

die insbesondere auch das Ziel der Verbesserung sozialer Teilhabe im Blick hat

(vgl. Rübner/Weber 2021, S. 21).

Im direkten Vergleich zur psychosozialen Beratung ist das Beratungshandeln

im Jobcenter formalisierter und stärker in einem institutionellen Rahmen einge-

bettet. Das mittel- und langfristige Ziel der Beratung ist dabei durch die Defi-

nition des Jobcenters als solches auf eine Beschäftigungsaufnahme ausgerichtet.

Dennoch können laut einer vergleichenden Studie der Hochschule der Bundes-

agentur für Arbeit die Leistungsberechtigten alle Anliegen, die sie belasten, an-

sprechen.Hilfreich für eine andie Lebenswirklichkeit der Beratenden angepasste

und individuellere Beratung erscheinen demnach die Eröffnung vonHandlungs-

spielräumen für die Fachkräfte durch die Jobcenter sowie das klare Bekenntnis zu

und die Nutzung von spezialisierten Hilfsangeboten als sozialintegrative Anteile

der Beratung. (vgl. Rübner/Kreuder, 2016 S. 94)
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3 Beratungshandeln im Jobcenter

In der Beratung begegnen sich zwei Menschen mit ihren individuellen Lebens-

läufen, sodass nun ein genauerer Blick sowohl auf die Beratungsfachkraft als

auch auf die leistungsbeziehende Person gelegt wird. Diese Personen wiederum

agieren im System des SGB II, das nach dem systemischen Kontextmodell (vgl.

Schiersmann 2013, S. 30) einen wesentlichen Einfluss auf die Beratung hat.

3.1 Rechtlicher und gesellschaftlicher Rahmen für die Beratung im SGB II

Mit Inkrafttreten des Zweiten Sozialgesetzbuches (SGB II) zum 01.01.2005 wur-

de die Arbeitslosenhilfe mit der Sozialhilfe zusammengelegt. Seither nimmt das

Jobcenter als letztes Sicherungsnetz des deutschen Sozialstaates eine wesentli-

che Aufgabe in doppelter Hinsicht wahr: Es ist gemäß §1 SGB II sowohl für die

Sicherung des sozialen Friedens und der Menschenwürde in Deutschland durch

Gewährung von finanziellen Leistungen als auch für die Versorgung durch per-

sönlicheHilfestellung inFormvonBeratungzuständig.DerBeratungsauftragder

Jobcenter ist dabei in § 14 SGB II (Grundsatz des Förderns) gesetzlich definiert.

Dennoch existieren in der Praxis große Unterschiede hinsichtlich der tatsächli-

chen Ausgestaltung und Gesprächsführung.

Als Ziele derBeratungwurdendabei die Integration inErwerbsarbeit, dieVer-

besserung der Erwerbsfähigkeit und die Verringerung der Hilfebedürftigkeit in

§ 1 SGB II aufgenommen.Auchdie Förderungder sozialen Teilhabe aus §48b SGB

II spielt in der Beratung eine Rolle, welche durch die Einführung des Bürgergel-

des explizit gestärkt wurde. Schließlich hat sich die Bundesregierung für mehr

Chancengleichheit und Teilhabe für die Menschen im SGB II Leistungsbezug so-

wie eine bürgernahe und individuelle Beratung ausgesprochen (vgl. BT Drucksa-

che 20/3873, S. 2).Die Beratungsarbeit im Jobcenter kann demzufolgewomöglich

als Scharnier zwischen sozialer TeilhabeundArbeitsmarktintegration verstanden

werden. Folgerichtig ist es also auch gesetzliche Aufgabe der Jobcentermitarbei-

ter*innen, einen ganzheitlichen Blick auf die Menschen zu legen und beispiels-

weise die Gesundheitsfürsorge der Bürger*innen zu fördern.

Auch die gesetzlich vorgegebene, „sozialintegrative“ (Göckler/Rübner 2014,

S. 274; Göckler 2016, S. 776) Ausrichtung der Beratung, die kommunalen Ein-

gliederungsleistungen nach §16a SGB III und Bildungs- und Teilhabeleistungen

aus §§28,29 SGB II miteinschließt, weist darauf hin. Jüngst wurden darüber

hinaus aufsuchende und sozialraumorientierte Formate in §14 Abs. 3 SGB II

aufgenommen. Gleichwohl sind die Bürger*innen zur Mitarbeit gemäß §2 SGB

II (Grundsatz des Forderns) verpflichtet, welche bei Verstoß nach §31 ff. SGB II

finanzielle Einbußen zur Folge haben können.
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Die Beratung im Jobcenter findet also in einem Pflichtkontext zwischen För-

dernundFordern, zwischenHilfe undKontrolle imSinnedes aus der SozialenAr-

beit bekannten Doppelten Mandates statt. Das doppelte Mandat ist in der Sozia-

len Arbeit stets im Kontext des Sozialstaates üblich, der zugleich Hauptauftrag-

geber der SozialenArbeit ist.Die Fachkräfte stehen somit inmitten einesBalance-

aktes zwischen der individuellen Hilfe für den Betroffenen und der Kontrolle im

Hinblick auf den staatlichen Auftrag.Dabei eignen sie sich unterschiedliche Gra-

de von Ermessen und dem Ausloten gegebenen Entscheidungsspielräumen an.

(vgl. Bähr 2023, S. 175).

Auch sind bei der Leistungserbringung für die Leistungsbeziehenden die

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit aus §3 Abs. 3 SGB II zu

beachten, welche neben der aus den §§48, 48a und 48b SGB II entstandenen

Notwendigkeit für Zielvereinbarungen und Kennzahlenvergleiche ein weiteres

Ausbalancieren für die Beratungsfachkräfte in ihrer beruflichen Rolle bedeuten.

Aus rechtlicher Perspektive scheint sich die beraterische Tätigkeit vor Ort in den

Jobcentern zwischen effizienter Verwaltungslogik und dem Charakter Sozialer

Arbeit abzuspielen.

3.2 Die Beratungsfachkraft und die Institution Jobcenter

Entsprechend der strukturellen Vorgaben im SGB II finden sich vor allem Fach-

kräfte aus der Sozialen Arbeit und der Verwaltung (vgl.Wehrle/Brungs 2014, S. 9)

als Beratungsfachkräfte wieder. Zumeist sind die Jobcenter in die beiden Arbeits-

bereiche der Leistungssachbearbeitung und Markt und Integration unterteilt,

wobei die Beratungsfachkräfte für gewöhnlich ihren Ansatz im Bereich Markt

und Integration finden. Auch gibt es in Deutschland einen großen organisatori-

schen Unterschied zwischen den gemeinsamen Einrichtungen aus kommunalen

Trägern und der Bundesagentur für Arbeit sowie denOptionskommunen,welche

unabhängig von der Bundesagentur für Arbeit arbeiten. Dies hat zur Folge, dass

in der Praxis verschiedene Berufsbezeichnungen für die Beratungsfachkräfte

vorherrschen, die zum Teil unterschiedliche Schwerpunkte setzen: Während

in den Optionskommunen die Fachkräfte größtenteils als Fallmanager*innen

benannt werden, sind in den gemeinsamen Einrichtungen damit besonders auf

komplexe Ausgangslagen des Kunden spezialisierte Fachkräfte mit einer ent-

sprechenden Qualifizierung nach den Standards der Deutschen Gesellschaft für

Care und Case Management gemeint. Für die allgemeine Vermittlungsfachkraft

werden in den gemeinsamen Einrichtungen dagegen die Begriffe der persön-

lichen Ansprechpartner*in, Arbeitsvermittler*in oder Integrationsfachkraft

synonym genutzt. Zum Teil haben manche Personen die Rolle eines Coaches

nach §16e, i (Betreuung von Beschäftigten im Rahmen des Teilhabechancenge-

setz) oder nach §16k (ganzheitliche Betreuung) inne. Eine Identitätsabgrenzung
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zwischen den verschiedenen Berufsrollen ist in der Praxis der Jobcenter kaum

möglich. Vielmehr bieten die im Gesetz definierten unterschiedlichen Grade

an Arbeitsmarktorientierung und sozialer Teilhabe einen Orientierungspunkt.

Während die ganzheitliche Betreuung die Wichtigkeit sozialer Herausforde-

rungen der Leistungsbeziehenden in den Vordergrund rückt, ist dies bei den

anderen beruflichen Identitäten weniger deutlich geschärft. Hier haben die

Arbeitsmarktintegration beziehungsweise die Stabilisierung der geförderten

Beschäftigung zur sozialen Teilhabe beim Coaching nach §16e, i einen höheren

Stellenwert. Das beschäftigungsorientierte Fallmanagement könnte in ihrer

vorgegebenen Definition und im Verständnis gemeinsamer Einrichtungen im

Mittelfeld eingestuft werden. Die Anforderungen an die professionelle Fallarbeit

setzen sich dabei zusammen aus:

• „(1) Kompetenzen in der psychosozialenBeratung, auch von spezifischenZiel-

gruppen,

• (2) die Fähigkeit der Gesprächsführung und die Kenntnis entsprechender

Techniken,

• (3) die Fähigkeit undBereitschaft, sich in die komplexenLebenslagenderKun-

den einzufühlen,

• (4) die fundierte Kenntnis des Sozialgesetzbuches, insbesondere SGB II und

III,

• (5)Menschenkenntnis, also die Fähigkeit das Verhalten und die Persönlichkeit

der Kunden aufgrund eines ersten Eindrucks richtig zu deuten, ohne dabei in

ein Schubladendenken zu verfallen.“ (Wehrle/Brungs 2014, S. 80)

Daneben sehen sich die Fachkräfte stets einem gewissen Druck ausgesetzt, der

seinen Ursprung in der „Kombination aus starker Formalisierung […], hohen

Fallzahlen und dem begrenzten Wirksamkeitserleben bei gleichzeitig von oben

vorgegebenen Zielen“ (Heidig et al. 2015, S. 51) in Form ökonomisch ausge-

richteter Kennziffern hat. Die Beratungsfachkräfte stehen somit zwischen der

individuellen, personenbezogenen Hilfe für die Klient*innen und den rechtli-

chen und internen Vorgaben des Jobcenters,welche teils als einschränkend erlebt

werden können. Auch zeichnen sich in der Anschlussfähigkeit der Menschen

an den derzeit soliden Arbeitsmarkt die „ungelösten sozialen Konflikte dieser

Gesellschaft“ ab (Göckler 2015, S. 38). Aus Sicht der leistungsbeziehenden Person

kann die Beratungsfachkraft somit zugleich „teacher, preacher, cop & friend“

(Nixdorf 2017, S. 5) sein.

3.3 Die Leistungsbeziehenden und ihre prekären Lebenssituationen

Genauso vielfältig wie die Mitarbeiter*innen der Jobcenter selbst sind auch

die Bürger*innen mit ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen und Ressourcen

185



ausgestattet. Gemeinsam ist den Leistungsbeziehenden, dass sie zeitgleich das

Schicksal der Arbeitslosigkeit erleben. Aber auch das ist nicht richtig. Denn vom

Jobcenter werden auch Menschen in Arbeit, Menschen in Elternzeit oder Pflege

und Menschen mit lang andauernden Krankschreibungen betreut, sofern sie

ihren Lebensunterhalt nicht durch eigeneMittel bestreiten können. Auchwerden

Schüler*innen ab der Vollendung des 15. Lebensjahres vom Jobcenter kontaktiert,

wenn sie im Rahmen einer sogenannten „Bedarfsgemeinschaft“ Leistungen nach

dem SGB II erhalten. Dagegen kann als gemeinsame Schnittmenge der Leis-

tungsbeziehenden der Mangel an finanziellen Ressourcen ausgemacht werden,

welcher in der heutigen Gesellschaft als Hauptursache für ein Leben im Prekariat

ausgemacht wird (vgl. Middendorf 2024a, S. 37).

Mit Blick auf die arbeitslosen Leistungsbeziehenden können arbeitsmarkt-

nahe Personen von nicht arbeitsmarktnahen Personen unterschieden werden.

Während bei der ersten Zielgruppe eine vermittlungsorientierte Beratung sinn-

voll und eine Arbeitsmarktintegration zeitnah realistisch ist, erscheint für die

zweite und weitaus größere Zielgruppe eine sozialere Ausrichtung der Beratung

erforderlich. Schließlich befinden sich unter ihnen Menschen in herausfor-

dernden Lebensverhältnissen, die es aus den unterschiedlichsten Gründen

(noch) nicht schaffen, sich auf dem Arbeitsmarkt als Arbeitskraft zu behaupten.

Darunter fallen beispielsweise Menschen mit psychischen und/oder körperli-

chen Erkrankungen, Menschen mit Suchterkrankungen, Menschen ohne festen

Wohnsitz, Menschen mit Brüchen in der Erwerbsbiografie, langzeitarbeitslose

Menschen oder Menschen mit Fluchthintergrund. Diese Menschen sehen sich

alltäglich mit Unsicherheiten und Begrenzungserfahrungen, beispielsweise in

ihrer sozialen Teilhabe (nach außen) oder in Form fehlender Selbstwirksamkeits-

erwartung (nach innen) auseinandergesetzt, was die prekäre Lebenswelt schärft

(vgl.Middendorf 2024a, S. 35). Auch die Beratung im Jobcenter selbst kann durch

die Machtasymmetrie zwischen Beratungsfachkraft und Leistungsbeziehenden

prekäre Anteile besitzen. Daher ist es besonders wichtig, diesen Menschen mit

einer individuellen Sozialberatung gerecht zu werden und sie somit bei der Sta-

bilisierung ihrer prekären Lebenssituation zu unterstützen, sodass langfristig

eine Arbeitsaufnahmemöglich wird.

4 Beratung im Jobcenter: Soziale Arbeit mit Arbeitsverwaltung

Die Mitarbeiter*innen des Jobcenters arbeiten mit einer besonders (armuts-)ge-

fährdetenGruppe der Gesamtgesellschaft zusammen, deren Problemlagen in der

Vergangenheit an Komplexität zugenommen haben (vgl. zum Beispiel Stockin-

ger/Zabel 2020, S. 1). Dies deckt sich mit den sozialpädagogischen Ursprüngen

in der Armen- und Arbeitslosenhilfe (vgl. Göckler 2016, S. 774), sodass das Miter-

leben von prekären Lebensumständen zumBerufsalltag gehört. Charakteristisch
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ist der Beratung im Jobcenter dabei die starke Verbindung zwischen Verwaltung

und Sozialer Arbeit (vgl. Müller 2016, S. 170): Die Fachkräfte verfügen über Fach-

wissen zum Arbeitsmarkt und zur Rechtsanwendung des SGB II und sind sich

gleichzeitigderVielseitigkeitundemotionalenBeanspruchung ihrerTätigkeit be-

wusst (vgl.Göckler/Rübner 2014,S. 283).Denn„ein angstfreies ZugehenundEin-

fühlen auf/in menschliche Lebenssituationen, die als belastend, behindernd und

ausgrenzend erlebt werden, egal wie weit weg von bürgerlichen „Normalvorstel-

lungen“ diese Lebensumstände auch sind“ (Göckler/Rübner 2014, S. 283) gehört

zum täglichenTun.Zudem liegt es an der Beratungsfachkraft, abhängig vomEin-

zelfall, zu entscheidenwannVermittlungsarbeit undwann sozialeHilfe vorrangig

sind (vgl. Göckler/Rübner 2014, S. 283 f.), was ein personenzentriertes Vorgehen

erfordert (vgl. Müller 2016, S. 171).

Diese Doppelfunktion spiegelt sich auch im bereits erwähnten Dilemma

zwischen Hilfe und Kontrolle im Sinne eines Doppelten Mandates in besonderer

Weisewider.Handlungsfeldspezifisch treffenhier nämlich vergleichsweise harte,

quantitative Kennzahlen aus der Verwaltung und eine qualitativ anspruchsvolle

Beratungsdienstleistung der Sozialen Arbeit aufeinander (vgl. Heidig et al. 2015,

S. 10), die in einem Spannungsfeld zueinanderstehen (zum Beispiel vgl. Ben-

der/Brandl, 2017 S. 77; vgl. Jaehrling/Weinbach 2015, S. 1 f.). In Abgrenzung zur

Sozialen Arbeit gibt es keine Möglichkeit, sich als Klient*in die Beratungsfach-

kraft auszusuchen, die Dauer der Beratung zu begrenzen oder eine aufsuchende

Arbeit zu fordern (vgl. Göckler 2016, S. 788). Auch sind die meisten Fachkräfte im

Jobcenter keine ausgebildeten Sozialarbeiter*innen.

Vielmehr kommt ein Machtgefälle zwischen der Beratungsperson und der

leistungsbeziehenden Person durch den Zwangskontext der gesetzlichen Mög-

lichkeit, Leistungsminderungen auszusprechen und der Pflicht zur Inanspruch-

nahme der Beratung zustande. Es handelt sich daher nicht um zwei Menschen

auf Augenhöhe,wie es imBürgergeld und in der Sozialen Arbeit häufig behauptet

wird. Doch selbst in der Sozialen Arbeit ist immer eine gewisse Hierarchie vor-

handen,wenn es sich um eine Beziehung zwischen hilfesuchender und helfender

Person handelt (vgl. Heidig et al. 2015, S. 87). Denn eine Beratung an sich ist

immer mit (Macht-)Asymmetrien zwischen den beteiligten Personen verbunden

(vgl. Middendorf 2024b, S. 228) Ebenfalls sind in der Sozialen Arbeit andere

Dimensionen von Zwangskontexten, zum Beispiel in der Bewährungshilfe oder

in der Jugendhilfe, bekannt. Die beschäftigungsorientierte Konzentration der

Beratung im Jobcenter dagegen kann einschränkend als fehlende Unabhängig-

keit im Vergleich zu anderen Feldern der Sozialen Arbeit gesehen werden (vgl.

Nixdorf 2019, S. 10), wobei inzwischen auch die soziale Teilhabe im Bürgergeld

gefördert wird.

187



5 Fazit und Diskussion

Wie gezeigtwurde, stellt die Beratung im Jobcenter allein schondurch die hetero-

genen Problemlagen der Leistungsbeziehenden ein gesellschaftlich unterschätz-

tes Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit dar. Als besonders herausfordernd für jene So-

ziale Arbeit sinddabei dieGegebenheitenderArbeitsverwaltung.Diese aber nicht

zu leugnen, sondern sich durch Transparenz als Ressource anzueignen (vgl. Hei-

dig et al. 2015, S. 92) kann womöglich die Beratungsaufgabe im SGB II zukünftig

stärken. Letztlich obliegt es den beiden beteiligten Personen in der Beratung, die

Entscheidungdarüber,wieundworübergesprochenwird.Dabei variierendieGe-

sprächsthemenzwischenArbeitsplatzsuche, (psychischen)Krankheiten,Wohnsi-

tuation und Schuldenthematiken (vgl. Rübner/Kreuder 2016, S. 92). Wie viel die

jeweilige Person von sich selbst preisgibt, ist von verschiedenen Faktoren abhän-

gig: So bedingt die asymmetrische Gesprächssituation meist Ängste und Unsi-

cherheiten auf der Seite der Leistungsbeziehenden, was zugleich die prekäre Le-

benssituation der Menschen kennzeichnet. Auch können Dritte die Beratungssi-

tuation, zumBeispielwennÜbersetzungen in eine andere Sprachenötig sind,be-

einflussen unddasGesprächüber sensible Problemlagenhemmen. (vgl.Hartosch

et al. 2024, o. S.)

Hierbei ist offensichtlich, dass nicht jede Person im SGB II einer Sozialbera-

tung bedarf, sodass zur Bezeichnung des Arbeitsfeldes bislang der Begriff „so-

zialintegrativ“ (Göckler/Rübner 2014, S. 274) in der Literatur Eingang gefunden

hat. Dennoch scheint eine Stärkung der professionellen Beratung im Jobcenter

hin zur psychosozialen Beratung für die sozial Schwächsten der Gesellschaft ele-

mentar. Denn durch die prekären Lebenslagen der SGB II Leistungsbeziehenden

arbeiten die Beratungsfachkräfte im Jobcenter an der Lösung sozialer Probleme,

was als Kernaufgabe der Sozialen Arbeit angesehen wird (vgl. Middendorf 2023,

S. 39). Entsprechend zeigt sich bislang dieses soziale Arbeitsfeld (größtenteils) als

Soziale Arbeit ohne Sozialarbeiter*innen (vgl. Bauer/Fuchs/Jung 2015, S. 282).
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Wenn es für die Werkstatt nicht reicht – Die

prekäre Situation erwachsener Menschen

mit komplexer Behinderung in

Tagesförderstätten

Lars Weiser

1 Einleitung

Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) stellt in der Bundesre-

publik Deutschland ein fest verankertes Beschäftigungsmodell für erwachsene

Menschen mit Behinderung dar. Aus einer sozial-historischen Perspektive lässt

sie sich als eine beachtenswerte Errungenschaft des Sozialstaates im Kontext der

beruflichen Teilhabe bezeichnen. Durch ihre Einrichtung wurde für Menschen

mit Behinderung, welche keinen Platz auf dem Arbeitsmarkt finden konnten,

so die Möglichkeit geschaffen, einer Beschäftigung nachzugehen (vgl. Schreiner

2017, S. 164). Den über die Jahre etablierten Status des Modells WfbM bestä-

tigt ein Blick auf die aktuelle Beschäftigungsstatistik. So sind heutzutage in

den Mitgliedswerkstätten der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für be-

hinderte Menschen (BAG WfbM), welche als gemeinnütziger Verein 93% aller

Werkstätten repräsentiert, 260.000 erwachsene Menschen mit Behinderung

in ihren Arbeitsbereichen angestellt (vgl. BAG WfbM 2022, S. 37). Allerdings

findet seit vielen Jahren ein zunehmend kritischer Diskurs rund um die WfbM

statt. Im Mittelpunkt dieser Diskussion steht, dass die von Fachpersonen als

„Sonderwelt“ bezeichnete WfbM der inklusiven Teilhabe am Arbeitsleben – also

der gemeinsamen Beschäftigung von Menschen mit und ohne Behinderung

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt – entgegensteht (vgl. Sackarendt/Scheibner

2021, S. 132 f.; Windisch 2023, S. 39). Einen Diskussionsaspekt, welcher diese

Bezeichnung stützt, bildet unter anderem dasWerkstattentgelt, welches 2021 bei

durchschnittlich lediglich 226 Euro pro Monat lag (vgl. Engels et al. 2023, S. 54).

Aber auch der sogenannte „arbeitnehmer*innenähnliche Rechtsstatus“, welchen

Menschen mit Behinderung, die in einer WfbM tätig sind, innehaben, sorgt für

Beanstandungen. Da durch ihn zentrale arbeitsrechtliche Ansprüche, wie das

Recht auf denMindestlohn, nicht gegeben sind (vgl. Karim 2021, S. 34).

Dass dieser kritischeDiskurs geführt wird, ist wichtig, da auch dieWfbMden

gesellschaftlichen Bestrebungen nach mehr gleichberechtigter Teilhabe, wie sie

in Artikel 27 (Arbeit und Beschäftigung) der UN-Behindertenrechtskonvention

(UN-BRK) gefordert wird, nachkommen muss. Allerdings liegt der Fokus im
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kritischenDiskursmeist auf den Rechten jenerMenschenmit Behinderung,wel-

che bereits in einer WfbM arbeiten. Viele übersehen hierbei den Personenkreis

der Menschen mit Behinderung, welchem dieser Zugang verwehrt bleibt. Denn

nicht jeder Mensch mit Behinderung hat einen obligatorischen Anspruch auf die

Beschäftigung in einer WfbM. So ist es den meisten Menschen mit komplexer

Behinderung1 nicht möglich, an beruflicher Teilhabe im Kontext der WfbM teil-

zunehmen (vgl. Keeley 2023, S. 248). Als alternatives Angebot bleibt ihnen in den

meisten Fällen ausschließlich die sogenannte „Tagesförderstätte“2. Diese ist aus

organisatorischer Sicht oft an die WfbM angegliedert, verfolgt allerdings nicht

dieselben Aufgaben und fördert jene Menschen, welche die Ansprüche an eine

WfbM-Beschäftigung nicht erfüllen. Aufgrund diverser, im folgenden Beitrag

ausführlich behandelter Aspekte sind die dortigen Teilhabechancen allerdings

als prekär zu bezeichnen.

Das nächste Kapitel liefert daher zunächst einen grundlegenden Blick auf die

Barrieren, welche den Zugang zur WfbM für Menschen mit komplexer Behinde-

rung verhindern und derenWeg in die Tagesförderstätte bedingen.Anschließend

wird ein neutraler Blick auf die organisatorischen Grundlagen der Tagesförder-

stätten geworfen. Nach dieser Erläuterung, wird die Prekarität dieses Leistungs-

angebots in den Mittelpunkt gestellt. Hierbei erfolgt die Darstellung verschiede-

ner prekärer Aspekte sowie die Vorstellung möglicher Handlungsvorschläge zur

Verbesserung der Situation.Der Beitrag schließtmit einem Fazit und einem (kri-

tischen) Ausblick ab.

2 Barrieren beim WfbM-Zugang

Betrachtet man das Geschehen in der Praxis, lässt sich eine besonders starke Se-

gregation zwischen WfbM und der Tagesförderstätte erkennen (vgl. Bernasconi

2023, S. 221). Die Gründe hierfür liegen vor allem in den Zugangsregularien der

WfbM, welche der §219 Abs. 2 SGB IX regelt. Hier finden sich insbesondere drei

1 Der Begriff „komplexe Behinderung“ beschreibt individuelle und vielseitigste Beeinträchti-

gungsaspekte, die sich gegenseitig beeinflussen und verstärken, sodass ihre Auswirkungen zu-

sammen größer sind als die einzelnen Beeinträchtigungen. Diese Art von Behinderung führt

oft zu erheblichen Teilhabeeinschränkungen in den Bereichen Emotion,Kognition, Körper, So-

ziales und Kommunikation (vgl. Willeke 2022, S. 585 f.). Neben der Bezeichnung der komple-

xen Behinderung werden unter anderem folgende Ausdrücke genutzt: Menschen mit hohem

Unterstützungsbedarf, Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung oder schwerst-

mehrfachbehinderte Menschen.
2 Alternative Bezeichnungen sind Förderbereich, Förder- und Betreuungsbereich, Förderstätte,

Tagesstätte oder auchnur Tagesstruktur.All dieseBegriffewerden imBeitragunter demBegriff

„Tagesförderstätte“ subsumiert.
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Szenarien, welche gegen die Aufnahme einesMenschenmit Behinderung in eine

WfbM sprechen (vgl. Schreiner 2017, S. 53):

• Wenn zu erwarten ist, dass im Arbeitsbereich nicht dauerhaft wenigstens ein

Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeit erbracht werden kann.

• Wenn eine erhebliche Fremd- und/oder Selbstgefährdung zu erwarten ist.

• Wenn das Ausmaß der erforderlichen Betreuung und Pflege die Teilnahme an

Maßnahmen nicht zulassen.

Alle drei Aspekte stellen für Menschen mit komplexer Behinderung schwerwie-

gende Zugangsbarrieren zur WfbM dar und werden im Folgenden näher ausge-

führt3.

Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeit

Ob eine Person in der Lage ist, ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer

Arbeit zu erbringen, wird in der Regel durch Mitarbeitende der Eingliederungs-

hilfe in sogenannten „Berufsbildungsbereichen“ eingeschätzt und anschließend

in einem Fachausschuss gemeinsam mit dem Rehabilitationsträger und Mitar-

beitenden der WfbM entschieden. Fällt das Ergebnis der Einschätzung positiv

aus, öffnet es der Person den Zugang zu den Leistungen einer WfbM und sichert

ihr somit in gewisser Weise die Teilhabe am Arbeitsleben, wenn auch nicht auf

demerstenArbeitsmarkt.Allerdings lässt sich sagen,dassMenschenmit komple-

xer Behinderung häufig keinen Zugang zu dieser Art Leistung erhalten (vgl.Wal-

ter/Kaufmann 2019, S. 105).Dies verdeutlicht auch das Forschungsprojekt ,Sinn-

volle produktive Tätigkeit für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinde-

rung zur Partizipation am sozialen und kulturellen Leben‘ (SITAS) welches be-

legt, dass Menschen mit komplexer Behinderung oft bereits innerhalb der Ein-

richtungen der Eingliederungshilfe keine beruflich bildenden Angebote erhalten

(vgl. Lamers/Terfloth 2011, S. 72).

„Lediglich in 18,3% der teilnehmendenEinrichtungen erhalten,wie es derGe-

setzgeber fordert, auchMenschenmit schwerer undmehrfacherBehinderung […]

beruflich bildende Angebote, in denen sie ihre Leistungsfähigkeit im Sinne des

Gesetzes nachweisen können, bevor über ihren weiteren Lebensweg entschieden

wird.“ (Lamers/Terfloth 2011, S. 72)

Ohne den Zugang zu diesen Angeboten haben Menschen mit komplexer Be-

hinderung allerdings kaum Chancen, ihre beruflichen Fähigkeiten zu entwickeln

oder zu demonstrieren, wodurch ihre Chancen auf Teilhabe am Arbeitsleben in

3 Eine Ausnahme stellt hierbei das Bundesland Nordrhein-Westfalen dar. Dort findet sich kei-

ne formale Unterscheidung zwischen Tagesförderstätte undWfbM (Siehe hierzu: Becker 2023,

S. 227).
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einer WfbM deutlich sinken. Diese systematische Ausgrenzung innerhalb der

Einrichtungen der Eingliederungshilfe behindert somit nicht nur die persönliche

Entwicklung, sondern verstärkt auch Vorurteile und Stigmatisierung. Insgesamt

zeigt sich, dass die strukturellen Rahmenbedingungen der Eingliederungshilfe

einer inklusiven beruflichen Teilhabe entgegenstehen und einDiskurs über deren

Sinnhaftigkeit notwendig ist, um Menschen mit komplexer Behinderung echte

Chancen auf wirtschaftlich verwertbare Arbeit zu ermöglichen (vgl. Lamers/

Terfloth 2011, S. 72).

Selbst- oder Fremdgefährdung

Auch in Bezug auf das Ausschlusskriterium der Selbst- oder Fremdgefährdung

zeigt sich, dass dieses besonders Menschen mit komplexer Behinderung ex-

kludiert. Da Verhaltensstörungen und herausforderndes Verhalten innerhalb

dieses Personenkreises häufiger auftreten (vgl. Wehmeyer/Hermann/Sappok

2023, S. 279). Zudem ist die Bewertung darüber, ob ein Mensch selbst- oder

fremdgefährdend ist, nicht trägerübergreifend und einheitlich geregelt und

wird innerhalb der Einrichtung mitunter willkürlich durch die Einschätzung

des eigenen Personals getroffen. Daher ist es für die WfbM oder vorgeschaltete

Leistungsangebote wie den Berufsbildungsbereich einfach, aufgrund dieser

Verhaltensaspekte eine Aufnahme auszuschließen. Diese Praxis führt dazu, dass

Menschen mit komplexer Behinderung systematisch ausgegrenzt werden, was

ihre Chancen auf Teilhabe am Arbeitsleben erheblich mindert. Die Ausgrenzung

aufgrund von Verhaltensaspekten zeigt die Notwendigkeit für differenziertere

Bewertungs- und Integrationsstrategien, um eine inklusive berufliche Teilhabe

zu ermöglichen (vgl.Wehmeyer/Hermann/Sappok 2023, S. 279).

Erhöhter Pflegeaufwand

Abschließend ist der exkludierende Aspekt des erhöhten Pflegeaufwands zu be-

trachten.DieWfbM ist hierfür strukturell nicht ausgerichtet, da ihr Fokus auf der

Arbeitsintegration liegt. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass in diesen Ein-

richtungen kaum Pflegefachkräfte beschäftigt werden, was aber auch der Werk-

stättenverordnung (WVO) geschuldet ist, welche die Personalanforderungen der

WfbMwie folgt formuliert:

„Die Fachkräfte sollen inderRegel Facharbeiter,GesellenoderMeistermit einermin-

destens zweijährigen Berufserfahrung in Industrie oder Handwerk sein; sie müssen

pädagogisch geeignet sein und über eine sonderpädagogische Zusatzqualifikation

verfügen.“ (§9 Abs.3WVO)
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Dadiese sonderpädagogischeZusatzausbildung keine Pflegeausbildung ersetzen

kann, führt dieses Strukturmerkmal dazu, dass Menschenmit komplexer Behin-

derung, die einen Pflegebedarf haben, häufig von der Beschäftigung in WfbM

ausgeschlossen werden. Dies liegt schlichtweg daran, dass ihren Pflegebedarfen

durch das Personal der WfbM oft nicht adäquat begegnet werden kann. Ein

konkretes Beispiel hierfür ist Harninkontinenz, die bei dieser Personengruppe

häufiger vorkommt (vgl. Bredel-Geißler 2023, S. 132). Laut Bredel-Geißler (2023,

S. 132) kann bereits dieser Pflegeaspekt den Ausschluss von der Beschäftigung in

einer WfbM bedeuten. Die unzureichende Ausrichtung auf das Thema Pflege in

denWfbM trägt somit zur weiteren Benachteiligung von Menschen mit komple-

xer Behinderung bei, indem sie deren Teilhabe am Arbeitsleben einschränken.

Um eine inklusive Teilhabe zu ermöglichen, wäre es erforderlich, die Ressourcen

und Infrastruktur derWfbMentsprechend anzupassen (vgl.Bredel-Geißler 2023,

S. 132).

Diese drei Zugangsbarrieren nehmen einen immensen Einfluss auf den

WfbM-Zugang von Menschen mit komplexer Behinderung und stehen dem

eingangs erwähnten und in der UN-BRK gesicherten Anspruch auf Arbeit für

alle Menschen, unabhängig von der Art der Behinderung, entgegen. Menschen

mit komplexer Behinderung erfahren nicht den hier aufgeführten und zugesi-

cherten eindeutigen Gleichstellungsanspruch ebenso wenig wie den Schutz vor

Diskriminierung im Kontext von Arbeit. Somit zeigt sich, dass der gesamten

Personengruppe der Zugang in die WfbM erschwert oder im schlimmsten Fall

verwehrt wird.

3 Organisatorische Grundlagen der Tagesförderstätte

Ausgehend von den im vorherigen Kapitel skizzierten Barrieren des Zugangs zu

einer WfbM für Menschen mit komplexen Behinderungen stellt sich die Frage,

was mit den Menschen passiert, welche die Ansprüche der WfbM nicht erfüllen

und somit von einer Beschäftigung ausgeschlossen werden. Die diesbezüglichen

Bestimmungen werden–wie auch die eben behandelten Ausschlusskriterien der

WfbM– in §219 Abs. 3 SGB IX rechtlich wie folgt geregelt:

„Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in ei-

ner Werkstatt nicht erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut und

gefördert werden, die derWerkstatt angegliedert sind“ (§219 Abs. 3 SGB IX).

Diese im Gesetzestext sogenannten „Einrichtungen oder Gruppen“ sind in der

Praxis die sogenannten „Tagesförderstätten“. In diesem Kapitel soll zunächst ein

neutraler Blick auf die organisatorischen Grundlagen der Tagesförderstätten ge-

worfenwerden,umden Lesenden einen grundsätzlichenEinblick zu verschaffen,
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bevor in den nachfolgenden Kapiteln die Prekarität der Tagesförderstätte sowie

die Lösung der damit einhergehenden Probleme in den Fokus gestellt werden.

Definition Tagesförderstätte

Laut Westecker (vgl. 2022, S. 912) ist eine Tagesförderstätte eine teilstationäre

Einrichtung im Rahmen der Eingliederungshilfe gemäß §219 Abs. 3 SGB IX.

Diese Einrichtungen haben das Ziel, durch pädagogische und therapeutische

Maßnahmen Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen die Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Lebenunddie Ausübung einer ihren Fähigkeiten entsprechenden

Tätigkeit zu ermöglichen. Sie sollen zur Weiterentwicklung der Gesamtpersön-

lichkeit beitragen und gegebenenfalls auf die Arbeit in einerWfbM vorbereiten.

Die Tagesförderstätten können als eigenständige Einrichtungen oder in

speziellen Gruppen, die einer WfbM angegliedert sind, betrieben werden. Zu-

nehmend sehen sich viele Tagesförderstätten auf Augenhöhe mit den WfbM.

Sie bieten speziell angepasste Beschäftigungs- und Fördermöglichkeiten für

Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen, die aufgrund individueller mo-

torischer und kommunikativer Beeinträchtigungen sowie eines erhöhten Un-

terstützungsbedarfs in anderen Angeboten keinen Platz finden. Der besondere

Rehabilitationsauftrag der Tagesförderstätten liegt daher darin, individuelle,

an die Fähigkeiten und Bedürfnisse angepasste Beschäftigungsangebote zu

schaffen. Dies soll den Menschen eine angemessene Lebensbewältigung und Le-

bensgestaltung ermöglichen. Um dies umzusetzen, sind die Tagesförderstätten

so ausgestaltet, dass sie in der Lage sind, mit eben jenen Kriterien, die für den

Ausschluss aus der WfbM sorgen, zu arbeiten. Dies zeigt sich sowohl in deren

personeller wie auch sächlicher und räumlicher Ausstattung.

Personelle Ausstattung

Mit Blick auf das Personal in Tagesförderstätten lässt sich feststellen, dass dort

vorwiegend Heilerziehungspfleger*innen, Heilerziehungsassistent*innen, Er-

zieher*innen, Sozialpädagog*innen sowie Pflegefachkräfte beschäftigt werden

(vgl. Marahrens 2020, S. 96). In der WfbM kommt das Personal hingegen, wie

eingangs erwähnt in der Regel aus verschiedenen Bereichen der Industrie und

des Handwerks (z.B. der Holz- oder Metallverarbeitung) und muss vor Be-

schäftigungsantritt eine sogenannte „sonderpädagogische Zusatzqualifikation“

erwerben (vgl. Vollmer/Frohnenberg 2015, S. 48). Und auchmit Blick auf die Per-

sonalschlüssel lassen sich Unterschiede zwischen der Tagesförderstätte und der

WfbM erkennen. So kommen in der Tagesförderstätte drei Teilnehmende auf ei-

nenMitarbeitenden,während es lautWVO§9Abs. 3 imArbeitsbereich derWfbM
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zwölf sind. Dies hat zur Folge, dass die Tagesförderstätte über deutlich bessere

Personalressourcen verfügt als dieWfbM und sich somit auch auf pädagogischer

und pflegerischer Ebene intensiver mit einzelnen Personen auseinandersetzen

kann.

Räumliche und sächliche Ausstattung

Es lassen sich zudem in Bezug auf die räumliche und sächliche Ausstattung Un-

terschiede feststellen, wie diverse Konzeptionierungen verdeutlichen (beispiels-

weise Johannes-Diakonie Mosbach 2019, S. 15; Lebenmit Behinderung Hamburg

2017, S. 8; Lebenshilfe Koblenz 2016, S. 14). So verfügen Tagesförderstätten in der

Regel über eine ausreichende Anzahl an Pflegeräumen und sind dadurch in der

Lage, diversen Pflegeansprüchen gerecht zu werden. Des Weiteren finden sich

auch sogenannte „Differenzierungsräume“, welche unter anderem dazu dienen

können,Rückzugsmöglichkeiten außerhalb desGruppensettings zu ermöglichen

oder spezielle Einzelangebote durchzuführen. Und auch die sächliche Ausstat-

tung unterscheidet sich deutlich von der, derWfbM.Denn während diese haupt-

sächlichüber arbeitsbezogeneAusstattungsgegenstände (z.B.diverseMaschinen

undWerkstoffe) verfügt, zeigt sich in der Tagesförderstätte ein weitreichenderes

Bild. Sofinden sich dort in der Regel verschiedeneBastelmaterialien, Spiele, Sitz-

und Ruhemöglichkeiten, Werkräume, voll ausgestattete Küchen, Wasserklang-

betten oder ganze Snoezelräume mit verschiedensten akustischen und visuellen

Reizen.

4 Prekäre Aspekte der Tagesförderstätte und Lösungsvorschläge

Neben den bis dato aufgeführten strukturellen Aspekten, welche als Vorteile

der Tagesförderstätte für Menschen mit komplexer Behinderung gegenüber

der WfbM verstanden werden können, lassen sich aber auch einige prekäre

Aspekte feststellen, welche bei genauer Betrachtung deutlich überwiegen. Im

Folgenden sollen ebendiese ausgeführt und sogleich ein Handlungsvorschlag zur

Überwindung dieser Prekaritäten angeführt werden.

a) Mangelhafte rechtliche Regulierung

Der erste Kritikpunkt,welcher für prekäre Verhältnisse imRahmen der Tagesför-

derstätte sorgt, ist diemangelhafte rechtliche Regulierung.Aufgrund des Fehlens

spezifischer rechtlicher Bestimmungen für Tagesförderstätten im Gegensatz zu

anderen Einrichtungen der Eingliederungshilfe wie der WfbM, die eine eigen-

ständige Verordnung (WVO) mit detaillierten Bestimmungen unter anderem

zu Beschäftigungszeiten, Einrichtungsgröße und Ausstattung besitzen, besteht
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eine bedeutende Diskrepanz (vgl. Blessinger 2017, S. 8). Hieraus resultiert ein

Mangel an einheitlichen Standards, was zu einer heterogenen Versorgungs-

qualität führt (vgl. Marzini/Sansour 2019, S. 167). Infolgedessen variieren die

Betreuungs- und Förderungsangebote zwischen den Einrichtungen erheblich,

was für Ungleichheiten und unzureichende Unterstützungsmaßnahmen für

die Teilnehmenden sorgen kann (vgl. Klauß o. J., S. 6). Dies bewirkt zudem ei-

ne begrenzte Transparenz bzw. Vorhersehbarkeit der Betriebsabläufe und der

Mittelverwendung durch die Anbieter der Tagesförderstätten. Sie verfügen über

weitreichende Gestaltungsangebote, was zwar für Flexibilität sorgt, aber auch zu

einer Beliebigkeit der Angebote führen kann (vgl. Becker 2023, S. 226).

Möglicher Handlungsvorschlag: Entwicklung spezifischer rechtlicher

Rahmenbedingungen

Es ist von zentraler Bedeutung, dass Tagesförderstätten, ähnlich wie andere

Bereiche der Eingliederungshilfe, klare rechtliche Bestimmungen erhalten. Dies

könnte durch die Entwicklung einer spezifischeren Gesetzgebung oder Verord-

nung nach dem Vorbild der WfbM erfolgen, die detaillierte Qualitätsstandards

und Richtwerte für Tagesförderstätten festlegt. Allerdings sollte bei der Erstel-

lung dieser Regulierungen stets darauf geachtet werden, den Prozess partizipativ

zu gestalten. Hierbei sollten alle relevanten Verbände, Vertretungen, Träger und

letztlich vor allem die Menschen mit komplexer Behinderung einbezogen wer-

den. Nur so kann ein Rechtsrahmen erstellt werden, welcher den tatsächlichen

Bedarfen gerecht wird.

b) Rechtlicher Status der Teilnehmenden

Ein wesentlicher Kritikpunkt am Status von Menschen mit komplexer Behinde-

rung in Tagesförderstätten ist ihre Rechtsstellung. Die Teilnehmenden haben

grundsätzlich weder Anspruch auf Teilhabe am Arbeitsleben noch auf berufli-

che Bildung (vgl. ebd.). Im Gegensatz zu Beschäftigten in einer WfbM haben

sie keinen arbeitnehmer*innenähnlichen Status und somit keinen Zugang zu

Leistungen wie arbeitsbezogenen Fort- oder Weiterbildungsmöglichkeiten (vgl.

Locher 2023, S. 117). Zudem fehlt ihnen der Zugang zu wichtigen Sozialleistun-

gen, die für WfbM-Beschäftigte verfügbar sind. Ein zentrales Beispiel hierfür

ist der fehlende Anspruch auf eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Be-

dingt wird diese Situation dadurch, dass Teilnehmende in Tagesförderstätten

nicht der Sozialversicherungspflicht unterliegen. (vgl. Marahrens 2020, S. 47).

Diese Rechtsstellung führt im Vergleich mit Beschäftigten einer WfbM zu einer

erheblichen Benachteiligung.
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Möglicher Handlungsvorschlag: Klärung des rechtlichen Status der

Teilnehmenden

Es sollte eine klare rechtliche Definition des Status von Teilnehmenden in Tages-

förderstätten geschaffen werden, die ihre Rechte und Pflichten deutlich festlegt.

Es könnte erwogen werden, ähnliche Strukturen für Teilnehmende in Tagesför-

derstätten einzuführen, wie jene, die in der WfbM gelten. So könnte der Zugang

der Teilnehmenden zu Sozialleistungen ausgebautwerden.UmzudemUnsicher-

heiten hinsichtlich des rechtlichen Status zu reduzieren, sollten im gleichen Zuge

Informations- und Aufklärungskampagnen für Teilnehmende, ihre Familien und

Betreuenden initiiertwerden,umsie über neueRechtsansprüche zu informieren.

c) Mangel an tagesstrukturierenden Angeboten ohne direkten Arbeitsbezug

EinweitererKritikpunkt ander Tagesförderstätte ist das Fehlen vonAlternativan-

geboten.Denn oft stellt sich nach der Beendigung der Schule die Frage, ob Arbei-

tenmöglich ist oder nicht.Die begrenzte Vielfalt an Angeboten außerhalb des un-

zugänglichen Kontextes von Arbeit bedeutet allerdings, dassMenschenmit kom-

plexer Behinderung oft keinen Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt oder der

WfbMhaben und somit in der Regel ein tagesstrukturierendes Angebot besuchen

(vgl. Sansour 2018, S. 83). Dies führt dazu, dass spezifische Anforderungen und

Wünsche von Menschen mit komplexer Behinderung nicht ausreichend berück-

sichtigt werden. Ohne Alternativen außerhalb desThemenspektrums Arbeit sind

siemöglicherweise gezwungen, Tagesförderstätten zu besuchen, auch wenn die-

se nicht ihren Vorstellungen von Teilhabe am gesellschaftlichen Leben entspre-

chen und sie lieber arbeiten würden. Dies kann zu einem Gefühl der Fremdbe-

stimmung und Unzufriedenheit führen. Der Mangel an Alternativen erschwert

zudem die Umsetzung personenzentrierter Ansätze, bei denen die individuellen

Bedürfnisse und Ziele im Mittelpunkt stehen. Stattdessen müssen sich die Teil-

nehmenden vermehrt den vorhandenen Strukturen der Tagesförderstätten an-

passen,was demgesetzlich angestrebten individuellen Inklusionsanspruch aller-

dings grundsätzlich widerspricht.

Möglicher Handlungsvorschlag: Diversifizierung der Angebote

Es ist wichtig, die Vielfalt der Förderangebote für Menschen mit komplexer

Behinderung zu erhöhen, indem alternative Optionen zu Tagesförderstätten

geschaffen werden, die ihren individuellen Bedürfnissen besser entsprechen. So

wären beispielsweise tagesstrukturierende Angebote denkbar, welche sich inten-

siv mit Kommunikation, basaler Förderung, Aktivitäten im Alter oder auch der

Sozialkompetenz auseinandersetzen und dadurch eine Spezialisierung erhalten.

Bei der Entwicklungneuer Angebote sollten, ähnlichwie bei der Initiierungneuer
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rechtlicher Reglungen, die Bedürfnisse und Wünsche der Teilnehmenden sowie

ihrer Bezugspersonen berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass die neuen

Optionen tatsächlich eine sinnvolle und bedarfsgerechte Alternative darstellen.

d) Fehlende Selbstvertretungsgremien

Ein weiterer signifikanter Aspekt, der zu prekären Verhältnissen in der Tages-

förderstätte führt, ist das Fehlen von Selbstvertretungsgremien. Während in

anderen Bereichen der Eingliederungshilfe, wie dem Wohnen oder der WfbM,

die Einrichtung solcher Gremien gesetzlich vorgeschrieben ist, besteht in der

Tagesförderstätte keine entsprechende Regelung (vgl. Becker 2023, S. 226). In

Wohnheimen und WfbM´s sind Heimbeiräte bzw. Werkstattbeiräte fest eta-

bliert, um den Menschen mit Behinderung eine Plattform zur Vertretung ihrer

Interessen und zur aktiven Mitgestaltung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingun-

gen zu bieten (vgl. Windisch 2005, S. 270 f.). Diese Gremien tragen wesentlich

zur Wahrung der Rechte und zur Partizipation dieser Personen bei. In der Ta-

gesförderstätte hingegen fehlt eine gesetzliche Grundlage für die Einrichtung

von Selbstvertretungsgremien. Folglich besteht für die Teilnehmenden kein

Rechtsanspruch auf die Gründung und Mitwirkung in solchen Gremien. Dieses

Fehlen institutionalisierter Mitbestimmungsmöglichkeiten bedeutet, dass die

spezifischen Bedürfnisse und Anliegen der Teilnehmenden möglicherweise un-

berücksichtigt bleiben. Diese Situation verschärft die prekären Verhältnisse in

der Tagesförderstätte, da den Teilnehmenden die notwendigen Strukturen zur

Wahrung ihrer Interessen und zur aktiven Einflussnahme auf ihre Betreuung

und Förderung fehlen (vgl. Becker 2023, S. 226).

Möglicher Handlungsvorschlag: Gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung

von Selbstvertretungsgremien

Es sollte eine gesetzliche Verpflichtung eingeführt werden, die festlegt, dass es

zur Aufgabe der Tagesförderstätten gehört, Selbstvertretungsgremien für Teil-

nehmende einzurichten. Die Mitglieder dieser Gremien sollten angemessen ge-

schult und unterstützt werden, um ihre Aufgaben ausführen zu können. Zudem

sollten die Selbstvertretungsgremien in die Entscheidungsprozesse der Tagesför-

derstätte einbezogen werden, um sicherzustellen, dass die Anliegen und Interes-

sen der Teilnehmenden angemessen berücksichtigt werden.

e) Fehlender Anspruch auf Entlohnung

Ein zusätzlicher Kritikpunkt, der die prekären Verhältnisse im Förder- und

Betreuungsbereich betrifft, ist die fehlende Entlohnung für die Teilnehmenden

von Tagesförderstätten. Im Gegensatz zu den Beschäftigten in der WfbM die ein

Entgelt für ihre Tätigkeit erhalten, steht dies den Teilnehmenden in Tagesförder-
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stätten nicht zu (vgl. Marahrens 2020, S. 47). Diese ungleiche Behandlung führt

zu mehreren problematischen Konsequenzen. Zunächst bedeutet die fehlende

finanzielle Anerkennung eine geringere Wertschätzung der in den Tagesförder-

stätten erbrachten Leistungen. Während in den WfbM zumindest ein geringes

Entgelt gezahlt wird, das die Arbeit der Beschäftigten anerkennt, wird die Leis-

tung der Teilnehmenden in Tagesförderstätten nicht monetär honoriert. Dies

kann zu einem Gefühl der Minderwertigkeit und Ungleichbehandlung führen.

Darüber hinaus fehlt den Teilnehmenden durch die nicht erfolgende Entlohnung

die Möglichkeit zur wirtschaftlichen Teilhabe. Ohne eigenes Einkommen sind

sie finanziell von Sozialleistungen oder ihren Angehörigen abhängig, was ihre

Autonomie erheblich beeinträchtigen kann. Diese ökonomische Abhängigkeit

schränkt ihreMöglichkeiten zur selbstbestimmtenTeilhabe amgesellschaftlichen

Leben ein.

Möglicher Handlungsvorschlag: Einführung von Entlohnungsstrukturen

Es sollte erwogenwerden,Entlohnungsstrukturen für Teilnehmende in Tagesför-

derstätten einzuführen, um die wirtschaftliche Teilhabe der Teilnehmenden zu

fördern. Dies mag zunächst schwer nachvollziehbar klingen, da dort in der Regel

keine Arbeit wie in der WfbM oder auf dem ersten Arbeitsmarkt verrichtet wird.

Dennoch sollte man sich vor Augen führen, dass durch den Ausschluss aus der

WfbM die Möglichkeit, eigenes Geld zu verdienen, unmöglich ist. Hieraus resul-

tiert ein deutliches Defizit in Bezug auf dieMöglichkeit der wirtschaftlichen Teil-

habe in allen Lebensbereichen. Insofern kann die Einführung von Entlohnungs-

strukturen in der Tagesförderstätte dazu beitragen, durch die Nutzung von eige-

nem Geld an der Gesellschaft zu partizipieren und somit Teilhabe zu fördern.

5 Fazit und (kritischer) Ausblick

Die Diskussion über die WfbM und die Tagesförderstätten offenbart zentrale

Herausforderungen und notwendige Reformen im Kontext der Teilhabe von

Menschen mit komplexer Behinderung. Der vorliegende Beitrag beleuchtet die

strukturellen Barrieren, die Menschen mit komplexen Behinderungen den Zu-

gang zur WfbM verwehren, und zeigt auf, welche prekären Aspekte mit dem

Besuch einer Tagesförderstätte einhergehen. Die hierbei dargelegten Hand-

lungsvorschläge zur Überwindung dieser prekären Aspekte der Tagesförderstät-

ten sind notwendig, um den Forderungen der UN-BRK nach gleichberechtigter

Teilhabe gerecht zu werden. Die Entwicklung spezifischer rechtlicher Rahmen-

bedingungen würde eine einheitliche und qualitativ hochwertige Versorgung

sicherstellen, während die Klärung des rechtlichen Status der Teilnehmenden

201



deren Rechte und Pflichten deutlich festlegt und Unsicherheiten reduziert. Die

Diversifizierung der Angebote und die Einführung von Entlohnungsstrukturen

sind ebenfalls entscheidend, um den individuellen Bedürfnissen der Menschen

mit komplexer Behinderung gerecht zu werden und ihre wirtschaftliche Teilhabe

zu fördern. Besonders wichtig ist die gesetzliche Verpflichtung zur Einrichtung

von Selbstvertretungsgremien, um die Partizipation und Mitbestimmung der

Teilnehmenden zu stärken.

Jedoch werfen diese Vorschläge auch kritische Fragen auf, welche es zukünf-

tig zu bedenken gibt. Zum einen stellt sich die Frage der finanziellen und perso-

nellen Ressourcen, die für die Umsetzung dieser Maßnahmen erforderlich sind.

Die Einführung von Entlohnungsstrukturen beispielsweise würde erhebliche fi-

nanzielle Mittel erfordern, die in Zeiten knapper öffentlicher Kassen schwer zu

realisieren sein könnten. Des Weiteren bleibt die Frage, wie die individuelle Au-

tonomie derMenschenmit komplexer Behinderung gewahrt werden kann,wenn

sie in strukturelle Rahmenbedingungen eingebunden sind, die von außen vorge-

gebenwerden.DieEinführungvonSelbstvertretungsgremien ist einSchritt indie

richtigeRichtung,dochmuss sichergestelltwerden,dass dieseGremiennicht nur

formal bestehen, sondern tatsächlich Einfluss auf die Gestaltung der Angebote

haben. Auch die Schaffung alternativer Angebote zur Tagesförderstätte erfordert

eine gründliche Analyse der Bedürfnisse der Menschen mit komplexer Behinde-

rung und ihrer Familien, um zu vermeiden, dass neue Angebote nur eine weite-

re Form von Institutionalisierung darstellen. Hier ist eine enge Zusammenarbeit

mit den Betroffenen und ihren Vertretungen essenziell, um sicherzustellen, dass

die neuenAngebote tatsächlich zurVerbesserungder Lebensqualität und zur För-

derung der Selbstbestimmung beitragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die vorgeschlagenen Handlungsan-

sätzeeinenotwendigeAntwort aufdiebestehendenDefizite imBereichderberuf-

lichen Teilhabe vonMenschenmit komplexen Behinderungen darstellen. Sie sind

ein wichtiger Schritt in Richtung einer inklusiveren Gesellschaft, müssen jedoch

sorgfältig geplant undumgesetztwerden,umdie gewünschtenZiele zu erreichen

und die Selbstbestimmung und Teilhabe der Menschen mit komplexer Behinde-

rung tatsächlich zu fördern.
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Eine Zeitenwende im Handlungsfeld der

Behindertenhilfe –

Die Abkehr aus prekären

Lebensverhältnissen hin zu

selbstbestimmter Teilhabe in der

Gesellschaft

Martina Schäfer

1 Einleitung

In Deutschland leben ca. 7,8MillionenMenschenmit einer anerkannten Schwer-

behinderung; demzufolgemit einemGrad der Behinderung größer als 50%.Die-

ser Wert bezieht sich auf den Personenkreis, bei dem der Grad der Behinderung

durch das Versorgungsamt, welches sich nach den versorgungsmedizinischen

Grundsätzen richtet, festgestellt wurde (vgl. bmas 2020, o. S.). Werden nun die

minderjährigen Menschen mit Behinderungen aus dieser soeben genannten

Gesamtanzahl subtrahiert, reduziert sich der angegebene Wert mithin auf 7,6

Millionen erwachsene Menschen (vgl. destatis 2021, o. S.). Dieser Beitrag bezieht

sich auf Adressat*innen mit Behinderungen, welche bereits das 18. Lebensjahr

erreicht haben und demzufolge Ansprüche auf den Grundlagen der Eingliede-

rungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch IX geltendmachen können.

Mit Verabschiedung der im Jahr 2006 von denVereintenNationen in Kraft ge-

tretenen UN-Behindertenrechtskonvention (kurz: UN-BRK) wurde ein epochaler

Umbruch vollzogen. Beabsichtigt waren damit tiefgreifende Veränderungen im

Hinblick auf stärkere Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behin-

derung in der Gesellschaft.Deutschland hat die UN-BRK im Jahr 2009 ratifiziert.

Weitere bundesdeutsche rechtliche Verankerungen folgten. Diese mündeten in

der Einführung des Bundesteilhabegesetzes von 2016–2023 und der Reform des

SGB IX im Jahr 2020 (vgl. bmas 2024, o. S.). Hierzulande befinden sich gleich-

wohl, entgegen der neuen Rechtslage und den damit verbundenen erweiterten

Unterstützungsmöglichkeiten, immer noch viele erwachsene Menschen mit Be-

hinderungen in prekären Lebensverhältnissen. Insbesondere bei dieser vulner-

ablen Adressat*innengruppe der Sozialen Arbeit bilden sich nach wie vor Exklu-

sionen als eingeschränkte und beeinträchtigte Teilhabe von Menschen an sozia-

len Funktionssystemen ab. Der Zugang zu vielen „normalen“ Gesellschaftsberei-

chen ist für Menschen mit Behinderungen limitiert bzw. nicht möglich (z.B. Ar-
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beit, Wohnen, Bildung, Freizeit). Des Weiteren weisen unterschiedliche Statis-

tiken und Teilhabeberichte der Bundesländer darauf hin, dass ein Großteil der

Menschen mit Behinderungen in speziellen Einrichtungen der Behindertenhilfe

separiert von der übrigenGesellschaft ihren Lebensalltag verbringen.Zudemgibt

es gegenwärtig keine aussagekräftigen Untersuchungen darüber, ob Menschen

mit Behinderungen selbstbestimmt, entsprechend ihrenWünschen und Bedürf-

nissen, ihr Leben gestalten undmitentscheiden (vgl.MAGS 2020, o. S.). „Ein ech-

ter Paradigmenwechsel in Politik und Gesellschaft hin zu Inklusion und Selbst-

bestimmung ist auch 14 Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskon-

vention nicht festzustellen“ (Palleit 2023, o. S.). Mit Bezug auf Deutschland kon-

statiert dasDeutsche Institut fürMenschenrechte zudem:„DieDynamik inBund,

Ländern undKommunenhat trotz einiger Fortschritte inzwischen deutlich nach-

gelassen und in der Abwägung unterschiedlicher politischer Prioritäten hat die

Konvention spürbar an Gewicht verloren“ (Deutsches Institut für Menschenrech-

te 2023, o. S.).

Fachkräfte der SozialenArbeit könnendie anstehendenNeuausrichtungen im

Kontext der Behindertenhilfe konstruktivmitgestalten und einen professionellen

Beitrag dazu leisten,Menschenmit Behinderungen in die Gesellschaft noch stär-

ker einzuschließen. Ziel ist hierbei die Förderung eines selbstbestimmten Lebens

und die inklusive Teilhabe an gesellschaftlichen Zusammenhängen unter beson-

derer Berücksichtigung der vorhandenen Möglichkeiten, Ressourcen und spezi-

fischen Bedarfe. Überdies bringen Neuregelungen, wie im SGB IX insbesonde-

remit denKernelementen der Personenzentrierung undSozialraumorientierung

festgelegt, veränderte Professionalitätsanforderungen in der Sozialen Arbeit mit

sich, welche zusätzlich in diesem Beitrag fokussiert werden.

Nach einem überblicksartigen Abschnitt der veränderten rechtlichen Grund-

lagen im Handlungsfeld der Behindertenhilfe erfolgt in Kapitel drei eine erste

theoretische Einordnung der Gegenstandsbereiche. Hier werden systemisch-

konstruktivistische Ansätze zugrunde gelegt. Weiterhin wird, unter Bezugnah-

me auf die geltenden Gesetze, das Konzept der Personenzentrierung vorgestellt.

Im nächsten Teilabschnitt wird sodann das Instrument zur Erfassung des ak-

tuellen Gesundheitszustandes und der jeweiligen Lebensbereiche, kurz ICF,

skizziert.Dieser Absatz kann als Verbindungslinie zwischen der gesetzlich gefor-

derten Personenzentrierung einerseits und Sozialraumorientierung andererseits

verstanden werden. Um die Anforderungen bzw. Umsetzungen der rechtlichen

Vorgaben vollständig abzubilden, erfolgt schließlich die Auseinandersetzung

mit einem ausgewählten konzeptionellen Ansatz der Sozialraumorientierung

im Kontext der Behindertenhilfe. In Kapitel vier werden, unter Betrachtung der

bisherigen theoretischen Fundierungen, die veränderten Professionalitätsan-

forderungen in diesem Feld diskutiert und Chancen und Herausforderungen

herausgearbeitet. Das letzte Kapitel fünf schließt mit einem Ausblick.
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2 Rechtliche Grundlagen – UN-Behindertenrechtskonvention,

Bundesteilhabegesetz, Sozialgesetzbuch IX

In den letzten ca. 15 Jahren erfordern eine Reihe von tiefgreifenden rechtlichen

Reformen im Kontext der Behindertenhilfe ein grundlegendes Umdenken, wel-

ches Weiterentwicklungen und Veränderungen in diesem Arbeitsfeld mit sich

bringt. Die Verabschiedung der UN-Behindertenrechtskonvention, welche seit

2009 in Deutschland ratifiziert ist, sollte zu einer Neuausrichtung führen. Im

Umgang mit Menschen mit Behinderung sollten bislang gelebte Fürsorge und in

großenTeilenBevormundungdurchmehr SelbstbestimmungundTeilhabe in der

Gesellschaft abgelöst werden. „Hintergrund für die Entstehung der Konvention

ist dieErkenntnis,dass in allenTeilenderWelt dieMenschenrechte vonPersonen,

diemit körperlichen, geistigen, seelischen oder Sinnesbeeinträchtigungen leben,

nach wie vor verletzt werden und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in

der Gesellschaft vielfach massiv behindert wird“ (Wansing 2013, S. 12). Von 2016

bis 2023 wurden hierzulande zusätzlich, mit Einführung des Bundesteilhabege-

setzes, weitere umfangreiche Neuerungen vorgenommen, um die individuelle

Autonomie und den stärkeren Einbezug von Menschen mit Behinderungen in

der Gesellschaft sicherzustellen. Auf dieser Grundlage ist seit dem Jahr 2020 die

Eingliederungshilfe im SGB IX rechtlich neu geregelt.

Analog dazu wird der Begriff Inklusion sowohl in den Rechtsgrundlagen im-

mer wieder angeführt als auch in der Gesellschaft vielfach diskutiert. Es wirkt,

als wenn die Bezeichnung Inklusion nahezu beliebig im jeweils eigenen Bezugs-

rahmen interpretiert und angewendetwird.Die AktionMensch hat dennoch eine

pointierte Begriffsdefinition vorgenommen:

„Inklusion bedeutet, dass jederMensch ganz natürlich dazu gehört.Oder anders: In-

klusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Egal wie du aussiehst, welche Sprache du

sprichst oder ob du eine Behinderung hast. Zum Beispiel: Kinder mit und ohne Be-

hinderung lernen zusammen in der Schule. Wenn jeder Mensch überall dabei sein

kann, am Arbeitsplatz, beimWohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion“ (Aktion

Mensch o. J.).

DerBegriff Inklusion stammtausdemLateinischenundbedeutet so vielwie ,Ein-

schluss‘.Demnach versteht sich Inklusion als sozialpolitischerGrundbegriff,wel-

chermaßgeblich darauf abzielt, Teilhabemöglichkeiten fürMenschenmit Behin-

derung in der Gesellschaft zu verbessern und Exklusion im Sinne des sozialen

Ausschlusses zu verhindern. Ferner bezieht sich die Bezeichnung auf grundle-

gende soziale FragenderKonstruktionundderUmsetzung vonTeilhabeundViel-

falt in unsererGesellschaft, verbundenmit der Vision,Chancengerechtigkeit her-

zustellen und die gesellschaftliche Herausforderung von Verschiedenheit als Ge-

meinschaft zu bewältigen (vgl.Wansing 2013, S. 10 f.). „Inklusion ist, so gesehen,
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immer auch als eine Form der Zugehörigkeit und des Zugangs zu verstehen, die

auch demNichtintegrierten, dem Außenseiter, gilt“ (Kastl 2017, S. 241).

Diese soeben beschriebenen Ausgangssituationen verändern die Professio-

nalitätsanforderungen von Fachkräften der Sozialen Arbeit im Handlungsfeld

der Behindertenhilfe. Unterschiedliche Wissensformen (theoretisches Wissen,

Handlungswissen, Reflexionswissen) werden in den praktischen Arbeitsvoll-

zügen relationiert und kontrastiert. Im weiteren Verlauf werden ausgewählte

theoretische Rahmungen, Konzeptionen und Instrumente vorgestellt.

3 Unterschiedliche Wissensanforderungen an die Soziale Arbeit

im Handlungsfeld der Behindertenhilfe

Dieses Kapitel skizziert ausgewählte professionelle Theorie- und Arbeitsansätze

der Sozialen Arbeit und relationiert diese mit dem Handlungsfeld der Behinder-

tenhilfe.FürdieUmsetzungvon Inklusion inderGesellschaft könnennachfolgen-

deGegenstandsbereiche aus der SozialenArbeit hilfreich sein,umeinenachhalti-

ge Veränderung fürMenschenmit Behinderung im Sinne der Selbstbestimmung

und Teilhabe herbeizuführen.

3.1 Systemisch-konstruktivistische Rahmungen

„Theorien sind Landkarten, um einen Sachverhalt zu beschreiben, zu verstehen

oder/und zu erklären und zu bewerten“ (Miller 2021, S. 21). Bezugnehmend auf

das erforderliche Wissenschaftswissen können im Kontext dieser Überlegungen

die systemisch-konstruktivistischen Theorieansätze zugrunde gelegt werden.

Demzufolge ist ein wesentlichesMerkmal moderner Gesellschaften die Ausdiffe-

renzierung der vorhandenen Funktionssysteme.Diese Arbeitsteilung ermöglicht

den Teilsystemen eine Leistungssteigerung und damit die Bearbeitung von kom-

plexen Zusammenhängen. Teilsysteme sind damit das Ergebnis funktionaler

Differenzierungen. Teilsysteme grenzen sich durch ihre Funktionen voneinander

ab und strukturieren somit die Gesellschaft. Sie verfügen über eine Eigenlogik,

die als selbstreferenziell zu beschreiben ist, und sind gekennzeichnet durch die

Herausbildung eigener Strukturen und Organisationen (vgl. ebd.; Luhmann

1984, S. 262).Daran anknüpfend beschreibt Böllert in ihren Ausführungen zu den

Funktionsbestimmungen Sozialer Arbeit: „Soziale Arbeit ist sowohl Exklusions-

vermeidung und Inklusionsvermittlung als auch Exklusionsverwaltung“ (Böllert

2018, S. 438). In der Folge und mit Blick auf die soeben angeführte Definition

zur Inklusion der Aktion Mensch geht es also darum, bestehende Barrieren

abzubauen und Teilhabemöglichkeiten für alle Menschen zu den ausdifferen-

zierten Funktionssystemen unserer Gesellschaft zu ermöglichen sowie für die
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Mitwirkung bei der Entstehung bzw. Veränderung der Teilsysteme Sorge zu

tragen.

Der erkenntnistheoretische Ansatz des Konstruktivismus setzt „sich mit

dem menschlichen Erkennen, Denken und Urteilen [auseinander]“ (Simon 2013,

S. 12). Im Mittelpunkt steht also „die Art und Weise, wie über die Dinge kom-

muniziert wird“ (Schiffner 2017, S. 35). Mit Blick auf die hier im Fokus stehende

Adressat*innengruppe kann „Behinderung als aktiver Prozess im Sinne eines

Ausschlusses aus der Gesellschaft bzw. der mehr oder weniger starken „Ver-

hinderung“ von gesellschaftlicher Teilhabe“ verstanden werden (Röh/Meins

2021, S. 10). Damit wird die soziale (und teils veränderbare) Konstruktion von

Behinderung herausgestellt. Gleichwohl wird mit dem Gebrauch des Begriffs

Behinderung eine Stigmatisierung vorgenommen, welche das Individuum auf

die Beschreibung seines individuellen Gesundheitszustandes reduziert. Indes

ist diese zuletzt angeführte Bezeichnung in den unterschiedlichen Teilsystemen

(Recht, öffentliche Verwaltung, Gesundheitssektor) gängig. An anderer Stelle

wird von Menschen mit Beeinträchtigung gesprochen, um eine soziale Diskri-

minierung zu vermeiden (z.B. im Kontext der disability studies). Im weiteren

Verlauf wird jedoch der Begriff Behinderung zugrunde gelegt, da Bezugnahmen

auf die soeben aufgeführten Teilsysteme erfolgen.

Unter Betrachtung des differenztheoretischen Ansatzes nach George Spen-

cer-Brown und Gregory Bateson, welcher u.a. als eine der systemtheoretischen

„Spielarten“ des Konstruktivismus zugeordnet werden kann, lassen sich Wirk-

lichkeitskonstruktionen auf das einfache Operationsprinzip der Unterscheidung

zurückführen (vgl. Kleve 2003, S. 30 ff.). Daran anknüpfend bedeutet dies, dass

Menschen im Hinblick auf ihre Umwelt Unterscheidungen treffen. Damit mar-

kieren sie einen Raum und bezeichnen diesen. Das Ergebnis ist ein aktiver Teil,

der die Aufmerksamkeit des Individuums innehat und ein nicht-aktiver Teil,

der sogenannte „blinde Fleck“ (vgl. ebd.). Dieser kann im personenzentrierten

Arbeitsansatz zum Thema gemacht werden. Damit ist die persönliche Ausein-

andersetzung mit sich selbst und die Korrektur eines möglicherweise verzerrten

Selbstbildes intendiert (vgl. Rogers 2020, S. 26 ff.).

3.2 Der konzeptionelle Ansatz der Personenzentrierung

Die rechtlichen Neuerungen fordern eine stärkere Selbstbestimmung der Men-

schen mit Behinderungen ein und hinterlegen dies mit dem Begriff „Perso-

nenzentrierung“ (vgl. §95 SGB IX). Bezugnehmend auf die Soziale Arbeit wird

damit dem humanistischen Konzept der Personenzentrierung (oder auch als

klientenzentrierte Gesprächsführung bekannt) eine besondere Bedeutung bei-

gemessen. Der Begründer dieses Ansatzes, Carl Rogers, beschreibt diesen als

„Theorie der Psychotherapie, der Persönlichkeit und der zwischenmenschlichen
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Beziehungen [und kann so entsprechend] verstandenwerden“ (Weinberger 2004,

S. 23 f.). Rogers geht davon aus, dass „Menschen […] sich durch ein Streben nach

Selbstverwirklichung aus[zeichnen]“ (Wendt 2021, S. 176 ff.). Nicht selten kann

angenommen werden, dass das vorhandene Selbstkonzept (optimale Selbstver-

wirklichung) und die subjektiv gemachten Erfahrungen im Umgang mit der

Umwelt Inkongruenzen abbilden. Mit der Personenzentrierung und der soeben

beschriebenen mangelnden Übereinstimmung zielt Rogers „direkt auf die grö-

ßere Unabhängigkeit und Integration des Individuums ab […]. Das Individuum

steht im Mittelpunkt der Betrachtung und nicht das Problem. Das Ziel ist es

nicht, ein bestimmtes Problem zu lösen, sondern dem Individuumzu helfen, sich

zu entwickeln, sodass es mit dem gegenwärtigen Problem und mit zukünftigen

Herausforderungen auf besser integrierte Weise fertig wird. Wenn es genügend

Integration gewinnt, um ein Problem unabhängiger, verantwortlicher, weniger

gestört und besser organisiert zu bewältigen, dann wird es auch neue Proble-

me auf diese Weise bewältigen“ (Rogers 1972, S. 36). Analog zu den systemisch-

konstruktivistischen Theorieansätzen geht auch Rogers davon aus, dass Wirk-

lichkeiten lediglich konstruiert und individuell sind. „Für psychische Zwecke ist

die Realität grundsätzlich dieWelt der individuellenWahrnehmungen, die unter

mehreren Individuen einen hohen Grad an Allgemeinheit haben“ (Rogers 2005,

S. 420). Mit Blick auf autopoietische Systeme können sich Menschen lediglich

auf ihre subjektive Wahrnehmung und damit auf ihre individuelle Realität be-

ziehen. Systeme besitzen die „Fähigkeit, Beziehungen zu sich selbst herzustellen

und diese Beziehungen zu differenzieren gegen Beziehungen zu ihrer Umwelt“

(Luhmann 1991, S. 31). Für die Anwendung des personenzentrierten Verfahrens

benennt Rogers drei Grundhaltungen, die in diesem Ansatz von wesentlicher

Bedeutung sind: Empathie,Wertschätzung und Kongruenz.

Demnach bedeutet Empathie weniger, Lösungen oder alternative Bewäl-

tigungsstrategien vorschnell anzubieten. Vielmehr geht es zunächst lediglich

darum, aktiv zuzuhören, sich in das innere Bezugssystem der Adressat*innen

einzufühlen und mithilfe ausgewählter Gesprächstechniken eine konstruktive

Arbeitsbasis zu schaffen.

Des Weiteren ist Wertschätzung mit Annahme, Respekt und Achtung ver-

bunden. Die Haltung der uneingeschränkten Akzeptanz soll dazu führen, dass

Adressat*innen Selbstachtung zurückgewinnen bzw. ausbauen. Weiterhin kann

im besten Fall ein Lernprozess angestoßen werden. Über die Selbstreflexion ent-

wickeln Adressat*innen zunehmend alternative Handlungsoptionen imUmgang

mit Dritten. Nonverbale Kommunikationstechniken schaffen eine angstfreie

Atmosphäre, welche dazu ermutigt, offen zu kommunizieren.

Und schließlich steht Kongruenz in Relation zu Empathie und Wertschät-

zung. Eine Übereinstimmung der verbalen und nonverbalen Kommunikations-

inhalte ist demnach wesentlich. Die Fachkraft der Sozialen Arbeit kann so die

gegenwärtige Qualität der Beziehung, im Sinne des Senderprinzips, reflektie-
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ren und überprüfen, ob das Gesagte in entsprechender Weise beim Empfänger

ankommt (vgl. Ripper/Ripper 2018, S. 70 ff.).

Bezugnehmend auf dasHandlungsfeld der Behindertenhilfe, undhiermit Fo-

kus auf die stattfindenden zwischenmenschlichen Beziehungen, richtet sich al-

so der professionelle, personenzentrierte Blick auf das Individuum, verbunden

mit seinem gegenwärtigen inneren Bezugssystem.Die professionelle Interventi-

on beruht damit weniger auf dem Trösten, Mitleid oder gar auf dem Lösen des

Problems, sondern vielmehr auf der Begleitung und Unterstützung der Adres-

sat*innen, damit diese neue, veränderte Bewältigungsoptionen entwickeln und

in zukünftigen Krisensituationen anwenden können. Sie lernen, eigene Gefühls-

zustände besser einzuschätzen. In Abstimmung mit dem vorhandenen Selbst-

konzept werden soziale Interaktionen mit der Umwelt zunehmend kongruenter.

Damit wird die geforderte Selbstbestimmung der Adressat*innen gestärkt, wel-

ches sich positiv auf die Lebensbedingungen auswirken kann.

3.3 Das Bedarfsermittlungsinstrument ICF: Das bio-psycho-soziale

Modell zur Erfassung des individuellen Gesundheitszustandes und

der subjektiven Lebensbereiche

Das Instrument, die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behin-

derung und Gesundheit (kurz: ICF), stellt in einheitlicher und standardisierter

Form eine von der Weltgesundheitsorganisation beschlossene Systematik zur

Beschreibung von Gesundheit und mit Gesundheit zusammenhängenden Zu-

ständen zur Verfügung. Seit 2005 findet in Deutschland dieses Verfahren zu-

nehmend in unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Behindertenhilfe Verwendung

(vgl. Seidel/Schneider 2021, S. 9). Im Fokus stehen nicht nur die Beschreibungen

der Schädigungen des Körpers und die Beeinträchtigungen der Funktionen, son-

dern auch daraus resultierende Auswirkungen auf persönliche Aktivitäten und

das Eingebundensein in das gesellschaftliche Leben unter Berücksichtigung des

jeweiligen Lebenshintergrundes eines Menschen. Es wird davon ausgegangen,

dass äußere Einflüsse wie Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren in

Wechselwirkungmit krankheitsbedingten Zuständen stehen.Diese sogenannten

„Kontextfaktoren“ können sich sowohl positiv als auch negativ auf Krankheits-

verläufe und auf die subjektiven Lebenswelten auswirken. Das Strukturmodell

der ICF gliedert sich in zwei Teile. Zunächst werden die „Funktionsfähigkeit/Be-

hinderung“ mit den beiden Komponenten „Körperfunktionen und -strukturen“

und „Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe)“ erhoben.DesWeiteren werden die

„Kontextfaktoren“ mit den Komponenten „Umweltfaktoren“ und „personenbe-

zogene Faktoren“ ermittelt. Das bio-psycho-soziale Modell verknüpft beide Teile

mit ihren jeweiligen Komponenten und bildet damit die Wechselwirkungen der

Komponenten ab.
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Es kann also konstatiert werden, dass förderliche oder hinderliche Kontext-

faktoren mitbestimmend sind, ob und in welchem Umfang ein selbstbestimm-

tes Leben durch eine Behinderung erschwert wird. Bei der Anwendung des ICF

richtet sich der Blick vor allem auf vorhandene Ressourcen und ist hilfreich beim

Erkennen von möglichen Förderfaktoren und vorhandenen Barrieren in unter-

schiedlichen Lebensbereichen.Die individuelle Bedarfsermittlung führt somit zu

passgenauen Angeboten und trägt wesentlich zu einer stärkeren Personenzen-

trierung bei.

Hingegen wird hierzulande auch weiterhin die klassische medizinische Dia-

gnostik mit dem ICD 11 (die internationale statistische Klassifikation der Krank-

heiten und verwandter Gesundheitsprobleme) durchgeführt und ist damit, ins-

besondere in den Teilsystemen Verwaltungen (z.B. Krankenkassen) und statio-

nären Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser), Abrechnungsgrundlage. Das Instru-

ment beschreibt lediglich Krankheiten und gesundheitliche Störungen. Weitere

relevante psycho-soziale Beeinträchtigungen, welche in Wechselwirkungen mit

der medizinischen Diagnose stehen, werden nicht erfasst (vgl. Seidel/Schneider

2021, S. 9).

Eine komplementäre Verwendung beider Verfahren wäre in allen Teilsyste-

men der Behindertenhilfe wünschenswert. Damit wird der soeben angeführte

Inklusionsgedanke, welcher mit einer stärkeren Partizipation vonMenschen mit

Behinderungen verbunden ist, umgesetzt. „Partizipation zielt auf die Vielfältig-

keit von Beteiligungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten, wie sie konstitutiv

für die Praxis heutiger Sozialer Arbeit sind und sich z.B. in den Instrumenten

des unter allen Beteiligten auszuhandelnden Hilfeplans und der kommunikati-

ven, kommunalen Sozialplanung repräsentieren“ (Thiersch/Grunwald/Köngeter

2012, S. 189).

3.4 Das SONI-Schema als konzeptioneller Ansatz der

Sozialraumorientierung in der Eingliederungshilfe

Neben der Personenzentrierung gilt der Ansatz der Sozialraumorientierung als

eine weitere wesentliche Komponente in der neuen Gesetzesreform, welche von

den Akteur*innen und Adressat*innen der Eingliederungshilfe in ihren Hand-

lungsvollzügenberücksichtigtwerden soll (vgl. §§76Abs. 1 S. 2 SGB IX; § 113 Abs. 1

S. 2 SGB IX). Beide Konzepte sind anschlussfähig an das im vorherigen Abschnitt

skizzierte Erhebungsinstrument zur Erfassung des individuellen Gesundheits-

zustandes und der subjektiven Lebensbereiche, ICF und zielen auf eine stärkere

selbstbestimmte Teilhabe vonMenschenmit Behinderung in der Gesellschaft ab.

Grunwald und Thiersch skizzieren, auf der Grundlage des theoretischen An-

satzes der Lebensweltorientierung, die „Dimension des erfahrenen Raumes und

das Prinzip der Regionalisierung in der Spannung von erfahrenem Lebensraum
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und Verwaltungsraum“ (Grunwald/Thiersch 2018, S. 913). Anknüpfend daran

richtet sich der erweiterte professionelle Blick vom Fall zum Feld (vgl. Fehren/

Hinte 2013, S. 28 ff.). An dieser Stelle muss jedoch darauf hingewiesen werden,

dass es die Sozialraumorientierung weder im wissenschaftlichen Diskurs noch

auf der Ebene der Gesetzgebung gibt (vgl. Kahl/Grundlach 2021, S. 3; Reutlinger

2011, S. 5). Gleichermaßen aber kann seit ca. zwei Jahrzehnten konstatiert wer-

den, dass die starken konzeptionellen und begrifflichen Ausdifferenzierungen in

der wissenschaftlichen Literatur boomen. Erschwerend kommt also hinzu, dass

eine klar konturierte Beschreibung im Hinblick auf den Begriff Sozialraum in

der Gesetzgebung fehlt und sich die theoretischen Ansätze in der Wissenschaft

in Teilen diametral gegenüberstehen. Laut Röh und Meins kann Sozialraum-

orientierung folgendermaßen definiert werden: „Sozialraumorientierung ist

ein Konzept, mit dem einerseits der Einbezug der natürlichen, kulturellen,

strukturellen und sozialen Umgebung des Menschen in die personenzentrier-

te Unterstützung zur Erweiterung seiner Handlungsoptionen im Sinne einer

selbstbestimmten und gleichberechtigten Teilhabe an gesellschaftlichen und ge-

meinschaftlichen Prozessen und Strukturen und andererseits die Gestaltung des

Sozialraums (inkl. sozialer Beziehungen, organisationaler und lokaler Prozesse

und Strukturen) gekennzeichnet werden kann“ (Röh/Meins 2021, S. 13).

Für die Soziale Arbeit bedeutet dies, dass dieGestaltung der Infrastruktur von

sozialen Räumen, in denen Teilhabe und Inklusion verwirklicht werden, in den

Blick zunehmen ist. ImSinnedesBundesteilhabegesetzes geht es nunmehr nicht

mehr um eine bloße Versorgung dieser Adressat*innengruppe; vielmehr sollen

MenschenmitBehinderungvonAnfangandaran teilhaben,sozialräumlicheStra-

tegien zu entwickeln (vgl. Holler 2021, S. 151). Aktivierung bekommt damit, hin-

sichtlichder Lebensqualität undpersönlicherRessourcenentwicklung,einenach-

haltige Bedeutung, die fürMenschenmit Behinderung neue,wertvolle Erfahrun-

gen im Sinne der Teilhabe produziert. Bezugnehmend auf die Soziale Arbeit ha-

ben Früchtel und Budde „einen integrierenden Ansatz vorgelegt, der verschie-

dene Ebenen (Management, politische Steuerung etc.), Arbeitsfelder, Maximen

(z.B. Effizienz, soziale Gerechtigkeit, lernende Organisation) und Ansätze/Kon-

zepte Sozialer Arbeit (wie Lebenswelt-, Ressourcen-, Managementorientierung)

verknüpft und durch eine schematische Darstellung anschaulich gemacht“ (Be-

cker 2014, S. 25). Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt Interventionsansätze auf den

Ebenen der Lebenswelt und des Systems auf und unterteilt die damit verbunde-

nen Arbeitsbereiche in vier Quadranten:

Der in diesem Kapitel abschließende Hinweis, dass eine geforderte stärke-

re Sozialraumorientierung im Sinne des Bundesteilhabegesetzes keinesfalls im

Zuge der zunehmenden Ökonomisierung zu Lasten der Einzelfallhilfen vorge-

nommen werden darf, muss erfolgen. „Weiterhin [müssen] passgenaue Unter-

stützungsangebote für Adressat*innengruppen mit sehr spezifischen Bedarfsla-

genzurVerfügungstehen [unddürfen]nicht imSinnedes inklusivenSozialraums
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Tabelle 1: Das SONI-Schema der SRO (Früchtel/Budde 2011, S. 3).

Ebene des Systems: Sozialstruktur

Bezug: Kommunalpolitik

Organisation

Bezug: Hilfesystem

Intervention als Steue-

rung des Hilfesystems

und seiner Bedingungen

Aktivierung und Einmischung:

Erschließung politischer und ethi-

scher Ressourcen statt Individuali-

sierung sozialer Probleme

Sozialräumliche

Steuerung:

Flexibilisierung und Demokratisie-

rung statt Standardisierung

Ebene der Lebenswelt: Netzwerk

Bezug: Gemeinwesen

Individuum

Bezug: Fallarbeit

Intervention als Interak-

tion mit Adressaten und

ihrer Umwelt

Fallunspezifische Arbeit:

Erschließung sozialer Ressourcen:

Feldbezug statt Verengung auf den

„Fall“

Stärkemodell:

Erschließung individueller Ressour-

cen: Arbeit mit dem Willen statt

Entwertung

und vor dem Hintergrund des aktivierenden Sozialstaats, reduziert oder gar ab-

geschafftwerden“ (Schäfer2023,S. 27).DasobersteGebot ist alsodie stärkereTeil-

habe und Inklusion in unsererGesellschaft,weniger dieUmsetzung von auferleg-

ten Sparzwängen.

4 Chancen und Herausforderungen der Sozialen Arbeit im

Handlungsfeld der Eingliederungshilfe

Eine der wesentlichen Funktionen der Sozialen Arbeit ist das Sichtbarmachen

und der Ausgleich von stattfindenden Exklusionsprozessen sowie die (Wie-

der-)Ermöglichung von Inklusion in unserer Gesellschaft. „Entsprechend besteht

der Auftrag Sozialer Arbeit darin, Selbsthilfe im individualisierten Alltag zu

fördern, um einen gelingenderen Alltag zu erreichen, gleichzeitig aber denMen-

schen durch sozialpolitische Gestaltung (…) zu gleichberechtigter Teilhabe zu

verhelfen“ (Thiersch/Grunwald 2005, S. 1137). Analog dazu legt der Gesetzgeber

fest, dass Menschen mit Behinderung zu einer möglichst selbstbestimmten

und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohn- und Sozialraum

befähigt und unterstützt werden sollen (vgl. §76 SGB IX). Zudem sollen die

Fachkräfte umfassende Kenntnisse über den regionalen Sozialraum und seine

Möglichkeiten zur Durchführung von Leistungen der Eingliederungshilfe haben

(§97 Abs. 2, SGB IX).

Unter Bezugnahme dieser soeben beschriebenen Ausgangssituation zeigt

Pörtner (2006) Implikationen für die Arbeit in der Behindertenhilfe auf. „Selbst

bestimmen bedeutet Verantwortung übernehmen. Selbstbestimmung ermög-

lichen bedeutet Verantwortung abgeben“ (Pörtner 2006, S. 138). Demzufolge

skizziert Rothenberg (2010) in ihren Ausführungen die Anforderungen an selbst-

bestimmungsbewahrende Fachlichkeit, welche überblicksartig in der Tabelle 2

dargestellt werden:
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Tabelle 2:: Anforderungen an selbstbestimmungswahrende Fachlichkeit. Quelle: in Anleh-

nung an Rothenberg (2010).

Dialogische Beziehung Kooperation zwischen Professionellen und Experten

bzw. Expertinnen in eigener Sache

Blick für Bedürfnisse, Wünsche, Fähigkeiten

und Interessen der Expert*innen in eigener

Sache

Radikale Abkehr von der Dominanz der Bedürfnisse

der Helfenden und der Hilfsorganisationen

Respekt und Achtung Abkehr von Betreuung, Mitleid, Bevormundung und

Fürsorge

Bedeutung von Fachwissen Geschlechtsspezifische Beratung

Beratungskundinnen und -kunden nicht als

Objekte von Problemdefinition und Problemlö-

sungsstrategien

Wahrung des Zustimmungsprinzips einer jeden

Person

Verständnis von Behinderung als Behindert-

Werden

Verständnis von Behinderung als wichtige Qualität

im eigenen Leben

Selbstbewusstsein im Expertentum in eigener

Sache

Selbstwertgefühl im Expertentum in eigener Sache

Neben der personenzentrierten Hilfe erfordert die Ausübung der Sozialen

Arbeit im Handlungsfeld der Behindertenhilfe weiterhin die Überwindung der

institutionenzentrierten Hilfen für Menschen mit Behinderung in Einrichtun-

gen. Die geforderte Sozialraumarbeit setzt erweiterte Kompetenzen bei den

Fachkräften der Sozialen Arbeit voraus. So ist die Einmischung in kommunalpo-

litische Gremien, um strukturelle Bedingungen sozialer Probleme transparent

zu machen, ein wesentlicher Kern der professionellen und ganzheitlichen Aus-

übung der Sozialen Arbeit in der Behindertenhilfe. Über die Einflussnahme auf

öffentliche und politische Diskurse können bestehende Barrieren abgebaut und

Sensibilisierungen für mögliche Exklusionsprozesse vorgenommen werden.

Des Weiteren ist in den Organisationen eine Flexibilisierung der Hilfen, welche

individuell ausgerichtet sind, erforderlich. Somit geraten standardisierte Ange-

botsstrukturen in den Hintergrund. Eine stärkere demokratische Beteiligung

der Adressat*innen ist damit inkludiert. Soziale Dienstleistungsorganisationen

unterliegen also der kontinuierlichen Überprüfung und Fortschreibung ihrer

vorhandenen Konzepte und Arbeitsansätze, um den Bedarfen der Menschen mit

Behinderung und den rechtlichen Grundlagen zu entsprechen.

Außerdem soll, ausgehend von der subjektiven Lebenssituation von Men-

schenmit Behinderung, nachMöglichkeiten der Teilhabe im Sozialraum gesucht

werden. Hier wird nicht von bereits bestehenden Angebotsstrukturen ausgegan-

gen, die von den Adressat*innen aufgesucht und in Anspruch genommenwerden

können. Vielmehr soll vom individuellen Bedarf her eine lebenswelt- und sozi-

alraumorientierte Entwicklung initiiert werden. „Menschen mit Behinderung

gehören von Anfang an mitten in die Gesellschaft“ (Beauftragter der Bundes-
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regierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen 2024, o. S.). Die

Hinwendung zu den disability studies, eine akteurszentrierte Perspektive auf das

erforderlicheWissenschaftswissen imKontext der Behindertenhilfe, verdeutlicht

in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit eines soziokulturellen Wandels in

der Gesellschaft. Inklusion und Teilhabe würden unter diesen zu vollziehenden

Transformationen als wesentliche Kernelemente verstanden werden.Dies würde

auch die Repräsentation von Menschen mit Behinderung in allen Funktions-

systemen als selbstverständliche Praxis einschließen (vgl. Waldschmidt 2022,

S. 1 ff.).

Im Ergebnis wird also eine Verknüpfung von personenspezifischen und

personenunspezifischen Handlungsansätzen vorgenommen, um individuelle

passgenaue Unterstützungsangebote, die personenzentriert und sozialraumori-

entiert ausgerichtet sind, zu schaffen (vgl. Schäfer 2023, S. 28).

5 Zusammenfassung und Ausblick

Resümierend kann festgehalten werden, dass Unterstützungsleistungen in der

Behindertenhilfe so konzipiert werden müssen, dass sie die volle, wirksame und

gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen und Fachkräfte diese nicht aus eigenen

Erwägungen begrenzen. Leider spielen oft weder die Aushandlungsprozesse

mit den Adressat*innen, noch deren Wünsche und Perspektiven bei der Wahl

der Unterstützungssettings eine Rolle. Stattdessen beruhen Entscheidungen

häufig nur auf den Grundlagen der fachlichen Prognose der Professionellen und

den jeweiligen organisationalen Rahmenbedingungen, in denen sie ihre Berufs-

tätigkeit ausführen (vgl. Düber/Rohrmann 2021, S. 202 ff.). Die Fokussierung

auf vermeintlich homogene Zielgruppen, nämlich die Menschen mit Behinderung,

und damit vorgenommene Adressierungsprozesse führen zu einer Engführung

der Unterstützungsangebote. Problemorientierte Adressierungsprozesse führen

nicht zur stärkerenTeilhabe vonMenschenmitBehinderung, sondern schwächen

die Selbstbestimmung von vulnerablen Adressat*innengruppen und befördern

damit Exklusionsprozesse in der Gesellschaft. Die gern präferierte und aus-

schließliche Anwendung der personenzentrierten Herangehensweise blendet

Einflussfaktoren wie die beschriebenen Wechselwirkungen mit den Umwelt-

faktoren aus. Die einseitige Fokussierung auf die Adressat*innen hemmt den

ganzheitlichenArbeitsansatz und verhindert nachhaltige Entwicklungsoptionen.

In diesem Kontext kann daher professionelles Handeln nur unter Einbezug von

sozialräumlichen Angebotsstrukturen erfolgen. Auch die politische Mitwirkung

beim Aufbau und der Umgestaltung des inklusiven Sozialraumes ist eine we-

sentliche Aufgabe der Fachkräfte. Über diesen Weg können sie ihre fachliche

Expertise in den interdisziplinären Zusammenhängen einbringen und einen

Beitrag auf demWeg zu einer inklusiven Gesellschaft leisten.
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Weiterhin erfordernAnforderungsprofile imHandlungsfeldderBehinderten-

hilfe eine noch stärkere Hinführung zu den bestehenden theoretischen Grundla-

gen und den Ausbau vorhandener Lehrangebote mit der Vertiefung Inklusion im

Sozialraum.Neben einer fundierten Ausbildung imStudium erfordert Professio-

nalität eine systematische Personalentwicklung, Einstiegsprogramme und Fort-

bildungen in der Praxis, Supervisionen, gesicherte Arbeitsplätze, Karrierechan-

cen und angemessene Bezahlungen.

Schließlich ist von den Leistungsträgern der Eingliederungshilfe die Bereit-

stellung von finanziellen, zeitlichen und fachlichen Ressourcen eine notwendi-

ge Voraussetzung, welche das professionelle Gelingen dieser mehrdimensiona-

len Arbeit in der Behindertenhilfe ermöglicht und damit sowohl den Leitzielen

der UN-Behindertenkonvention als auch den rechtlichen Grundlagen des SGB IX

Rechnung getragen wird.

Dieser Beitrag zeigt eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung auf, die den

Inklusionsgedanken an den Schnittstellen der unterschiedlichen zur Verfügung

stehenden Funktionssysteme mit Leben füllen kann. Wenn der Einschluss von

Menschen mit Behinderung in sämtlichen Lebensbereichen von Anfang an mit-

gedacht wird, können durch flexible Angebots- und Unterstützungsstrukturen

prekäre Wohn- und Lebenssituationen von Menschen mit Behinderung im Sin-

ne der Dezentralisierung aufgelöst werden. Stattdessen werden individuelle Be-

darfslagen entsprechend des Wunsch- undWahlrechtes (vgl. §8 SGB IX) stärker

in den Blick genommen. In der Folge werden sowohl lebensweltliche als auch so-

zialräumliche Ressourcen genutzt. Prekäre traditionelle Versorgungsstrukturen,

welche Ausschlussprozesse in der Gesellschaft forcieren, verlieren damit zuneh-

mend an Bedeutung.
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3. Armut und ihre Folgen



Erwachsene Menschen in finanziellen

Schwierigkeiten – ein Thema für die Soziale

Arbeit

Sally Peters

1 Was bedeuten finanzielle Probleme im Alltag?

DasThemaFinanzenzieht sichdurchnahezualle FelderderSozialenArbeit.Geld-

themen sind ein Querschnittsthema der Sozialen Arbeit, denn Fachkräfte der So-

zialen Arbeit haben vor allem bei der Zielgruppe Erwachsener immer wieder mit

einkommensarmenMenschen zu tun. Einkommensarmut ist häufig ein „Schlüs-

selmerkmal“ (Hauser/Hübinger 1993, S. 71) von Armut, da ein Mangel an finan-

ziellen Mitteln erheblichen Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche wie Woh-

nen, Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe hat. In Deutschland wird dieser

Geldmangel–gemäßder EU-Definition–als relative Einkommensarmut gemes-

sen: Wer weniger als 60 Prozent des nationalen oder regionalen Durchschnitts-

einkommens, berechnet als nachHaushaltsgrößen gewichtetesNettoäquivalenz-

einkommen, zur Verfügung hat, gilt, je nach politischer Ausrichtung, als einkom-

mensarm oder armutsgefährdet (vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) 2024, o.

S.).

Schulden sind als Querschnittsthema in diversen Handlungsfeldern vertre-

ten, das betrifft vor allemBeratungsangebote, diemit Erwerbslosen, Erkrankten,

Familien (v. a. Alleinerziehenden),Wohnungslosen und Straffälligen zusammen-

arbeiten, kann aber auch in weiteren Handlungsfeldern wie zum Beispiel der

Jugendhilfe in Erscheinung treten. Aufgrund der Einkommenssituation – ver-

bundenmit sozialen Problemenwie Arbeitslosigkeit oder Krankheit – sind daher

auch Schulden ein häufigesThema. Laut Ansen (2022, S. 76) stellen sich Schulden

manchmal nur als Symptom für Problemewie Armut oder eine Suchterkrankung

heraus.

Finanzielle Probleme bis hin zur Überschuldung können sich auf zentrale

Lebensbereiche auswirken und sogar dazu führen, dass Betroffene aus dem

Finanzdienstleistungsmarkt ausgeschlossen werden. Sie verlieren womöglich

ihr Girokonto, werden nicht mehr als kreditfähig gesehen oder haben nicht

mehr die Möglichkeit, Ratenzahlungen vereinbaren zu können. Insbesondere

das Girokonto ist wichtig, denn es sichert wirtschaftliche Teilhabe.

Sozialarbeiter*innenkönnenbei der InanspruchnahmevonFinanzdienstleis-

tungenunterstützen.Die zentrale Rolle spielt dabei dasGirokonto.FürMenschen
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mit finanziellen Problemen sind dabei insbesondere das Basiskonto sowie die

Möglichkeit eines Pfändungsschutzkontos relevant.

Schon die Möglichkeit, überhaupt ein Girokonto zu erhalten, haben nicht al-

le Menschen, da Banken sie zum Beispiel bei finanziellen Problemen ablehnen.

Daher haben alle Menschen, die sich rechtmäßig in der Europäischen Union auf-

halten und noch kein Zahlungskonto in Deutschland haben, einen Anspruch auf

Abschluss eines sogenannte „Basiskontos“. Ziel dieses Gesetzes ist es,Menschen,

die bisher nur schwer einGirokonto bekommenhaben, eineMöglichkeit zu eröff-

nen. Das Basiskonto richtet sich daher zum Beispiel an für Personen ohne festen

Wohnsitz undAsylsuchende.Personen ohneAufenthaltstitel, die aber aus rechtli-

chen oder tatsächlichenGründennicht abgeschobenwerden können (Geduldete),

haben ebenfalls diesen Anspruch (vgl. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht (BaFin) 2024,o.S.).Zugleich istdieBekanntheitdesAngebotskaumgege-

ben, Banken werben nur selten proaktiv damit (siehe dazu zum Beispiel Finance

Watch 2024, S. 13 ff.). Insofern kommt hier zum Beispiel der Sozialen Arbeit ei-

ne wichtige Lotsenfunktion zu, wenn Ratsuchende berichten, dass sie Probleme

haben, ein Konto zu erhalten.

Finanzdienstleistungen spielen einen wichtigen Alltag im Leben der Men-

schen.Aufgrund der voranschreitendenDigitalisierungwird es immerwichtiger,

dass alle gesellschaftlichen Gruppen auch über einen Zugang zum Finanzsys-

tem verfügen. Diese Benachteiligungen können dazu beitragen, bestehende

sozioökonomische Ungleichheiten zu verstärken und den Zugang zu finanziellen

Ressourcen und Chancen für bestimmte Gruppen einzuschränken.

2 Finanzialisierung des Alltags

Finanzielle Überlegungen und Logiken dringen in nahezu alle Bereiche des Le-

bens ein und beeinflussen viele alltägliche Entscheidungen undHandlungen.Alle

Menschen sind – wenn auch in unterschiedlichemMaße – von der sogenannten

„Finanzialisierung“des Alltags betroffen.Diese kann sowohl Chancen als auchRi-

siken mit sich bringen, je nachdem, wie gut Individuen und Gesellschaften mit

diesen Veränderungen umgehen. Finanzialisierung bezieht sich auf die zuneh-

mende Durchdringung des täglichen Lebens durch finanzielle und wirtschaftli-

che Praktiken, Logiken und Instrumente. Diese Entwicklung hat weitreichende

Auswirkungen auf die Art undWeise, wieMenschen ihre finanziellen Angelegen-

heiten verwalten, Entscheidungen treffen und ihr Leben organisieren.

Es ist eine zunehmende Privatisierung und Individualisierung von Risiken zu

beobachten. Risiken, die früher kollektiv von Staat oder Arbeitgebern getragen

wurden, werden zunehmend auf Einzelpersonen verlagert. Beispiele sind priva-

te Altersvorsorgepläne anstelle von staatlichen Renten und private Krankenver-

sicherungen. Es wird erwartet, dass Individuen ein hohes Maß an finanzieller
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Kompetenz entwickeln und ihre finanziellen Angelegenheiten eigenverantwort-

lich managen. Dies erfordert oft umfassende Kenntnisse in Finanzplanung und

-verwaltung.

Finanzdienstleistungen werden nicht nur für große Investitionen, sondern

auch für alltägliche Ausgaben und Vorsorgeplanung genutzt. Das umfasst zum

Beispiel die Nutzung eines Girokontos, aber auch den Abschluss einer Haft-

pflichtversicherung. Durch technologische Fortschritte habenMenschen ständig

Zugriff auf ihre Finanzinformationen und -transaktionen. Mobile Apps und

Online-Banking ermöglichen eine permanente Überwachung und Kontrolle der

eigenen Finanzen. Der Umgang hiermit ist aber nicht nur ein Thema für den

Verbraucherschutz, sondern auch ein Thema für Fachkräfte der Sozialen Arbeit,

wenn sie Menschen in ihrem Alltag begleiten.

Durch die Finanzialisierung haben Banken und Finanzinstitute zunehmend

neue Finanzprodukte entwickelt und angeboten, um ihre Gewinne zu steigern.

Dies hat zu einer größeren Verfügbarkeit von Krediten für Privatpersonen ge-

führt.Kreditkarten,KonsumkrediteundHypotheken sind leichter zugänglichge-

worden, was zu einer höheren Verschuldung der Haushalte beigetragen hat (vgl.

Ebli 2003; Weber 2010; Peters/Groth 2021).

Für Menschen mit niedrigem Einkommen gibt es verschiedene Hindernis-

se beim Zugang zu Finanzdienstleistungen. Dazu gehören zum Beispiel höhere

Kosten für Basiskonten oder deutlich schlechtere Kreditkonditionen, was oft als

„the poor pay more“ bezeichnet wird. Verbraucher*innenmit geringem Einkom-

men haben häufig kaum Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Kredit-

gebern. Besonders in Situationen, in denen sie dringend einen Kredit benötigen,

sind sie gezwungen, nahezu jedes Angebot anzunehmen, unabhängig von den

Konditionen (siehe dazu auch Peters 2020, S. 123 ff.).

Der Konsum wird stark durch den Zugang zu Krediten geprägt. Menschen

finanzieren große Ausgaben wie Autos, elektronische Geräte oder Reisen zu-

nehmend durch Kredite oder Ratenzahlungen. Finanzinstitute haben Anreize

geschaffen, um Privatpersonen zur Aufnahme von Krediten zu ermutigen. Nied-

rige Zinsen und aggressive Marketingstrategien haben viele Menschen dazu

verleitet, mehr Schulden aufzunehmen, als sie sich eigentlich leisten können.

Dies hat zurÜberschuldung vielerHaushalte geführt.Das zeigt imÜbrigen auch:

Finanzielle Bildung erfüllt eine vorsorgende Funktion, kann aber denfinanziellen

Verbraucherschutz zum Beispiel Regulierung von Werbung nicht ersetzen (vgl.

Peters/Roggemann 2021, S. 133). Die Finanzialisierung hat durch die leichtere

Verfügbarkeit von Krediten, Anreize zur Verschuldung, die Wertpapierisierung

von Schulden und wirtschaftliche Unsicherheit zu einer Zunahme der Über-

schuldung von Privatpersonen beigetragen. Dies hat wiederum weitreichende

Auswirkungen auf die finanzielle Stabilität und das Wohlstandsniveau vieler

Haushalte.
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Ein Aspekt der Finanzialisierung ist auch die zunehmende Durchdringung

der Gesellschaft durch die Finanzmarktlogik. Ein typisches Beispiel dafür ist die

steigende Börsenfinanzierung von Dienstleistungen im Gesundheitswesen, in

der Pflege und in der Kinderbetreuung. Trotz überzeugender Argumente dafür,

dass diese grundlegenden Dienstleistungen von der öffentlichen Hand bereit-

gestellt werden sollten, führt die Finanzierung über die Börse dazu, dass auch

die Arbeit in diesen Bereichen von Renditeüberlegungen dominiert wird. Dies

hat problematische Folgen für die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung (vgl.

Nölke 2023, S. 18). Zugleich beeinflusst es mittlerweile zum Beispiel auch massiv

den Wohnungsmarkt und führt zu noch höheren Mieten und insbesondere für

finanziell schwächere Menschen zu Problemen.

3 Von der Ver- zur Überschuldung

Im Falle finanzieller Probleme kann auch die akute Existenz gefährdet sein,

wenn es nicht mehr möglich ist, Miete und/oder Strom/Gas zu zahlen und so

der Verlust der Wohnung oder eine Strom-/Gassperre drohen. Pfändungen und

Aufrechnungen können dazu führen, dass das Einkommen nochweiter reduziert

ist.

Wenn finanzielle Verpflichtungen über einen längeren Zeitraum nicht erfüllt

werden können und keine Aussicht auf eine Verbesserung der finanziellen Situa-

tion besteht – sei es, weil das Einkommen und das Vermögen über einen länge-

ren Zeitraum stagnieren oder sogar sinken, während die Zahlungsverpflichtun-

gen zunehmen–wird die Situation problematisch. Die Frage, ab wann solche Si-

tuationenalsÜberschuldunggelten,wird jedoch jenachPerspektiveunterschied-

lich beantwortet (vgl. Roggemann 2024).

Es ist oft schwierig, eine klare Abgrenzung zwischen Verschuldung undÜber-

schuldung vorzunehmen, da die Übergänge fließend sind. Einige Anzeichen für

eine bestehende Überschuldung können sein, dass die Zahlungsverpflichtun-

gen steigen, während das Einkommen gleichbleibt, sodass die Schulden nicht

beglichen werden können. Daher gibt es keine einheitliche Definition des Be-

griffs ”Überschuldung”. Eine Orientierung bietet jedoch der Dritte Armuts- und

Reichtumsbericht der Bundesregierung, der Überschuldung wie folgt definiert:

„Ein Privathaushalt ist dann überschuldet, wenn Einkommen und Vermögen aller

Haushaltsmitglieder über einen längeren Zeitraum trotz Reduzierung des Lebens-

standards nicht ausreichen, um fällige Forderungen zu begleichen” (BMAS – Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales 2008, S. 49).

Ähnlich sieht das auch das Praxishandbuch Schuldnerberatung:

225



„Überschuldung liegt bei einem Privathaushalt dann vor, wenn dauerhaft bzw. auf

absehbare Zeit nach Abzug der fixen Lebenshaltungskosten (Beiträge für Dauer-

schuldverhältnisse wie Miete, Energie, Versicherung, Telekommunikation) zzgl.

Ernährung und sonstigem Lebensbedarf (Geld zum Leben) der verbleibende Rest

des gesamten Haushaltseinkommens nicht ausreicht, um die laufenden Raten für

eingegangene Verbindlichkeiten zu decken und damit Zahlungsunfähigkeit eintritt“

(Groth et al. 2019, S. viii).

Eine Überschuldung liegt demnach vor, wenn Einkommen und Vermögen dau-

erhaft nicht mehr ausreichen, um die Rückstände auszugleichen. Dabei wirken

ganz verschiedene Einflussfaktoren auf die Ver- und Überschuldungssituation

ein. Das reicht von der Arbeitsmarktlage hin zu gesetzlichen Rahmenbedingun-

gen (z.B. Finanzsystem), aber auch zu gesellschaftlichen Themen wie Armut

(vgl. Ansen 2022, S. 77). Überschuldung bedeutet demnach „eine sozialökono-

mische Vulnerabilität, in der kumulierende äußere Einflüsse und subjektive

Bewältigungspotenziale zusammenwirken“ (Ansen 2022, S. 77).

Hinzukommen bei vielen Betroffenen psychische und/oder physische Belas-

tungen (vgl.Münster et al. 2022, S. 229 ff.). Die finanziellen Schwierigkeiten kön-

nen Beziehungen und Familien belasten und dazu führen, dass alltägliche Rou-

tinen verloren gehen,wodurchmehrere Lebensbereiche inMitleidenschaft gezo-

genwerden.Überschuldung ist somit nicht nur ein finanzielles Problem, sondern

wirkt sich auchauf verschiedeneLebensbereiche aus,darunter Familie,Berufund

Gesundheit.

Die Auslöser, dass eine finanziell schwierige Situation zu einer Überschul-

dung wird, sind vielfältig. Zu nennen sind insbesondere Ereignisse wie Arbeits-

losigkeit, Trennung/Scheidung oder Tod der/des Partner*in, gesundheitliche

Probleme oder das Konsumverhalten. Menschen, die von Überschuldung be-

troffen sind, versuchen zunächst, ihre finanzielle Notlage auf vielfältige Weise

zu bewältigen (vgl. dazu auch Korczak 2001, S. 108). Sie versuchen, Ausgaben

einzusparen (Verträge kündigen, Konsum reduzieren) oder zusätzliche Ein-

nahmen zu erzielen (Sozialleistungen beantragen, Kredit aufnehmen, weitere

Erwerbstätigkeit).Die Vereinbarung vonRatenzahlungen oder Stundungen kann

vorübergehend die monatlichen Rückzahlungsbeträge reduzieren.

Nicht immer sind diese Maßnahmen aber ausreichend, um alle offenen For-

derungen zahlen zu können. Unterstützung kann dann das Angebot der Schuld-

nerberatung leisten, derenAngebot in den nächsten Abschnitten ausführlich dar-

gestellt wird.Es zeigt sich jedoch oft, dass diese erst spät in Anspruch genommen

wird (vgl. Roggemann/Peters 2023, S. 6).

Laut Creditreform sind 5,65 Millionen Menschen überschuldet. Es ist also

rund jede 12. erwachsene Person über einen längeren Zeitraum nicht in der

Lage, den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen (vgl. CreditreformWirt-

schaftsforschung 2023, S. 5). Die Altersgruppe der 25- bis 44-Jährigen ist dabei
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laut iff-Überschuldungsreport seit Jahren die überproportional am stärksten von

Überschuldung betroffene Gruppe (vgl. Peters et al. 2023, S. 32).

Es lassen sich zwei Arten von Schulden und ihre Auswirkungen unter-

scheiden. Primärschulden, die grundlegende Bedürfnisse wie Wohnen und

Energieversorgung betreffen, sind besonders besorgniserregend, da sie die

Existenzgrundlage bedrohen können.Es ist wichtig, dass Personen in solchen Si-

tuationen zeitnahe und niedrigschwellige Beratung erhalten, um zu verhindern,

dass sich ihre finanzielle Lage existenziell verschlechtert, sie also ihre Wohnung

verlieren oder Strom oder Gas gesperrt werden. Alle anderen Schulden lassen

sich als sogenannte „Sekundärschulden“ einordnen,die zwar auchAuswirkungen

auf die Lebenssituation haben, aber nicht existenziell bedrohlich sind.

Besonders besorgniserregend ist, dass im Jahr 2022 57,2 Prozent der Rat-

suchenden Schulden bei öffentlich-rechtlichen Gläubigern hatten. Bei allein-

erziehenden Frauen mit einem Kind betrug dieser Anteil 61,1 Prozent und bei

alleinerziehenden Männern mit einem Kind sogar 62 Prozent (vgl. Statistisches

Bundesamt (Destatis) 2022b, S. 12). Zu diesen Gläubigern gehören beispielsweise

die Bundesagentur für Arbeit, das Jobcenter und die Familienkassen. Auffällig ist

vor allem, dass der Anteil der Verschuldetenmit zunehmender Kinderzahl steigt.

Rückforderungen von öffentlich-rechtlichen Gläubigern können die finanzielle

Situation von Alleinerziehenden weiter verschärfen, insbesondere wenn diese

Rückforderungen über Darlehen das ohnehin knappe Einkommen zusätzlich

belasten.

Der häufigste Grund für eine Überschuldung ist seit Jahren konstant eine

mögliche Arbeitslosigkeit. Im Jahr 2022 galt das mit 19,72 Prozent für jeden

fünften Fall. Weiterhin ursächlich waren schwer zu beeinflussende Ereignisse

wie Krankheit (12,93 Prozent) oder eine Scheidung bzw. Trennung (10,22 Pro-

zent) sowie Einkommensarmut (10,48 Prozent). Ebenso waren in weiteren Fällen

das Konsumverhalten der Ratsuchenden (10,53 Prozent) sowie eine gescheiterte

Selbstständigkeit (8,41 Prozent) der Hauptgrund für eine Überschuldung (vgl.

Peters et al. 2023, S. 42). Da für die zuletzt genannte Zielgruppe nur ein lücken-

haftes Beratungsangebot besteht, ist die Betroffenheit hier vermutlich deutlich

höher (vgl. z.B. Peters et al. 2023, S. 22).

Studien zeigen, dass für Frauen, insbesondere alleinerziehende Frauen1,

bestimmte Lebensereignisse wie Trennungen, Schwangerschaften sowie Bürg-

schaften und Mithaftungen eine größere Rolle bei der Überschuldung spielen

als für Männer (vgl. z.B. Lechner/Backert 2008; Oesterreich/Schulze 2012,

Statistisches Bundesamt (Destatis) 2023c, o. S.). Tendenzielllässt sich festhalten:

1 85 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen, 2022waren rund 1,33MillionenMütter und etwa

239.000 Väter alleinerziehend in Deutschland. Das entspricht ungefähr jeder fünften Familie

(vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) 2023a, o. S.).
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„Frauen übernehmen eine Bürgschaftsverpflichtung, Frauen leistenMitunterschrif-

ten bei Kreditaufnahmen, Frauen geben grundstücksbezogene Sicherungen im

Grundbuch, Frauen übernehmen das Geschäftsrisikos des Mannes als ,Strohfrau‘.

Durch ihre Mithaftung verarmen speziell Frauen. Ursachen für dieses Phänomen

sind einerseits in der Kreditvergabepraxis oder dem bestehenden Bürgschaftsrecht

zu sehen, andererseits auch in traditionellen geschlechtsspezifischen Orientie-

rungsmustern“ (Schruth, Loerbroks et al. 2022, S. 187).

Bei alleinerziehenden Frauen mit einem Kind war in 21,1 Prozent der Fälle Tren-

nung, Scheidung oder der Tod des Partners der Hauptauslöser der Überschul-

dung. Mit zunehmender Kinderzahl steigt dieser Anteil: Bei alleinerziehenden

Frauen mit zwei Kindern lag er bereits bei 27,8 Prozent und bei drei oder mehr

Kindern bei 30,8 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) 2023c, o. S.).

Auch wenn laut der Überschuldungsstatistik Arbeitslosigkeit weiterhin der

größte Faktor für ein Abrutschen in die Überschuldung bleibt, zeigen die stetig

wachsende Einkommensarmut sowie Krankheit als zunehmende Überschul-

dungstreiber, dass beispielsweise die sozialen Sicherungssysteme in vielen Fällen

– insbesondere für ältere Personen und Mehrkinderhaushalte – nicht mehr

ausreichen, um finanziell über die Runden zu kommen. Dies bestätigt auch der

jährliche Überschuldungsreport des iff; Familienmit nur einemElternteil suchen

beispielsweise überproportional häufig die Schuldnerberatung auf (vgl. Peters et

al. 2023, S. 28 f.). Aufgrund ihres knappen Einkommens sind Alleinerziehende

häufiger gezwungen, zunächst kurzfristige Schulden aufzunehmen, um alltägli-

che Ausgaben zu bewältigen (vgl. Heintz-Martin/Recksiedler/Langmeyer 2022,

S. 339).

Das Problem der Ver- und Überschuldung wird zudem kaum in die struk-

turellen Kontexte eingebettet, obwohl zum Beispiel Schwarze (2010, S. 213)

konstatiert, dass private Überschuldung „als ein strukturelles kreditmarkt-,

arbeitsmarkt- und einkommensbedingtes soziales Problem zu verstehen“ sei.

Weiterhin stellt er fest, dass die „[…] Wirkungszusammenhänge zwischen eher

strukturell und stärker individuell bedingten Einflussfaktoren und Ursachen […]

empirisch bisher aber nur oberflächlich untersucht“ (ebd.) sind.

Ver- bzw. Überschuldung tritt in vielen Handlungsfeldern auf, daher sollte

in der Sozialen Arbeit eine Grundkompetenz im Umgang damit vorhanden sein.

Das hängt insbesondere damit zusammen, dass sich verschiedene Problemlagen

bedingen können. Finanzielle Probleme können Auswirkungen auf die Aufnah-

me einerErwerbstätigkeit habenunddieWohnungssuche erschweren (vgl.Peters

2017, S. 55). Bereits ein zweimonatiger Rückstand bei den Mietzahlungen kann

zu einer fristlosen Kündigung derWohnung führen.Wenn Betroffene Unterstüt-

zung imHilfesystem suchen, gibt es zwar rechtliche Interventionsmöglichkeiten,

diese sind jedoch oft nicht bekannt oder die Kontaktaufnahme zur Schuldnerbe-

ratung gelingt nicht. Insofern kommt Fachkräften der Sozialen Arbeit hier eine
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wichtige Lotsenfunktion zu. Sie müssen die Probleme erkennen und an entspre-

chende Fachstellen weiterleiten können.

4 Umgang mit Schulden in der allgemeinen Sozialarbeit

Wichtig ist, dass Fachkräfte in der Lage sind, Warnhinweise für eine finanziell

schwierige Situation zu erkennen und bei Bedarf entsprechend weiterzuleiten

– entweder an eine integrierte oder spezialisierte Schuldnerberatungsstelle.

Indikatoren sind Schulden im Bereich Wohnen und Energie, Kleinstraten an

Gläubiger, Kontoprobleme (Kontolosigkeit, Nutzung fremder Konten, Vorliegen

eines Pfändungsschutzkontos), Unterhaltsverpflichtungen, die nicht regelmäßig

bedient werden (können) sowie Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. Ankündigung

Gerichtsvollzieher*in, Abgabe Vermögensauskunft (ehem. Eidesstattliche Versi-

cherung bzw. Offenbarungseid).

Bestenfalls sollte die Krisensituation erkannt – und sofern möglich – abklärt

und gehandelt werden. Das kann auch die Weiterleitung bzw. Unterstützung

bei einer passenderen/fachlich geeigneteren Stelle sein. Priorität sollte darauf

liegen, bei Miet-/Energieschulden und Kontoproblemen (insb. Problemen bei

der Auszahlung) zu unterstützen. Ferner können die Ratsuchenden dabei un-

terstützt werden, sich einen Überblick über die Gesamtschuldensituation zu

verschaffen, also zumBeispiel Gläubigerschreiben zu sammeln und zu sortieren.

Manchmal benötigen Betroffene Unterstützung, eine geeignete Stelle zu finden

undKontakt aufzunehmen. Fachkräfte können hierbei einewichtige Lotsenfunk-

tion einnehmen. Gleichwohl ist es ratsam, bei bestimmten Situationen direkt

den Kontakt mit der Schuldnerberatung aufzunehmen (z.B. im Rahmen der

sogenannten „offenen Sprechstunden“, Notfallsprechstunden). Bei Themen wie

Unterhalts- und Deliktsforderungen oder Widerspruchsfristen sollte zeitnah die

Schuldnerberatung einbezogen werden.

Die aufgeführten Beispiele verdeutlichen, dass es sinnvoll ist, wenn Fachkräf-

te in der Sozialen Arbeit ein Grundverständnis zumThema Schulden haben, um

entsprechende Signale zu erkennen und entsprechende Fachdienste einzubezie-

hen.

5 Das Angebot der Schuldnerberatung in der Sozialen Arbeit

Unter dem Begriff ”Schuldnerberatung” werden hier spezialisierte und integrier-

te Ansätze sowie die kombinierte Schuldner- und Insolvenzberatung verstanden.

Grundsätzlich lassen sich zwei Angebotsformen unterscheiden: Schuldnerbera-

tung findet sowohl als spezialisiertes Angebot in Form der Schuldner- und In-

solvenzberatung statt als auch als integriertes Angebot im Rahmen der Straffäl-
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ligen-, Suchtkranken- oder Wohnungslosenhilfe sowie in anderen Berufsfeldern

der Sozialen Arbeit.

Mittlerweile gibt es zahlreiche gewerbliche Anbieter auf demMarkt und auch

rechtsberatende Berufe (z.B. Anwält*innen) bieten Schuldnerberatung an, den-

noch wird die Zuständigkeit für Überschuldung vor allem im Feld der Sozialen

Arbeit gesehen.Überschuldung geht in der Regelmit verschiedenen sozialen Pro-

blemen einher, „für dessen Bearbeitung die Soziale Arbeit aus ihrer Geschichte

heraus und aufgrund der Professionalität ihrer Beratung und Intervention geeig-

net ist.“ (Mattes et al. 2022, S. 7).

DasThema der Verschuldung gehört nicht unbedingt zum traditionellen Auf-

gabenbereich der Sozialen Arbeit. Es wird jedoch zu einem solchen, wenn es sich

beispielsweiseum”primärfinanzielle oder rechtlicheProbleme inFormvonÜber-

schuldung” handelt, die nur dann in den Bereich der Sozialen Arbeit fallen, wenn

andere Institutionen nicht eingreifen (vgl. Schwarze 2011, S. 206). Soziale Arbeit

hat vor allem dann mit Schulden zu tun, wenn ”multiple soziale und individuelle

Probleme im Zusammenhang mit Überschuldung auftreten, die oft über längere

Zeiträume bestehen und bei denen private Verschuldung oft ein Ausdruck extre-

merLebenssituationen ist” (ebd.).FinanzielleProblemekönnenalso insbesondere

dann zu einemThema für die Soziale Arbeit werden, wenn sie das Wohlergehen

und die Lebensqualität einer Person oder einer Familie beeinträchtigen.

Soziale Arbeit bzw. das Angebot der Schuldnerberatung kannMenschen dann

unterstützen, indem sie bei der Schuldenregulierung, Jobsuche, der Entwicklung

von Fähigkeiten und der Überbrückung finanzieller Engpässe hilft. Schuldnerbe-

ratung umfasst daher eineMischung aus Krisenintervention,Konfliktlösung, Le-

bensberatung, Budgetberatung und persönlicher Beratung.

„Die Schwerpunkte des Beratungsangebots der Schuldnerberatung in der Sozia-

len Arbeit liegen – neben finanziellen, rechtlichen, hauswirtschaftlichen Fragen

– vornehmlich in der erforderlichen psycho-sozialen Betreuung, in der persönli-

chen Beratung und in evtl. notwendigen pädagogisch-präventiven Hilfen. Damit

ist Schuldnerberatung einem mehrdimensionalen Beratungsansatz verpflichtet –

zugleich versucht sie, methodisch von einem ganzheitlichen Ansatz auszugehen“

(Schruth et al. 2022, S. 22).

Die folgende von Schlabs (2007) entwickelte Grafik illustriert die Arbeitsschwer-

punkte der Sozialen Schuldnerberatung, die einen sogenannten „ganzheitlichen

Ansatz“ verfolgt,wie er bereits vonGroth (1990) undGroth et al. (1994) beschrieben

wurde.

Es besteht Uneinigkeit, ob die genannten vier Bereiche heutzutage noch der-

gestalt Anwendung finden (vgl. dazu auch Peters 2019, S. 57 f.).

Oft haben die Betroffenen bereits seit vielen Jahren versucht, ihre Situation

allein oder mithilfe ihres sozialen Umfelds zu bewältigen. Daher erfordert eine
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Abbildung 1: Vier Säulen der Schuldnerberatung

nachhaltige Schuldnerberatung ein breitesWissen, das über rechtliche und wirt-

schaftliche Aspekte hinausgeht und auch psychologische, soziologische und ge-

sundheitliche Aspekte berücksichtigt. Da der Schwerpunkt der Schuldnerbera-

tung auf der Bewältigung oder Überwindung der Überschuldung liegt, ist eine

umfassende und intensive Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen der So-

zialarbeit unerlässlich.

AufgrundbegrenzterBeratungskapazitätenkommtesoft zu langenWartezei-

ten, die schwerwiegende Folgen haben können.Dies kann dazu führen, dass Rat-

suchende möglicherweise auf unseriöse und kostspielige Angebote zurückgrei-

fen. Unterschiedliche Schätzungen gehen zudem davon aus, dass die derzeitige

Ausgestaltung der Schuldnerberatung nur 10 bis 15 Prozent der von Überschul-

dung betroffenen Personen erreicht (vgl. Ansen et al. 2017, S. 37; Roggemann/Pe-

ters 2023, S. 25).

Auch wenn das Arbeitsfeld der Schuldnerberatung mittlerweile gesellschaft-

lich anerkannt und gesetzlich verankert ist, fehlt weiterhin die stabile Finanzie-

rung. Die Finanzierung der Schuldnerberatung ist kommunal organisiert und

die finanzielle Ausstattung unterschiedlich (vgl. dazu z.B. Ebli/Herzog 2021,

S. 1000). Der Zugang zur Schuldnerberatung ist weiterhin begrenzt, zum Teil ist

eine kostenlose Schuldnerberatung nur für Erwerbslose vorgesehen (vgl. ebd.).

Das Positionspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung, der

Finanzwende und des Forschungsinstituts für Finanzdienstleistungen betont

daher die dringende Notwendigkeit eines Rechts auf Schuldnerberatung.2 Ins-

2 https://www.finanzwende.de/themen/verbraucherschutz/schulden-und-ueberschuldung/

schuldnerberatung/ (Abruf am 14.05.2024)
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besondere wird auf die überarbeitete Verbraucherkreditrichtlinie verwiesen, die

in Artikel 36 die Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, kostenlose Schuldnerbera-

tung anzubieten. Die Veröffentlichung dieser Richtlinie am 12. September 2023

markiert einen wichtigen Schritt in Richtung eines besseren Schutzes für Ver-

braucherinnen und Verbraucher in finanziellen Notlagen. Es bleibt abzuwarten,

in welcherWeise die Umsetzung in die nationale Gesetzgebung erfolgt.

Der Zugang zur Schuldnerberatung ist oft nicht so niedrigschwellig wie es

wünschenswert wäre (vgl. Roggemann und Peters 2023). LangeWartezeiten oder

Anforderungen wie ein ausführlicher Haushaltsplan, Sortierung der Gläubiger-

unterlagen oder unpassende Öffnungszeiten führen dazu, dass Schuldnerbera-

tung nicht für alle Ratsuchenden ein geeignetes Beratungsangebot darstellt (vgl.

Ebli und Herzog 2021, S. 1000). Dies kann entsprechend auch zu einer Nichtnut-

zung von Schuldnerberatung führen (vgl. dazu Herzog 2015, 2019).

Erhebungenzur aktuellenSituationderSchuldnerberatungzeigen,dassdiese

weiterhin an ihrer Belastungsgrenze ist. Die regelmäßig durchgeführte Umfrage

der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV) belegt den

ständig ansteigenden Beratungsbedarf. Die Ergebnisse der vierten Erhebung

im Frühjahr 2023 verdeutlichen die wachsende Nachfrage nach gemeinnützigen

Schuldnerberatungsstellen. Bei 68 Prozent der 456 befragten Beratungsstellen

wurde eine Zunahme der Nachfrage festgestellt. Besonders deutlich ist der An-

stieg bei Themen wie Energie- und Mietschulden sowie bei der Budgetberatung

und der Beratung über Sozialleistungen. Dies ist vor allem auf längere Warte-

zeiten bei Behördenentscheidungen zurückzuführen, wie etwa beim Wohngeld.

Des Weiteren zeigen die Rückmeldungen der Beratungsstellen, dass die Fälle

immer komplexer werden, da finanzielle, soziale und gesundheitliche Probleme

sich zunehmend überlagern. Diese Entwicklung erfordert einen Ausbau der

Kapazitäten und eine Anpassung der Angebotsstruktur, um den Bedürfnissen

der Ratsuchenden gerecht zu werden (vgl. AG SBV 2023, S. 4 f.).

Im Jahr 1999wurde das Insolvenzverfahren eingeführt.Das führt an verschie-

denen Stellen zur Verrechtlichung des Arbeitsfelds (siehe dazu u.a. Herzog/Pe-

ters 2024). In der Praxis scheinen vor allem rechtliche Fragen das Feld zu prä-

gen, das muss Soziale Arbeit anerkennen und berücksichtigen, auch wenn sich

das Handlungsfeld lieber als psychosozialer Ansprechpartner verstanden wissen

möchte (vgl. Mattes et al. 2022, S. 8).

Die Rechtswissenschaft ist – neben Disziplinen wie z.B. Ökonomie, Soziolo-

gie, Psychologie – eine wichtige Bezugsdisziplin Sozialer Arbeit (vgl. u.a. Engel-

ke et al. 2009, S. 301). Die Schuldnerberatung ist dabei eine Variante der Sozi-

alberatung, die laut Trube (2001, S. 23) als „Türöffner des Sozialstaats“ fungiert.

Aufgabe der Schuldnerberatung ist im ersten Schritt die Existenzsicherung. Das

umfasst vor allem die Themen Wohnen und Energie. Im Falle einer drohenden

Wohnraumkündigung gilt es, die rechtlichen Mittel auszuschöpfen und ggf. die

ÜbernahmeeinesDarlehensdurch einenSozialhilfeträger anzuleiten. ImFalle ei-
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ner drohenden Stromsperre gilt es zu prüfen, ob Begebenheiten vorliegen, die ei-

ne Stromsperre untersagen, und auch hier ggf. die darlehensweise Übernahme

zu beantragen, wenn keine Ratenzahlungmöglich ist. Ebensomuss geprüft wer-

den, ob Bedarf bestehe, das Konto in ein Pfändungsschutzkonto umzuwandeln.

Sozialarbeiter*innen müssen sich hier also ausführlich mit ihren Rechtsgestal-

tungskompetenzen auseinandersetzen und Rechtsanwendung umzusetzen, um

so die Spielräume für Ratsuchende nutzen zu können. ImHinblick auf die Schul-

densituation geht es dann um die Forderungsüberprüfung, ggf. die Einrede von

Verjährung und sofernmöglich die außergerichtliche Einigung durch die Verein-

barung von Ratenzahlungen.

6 Verbesserung der Finanzkompetenz

In den Angeboten der Familienberatung, Familienhilfe und Familienpatenschaf-

ten dominieren vor allem Fachkräfte der Sozialen Arbeit. Um Budget- und Fi-

nanzthemen zu stärken, ist es daher sinnvoll, die Soziale Arbeit in grundständi-

genStudiengängen sowie in der Fort- undWeiterbildungdiesbezüglich inhaltlich

weiterzuentwickeln.

Dabei können wichtige Impulse aus der internationalen Diskussion über ”Fi-

nancial SocialWork” gewonnenwerden. Im amerikanischen Raum ist dasThema

Finanzen mit dem Begriff „Financial Social Work“ entsprechend in der Disziplin

als eigener Bereich verankert (vgl. z.B. Jacobson et al. 2011). Das ist in der Form

bisher in Deutschland nicht der Fall.

DasHauptanliegenvonFinancial SocialWork ist es, individuelle und familiäre

Finanzkompetenzen durch Bildungsangebote zu verbessern und den Zugang zu

Finanzdienstleistungen zu verbessern. Durch gezielte Unterstützung sollen Rat-

suchendebefähigtwerden,sowohl in alltäglichenfinanziellenEntscheidungenals

auch im Umgang mit langfristigen finanziellen Verpflichtungen besser zurecht-

zukommen (vgl. Sherraden/Huang 2019, S. 1 ff.; Sherraden et al. 2016, S. 115 ff.).

Ratsuchende werden in verschiedenen Bereichen der finanziellen Bewältigung

begleitet, angefangen bei alltäglichen Finanzentscheidungen bis hin zum Um-

gangmit langfristigenVerpflichtungenundderBewältigungvonfinanziellenKri-

sen. Das übergeordnete Ziel dieser Begleitung ist die Förderung von Sicherheit

und Stabilität. „Financial SocialWork“ wirdmit demCapability Approach in Ver-

bindung gebracht.Es sollMenschen ermöglichtwerden, ihre Fähigkeiten undPo-

tenziale zu entfalten (vgl. Sherraden/Huang 2019, S. 7 f.).

Ein typischer Anwendungsfall ist zumBeispiel die Analyse der finanziellen Si-

tuation Ratsuchender anhand von Einnahmen und Ausgaben bzw. eines Haus-

haltsplans. Die Einordnung der Budgetanalyse und Budgetberatung in den Kon-

text der ”Financial Social Work” ist wichtig, um eine schematische Anwendung

von Haushaltsbögen zu vermeiden und ermöglicht eine individuellere und be-
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darfsgerechtere Unterstützung, die sich nicht nur auf Zahlen und Budgets be-

schränkt, sondern auch die persönlichen Umstände und Bedürfnisse der Ratsu-

chenden berücksichtigt (vgl. Ansen und Peters i.E., S. 24).

Seit einigen Jahren etabliert sich in Deutschland das Thema der finanziellen

Grundbildung als Inhaltsbereich der Grundbildung. Finanzielle Grundbildung

hat den Fokus auf alltägliche Handlungsanforderungen in Geldthemen und ist

eine gemeinsame Aufgabe von Erwachsenenbildung und Sozialer Arbeit. In

entsprechenden Grundbildungskursen besteht die Hauptherausforderung in der

Teilnehmendengewinnung. Fachkräften der Sozialen Arbeit kommt hier eine

wichtige Rolle als Multiplikator*innen zu (vgl. Tröster/Bowien-Jansen/Mania

2020, S. 1; 4).

7 Ausblick

Das Arbeitsfeld der Schuldnerberatung steht unter massivem Anfragedruck bei

zugleich kaum steigenden Ressourcen. Die Ausführungen zeigen zugleich, dass

FinanzeneinQuerschnittsthemaderSozialenArbeit sindundalle Fachkräfteüber

ein Grundlagenwissen verfügen sollten, umWarnhinweise zu erkennen undwei-

ter verweisen zu können.

Da Themen, die Schuldnerberatung betreffen, kaum Teil des Studiums sind,

ist es umso wichtiger, im Studium ein Grundlagenwissen zu vermitteln und die-

ses – je nach Arbeitsfeld – durch entsprechende Fort- undWeiterbildungen aus-

zubauen und regelmäßig aufzufrischen. Davon profitieren vor allem erwachsene

Menschen, die sich aufgrund finanzieller Notlagen in prekären Lebenslagen be-

finden.
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Armut vor Gericht. Über die diskriminierende

strafrechtliche Behandlung von Menschen in

prekären Lebenslagen

Frank Wilde

1 Einleitung

Straffälligkeit, Strafverfolgung und Strafsanktionen spielen in vielen Arbeits-

feldern der Sozialen Arbeit eine Rolle. Dies betrifft den Strafvollzug, die Be-

währungshilfe und die freie Straffälligenhilfe, die insbesondere mit Personen

arbeiten, die zu Geld- oder Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Strafen werden

aber auch bei Sozial- oder Schuldnerberatungsstellen relevant, wenn es um die

Tilgung von Gerichtskosten oder Geldstrafen geht. Auch die Wohnungslosen-

und Suchthilfe ist berührt, wenn Personen Betreuungsplätze verlieren, weil sie

inhaftiert werden. Und besonders in Beratungsstellen für ausländische Hilfe-

suchende haben Sanktionen eine Bedeutung, da bereits eine Geldstrafe wegen

geringfügigenLadendiebstahls denAufenthaltsstatusmaßgeblich verschlechtern

kann.

In diesen Arbeitsbereichen ist in der Regel ein Personenkreis betroffen,

der wesentlich durch prekäre Lebensverhältnisse gekennzeichnet ist. Auch im

Strafvollzug befinden sich überproportional Menschen aus prekären Lebensver-

hältnissen (siehe dazu Kap. 4.2). Während die klassische Kriminologie von einer

direkten Verbindung von Armut und Straffälligkeit ausging, wird in der neue-

ren Kriminologie nicht mehr von kausalen Zusammenhängen zwischen Armut

und Straffälligkeit gesprochen. Armut wird als Risikofaktor gesehen, welcher

straffälliges Verhalten aber auch eine verschärfte Strafverfolgung begünstigen

kann. Entscheidend sei, wer „ungünstigen sozialen Einflüssen ausgesetzt ist,

wer solchen Einflüssen gegenüber Resilienz entwickeln kann, wer an Orten lebt,

an denen keine wirksame informelle Sozialkontrolle mehr ausgeübt wird, oder

wer einer verstärkten Kontrolle durch formelle Kontrollinstanzen unterliegt“

(Neubacher/Bögelein 2021, S. 120 f.).1 Auch bei der Frage, welche Bedeutung

der Arbeit bei einem „Ausstieg“ aus dem delinquenten Verhalten (Desistance)

zukommt, wird auf einen komplexen Prozess von subjektiven Voraussetzungen

1 ImBeitrag vonNeubacher undBögeleinwerden die unterschiedlichen kriminologischenErklä-

rungsansätze vorgestellt, die den Zusammenhang von Armut und Kriminalität erklären wollen

(ebd. S. 110 ff.).
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und Potenzialen und strukturellen Rahmenbedingungen verwiesen (vgl. Humm

et al. 2022, S. 107).

Der Umstand, warum sich im Strafvollzug vermehrt Menschen aus prekären

Verhältnissenbefinden, ist somit erklärungsbedürftig. IndiesemBeitragwird ein

Teilaspekt dieser Fragestellung untersucht: Welche Bedeutung kommt den Le-

bensverhältnissen einer angeklagten Person in einem Strafverfahren und bei den

strafrechtlichen Sanktionen zu? Gilt hier das Gebot aus Artikel 3 des Grundgeset-

zes: „Alle Menschen sind vor demGesetz gleich“? Oder führen fehlende ökonomi-

sche und soziale Ressourcen zu einer Benachteiligung im Verfahren.

Zunächst wird ein kurzer Überblick über das Ausmaß strafrechtlicher Sank-

tionen gegeben (Kapitel 2). Danach wird an zwei Beispielen, dem Zugang zum

Recht (Kapitel 3) und den strafrechtlichen Sanktionen (Kapitel 4), die Diskrimi-

nierung vonPersonen in prekärenVerhältnissendiskutiert.Abschließendwerden

in Kapitel 5 Möglichkeiten der Einflussnahme auf die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen durch die Soziale Arbeit vorgestellt.

2 Von der Anzeige zum Urteil und was wir alles nicht wissen

Die staatliche Reaktion auf delinquentes Verhalten ist gekennzeichnet durch

einen Prozess der Ausfilterung. Zunächst werden nur die Taten polizeilich er-

fasst und gezählt, die auch angezeigt werden. Straftaten, die nicht entdeckt

oder von den Betroffenen nicht angezeigt werden, bleiben im Dunkelfeld. Im

Hellfeld werden jährlich über 5 Millionen Anzeigen bei der Polizei erfasst, wo-

bei Verkehrsstraftaten hier nicht mitgezählt werden. Diese Anzeigen führen

überwiegend nicht zu Verurteilungen. Teilweise, weil die Taten nicht aufgeklärt

werden, teilweise,weil siemit anderen Verfahren zusammengefasst werden oder

kein hinreichender Tatverdacht besteht. Verfahren, bei denen ein Tatverdacht

besteht und eine tatverdächtige Person ermittelt wurde, werden in über der

Hälfte der Fälle eingestellt, d.h. es gibt keine Verurteilung. Dies kann erfolgen

wegen der Geringfügigkeit der Tat oder auch gegen die Auflage, ein Bußgeld zu

zahlen. Zu Verurteilungen (inklusive Verkehrsstraftaten) kommt es jährlich in ca.

650 Tausend Fällen. Hierbei handelt es sich überwiegend um Geldstrafen (85%)

und nur zu einem kleinen Teil um Freiheitsstrafen (15%). Bei den Freiheitsstrafen

werden zudem zwei Drittel als Bewährungsstrafen ausgesprochen, d.h., dass die

Personen die Haftstrafe erst antretenmüssen, wenn sie erneut straffällig werden

bzw. gegen Auflagen verstoßen.

Wenn eingangs davon die Sprache war, dass Menschen in prekären Situatio-

nenhäufiger strafrechtlich betroffen sind oder häufiger Straftaten begehen,dann

bezieht sichdies inderRegel auf dieMenschen,die sich inHaft befinden.Hier be-
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legen Studien den erhöhten Anteil.2 Die obige Auflistung zeigt aber auf, dass es

sich hierbei nur um einen sehr kleinen Teil des straffälligen Verhaltens insgesamt

handelt. Viele Straftatenwerden nicht angezeigt oder aufgedeckt. Ein großer An-

teil wird gegen Auflagen eingestellt. Aktenanalysen zeigen, dass die wirtschaft-

lichen und sozialen Hintergründe in dieser Gruppe überwiegend nicht bekannt

sind (vgl. Kolsch 2020, S. 183). Dies trifft selbst auf die Geldstrafe zu, die Häu-

figste der Strafsanktionen. Auch hier weisen empirische Studien darauf hin, dass

den Akten überwiegend keine Hinweise auf die wirtschaftlichen Verhältnisse zu

entnehmen sind (ebd., S. 297). Die These, dass Armut häufiger zu straffälligem

Verhalten führt, ist zunächst empirisch (selbst imHellfeld) nicht zu belegen.

Damit bleibt die Frage,warumeinhöherer Anteil eine Freiheitsstrafe verbüßt,

aber bestehen. Eine einfache Antwort ist hierauf nicht möglich. Doch bereits ein

Blick auf die Zugangswege zum Recht verweist auf Ungleichheiten.

3 Der Zugang zum Recht

Die juristische Welt hat ihre eigene Sprache, die für den Laien unverständlich

oder zumindest missverständlich ist. Dies gilt für alle Bürger*innen. Es gilt aber

insbesondere für Personen, die aufgrund von Suchterkrankungen, psychischen

Beeinträchtigungen oder auch Sprachbarrieren oftmals nicht in der Lage sind,

Schreiben der Staatsanwaltschaft zu verstehen oder einem Verfahren zu folgen

(vgl. Steinke 2022, S. 19 ff.). Im deutschen Rechtssystem wird dies so akzeptiert.

Für eine anwaltliche Vertretung muss man selbst sorgen. Wenn man dies kann,

erhältman einen professionellen Beistandmit einer zentralen Aufgabe: die Inter-

essen der Person bestmöglich zu vertreten. Diese Verteidigung ist aber kostenin-

tensiv. Anders als im Zivilrecht, wo es eine Prozesskostenhilfe gibt, die einkom-

mensarmenPersonen zusteht, gibt es so eineMöglichkeit imStrafrecht nicht.Die

sogenannte „Pflichtverteidigung“oder „notwendigeVerteidigung“wirdnur in be-

stimmten Umständen gestellt, z.B. wenn eine Freiheitsstrafe vonmindestens ei-

nem Jahr droht (vgl. § 140 StPO). Sie ist dann einkommensunabhängig und steht

jeder angeklagten Person zu. In der überwiegenden Anzahl der Verfahren haben

Personen aber keinen Anspruch. Sie können versuchen, sofern sie Kenntnis dar-

über haben, einenBeratungsschein derKommune zu erhalten.Dieser ermöglicht

eine anwaltliche Beratungssitzung, aber keine Vertretung vor Gericht. Damit sit-

zen täglichMenschenaufderAnklagebankeiner fachlichversiertenStaatsanwalt-

schaft gegenüber.

Historisch gesehen soll die Richterin oder der Richter die Perspektive der an-

geklagten Personmitvertreten und für ein ausgewogenes Verhältnis von Anklage

2 Eine kurze Übersicht zum Forschungsstand geben Neubacher und Bögelein (2021). Aktuelle

Zahlen werden auch weiter unten aus dem aktuellen Evaluationsbericht aus Hamburg zitiert.

240



undVerteidigung sorgen,während sie oder er gleichzeitig dasUrteil sprechen soll

(vgl. Zink 2019, S. 66 f.). Inwieweit dies möglich ist, also zwei ganz unterschied-

liche Funktionen in sich zu vereinen, darf man grundsätzlich bezweifeln. Aber

auch ganz praktisch wird diese Rolle nicht ausgefüllt, denn in der überwiegen-

den Anzahl der Verfahren kommt es nicht zu einer Verhandlung. Es gibt keine

persönliche Anhörung. Dies liegt an dem dominierenden Verfahren des Strafbe-

fehls,welchesmittlerweile in 60%derAnklagenAnwendungfindet (Destatis 2021,

o. S.).3

Der Strafbefehl (§407 StPO) ist für die Justiz ein sehr effizientes Verfahren,

mit der hohen Arbeitsbelastung umzugehen, indem von einer Verhandlung erst-

mal abgesehen wird. Stattdessen wird die Anklagemit Urteil per Post verschickt.

Die angeklagte Person hat zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Wenn sie

dies macht, wird ein Verhandlungstermin angesetzt. Ansonsten wird das Urteil

rechtskräftig und anschließend der Staatsanwaltschaft übermittelt, die dann die

Vollstreckung einleitet. Ein Urteil wird also vollstreckt, ohne dass sichergestellt

wurde, dass die verurteilte Person eine rechtliche Beratung erhalten hat, den

Strafbefehl verstanden hat – ja noch nicht einmal, ob sie ihn überhaupt gelesen

und erhalten hat, da die Zustellung an die letzteWohnadresse erfolgt.

Bei derMasse der Fälle, die die Staatsanwaltschaften zu bewältigen haben, ist

dies für diese eine ökonomische Vorgehensweise. Aus ihrer Sicht sind auch ge-

rade bei den Massendelikten (Fahren ohne Fahrschein, Ladendiebstahl, …) keine

weiteren Ermittlungen notwendig. Der Münchner Oberstaatsanwalt Gramm er-

klärte, dass ein solches Verfahren „mit einem oder zwei Klicks in fünf Minuten“

(Deutscher Bundestag 2019, S. 28) erledigt sei. Auf der anderen Seite wird die Be-

nachteiligung von Personen ohne odermit geringemEinkommen an dieser Stelle

überdeutlich. Während engagierte Anwält*innen schon frühzeitig auf Augenhö-

hemit derStaatsanwaltschaft insGesprächgehen,umeineVerfahrenseinstellung

gegen die Zahlung einer Geldsumme oder, wenn eine Verurteilung nicht zu ver-

hindern ist, einen Strafbefehl auszuhandeln, verstehen häufig Personen ohne an-

waltliche Vertretung weder das Verfahren noch in welcher Art undWeise sie sich

vertreten können.4 Ohne eine professionelle rechtliche Beratung fehlt eine „Waf-

fengleichheit“ vor Gericht. Der Zugang zum Recht bleibt so insbesondere Men-

schen in prekären Verhältnissen verwehrt.

Mittlerweile gibt es einige Initiativen, die sich dieser Thematik annehmen.5

Eine grundsätzliche gesetzliche Anpassung an ein System, welches den Zugang

3 Hier gibt es erhebliche regionale Unterschiede. In Baden-Württemberg wurde bspw. bei Geld-

strafen im Jahr 2022 in 97% der Fälle das Strafbefehlsverfahren gewählt (vgl. Landtag Baden-

Württemberg 2023).
4 In der Studie von Kolsch wurden die Verfahren gegen verteidigte Beschuldigte fast doppelt so

häufig eingestellt, wie gegen unverteidigte (vgl. Kolsch 2020, S. 414).
5 So bietet die Vereinigung der Berliner Strafverteidiger gemeinsam mit der FU Law Clinic eine

kostenlose Erstberatung bei Strafbefehlen an (https://www.strafbefehlsberatung.de). Auch die
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zum Recht sichert, die es in vielen anderen europäischen Staaten gibt, ist aber

aktuell nicht in Sicht.

4 Die Sanktionen

Das deutsche Sanktionssystem besteht imWesentlichen aus Geld- und Freiheits-

strafen, die erheblichen Einfluss, auf das Leben der betroffenen Personen und ih-

rer Angehörigen haben können.DieseWirkung soll bei der Bemessung der Strafe

vomGerichtmitbedacht werden (§46 StGB Abs. Satz 2). Inwieweit dies geschieht

und welche Auswirkungen dies für Personen hat, die sich in prekären Lebensver-

hältnissen befinden, soll imFolgenden an einzelnenAspekten dargestellt werden.

4.1 Die Geldstrafe und Ersatzfreiheitsstrafe

Staatliches Strafen in Deutschland besteht überwiegend aus Geldstrafen (§40

StGB). Diese werden überwiegend gezahlt. Für einen Teil der Betroffenen sind

die Strafen aber unbezahlbar. Dann kann ersatzweise eine Ersatzfreiheitsstrafe

vollstreckt werden (§43 StGB). Dieses Verfahren ist auch in der strafrechtlichen

Debatte seit über 100 Jahren in der Kritik, weil hier allein Armut zu einer Straf-

verschärfung führt (vgl. Wilde 2016, S. 37 ff.). Obwohl diese Kritik in der Regel

anerkannt ist, gilt die Ersatzfreiheitsstrafe weiterhin als alternativlos.6 Im Jahr

2023waren jeden Tag ca. 5.000Menschen aufgrund einer solchen nicht gezahlten

Geldstrafe inhaftiert (Destatis 2024, o. S.). Anders ausgedrückt: Jede zweite bis

dritte Person, die eine Freiheitsstrafe antritt, macht dies nicht, weil sie zu einer

solchen verurteilt wurde, sondern weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlen kann.7

Hierbei handelt es sich häufig um Delikte wie Fahren ohne Fahrschein oder

Ladendiebstahl (Bögelein 2019, S. 284). Um zu verstehen, wie es dazu kommt,

dass vom Gericht eine Strafe, die Geldstrafe, ausgesprochen wird, aber eine

härtere Sanktion, die Freiheitsstrafe, vollstreckt wird, ist ein genauerer Blick in

die Konstruktion der Geldstrafe notwendig.

Normativ ist der Strafzweck der Geldstrafe beschrieben als „zeitlich be-

fristeter Konsumverzicht“ (Meier 2019, S. 65). Der verurteilten Person soll das

Strafübel des Geldentzugs zugefügt werden, damit sie für einen bestimmten

hessische Vereinigung der Strafverteidiger*innen hat gemeinsam mit der Goethe-Universität

ein Projekt Strafbefehl gegründet (https://www.stvh.org/strafbefehl).
6 Vgl. hierzu die Expertenanhörung im Rechtsausschuss des deutschen Bundestages aus dem

Jahr 2023 (Deutscher Bundestag 2023)
7 Exakte Zahlen, wie viele Menschen jährlich eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten, werden nicht

veröffentlicht.
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Zeitraum nicht wie gewohnt konsumieren kann. Dieser „Denkzettel“ soll dazu

beitragen, dass die Person sich zukünftig rechtskonform verhält. Wie bemisst

sich aber die Geldstrafe und wie soll der Strafzweck erreicht werden, in einer

Gesellschaft mit extrem unterschiedlichen Einkommens- und Vermögens-

verhältnissen? Hierzu wurde das Tagessatzsystem eingeführt, bei dem zwei

unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden müssen: Zunächst wird die

Anzahl der Tagessätze bestimmt. Dies erfolgt nach den allgemeinen Strafzu-

messungsregeln und zielt auf gerechten Schuldausgleich. Je höher die Anzahl,

umso höher wird die Schuld bewertet. In einem zweiten Schritt wird die Höhe

des Tagessatzes anhand der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des

Täters/der Täterin bestimmt. Dabei soll das Gericht bisher in der Regel vom

Nettoeinkommen ausgehen. Die Strafe soll so den persönlichen Verhältnissen

angepasst werden, sodass theoretisch ein gleiches „Strafleiden“ auch bei unter-

schiedlichen Einkommensverhältnissen entsteht. Ziel der Geldstrafe ist, einen

zeitlich befristeten Konsumverzicht zu erreichen (Länge ist durch die Anzahl der

Tagessätze bestimmt), der aber nicht die Existenz gefährden soll.

Mit der Entscheidung des Gesetzgebers aus den 1970er-Jahren, die Be-

messung am Nettoeinkommen auszurichten, wurde eine soziale Schieflage

geschaffen (Wilde 2015, S. 354): Die Geldstrafe funktioniert dort, wo Personen

über ein ausreichendes Nettoeinkommen verfügen und bei einer Verurteilung

auf ein oder zwei Einkommen verzichten können und in ihremKonsumverhalten

eingeschränkt werden. Je stärker aber die Personen von ihrem Einkommen le-

ben, desto mehr überfordert die Geldstrafe. Das gilt insbesondere für Personen,

die von Sozialleistungen leben, die nur ihre Existenz sichern sollen. Die Justiz

verlangt hier,wie es der Strafrechtler Bernd-DieterMeier zutreffend beschrieben

hat, eine „unmögliche Leistung“ (Meier 2019, S. 70), nämlich den Verzicht auf

das existenziell Notwendige. Konkret bedeutete dies in den letzten Jahrzehnten:

Personen, die Arbeitslosengeld II oder Bürgergeld erhielten, wurden zu Tages-

satzhöhen von 10 bis 20 Euro verurteilt, obwohl sie laut Regelsatz maximal 3 bis

vielleicht 5 Euro täglich im Konsumverhalten hätten einsparen können. Dies be-

deutete, dass sie entweder über lange Zeitmit einer hohen Ratenzahlung belastet

waren oder eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten mussten.

Demgegenüber stellt sich die Situation für Personen mit gutem Einkommen

deutlich besser dar. Die oben beschriebene Praxis, dass Geldstrafen überwiegend

im schnellen schriftlichen Strafbefehlsverfahren verhängt werden, hat die Folge:

Regelmäßig ist den Staatsanwaltschaften das Einkommen oder Vermögen der zu

verurteilendenPersonnichtbekannt.DieTagessatzhöhenwerdengeschätzt,bzw.

„insBlaue hinein“ festgesetzt (vgl.Kolsch 2020,S. 426).Es bleibt damit demZufall

bzw. derWillkür überlassen, ob ein Tagessatz mit 10 Euro oder mit 20 Euro fest-

gesetztwird.Gleichzeitig bedeutet dies einenUnterschied von 100%bei der Sum-

me der Geldstrafe. Für Personen mit einem Durchschnittseinkommen kann eine
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solche Schätzung sehr positiv ausfallen, da sie sonst eine deutlich höhere Strafe

zu erwarten hätten (Tagessatzhöhe von 50 Euro).

In Italien wurde die Ersatzfreiheitsstrafe als nicht verfassungskonform abge-

schafft. In Schweden wendet man sie nur bei Personen an, die zahlungsunwil-

lig sind, aber zahlen könnten. In Deutschland dagegen suchte man die Lösung

nicht in einer Veränderung der justiziellen Praxis,wie demErmitteln der tatsäch-

lichen Leistungsfähigkeit einer PersonundderReduzierungder Tagessatzhöhen.

Vielmehr wurden alternative Sanktionen ausgewählt. Zunächst ermöglichten die

Bundesländer, die drohende Ersatzfreiheitsstrafe durch unbezahlte gemeinnüt-

zigeArbeit abzuwenden („freieArbeit“). In einer späterenPhasewurdenAngebote

geschaffen,die betroffene Person bei der Zahlung derGeldstrafe zu unterstützen,

indem Ratenzahlungen so organisiert wurden, dass die Zahlung direkt von den

Sozialleistungen abgetreten wurde. Beide Maßnahmen helfen den Betroffenen,

die Inhaftierungunddie damit verbundenen schwerenKonsequenzen zu vermei-

den.8 Gleichzeitig beenden sie aber nicht die Ungleichbehandlung im Sanktions-

verfahren: Personen, die dem „Normbild“ der Justiz nicht entsprechen und über

ein ausreichendes Einkommen und Vermögen verfügen, werden benachteiligt.

Prekäre Lebensverhältnisse führen an dieser Stelle zu einer Strafverschärfung,

die sich strafrechtlich nicht mit dem Strafzweck begründen lässt. Vielmehr ver-

schärfen zu hohe Geldstrafen und die Ersatzfreiheitsstrafe die Lebenssituation

über einen längeren Zeitraum.Dies zeigt auch der Blick auf die Vollstreckung der

Freiheitsstrafe.

4.2 Die Freiheitsstrafe

Die Freiheitsstrafe gilt als das „schärfste Schwert“ des deutschen Strafrechts.

Es wird nicht nur die Freiheit entzogen, sondern sämtliche Grundrechte wer-

den eingeschränkt. Über die desozialisierenden Wirkungen der Freiheitsstrafe

wird seit ihrer Einführung bis heute gesprochen. Das Bundesverfassungsgericht

hat den Gesetzgeber aus diesen Gründen immer wieder verpflichtet, seiner

Fürsorgepflicht für die Gefangenen gerecht zu werden und den desozialisie-

renden Wirkungen entgegenzuwirken. Die Inhaftierung sollte keine „zweite

Strafe“ mit sich bringen und, wie öffentlich oft gefordert, besonders hart und

schmerzhaft sein. Vielmehr soll der Vollzug die inhaftierten Personen zu einem

selbstbestimmten und verantwortungsvollen Leben nach der Haft befähigen.

Dieser Auftrag ist in sich höchst widerspruchsvoll: An einem Ort mit wenig

Ressourcen, teilweise baulichen Bedingungen aus dem 19. Jahrhundert, größt-

8 Die Einführung der beiden Alternativen hat in den letzten Jahrzehnten nicht zu einer Reduzie-

rungderErsatzfreiheitsstrafengeführt.Eine ausführlicheBesprechungdieser beidenMaßnah-

menmuss an dieser Stelle aber ausbleiben.
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möglicher Fremdbestimmungund einermit vielen ProblemenbelastetenKlientel

soll bei der Entlassung ein verantwortungsvolles Individuum „herauskommen“.

Der Vollzugsexperte Bernd Maelicke: „Die Lebensverhältnisse innerhalb der Ge-

fängnismauern sind elementar anders als die draußen. ImGefängnis dominieren

die schädlichen Folgen der Subkulturen, die für die Resozialisierung in der freien

Gesellschaft wichtigen Herausforderungen können dagegen hinter Mauern nur

simuliert werden.“ (Maelicke 2019, S. 110).

Gleichzeitig hat sich der Strafvollzug in Deutschland in den letzten Jahrzehn-

ten gewandelt und der Arbeit mit den Gefangenen einen viel größeren Raum

gegeben. Hierzu gehören die Möglichkeiten, einen Schul- oder Berufsabschluss

nachzuholen, an Problemen wie Schulden oder Suchterkrankungen zu arbeiten

oder unterstützende Angebote beimÜbergang in die Freiheit. Auch eine Öffnung

für externe Angebote fand statt, bspw. durch die Beratungsangebote der Straf-

fälligenhilfe der Wohlfahrtsverbände. Gleichzeitig behauptet der Strafvollzug

in vielen Bereichen, wie bspw. der Organisation der Arbeit oder Gesundheits-

versorgung, eine (historische) Sonderrolle, die Einfluss hat auf die soziale und

wirtschaftliche Situation der inhaftierten Personen.

Im Jahr 2023 wurden über 86.000 Menschen in einer Strafvollzugsanstalt in-

haftiert (vgl. Destatis 2024, o. S.). Darunter fallen auch kurze Haftzeiten bei Un-

tersuchungshaft sowie Ersatzfreiheitsstrafen. Die Haftzeiten können aber auch

mehrereMonate und Jahre andauern.Waswissenwir über dieGruppe derGefan-

genen? Ganz aktuell wurde eine Evaluation des Hamburger Strafvollzuges veröf-

fentlicht, die Daten zu einer repräsentativen Stichprobe aller in einem Jahr ent-

lassenen Personen bietet. Die Studie fasst die Gruppe wie folgt zusammen:

„Die Klienten weisen diverse Problemlagen auf, beispielsweise einen schwachen

Bildungshintergrund (geringe schulische und berufliche Qualifikation), geringe

Arbeits- und Berufserfahrung (Langzeitarbeitslosigkeit) sowie eine Schuldenproble-

matik. Eine Vielzahl der Klienten war suchtmittelgefährdet oder auch (teils schwer)

suchtmittelabhängig. Darüber hinaus fand sich ein hoher Anteil an Personen, die

nicht in Deutschland geboren wurden. Viele von diesen waren mit Sprachbarrieren

konfrontiert und hatten einen teils ungeklärten oder unsicheren Aufenthaltsstatus

in Deutschland.“ (Baur/Supplitt 2024, S. 18 ff.)

Diese Beschreibung deckt sich mit der Forschungslage zum Strafvollzug. Zu er-

gänzen ist noch, dass ein hoher Anteil der inhaftierten Personen an psychischen

Erkrankungen leidet. Der Gefängnispsychiater Norbert Konrad geht davon aus,

dass „mindestens dieHälfte der Gefangenen […] an einer psychischen Störung im

Sinne des ICD-10“ (Konrad 2024, S. 45) leidet. Bezüglich psychotischer Erkran-

kungen geht er von einer Prävalenz von 10% aus (ebd., S. 47).
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Entlassung in die Freiheit

Die Hamburger Studie (Baur/Supplitt 2024) beschäftigt sich insbesondere mit

der Vorbereitung der Gefangenen auf ihre Entlassung. Hierzu wurde in Ham-

burg ein spezifisches Übergangsmanagement eingeführt, welches die Reintegra-

tion fördern soll. Die sozio-ökonomischen Lebensverhältnisse der Personen zum

Zeitpunkt der Entlassung stellen sich danach wie folgt dar (ebd., S. 98 ff.):

• Wohnraum: 11% der Personen verfügten über eigenenWohnraum, 41% gaben

an, dass sie bei Freunden, Lebensgefährten oder Familie unterkommen wer-

den.Die zweite Hälfte der Gruppe wurde in unsichere Verhältnisse entlassen:

11% in öffentlich-rechtliche Unterbringung, 7% inWohnunterkünfte für Asyl-

bewerber, 6% in betreute Wohnprojekte und 11% wurden ohne festen Wohn-

sitz entlassen.

• Über ein stabiles Arbeitsverhältnis verfügten zurHaftentlassung 19% der Per-

sonen. Das voraussichtliche Einkommen sollte dagegen wie folgt aussehen:

35% der Männer sollten ALG II, 14% ALG I, 7% AsylbLG bekommen. Bei 19%

war dies unklar. Bei den Frauen sollten 63% ALG II und 16% AsylbLG erhalten.

Bei weiteren 16% war das Einkommen ungeklärt.

• Fast die Hälfte der Männer ohne deutsche Staatsangehörigkeit verfügte als

Nicht-EU-Ausländerüber keineArbeitserlaubnis.OhnegültigeAusweisdoku-

mente wurden 18% derMänner und 28% der Frauen entlassen. 92% derMän-

ner und 98%der Frauengalten bei derEntlassung als verschuldet.Bei ca. jeder

fünften Person bestand zur Entlassung kein geklärter Krankenversicherungs-

schutz.

Die Ergebnisse der Hamburger Untersuchung lassen sich nicht bundesweit ver-

gleichen, weil entsprechende Studien fehlen.9 Sie ermöglichen auch keinen Ver-

gleich, der die Lebenssituation vor der Haft und nach der Haft gegenüberstellt.

Deutlich wird aber, dass Strafgefangene überwiegend in prekäre Wohn- und Le-

bensverhältnisse entlassen werden. Die Ursachen hierfür sind vielfältig und lie-

gen auch nicht nur auf der Seite der Justiz. Inhaftierte Personen können bereits

vor der Haft viele soziale Probleme aufweisen, sie müssen selbst auch ein Inter-

esse an Veränderung und eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit haben und für

den mangelnden Wohnraum in Ballungsräumen ist nicht die Justiz verantwort-

lich. Aber es gibt auch strukturelle Bedingungen, für die die Justiz verantwortlich

9 Die BAG-S führt regelmäßig eine Befragung durch zur Lebenslage von straffällig gewordenen

Menschen in Deutschland. Erhoben werden hier die Daten der Klient*innen von Einrichtun-

gen der freien Straffälligenhilfe. Hier zeigen sich ebenfalls die BereicheWohnen und Existenz-

sicherung als die größten Herausforderungen bei der Entlassung. Bei Personen ohne deutsche

Staatsangehörigkeit kommen noch ausländerrechtliche Probleme hinzu (vgl. BAG-S 2023, o.

S.).
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ist und die als eine Schlechterstellung zu bewerten sind.Dies soll an demBeispiel

der Arbeits- und Einkommensgestaltung dargestellt werden.

Arbeit und Einkommen im Strafvollzug

Das Vollzugsleben ist, wie das Leben außerhalb der Anstalten auch, durch die Ar-

beit geprägt. Diese gibt den inhaftierten Personen tagsüber eine Beschäftigung

und dem Anstaltsalltag eine klare Struktur. Die Arbeit im geschlossenen Vollzug

unterscheidet sich aber in allen Belangen von einer normalen Erwerbsarbeit. In

vielen Bundesländern gilt noch die Arbeitspflicht, die im Grundgesetz für den

Strafvollzug explizit zugelassen ist (Art. 12 Abs. 3 GG).10 Daraus wird traditionell

auch abgeleitet, dass es sich umkein normales Arbeitsverhältnis handelt.Die Ge-

fangenen haben keine üblichen Arbeitnehmer*innenrechte. Der Lohn wird nicht

mit dem*r Arbeitgeber*in verhandelt, der/die die Anstalt selbst sein kann, aber

auch normale Betriebe. Vielmehr ist der Lohn im Gesetz festgelegt und beträgt

9% der Eckvergütung, d.h. 9% des durchschnittlichen Arbeitsentgelts aller Ver-

sicherten der Deutschen Rentenversicherung. Aktuell sind dies etwa 2 Euro pro

Stunde.Vondiesem„Einkommen“kannder täglicheBedarf für denAlltag imVoll-

zugvielleicht gedecktwerden.EineTilgungvonSchulden,eineUnterstützungder

Familie u.ä. ist aber nicht möglich.

Für die Arbeit werden Beiträge für die Arbeitslosenversicherung gezahlt, so-

dass nachderHaftentlassung einAnspruch aufArbeitslosengeld I bestehenkann.

Aber auchwenn über Jahre kontinuierlich gearbeitet wird,werden keine Beiträge

für die Rentenversicherung und auch keine Beiträge für die Kranken- und Pfle-

geversicherung gezahlt. Insbesondere der fehlende Einbezug in die Rentenversi-

cherung bedeutet bei längeren Haftstrafen eine Verschlechterung der Altersvor-

sorge. Die fehlende Krankenversicherung liegt darin begründet, dass die Justiz

in den Vollzugsanstalten ein eigenes Gesundheitssystem vorhält und finanziert.

Dieses System verursacht, neben der grundsätzlichen Frage, ob dieses System

nochzeitgemäß ist,eineReihevonganzpraktischenProblemen, insbesonderebei

den Übergängen. So entstehen regelmäßig Schulden,weil die Beiträge ab Beginn

der Inhaftierung nicht mehr gezahlt werden, die Krankenkasse aber nicht infor-

miert ist. Regelmäßig werden Personen ohne Krankenversicherungsschutz ent-

lassen, was insbesondere dann ein großes Problem darstellt, wenn medizinische

Leistungen direkt notwendig sind (bspw. Substitution). Nur im offenen Vollzug

ist dies anders geregelt. Hier können Gefangene tagsüber außerhalb der Anstalt

unter den Bedingungen des regulären Arbeitsmarktes arbeiten.

10 Die Zuständigkeit für den Strafvollzug ist im Jahre 2006 mit der Föderalismusreform auf die

Bundesländer übergegangen. In der Folge hat jedes Land sein eigenes Vollzugsgesetz für Straf-

gefangene, Sicherheitsverwahrte und Jugendliche verfasst.
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Obwohl sich der Strafvollzug den Lebensbedingungen außerhalb angleichen

soll (Angleichungsgrundsatz), bringt die Organisation der Arbeit im Vollzug eine

Benachteiligung der inhaftierten Personen mit sich, die auch die Reintegration

nach der Entlassung erheblich belasten kann.

5 Interventionen der Sozialen Arbeit im Rechtssystem

Die Soziale Arbeit hat in verschiedensten Arbeitsbereichenmit demThema Straf-

fälligkeit zu tun. Insbesondere in der staatlichen Straffälligenhilfe (Gerichts- und

Bewährungshilfe) undder freienStraffälligenhilfe,die zumeist inOrganisationen

der freienWohlfahrtspflege organisiert ist,gibt es viele konkreteProjekteundAn-

gebote für straffällig gewordenePersonen (vgl.Kawamura-Reindl 2023,S. 243 ff.).

Ziel ist es hier, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen, soziale

Teilhabe zu ermöglichenunderneutes straffälligesVerhalten zu vermeiden.Diese

Arbeit stößt anunterschiedlicheGrenzen,wie bspw.die fehlendenRessourcen für

die Arbeit oder auch die fehlendeMitwirkung der betroffenen Personen.ZumTeil

wird aber auch deutlich, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen und posi-

tive Veränderungen verunmöglichen.Diese Rahmenbedingungen sind in der Re-

gel in Gesetzen und Verordnungen normiert und bedeuten zunächst einen in der

praktischen Arbeit nicht veränderbaren Rahmen. Bezogen auf die in diesem Bei-

trag genannten Beispiele meint dies: Wenn Sanktionen Personen in einer Weise

treffen, die als nicht intendiert, gerecht oder verhältnismäßig wirken, so erleben

dies zunächst die Personen selbst.Eswird aber auch in denBeratungsstellen oder

Betreuungsverhältnissen der Sozialen Arbeit sichtbar.

Demgegenüber haben Staatsanwält*innen und Richter*innenmit den Folgen

und Auswirkungen ihrer Rechtssprüche nicht mehr viel zu tun. Während im

Jugendstrafrecht aufgrund des Erziehungsgedankens die Stellungnahme der

Jugendhilfe im Strafverfahren (Jugendgerichtshilfe) noch eine wichtige Rolle

spielt, bleiben bei erwachsenen Personen die soziale Situation und die Wirkung

von Sanktionen auf diese infolge der hohen Anonymität des Verfahrens (keine

Verhandlungen) unberücksichtigt. Hier gelten andere wichtige Aspekte: Gerade

bei den Massendelikten wie Fahren ohne Fahrschein oder Ladendiebstahl spielt

bei der Verurteilung die Vorstrafenbilanz eine dominante Rolle. Bei der Vollstre-

ckung gilt der Leitsatz der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren unbedingt

vollständig und zügig vollstreckt werden muss. Das „Soziale“ spielt aber in der

Gestaltung des Rechts, also sowohl beim Zugang zum Recht als auch bei den

Sanktionen, eine Rolle. Auch dann, wenn es nicht behandelt wird, aber implizit

davon ausgegangenwird, dass ein ausreichendes Einkommen vorhanden ist bzw.

die Frage des Einkommens eine private Angelegenheit sei.

ImFolgendenwirdmit zweiBeispielenaus zweiunterschiedlichen Interventi-

onsformendarauf verwiesen,dass eswichtig undmöglich ist, dass sich die Sozia-
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le Arbeit in die Gestaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen mit einbringt.

Dies betrifft zum einen die politische Arbeit und zumzweiten denWeg der Klage.

5.1 Reform der Geldstrafenbemessung

Anfang der 2020er-Jahre fanden sich einzelne Personen aus der Sozialen Arbeit,

Vertreter*innen derWohlfahrtsverbände, Rechtsanwält*innen und Vertreter*in-

nen der Wissenschaft in einer Arbeitsgruppe zusammen, die eine Reform der

Geld- und Ersatzfreiheitsstrafe zum Ziel hatte.11 Im Rahmen der Arbeitsgruppe

wurden Analysen und Forderungen diskutiert und Reformvorschläge ausgear-

beitet. Im Anschluss wurden diese in einem längeren Prozess immer wieder

mit Rechtspolitiker*innen auf Länder- und Bundesebene diskutiert. Dies war

auf Bundesebene möglich, da die neue Bundesregierung die Überarbeitung der

Ersatzfreiheitsstrafe in den Koalitionsvertrag mit aufgenommen hatte. Das Er-

gebnis der Lobby-Arbeit war: Eine wesentliche Reform der Ersatzfreiheitsstrafe

wurde nicht beschlossen. Dem Vorschlag, die Inhaftierung nicht zu vollziehen,

wenn eineZahlungsunfähigkeit nachgewiesenwerdenkann,wurdenicht gefolgt.

Aber erreicht wurde zusätzlich zum Reformprogramm des Regierungsentwurfs

eine Änderung der Bemessung der Geldstrafe. Bei der Bestimmung der Tages-

satzhöhe,welche in der Regel nach demNettoeinkommen festgelegt wird, wurde

eingefügt: „Es achtet dabei ferner darauf, dass dem Täter mindestens das zum

Leben unerlässliche Minimum seines Einkommens verbleibt.“ (§40 StGB Abs. 2)

(Bundesministerium für Justiz 2023). Auch bei der Bemessung einer Strafe ist

demnach das Existenzminimum zu achten. Ein geringes Einkommen oder die

Abhängigkeit von Sozialleistungen führt jetzt (theoretisch) nicht automatisch zu

einer härteren Sanktionierung.

Diese Form der politischen Interessenvertretung zeichnete sich insbesondere

durch einen interdisziplinären Ansatz aus, dem es gelungen ist, unterschiedliche

Akteure hinter einer Position zu versammeln. Diese konnte mit praktischen Bei-

spielen, Nachweisen einer prinzipiellen Diskriminierung und einer rechtlichen

Argumentation breit untermauert werden. Mit dieser politischen Entscheidung

ist noch keine Änderung der Rechtspraxis in Sicht. Schließlich kam der Ände-

rungswunsch auch nicht von dieser Seite. Um diese zu erreichen, wird vermut-

lich einweiterer Schritt notwendigwerden,nämlich eineÄnderungder Praxis auf

dem Klageweg durchzusetzen.Wie dies gehen kann, zeigt das folgende Beispiel.

11 Der Autor dieses Beitrags ist selbst Teil dieser Arbeitsgruppe gewesen.
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5.2 Entlohnung von Gefangenen

Dafür, dass verschiedentlich politische Veränderungen nicht auf dem politischen

Weg erreicht werden können, sondern erst der juristischen Entscheidung der

obersten Gerichte bedürfen, gibt es viele Beispiele.12 Dies gilt auch bezüglich

des bereits ausführlich dargestellten Bereichs der Gefangenenentlohnung. Tra-

ditionell galten Arbeit und der Zwang zur Arbeit als Teil der Strafe und als eine

Möglichkeit der Anstalten, Einnahmen zu generieren. Dadurch lag kein Fokus

auf der Frage, ob die Entlohnung angemessen sei.Mit dembundesweit geltenden

Strafvollzugsgesetz von 1976 wurde jedoch das Vollzugsziel der Resozialisierung

festgeschrieben. Damit wurde auch die Anstaltsarbeit zu einer Resozialisie-

rungsmaßnahme. Die Vergütung wurde mit 5% der Eckvergütung festgesetzt.

Initiativen, hier eine Verbesserung zu erreichen, scheiterten. Erst Klagen von

Gefangenen führten zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

von 1998 (vgl. Hillebrandt 2009, S. 42 f.). Der Gesetzgeber wurde aufgefordert,

eine verfassungskonforme Regelung zu schaffen, da diese Maßnahmen nur

wirksam sein können, wenn der Arbeit eine angemessene Anerkennung folge.

Der Gesetzgeber erhöhte daraufhin den Prozentsatz der Eckvergütung auf den

noch heute geltenden Wert von 9% (ca. 2 Euro pro Stunde) und ergänzte „nicht-

monetäre“ Leistungen (Freistellungstage). Diese Reform wurde vom Bundesver-

fassungsgericht als „gerade noch“ verfassungsmäßig bestätigt.Weitere politische

Initiativen, die insbesondere den Einbezug in die Rentenversicherung forderten,

blieben ergebnislos, bis wiederum Klagen von Gefangenen 25 Jahre später vor

dem Bundesverfassungsgericht landeten. Dies stellte im Jahr 2023 erneut fest,

dass die geltenden Regelungen nicht verfassungskonform seien, und forderte

vom Gesetzgeber ein wissenschaftlich fundiertes Resozialisierungskonzept, in

demArbeit und die Entlohnung schlüssig integriert werden.13 Aktuell beraten alle

Bundesländer die Reform ihrer Strafvollzugsgesetze. Nach ersten Vorschlägen

wird es im Wesentlichen um eine Erhöhung der Eckvergütung von 9% auf 15%

gehen. Diese Anpassung ist keine grundlegende Reform. Aber zumindest wurde

eine konkrete Verbesserung erreicht.

Was hat dieses Beispiel jetzt mit der Sozialen Arbeit zu tun? Es ist nicht zu-

fällig, dass diese letzte Verfassungsbeschwerde von der Rechtsanwältin Christine

Graebsch vorgelegt wurde, die zeitgleich Professorin an der Fachhochschule für

Soziale Arbeit in Dortmund ist. Sie bringt an dieser Stelle die beiden Bereiche in

persona zusammen. Dieses Beispiel soll aber darüber hinaus zeigen, wie wichtig

eine Zusammenarbeit zwischen Sozialer Arbeit und dem Rechtssystem ist, um

12 Vgl. hierzu auch die Arbeit der Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V., die den Klageweg zu einem

Instrument der Durchsetzung freiheitlicher und sozialer Rechte gemacht hat.
13 BVerfG Urteil des Zweiten Senats vom 20. Juni 2023, 2 BvR 166/16, 2 BvR 1683/17 – Gefangenen-

vergütung II.
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Interessen der Klientel der Sozialen Arbeit grundsätzlich durchzusetzen.Der So-

zialenArbeit kommthier eine besondereRolle zu,weil derZugangzumRecht,wie

beschrieben, Personen in prekären Lebensverhältnissen nicht automatisch gege-

ben ist. Sie kann also die Verbindung herstellen und Argumentemit ausarbeiten.

DennWissenüberArmutundsozialeRandständigkeit ist imstrafrechtlichenDis-

kurswesentlichdurchAlltagstheorien vonPersonenbestimmt,diewenigEinblick

in diese Lebensbedingungen haben.

6 Schluss

In der gesellschaftlichen Debatte wird relativ schnell über den Zusammenhang

vonArmutundArbeitslosigkeit auf der einenSeite undkriminellemVerhalten auf

der anderen Seite gesprochen.Auch in der Sozialen Arbeit wird immerwieder für

Maßnahmen, bspw. die Integration in den Arbeitsmarkt, mit dem Hinweis ge-

worben, dassman hierdurch auch die Reintegration der Betroffenen fördern und

dieRückfallwahrscheinlichkeit senkenwürde.OhneFrage istderWunschnachei-

nemexistenzsicherndenund sinnstiftendenArbeitsplatz für vieleMenschen zen-

tral.Aus diesemGrund ist hier auchUnterstützung anzubieten.Es ist aber darauf

zu achten,dassmannicht vereinfachteZusammenhängeherstellt,diemöglicher-

weise diskriminieren können. Straffälliges Verhalten findet sich in allen sozialen

Schichten. Strafsanktionen treffen aber Menschen in prekären Situationen in ei-

ner besonderenHärte, da sie nicht über vergleichbare Ressourcen verfügen, diese

abzufedern. Dazu kommt die in diesem Beitrag an einigen Beispielen dargestell-

te Benachteiligung, die sich zum Teil historisch aus dem sowohl im Strafrecht,

als auch im Sozialrecht jahrhundertealten Vorwurf der selbstverschuldeten Ar-

mut erklären lässt. Heute ist diesen Schieflagen und den verdecktenmoralischen

Abwertungen entgegenzutreten.DieVerfahrenunddie Praxis der Strafjustiz sind

politisch gestaltbar.Hier sind Allianzenmit demRechtssystem,derWissenschaft

und den Verbänden notwendig, die sowohl politischen Einfluss nehmen können

als auch denmühsamenWeg durch die Gerichte wählen können.
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24/7-Unterkunft als Modellprojekt –

Erkenntnisse für die zukünftige

Wohnungsnotfallhilfe erwachsener

Menschen

Heike Frömke

1 Einleitung

MitdemSlogan#StayHomewurdenMenschenweltweitwährendderCoronapan-

demie dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben. Zuhause bedeutete in diesem Kon-

text in den eigenen vierWänden. Doch: Where to #Stay without a #Home?

StrassenBLUES e.V. setzte sich für die Sichtbarkeit obdachloser Menschen in

der Corona-Pandemie ein und rief stattdessen zu #LetMeBeSafe auf (vgl. Stras-

senBLUES e.V. o. J., o. S.). Menschen, die zu diesem Zeitpunkt ohne Obdach wa-

ren,wurdenbeimAufruf #StayHomeübersehenund vergessen.Natürlichwar die

Frage, an welchemOrt Menschen ohne Obdach sich aufhalten können, schon vor

Beginn der Pandemie höchst relevant. Aufgrund von pandemischenMaßnahmen

wienächtlichenAusgangssperrenoder solchenbei einer Infektion,verstärkte sich

die Frage danach, woMenschen ohne Obdach verbleiben können.

Als eine Antwort auf diese Frage und als Maßnahme zur Abfederung der

besonderen Notsituation von erwachsenen, obdachlosen Menschen unter Coro-

nabedingungen gehörte im April 2020 im Rahmen des ESF-Förderinstruments

Nr. 36 des Landes Berlin (vgl. SenWEB o. J., o. S.) die Konzeptionierung von drei

sogenannten „24/7-Unterkünften“. Neben Ansätzen wie Housing First gilt das

Modellprojekt 24/7 in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe in Deutschland

derzeit als Hoffnungsträger und zukunftsweisendes Projekt, da es einen Kon-

trast zur ansonsten vorwiegend auf niedrigschwellige, weniger auf nachhaltige

Veränderungsprozesse ausgerichtete und von Leistungsansprüchen abhängige

Hilfelandschaft darstellt. Während im internationalen Vergleich, beispielsweise

in Österreich, bereits ein Strategiewechsel durch flächendeckende Implementie-

rung von 24/7-Unterbringungen (Chancenhäuser) sichtbar wird (vgl. Diebäcker

et al. 2021, S. 16 f.), fungieren 24/7-Angebote hierzulande noch als Modellpro-

jekte. Da der Anspruch auf Aufnahme unabhängig von Nationalität, Sprach-

und Kulturzugehörigkeit, Geschlecht und Religion stattfindet, schließt das 24/7-

Angebot eine Lücke imHilfesystem.

Der vorliegende Beitrag stellt zunächst die Grundprinzipien der Unterstüt-

zungsform „24/7“ vor und widmet sich im Anschluss den zentralen Ergebnissen
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der internenEvaluierung,die in einer derUnterkünfte inBerlin,die zwischenOk-

tober 2021 und November 2023 betrieben wurden, durchgeführt wurde. Mithilfe

von quantitativen Befragungen der Nutzer*innen und Fachkräften in Form von

verschiedenenFragebögen,sowiebiografischen InterviewsmitNutzer*innender

Unterkunftwurden sowohl Erkenntnisse für die projektspezifische konzeptionel-

leWeiterentwicklung als auchWissen über allgemeine Bedarfe undHerausforde-

rungen für das Feld derWohnungsnotfallhilfe generiert. Der Beitrag schließtmit

einem Fazit und Ausblick nach zwei JahrenModellphase.

2 24/7-Unterkünfte als neue Hilfeform der Obdachlosenhilfe –

Grundprinzipien und wichtige konzeptuelle Ankerpunkte im

Kontext nationaler und internationaler Forschungsergebnisse

Das aktuelle System der Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe in Deutschland

setzt sich aus vielen verschiedenen komplexen, ausdifferenzierten Angeboten

zusammen. Das Regelsystem differenziert zwischen den sozialrechtlichen An-

sprüchen für deutsche Staatsbürger*innen, EU-Bürger*innen und Personen

aus Drittstaaten. Da für letztere beide Gruppen nur minimale Leistungen vor-

gesehen sind, wächst der Anteil an nicht-deutschen Hilfesuchenden in den

niedrigschwelligen Hilfeformen, die jenseits von Rechtsansprüchen zugäng-

lich sind, stetig an. Inzwischen wird diese Gruppe auf mehr als die Hälfte der

Nutzer*innen geschätzt (vgl. Lotties 2021, S. 12).

Verstärkt durch die besonderen Herausforderungen der Coronapandemie

wurde aus dieser prekären Situation heraus das Konzept von 24/7-Unterkünf-

ten erarbeitet. Diese Form der Hilfe ermöglicht insbesondere Menschen, die

im bestehenden Hilfesystem wenige bis keine Leistungsansprüche haben, eine

Unterstützung. Das zeichnet sich beispielsweise dadurch aus, dass 24/7 auf die

Bedingung verzichtet, dass Nutzer*innen ihre Miete und ihren Lebensunterhalt

selbst aufbringen müssen. Dieser Ansatz steht im Vergleich zu anderen relevan-

ten Angeboten wie Housing First, bei welchen dieMiete und der Lebensunterhalt

von den Nutzer*innen in der Regel durch Transferleistungen, aufgebracht

werden müssen. Das Modellprojekt zeichnet sich insbesondere durch seinen

weitgehend bedingungslosen Zugang, die Möglichkeit zur längerfristigen Un-

terbringung, regelmäßige Mahlzeiten, die freiwillige Beteiligung an Beratungs-

und Unterstützungsangeboten und multiprofessionelle Unterstützung rund um

die Uhr und an jedem Wochentag aus. Ähnlich wie im Housing First Ansatz

besteht der Grundgedanke der 24/7-Unterkünfte darin, Menschen ohne Obdach

die Möglichkeit zu geben, aus dem „Kreislauf der täglichen Existenzsicherung

Suche nach einem Schlafplatz und Sicherstellung der Ernährung auszubrechen

und über einen längeren Zeitraum zur Ruhe zu kommen“ (SenASGIVA o. J., o.
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S.). Dahinter steckt der Ansatz, dass „Veränderungsprozesse am besten gelingen

können, wenn die Betroffenen nicht von existenziellen Sorgen vereinnahmt

werden und Raum und Zeit für ihre Entwicklung bekommen“ (ebd.).

Aus Sicht der nationalen und internationalen Forschung sind verschiedene

Aspekte wesentlich für eine gelungene Unterbringung obdachloser Menschen.

Elementar für die Ausbildung einer stabilen Wohnperspektive ist beispielsweise

die Ausprägung der Qualität der Unterbringung (vgl. Busch-Geertsema/Sahlin

2007, S. 75; Gřundělová/Stanková 2019, S. 1 f.; Jost et al. 2011, S. 253–256). Dabei

spielen ein unmittelbarer und voraussetzungsloser Zugang sowie Komfort, Pri-

vatsphäre, Selbstkontrolle über die eigene Lebensführung und Sicherheit eine

zentrale Rolle (vgl. Burns 2016, S. 15). Privatsphäre und Sicherheit können sich

beispielsweise darin manifestieren, die Möglichkeit zu haben, persönliche Ge-

genstände verwahren zu können. In diesen genannten Aspekten unterscheiden

sich 24/7-Unterkünfte von niedrigschwelligen, kurzfristigen Unterbringungen.

Um eine bedürfnisorientierte und wirkungsvolle Maßnahme anzubieten, ist

ein gewisses Maß an Komfort, Privatsphäre, Sicherheit und Selbstkontrolle für

Nutzer*innen notwendig. Die Chance eines längerfristigen 24-stündigen Auf-

enthalts und die Option, Beschäftigungs- und Beratungsangebote anzunehmen,

entlasten Nutzer*innen und bieten die Möglichkeit, über Zukunftsperspektiven

nachzudenken (vgl. Busch-Geertsema/Sahlin 2007, S. 73; Humphries/Canham

2019,S. 15; Spiro/Dekel/Peled 2009,S. 268;Diebäcker et al. 2020,S. 121).Darüber

hinaus spielt ein Beziehungsaufbau mit Fachkräften, der über einen längeren

Zeitraum aufrechterhalten werden kann, eine positive Rolle im Hilfeverlauf und

gilt als Voraussetzung dafür, Krisen erfolgreich bewältigen zu können (vgl. Black

et al. 2018, S. 10; Ha et al. 2015, S. 32; Ploeg et al. 2008, S. 593).

An diese Erkenntnisse knüpfen 24/7-Unterbringungenmit ihremAngebot an.

Innerhalb des Projektes gilt die Einhaltung derHausordnung als weitgehend ein-

zige Bedingung zur Aufnahme und zumVerbleib im Projekt.Darüber hinaus gel-

ten vor allem psychische Erkrankungen, die mit akuter Selbst- oder Fremdge-

fährdung einhergehen, als Ausschlusskriterium. Suchtverhalten wird im Projekt

weitgehend akzeptierend begegnet. Die Verweildauer ist zunächst unbegrenzt.

Im genannten Projekt wurden insgesamt bis zu 88 Personen inDoppel- oder Ein-

zelzimmern untergebracht. Die Nutzer*innen des Angebots konnten dort regel-

mäßigMahlzeiten einnehmen. Diese wurden im Projekt gestellt. Durch den Ein-

satz von Sozialarbeitenden, Psycholog*innen, einer Fachkraft für Arbeitsmarkt-

integrationund einermedizinischenFachkraft hattendieNutzer*innendieMög-

lichkeit, sich professionell beraten und begleiten zu lassen. Die Annahme dieser

Angebote war freiwillig. Neben individueller Beratung stellten tagesstrukturie-

rende Angebote, Angebote zur Freizeitgestaltung, gemeinschaftliche Aktivitäten,

Mitbestimmungsmöglichkeiten und die Möglichkeit zur professionellen medizi-

nischen Versorgung einen wesentlichen Teil der Arbeit im 24/7-Projekt dar. Der
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Zugang zu einemPlatz im24/7-Angebot fandüber eine telefonischeAnfrage statt.

Es wurden keineWartelisten geführt.

Zu den spezifischen Zielen des Modellprojektes gehörten: Förderung der Be-

reitschaft und Fähigkeit in der 24/7-Unterkunft längerfristig zu verbleiben, Sta-

bilisierungder Lebensverhältnisse durchStressreduktion,FörderungderMotiva-

tion und der individuellen Potenziale zur Annahme weiterführender Hilfen, För-

derung der Akzeptanz undUmsetzung vonHygiene- und Schutzmaßnahmen in-

nerhalbundaußerhalbderEinrichtung,EinübungvonverschiedenenFormender

Mitbestimmung, Hinführung zu niedrigschwelligen Beschäftigungsmöglichkei-

ten und Stärkung der Selbstwirksamkeitswahrnehmung.

3 Erkenntnisse zur konkreten Weiterentwicklung der 24/7-Hilfe:

Notwendige konzeptionelle Anpassungen und sinnvolle

Elemente der bestehenden Konzeption aus Sicht der

Fachkräfte und Nutzer*innen

ImFolgendenwird skizziert,welcheErkenntnisse aus denBefragungender Fach-

kräfte und Nutzer*innen in die Konzeptionierung neuer 24/7-Unterkünfte ein-

fließenkönnenundwelcheAnpassungendieFolgeeinrichtungausderenPerspek-

tive gegebenenfalls braucht.

Angebote für Nutzer*innen

Aus Sicht der Fachkräfte profitierten Nutzer*innen davon, wenn Fachkräfte aus

verschiedenen Netzwerkangeboten in die Unterkunft kamen. Die aktive Zusam-

menarbeit mit dem Netzwerkpartner „Fixpunkt“1 wurde als sehr positiv bewer-

tet. Die Sozialarbeitenden von Fixpunkt kamen regelmäßig in die Einrichtung.

Darüber hinauswurde explizit einBedarf nachRechtsberatungundeiner Sprech-

stunde mit Fachkräften des Jobcenters innerhalb der Einrichtung laut. Zudem

sahen die Fachkräfte den Bedarf für begleitete Konsumräume. Um soziale Netz-

werke zwischen denNutzer*innen zu fördern,wurden ebenfalls Begegnungsräu-

me für Nutzer*innen vorgeschlagen. Fachkräfte konstatierten, dass Nutzer*in-

nen notwendigerweise in der Zeit nach dem Auszug verstärkt begleitet werden

sollten.

Im 24/7-Konzept waren Fachkräfte durch die räumliche Nähe auch neben

Beratungsterminen ansprechbar. Die dauerhafte Ansprechbarkeit wurde sowohl

von Fachkräften als auch von Nutzer*innen als sehr positiv und wichtig einge-

1 Träger im Bereich der Drogenhilfe.
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stuft. Diese Form der Arbeit ermöglichte Beziehungsarbeit und wurde von den

Nutzer*innen als wertschätzend undHalt gebend eingestuft. Dieser Aspekt stellt

insbesondere einen wesentlichen Unterschied zur niedrigschwelligen Kältehilfe

dar.

Mitwirken der Nutzer*innen, Freizeit- und Gruppenangebote sowie

Verpflegung

Ein Großteil der Fachkräfte sah einen Bedarf darin, Nutzer*innen mehr in die

Planung der Abläufe und Aufgaben einzubinden und gleichzeitig während der

Aufenthaltsdauer Nutzer*innen stufenweise in puncto Tagesstruktur, Umgang

mit Hauswirtschaftsführung, Bankgeschäfte, Einkaufen, Kochkurse, Freizeitak-

tivitäten etc. anzuleiten. Gegensätzlich zum bereits bestehenden Konzept sahen

die Fachkräfte eine konzeptionell verankerte Mitwirkungspflicht von Anfang an

als sinnvolle Bedingung für den Einzug. Außerdem bestand derWunsch danach,

Nutzer*innendurchEinholen vonFeedback aktiv ander Angebotsgestaltungpar-

tizipieren zu lassen. Auch von den Nutzer*innen wurden tagesstrukturierende

Elemente als sinnstiftend erfahren.

Die Möglichkeit zur freien Gestaltung der Freizeit- und Gruppenangebote

wurde von den Fachkräften als positiv bewertet. Nutzer*innen nahmen Termine

und die feste Tagesstruktur im Projekt als struktur- und sinngebend wahr.

Der Bereich Vollverpflegung wurde als weniger wichtig eingestuft. Dieser

Aspekt wurde sogar von vielen Fachkräften als kontraproduktiv beschrieben,

da eine Vollverpflegung weniger Selbstbestimmung und Eigeninitiative von

den Nutzer*innen verlangt, als es bei einem Leben auf der Straße der Fall ist.

Dieser Aspekt sollte entsprechend in einer Neukonzeptionierung überarbeitet

werden. Aus den Reihen der Fachkräfte wurde eine teilweise Selbstversorgung

vorgeschlagen.

Der Bereich Jobcoaching wurde von den Fachkräften als weniger relevant

eingestuft. Es wird beobachtet, dass für einen Großteil der Nutzer*innen ge-

sundheitliche, soziale und psychologische Anliegen eine höhere Dringlichkeit

besitzen als Arbeitsmarktintegration. Die biografischen Interviews stützen diese

Beobachtung. Nutzer*innen skizzierten, dass oft schon allein die Herkunft bzw.

fehlende Papiere dazu beitragen, dass eine Integration in den legalen Arbeits-

markt nicht möglich ist.

Länge der Aufenthaltsdauer

Bezüglich der Bewertung der Länge der Aufenthaltsdauer gingen die Meinun-

gen der Fachkräfte auseinander. Ein Teil der Fachkräfte sprach sich für eine Be-
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grenzungderAufenthaltsdauer zwischen sechsMonatenundzwei Jahrenaus.Be-

gründet wurde diese Position dadurch, dass beobachtet wird, dass die Aussicht

auf eine begrenzte Aufenthaltsdauer Potenziale freisetzt. Bedingung für einen

positiven Effekt einer begrenzten Aufenthaltsdauer ist jedoch die transparente

Kommunikation gegenüber den Nutzer*innen, dass das Projekt begrenzt ist. Es

wurde jedoch beobachtet, dass bestimmte Hilfeprozesse eine etwas längere Zeit

benötigen: z.B.bürokratische Prozesse, bestehende Traumata zu bearbeiten oder

den Gesundheitszustand zu verbessern. Aus diesem Grund kommt eine kürzere

Begrenzung als sechsMonate aus Sicht der Fachkräfte nicht in Frage. Der andere

Teil der Fachkräfte konstatierte,dass die Aufenthaltsdauer unbegrenzt sein sollte,

da Hilfeprozesse individuell sind und die Nutzer*innen dadurch einen höheren

Grad an Selbstbestimmung über ihren eigenen Hilfeprozess erlangen.

Alle Fachkräfte argumentierten dafür, dass Hilfeprozesse stets individuelle

Prozesse sind und es aus diesem Grund, selbst bei einer Begrenzung, notwendig

und sinnvoll ist, die Möglichkeit zu haben, die Aufenthaltsdauer individuell zu

verlängern. Eine einheitliche pauschal begrenzte Aufenthaltsdauer wird nicht als

sinnvoll erachtet.

Ebenso wurde die Möglichkeit einer längeren Unterbringung als wichtig ein-

gestuft. Aus Sicht der Fachkräfte bestand einBedarf nach ,zur Ruhe kommen‘und

,ankommen‘. Dieser wurde mit dem Projektcharakter erfüllt.

Da die Problemlagen der Nutzer*innen sehr unterschiedlich, aber häufig

multipel waren, beschrieben Nutzer*innen einen für sie persönlichen Mehr-

wert einer unbegrenzten Aufenthaltsdauer. Die Klärung der Problemlagen (z.B.

Sucht, Wohnung, Arbeit, Papiere) benötigte häufig aufgrund bürokratischer

oder emotionaler Hürden Zeit. Eine unbegrenzte Aufenthaltsdauer ermöglichte

ein zur Ruhe kommen und die Klärung. Da das 24/7-Projekt jedoch durch das

Ende der Finanzierung durch EU-Mittel doch zunächst begrenzt war, konnte

ebenfalls beobachtet werden, dass eine Begrenzung bei manchen Nutzer*innen

Potenziale aktivierte, bei anderen jedoch eine Art Lähmung und Hoffnungslo-

sigkeit auslöste. Diese Beobachtung unterstützt die Forderung nach individuell

abstimmbaren Aufenthaltsdauern, je nach Bedarf und Kapazitäten der Nut-

zer*innen. Trotz der konzeptionell festgelegten unbegrenzten Aufenthaltsdauer

ist eine solche Unterbringung nicht als Dauerlösung vorgesehen.

Räumliche Gegebenheiten

Die Möglichkeit, Nutzer*innen vereinzelt in Einzelzimmern unterzubringen,

wurde sowohl von den Fachkräften als auch von den Nutzer*innen als positiv

bewertet. Außerdem boten abschließbare Schränke die Gelegenheit,Wertgegen-

stände sicher zu verstauen. Verschiedene Nutzer*innen zeigten in den Befra-
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gungen auf, dass diese Form der Privatsphäre notwendig war. Die Fachkräfte

beobachteten dies ebenfalls.

Der Zugang zu Sanitäranlagen wurde sowohl von Fachkräften als auch von

Nutzer*innen als wichtig eingestuft. Nutzer*innen nannten außerdem explizit

denMehrwert von Zugang zu elektrischemStrom.Dies erleichterte die Aufrecht-

erhaltung von sozialen Kontakten auf digitalem Wege, beispielsweise durch die

Möglichkeit, das Handy aufladen zu können.

Standort und Zugang zum Projekt

Der Standort der Einrichtung befand sich im Zentrum von Berlin. Er bot einen

direkten Zug zum Personennahverkehr, was von den Fachkräften als wichtig be-

wertet wurde. Nutzer*innen begrüßten den zentralen Standort der Unterkunft

und beschrieben, dass dies dazu beigetragen hat, leichter Kontakte zu halten und

für bestehende sozialeNetzwerke erreichbar zu sein. Für künftige Projekte ist vor

allem eine Anbindung an den Nahverkehr und die Stadtnähe relevant.

Die bedingungslose und unkomplizierte Aufnahme von Nutzer*innen wurde

von den Fachkräften und Nutzer*innen als durchgehend positiv bewertet.

Schutz vor Rassismus, Ausgrenzung und Gewalt aufgrund der Herkunft

Obwohl die 24/7-Unterkunft in vielerlei Hinsicht einen Schutzraum darstellt,

beschrieben Nutzer*innen Erfahrungen mit Rassismus, Ausgrenzung und Ge-

walt aufgrund ihrer Herkunft durch andere Bewohnende.Diese Form vonGewalt

bedarf eines besonderen Schutzraumes und der Nachschärfung spezieller be-

stehender Schutzkonzepte. Wie dies konkret aussehen kann, bleibt offen zur

Diskussion.

Notwendigkeit zur Ausdifferenzierung des Hilfeangebots 24/7

Es gibt bereits eine geschlechterspezifische Ausdifferenzierung des 24/7-Ange-

bots: eineUnterkunft, die für alle Geschlechter offen ist, und eineUnterkunft, die

speziell für Frauen undTrans*-Frauen geöffnet ist. Aus Sicht der Fachkräfte sollte

das Angebot um eine spezifische Unterkunft für männliche*, queere, non-binäre

Menschen erweitert werden, z.B. in Form von speziellen Zimmern für Trans*-

Männer.

Anhand der Biografien wurde deutlich, dass es noch weitere Bedarfe nach

einer differenzierten Angebotsausgestaltung gibt. Durch eine höhere Anzahl

an Menschen mit Suchterkrankungen im Projekt erscheint eine spezielle 24/7-
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Unterkunft für Menschenmit Suchtverhalten sinnvoll. Ein solches Angebot wür-

de auf zweierlei Bedürfnisse antworten: zum einen auf die Bedürfnisse jener

Menschen mit Konsumverhalten. Für jene bedeutet eine Ausdifferenzierung,

sichere Konsumräume zu haben. Zum anderen bietet eine solche Ausdifferen-

zierung für Menschen, für die eine Konfrontation mit Drogenkonsum schwierig

ist, einen sicheren Raum. Auch im Bereich psychischer Erkrankungen wird die

Notwendigkeit einer Ausdifferenzierung der Angebotspalette sichtbar, da es im

Projekt einen erhöhten Anteil anMenschen gibt, die psychisch erkrankt sind und

somit spezielle Bedarfe, auch in der Schulung des Personals, mitbringen. Zudem

besteht ein Bedarf danach, Nutzer*innen einen Aufenthalt mit Haustieren zu

ermöglichen. Hierfür gibt es derzeit noch keine geeignete Unterbringung.

4 Erkenntnisse über die allgemeinen Bedarfe und

Herausforderungen für das Arbeitsfeld Wohnungsnotfallhilfe

Auch über das Angebot der 24/7-Hilfe hinaus ergab das Praxisforschungsprojekt

Erkenntnisse. Die biografischen Interviews haben sich unter anderem mit den

Fragen beschäftigt, welche Faktoren zur Aufrechterhaltung von Obdachlosigkeit

bzw. zur Verbesserung der Situation obdachloser Menschen beitragen. Dieses

Kapitel widmet sich entsprechend den Herausforderungen und Bedarfen von

Obdachlosigkeit, die gleichzeitig hemmende und unterstützende Faktoren beim

Zugang zumHilfesystem darstellen, die anhand des Interviewmaterials deutlich

wurden und für die Ausgestaltung der Obdachlosenhilfe von Relevanz sind.

Es zeigt sich, dass die Gründe für den Verlust vonWohnraum stets multikau-

sal sind und durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren begünstigt wer-

den. Die Auswertung der biografischen Interviews zeigt, dass vor allem folgende

Aspekte eine tragende Rolle spielen: Ausprägung des sozialen Netzwerks und der

Selbstwirksamkeitserwartung, Herkunft, Gesundheit, politische Ereignisse und

Schicksalsschläge, Sucht/Abhängigkeiten und die finanzielle Ausgangslage. Die

einzelnen Punkte stehen in Symbiose miteinander und beeinflussen sich gegen-

seitig.

Ausprägung des sozialen Netzwerks

Anhand der biografischen Erzählungen wird deutlich, dass die Ausprägung

des sozialen Netzwerks einen großen Einfluss auf den biografischen Verlauf hat.

Hierzugehört dasGefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmtenGruppe.Auf der

Straße besteht zwar inmanchemFall eine Zugehörigkeit zur Gruppe obdachloser

Menschen, viel mehr wird jedoch skizziert, dass bei vielen Betroffenen das Leben

auf der Straße und auch bereits das Leben vor der Obdachlosigkeit von instabilen
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Beziehungen und Beziehungsabbrüchen geprägt ist. Dies kann so aussehen,

dass von Obdachlosigkeit Betroffene zwar im ersten Moment Unterstützung aus

ihrem sozialen Netzwerk erfahren, diese jedoch über einen längeren Zeitraum

nicht aufrechterhalten werden kann.

Insbesondere das Fehlen stabiler sozialer Netzwerke führt bei Nutzer*innen

zuEinsamkeit,Marginalisierung und zu einer Abgrenzung vonder restlichenGe-

sellschaft.Mit diesemWissen ist es nachvollziehbar,dassHartnäckigkeit und län-

gerfristige Präsenz vonStreetworker*innen vonNutzer*innen als positiv undun-

terstützend bewertet werden.

Ebenso gilt im 24/7-Projekt die Beziehungsarbeit als Erfolgskriterium, das

sich hervorhebt. Nutzer*innen beschreiben dort ein Zugehörigkeitsgefühl und

das Gefühl, ein Zuhause zu haben. Zuverlässige und erreichbare Beziehungen

haben aus Sicht der Nutzer*innen eine positive Auswirkung auf den eigenen

Hilfeverlauf und das persönliche Wohlergehen. Insbesondere im Vergleich zu

niedrigschwelligen Übernachtungs- oder Beratungsstellen bewährt sich die Prä-

senz und Ansprechbarkeit der Sozialarbeitenden aus Sicht der Nutzer*innen.

Auf fachlicher Ebene wird zwar sichtbar, dass durch die Präsenz der Fachkräfte

eine höhere Chance besteht, dass Nutzer*innen Beratungs- und Hilfeangebote

wahrnehmen, und das Beziehungsangebot insofern wirksam ist. Anhand der

Interviews wird jedoch deutlich, dass dies nicht immer auf eine erhöhte Selbst-

wirksamkeit zurückzuführen ist, sondern dass diese Form der Unterstützung

eher kurzfristig wirksam und weniger nachhaltig ist.

Für die Präventionsarbeit ergibt sich der Auftrag schon im Vorfeld, also bevor

Personen ihrObdachverlieren,stabile,zuverlässigeund langfristigeBeziehungen

aufzubauen. Häufig sind es Streetworker*innen oder Fachkräfte der Gemeinwe-

senarbeit, die den Erstkontakt zur 24/7-Unterkunft hergestellt haben. Sie gelten

somit als Schlüsselpersonen imHilfeprozess. An dieser Stelle wird die Bedeutung

des bestehenden Hilfesystems sehr deutlich. Niedrigschwellige Angebote sind in

vielen Fällen ein erster Zugang zumHilfesystemund schlussendlich auch zu 24/7-

Unterkünften.

Ausprägung der Selbstwirksamkeitserwartung

DasGefühl,wirksamundhandlungsfähig zu sein, spielt in denBiografiender Be-

fragten eine wesentliche Rolle. Die Interviewauszüge zeigen verschiedene Gra-

de an Selbstwirksamkeit und Selbst- und Fremdbestimmung zu verschiedenen

Zeitpunkten auf. Themen, die explizit in den Interviews auftauchen und damit

verwandt sind, sind Ohnmacht, ernst genommen werden, Selbst- und Fremdbe-

stimmung.

Das qualitative Interviewmaterial deutet an, dass sich die Selbstwirksam-

keitserwartung während des Aufenthalts in der 24/7-Unterkunft tendenziell
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steigert. Dies gilt insbesondere für Personen mit einer geringeren Selbstwirk-

samkeitserwartung. Menschen, die zu Anfang der Aufenthaltsdauer eine eher

geringere Selbstwirksamkeitserwartung hatten, steigerten jene im Laufe ihres

Aufenthalts. Viele der Befragten erfuhren in ihren frühen biografischen Erfah-

rungen Ohnmacht und ein Gefühl von Passivität. Das Gefühl der Ohnmacht

und des Ausgeliefertseins setzte sich häufig beim Leben auf der Straße fort. Es

deutet sich an, dass die Möglichkeit zur Unterbringung das eigene Gefühl, selbst

wirksam zu sein, steigert. Dies wird von Nutzer*innen in Form eines positiven,

starken Gefühls beschrieben. Entsprechend ergibt sich hieraus ebenfalls eine

Aufgabe für die Soziale Arbeit, den Aspekt Selbstwirksamkeit zu stärken.

Herkunft

Die Herkunft der Nutzer*innen spielt im Hilfeverlauf insofern eine wesentliche

Rolle, dass sie entweder zu Sozialleistungsansprüchen führt oder keine Ansprü-

che auf Hilfeleistungen bestehen. Auch die Tatsache, ob und inwiefern eine

Person berechtigt ist, legal eine Tätigkeit aufzunehmen, beeinflusst die Biografie

wesentlich. Personen nichtdeutscher Herkunft bewegen sich entsprechend stets

in dem Spannungsfeld Legalität–Illegalität und damit verbundener Kriminalität

sowie Sichtbarkeit–Unsichtbarkeit impolitischen und gesellschaftlichen System.

Neben den herkunftsbedingten behördlichen Schwierigkeiten erleben Personen

nichtdeutscher Herkunft Xenophobie und Rassismus, nicht selten körperliche

oder seelische Gewalt an unterschiedlichen Stellen ihrer Biografien. Auf diese

Weise ist ein Großteil obdachloser Menschen von Intersektionalität betroffen.

Gesundheit

Anhand der biografischen Erzählungen wird deutlich, dass Gesundheit sowohl

ein Faktor ist, der denWeg in die Obdachlosigkeit begünstigen kann, als auch ein

Faktor für die Verstetigung von Obdachlosigkeit.

Ein schlechter Gesundheitszustand kann dazu führen, dass Menschen nicht

mehr erwerbsfähig sind und sich somit ihre Möglichkeit schmälert, sich finanzi-

ell aus eigener Kraft heraus zu stabilisieren. Darüber hinaus können die Kosten

fürmedizinische Behandlungen oderMedikamente dazu führen, dass notwendi-

gemedizinischeMaßnahmen nicht durchgeführt werden oder jeneMaßnahmen

zu einem finanziellen Ruin führen. Ein Leben auf der Straße macht obdachlose

Menschen gesundheitlich vulnerabel, da sie vielseitigen Extremsituationen (u.a.

Hitze, Kälte, Gewalt, psychischen Belastungen, keine Möglichkeit, sich nachhal-

tig auszuruhen) ausgesetzt sind.Menschenmit Suchtverhalten sind darüber hin-

aus von körperlichemAbbau betroffen.Demnach spielen sowohl die körperlichen
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und seelischen Belastungen von Obdachlosigkeit, die gesundheitliche Ausgangs-

lage bei Eintritt der Obdachlosigkeit und eine damit verbundene Abhängigkeit

vonMedikamenten einewesentlicheRolle für die Entwicklung der Biografie.Eine

wichtige Aufgabe für Unterstützungsangebote besteht demnach darin, den Ge-

sundheitszustand der Nutzer*innen zu verbessern.

Wieman jedoch an denErgebnissen der qualitativen Befragung zur Einschät-

zung des eigenen Gesundheitszustandes sehen kann, ist der Aspekt Gesundheit

höchst komplex. So individuell die biografischen Verläufe der Nutzer*innen

sind, so vielfältig gestaltet sich auch die Entwicklung des Gesundheitszustandes

im Laufe der Aufenthaltsdauer im Modellprojekt. Es lassen sich keine eindeu-

tigen Muster erkennen, welche Gesundheitsbereiche tendenziell verbessert,

verschlechtert oder gleichgeblieben sind. Teilweise gibt es Fälle, die in einem

Funktionsbereich zunächst Verbesserungen, dann Verschlechterungen aufzei-

gen und vice versa. Demnach lassen sich auf die Frage hin, inwiefern sich der

GesundheitszustandderNutzer*innen imLaufe der Aufenthaltsdauer verändert,

keine eindeutigen verallgemeinernden Aussagen treffen.

Politische Ereignisse und Schicksalsschläge

Politische Ereignisse wirken auf die Biografien der Nutzer*innen. Explizit wer-

den in den biografischen InterviewsKrieg unddie Coronapandemie genannt. Po-

litische Ereignisse können als externe Faktoren verstanden werden, die von den

Nutzer*innen nicht beeinflusst werden können. Dieser Aspekt hängt demnach

eng mit einem fehlenden Gefühl von Selbstwirksamkeit und Ohnmacht zusam-

men und impliziert, dass die Nutzer*innen besonders unter den Ereignissen lei-

den, bei welchen sie keine eigene Entscheidungsmacht haben.

Auch Schicksalsschläge persönlicher Art beeinflussen die Biografie der Nut-

zer*innen in hohem Maße. Dazu gehören zum einen Trennungen aus romanti-

schen oder familiären Beziehungen und zum anderen der Verlust von Dokumen-

ten, z.B. durchDiebstahl. Ersteres ist engmit demVorhandensein stabiler sozia-

ler Netzwerke verknüpft.

Sucht/Abhängigkeiten

Suchtmittelkonsum kann zum einen als Auslöser für und Folge von Obdachlo-

sigkeit fungieren. Zu diesem Aspekt gehören nicht nur Abhängigkeiten von ille-

galen Substanzen, sondern bei schlechtem Gesundheitszustand Abhängigkeiten

von Medikamenten. Fehlen die finanziellen Mittel, um lebensnotwendige Medi-

kamente finanzieren zu können, bei gleichzeitig fehlender Krankenversicherung,
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aufgrund der Herkunft oder fehlender Papiere, können medikamentöse Abhän-

gigkeiten zu einem Faktor für Obdachlosigkeit werden.

Finanzielle Ausgangslage

Ein Teil der Befragten beschreibt eine instabile finanzielle Ausgangslage, die

dazu führt, dass Wohnungen nicht gehalten werden können und zwangsge-

räumt werden müssen. In einem Interview wird spezifisch beschrieben, wie

Zwangsräumungen oft mit politischen Entwicklungen des Wohnungsmarktes

zusammenhängen und immer mehr Wohnungen von größeren Unternehmen

erworben werden. Als Folge stiegen für den Befragten die Mietkosten und er-

schwerten es für ihn, als Menschen mit geringem Einkommen, die Möglichkeit,

eine Wohnung selbst zu finanzieren, was schließlich in die Obdachlosigkeit

führte.

Eine schlechte finanzielle Ausgangslage wird jedoch nicht als Hauptgrund

für Obdachlosigkeit genannt. In einigen Interviews wird beschrieben, dass

Nutzer*innen teilweise aus mittelständig situierten finanziellen Haushalten

kommen.

5 Fazit und Ausblick nach zwei Jahren Modellphase

Die Konzeption und Implementierung der 24/7-Unterbringungen standen im

Berliner Hilfesystem als zusätzliches Hilfeangebot zu bereits bestehenden, nied-

rigschwelligen Angeboten und Unterbringungen. Die Struktur von 24/7 bietet

in der Hilfelandschaft der Berliner Obdachlosenhilfe viele Alleinstellungsmerk-

male, die gezielt auf die erarbeiteten Bedarfe obdachloser Menschen antworten.

Zuallererst bietet der bedingungslose Zugang für viele Menschen, die aufgrund

ihrer Herkunft oder sonstigen sozialrechtlichen Lage keine Rechtsansprüche

auf andere auf einen längeren Zeitraum angelegte Wohnprojekte haben, eine

Möglichkeit, sich zu stabilisieren. Im Gegensatz zur niedrigschwelligen Kälte-

oderWärmehilfe antwortet 24/7 auf den Bedarf nach stabilen sozialen Beziehun-

gen, Selbstbestimmung, Sicherheit, genügend Zeit für persönliche und bürokra-

tische Prozesse, Möglichkeit zur medizinischen Versorgung, Befriedigung der

Grundbedürfnisse, Menschenwürde, Anerkennung und Wertschätzung, feste

Tagesstrukturen und der allgegenwärtige Wunsch nach (einer annähernden)

Form von Normalität. Diese Alleinstellungsmerkmale bestätigen den Bedarf,

diese Projektform zu verstetigen.

Auf Grundlage der Forschungsergebnisse ergeben sich Strategien und kon-

krete Vorschläge für Veränderungen der Konzeption und Einrichtungsstruktur.

Im Konkreten wird sichtbar, dass aus Sicht der Fachkräfte und Nutzer*innen für
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ein Folgeprojekt folgende Erweiterungen des Angebots fürNutzer*innen sinnvoll

sind: Rechtsberatung und eine Jobcenter-Sprechstunde direkt vor Ort, begleitete

Konsumräume, mehr Begegnungsräume für Nutzer*innen innerhalb der Ein-

richtung, spezielle Zimmer für queerePersonen,einenAufenthaltmitHaustieren

zu ermöglichen und eine intensive Begleitung der Nutzer*innen nach dem Aus-

zug. Gegensätzlich zur bestehenden Konzeption sprechen sich die Fachkräfte für

eine Mitwirkungspflicht als Bedingung für den Einzug aus. Daran anschließend

kann empfohlen werden, die bisher konzeptionell verankerte Vollverpflegung in

eine teilweise Selbstversorgung umzupolen. In der Projektkonzeption war die

Aufenthaltsdauer theoretisch unbegrenzt möglich. Die Analyse des Materials

zeigt jedoch, dass eine begrenzte Aufenthaltsdauer zu empfehlen ist. Hierbei

bietet sich ein Zeitraum zwischen sechs Monaten bis zwei Jahren an, der, je nach

Hilfeverlauf, individuell verlängerbar ist.

Für die Stärkung der Selbstwirksamkeitswahrnehmung auch imRahmen von

Sport, Spiel, Kunst und Kultur, die konzeptionell als spezifisches Ziel angegeben

war, bietet sich an, sowohl Inhouse-Angebote anzubieten als auch in den Sozi-

alraum zu schauen und dort bereits bestehende Angebote wahrzunehmen. Ein

solches Vorgehen entlastet die Fachkräfte und bietet gleichzeitig denVorteil, dass

Nutzer*innen verstärkt in den Sozialraum eingebunden werden. Offen bleibt an

dieser Stelle, inwiefern sich dies praktisch umsetzen lässt und wie hoch die Ak-

zeptanz der Nutzer*innen und auch Sozialraumakteur*innen für die Nutzung

von Angeboten im Sozialraum ist.

Offen bleibt zudem die Frage danach, wie mit Menschen umgegangen wird,

die kein Interesse an einer Mitwirkung im Hilfeprozess zeigen. Damit sind Per-

sonen gemeint, die keine Beratungsgespräche wahrnehmen oder klar kommuni-

zieren, dass sie das Projekt nur als vorübergehendeWohngelegenheit nutzen. Ei-

neMitwirkungspflicht und/oder begrenzte Aufenthaltsdauer könnten hierfür ein

Mittel sein, um Plätze in 24/7-Unterkünften für Menschen mit Mitwirkungswil-

len bereitzustellen. Es ist jedoch zu erwarten, dass eineMitwirkungspflicht dazu

führt, dass bestimmteGruppenmarginalisiert undmit dieser Formdes Angebots

nichtmehrerreichtwerden.Inwiefern sicheineVorauswahl vorAufnahmeeignen

würdeundwie ein solchesVerfahren aussehenkönnte,bleibt offen,aber diskussi-

onswürdig.Aufgrunddes schwierigenZugangs zudieser Personengruppe fehlt es

an empirischen Daten darüber, was Menschen antreibt, die nicht an Beratungs-

prozessen teilnehmen und welche Gründe dafür vorliegen. Daran anschließend

eröffnet sich die Frage,welche Personengruppen in der Hilfelandschaft derWoh-

nungs- und Obdachlosenhilfe und insbesondere mit dem 24/7-Ansatz noch gar

nicht erreicht werden.

Obwohl stets von obdachlosen Menschen als Gruppe gesprochen wird, wird

anhand der biografischen Erzählungen noch einmal deutlich, dass obdach-

und wohnungslose Menschen nicht als homogene Gruppe zu betrachten sind,

sondern als Menschen mit Unterschieden und verschiedenen Bedürfnissen.
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Aufgrund dessen gestaltet sich eine gemeinsame Unterbringung vieler verschie-

dener Menschen unter gleichen Rahmenbedingungen oft schwierig. Um diesen

unterschiedlichen, teils gegensätzlichen Bedürfnissen zu begegnen, wird eine

Ausdifferenzierung der 24/7-Angebote auf besondere Bedarfe empfohlen. Eine

geschlechterspezifische 24/7-Unterkunft für Frauen* und Trans-Frauen* gibt es

bereits. Diese bietet einen besonderen Schutzraum für diese spezielle Zielgrup-

pe. Um auch Trans-Männern* und non-binären Menschen einen Schutzraum

zu bieten, wird empfohlen, spezielle 24/7-Angebote für diese Zielgruppe zu

implementieren. Weitere Spezialisierungen in den Bereichen Drogenkonsum/

AbhängigkeitenundpsychischeErkrankungen erscheinenbei einemzukünftigen

Ausbau des 24/7-Hilfeangebots sinnvoll. Diese speziellen Einrichtungen stellen

derzeit noch Lücken in der Angebotsgestaltung dar. Neben spezifischen Projek-

ten bestünde außerdem dieMöglichkeit, zunächst konsequent Einzelzimmer für

Nutzer*innen anzubieten. Auf dieseWeise können Unterschiede respektiert und

auf die im Forschungsstand deutlich gewordene Relevanz von Privatsphäre und

Komfort geantwortet werden.

DieErgebnisse untermauerndieRelevanzder Implementierung von 24/7-Un-

terkünften. Dennoch wird auch anhand des Materials deutlich, dass ein Zusam-

menspiel der verschiedenenniedrig- undhochschwelligerenAngeboteunabding-

bar ist.Weitere Hilfeformen werden zusätzlich und unterstützend zum 24/7-An-

gebot benötigt. Für die Weiterentwicklung präventiver Unterstützungsangebo-

te wird empfohlen, folgenden Aspekten eine besondere Bedeutung beizumessen:

Ausprägung des sozialen Netzwerks, Ausprägung der Selbstwirksamkeitserwartung,

Herkunft,Gesundheit, politischeEreignisse,Schicksalsschläge,Sucht/Abhängigkeitenund

finanzielle Ausgangslage.Wie dies imKonkreten aussehen kann, bleibt zur Diskus-

sion offen.

Derzeit ist die Fortführung mehrerer 24/7-Projekte in Berlin vorgesehen und

auch finanziell imHaushaltsplan des Senats eingeplant.Die 24/7-Unterkunft, die

sich ausschließlich an obdachlose Frauen und Trans*-Frauen richtet, läuft der-

zeit mit 65 Plätzen weiter. Die Fortführung des hier vorgestellten 24/7-Projektes

scheiterte zunächst jedoch an einer fehlenden Immobilie. Inwiefern dieses Pro-

jekt weitergeführt wird, ist derzeit noch offen.
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4. Auswirkungen von Gewalterleben



„Der Kampf ums Überleben“ – qualitative

Auswertungen schriftlicher Dokumente einer

Teilgruppe von Betroffenen sexueller Gewalt

in Kindheit und Jugend

Adrian Etzel und Barbara Kavemann

1 Einleitung

1.1 Hintergrund

Für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen zu sexueller Gewalt in

Kindheit und Jugend (CSA)1 können seit der Offenlegung von sexueller Gewalt

in Institutionen der katholischen Kirche und der Reformpädagogik im Jahr 2010

durch Betroffene gestiegene Aktivitäten nachgezeichnet werden. Das BMBF lan-

cierte als politische Reaktion eine Förderlinie zu sexueller Gewalt in pädagogi-

schen Kontexten. Die erste Unabhängige Beauftragte zur Aufarbeitung des sexu-

ellen Kindesmissbrauchs2 (UBSKM) sah es erstmalig als unabdinglich an, die Ex-

pertise von Betroffenen in ihre Planung einzubeziehen. Die Telefonische Anlauf-

stelle (TAL), die mit dem heutigen Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch verstetigt

und die evaluiert wurde (vgl. Fegert et al. 2013), gab Betroffenen die Möglichkeit,

ihre Geschichte sowie Forderungen und Empfehlungen an die Politik zu richten,

auchper Post oder E-Mail.Umhierauf aufmerksamzumachenundBetroffene zu

aktivieren, wurde die Öffentlichkeitskampagne „Sprechen hilft!“ ins Leben geru-

fen (vgl. Rassenhofer et al. 2021). Ein Teil der eingegangenen schriftlichen Doku-

mente konnte in einem Forschungsprojekt ausgewertet werden (vgl. Rassenho-

fer et al. 2021)3. Zentrale Ergebnisse des Forschungsprojekts bezogen sich auf die

Wahrnehmung der Öffentlichkeitskampagne durch die Schreibenden und deren

Bedeutung für das eigene Schreiben (vgl. Etzel et al. 2022) sowie auf die Frage,

1 Umden langenBegriff abzukürzen, verwendenwir imWeiteren dasKürzel CSA für child sexual

abuse, das in der internationalen Literatur üblich ist.
2 Bundesministerin a.D.Dr. Christine Bergmannwurde imMärz 2010 von der Bundesregierung

ernannt.
3 Laufzeit: 4/2019–4/2021, gefördert vom Unabhängigen Beauftragten für Fragen des se-

xuellen Kindesmissbrauchs, siehe zu weiteren Projektinformationen: Rassenhofer et al.

2021, verfügbar unter: https://beauftragte-missbrauch.de/fileadmin/user_upload/211207_

Briefeprojekt-Broschure_mit_Einleger_vm.pdf
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welche Erfahrungen mit dem Hilfesystem berichtet und welche Forderungen an

die Politik gestellt wurden (vgl. Rassenhofer et al. 2021).

Im vorliegenden Beitrag werden Ergebnisse der qualitativen Auswertungen

dieserDokumente vonBetroffenendargestellt.DabeiwirddieFrage verfolgt,wel-

che subjektiven Erklärungen die Schreibenden für eigene biografische Entwick-

lungen finden. Die Forschungsfrage lautet: Welche Dynamiken und Zusammen-

hänge von Folgen der erlebten Gewalt in ihrem Leben schildern Betroffene von

CSA in schriftlichen Dokumenten an die erste UBSKM? Die Auswertungen kön-

nen über eine Auflistung möglicher Folgen sexueller Gewalt hinaus die subjekti-

ven Bedeutungen der Gewalt für biografische Entwicklungen sowie die subjektiv

erlebten Wechselwirkungen möglicher Folgen zeigen. Anhand einer Teilgruppe

von Schreibenden kann gezeigt werden, welche Verkettungen von Folgen Betrof-

fene imLebensverlauf erleben,die in ihrer SummeKraft kostenund zuRat- sowie

Hoffnungslosigkeit führen können.Eine andere Teilgruppe schreibt ebenfalls von

belastenden Folgen, aber auch zugleich von Bewältigung und Zuversicht.

1.2 Datenmaterial, Stichprobe und Methodik

Im benannten Forschungsprojekt konnten 335Dokumente von 229 Personen aus-

gewertet werden. Ein Drittel davon waren Briefe, die in Papierform verschickt

wurden, zwei Drittel waren E-Mails. Der Umfang der schriftlichen Dokumente

reichte von wenigen Sätzen bis hin zu 26 Seiten. Ein Großteil der Schreiben ent-

hielt sowohl Angaben zur selbst erlebten Gewalt und zu biografischen Entwick-

lungen als auch politische Forderungen.

Knapp zwei Drittel der Schreibenden wurden als weiblich eingeordnet und

zwei Drittel der Schreibenden waren selbst von CSA betroffen, während ein Drit-

tel Bezugspersonen von Betroffenen waren. DieMehrheit (60,7%) der Schreiben-

den, die ein Alter angegeben hatten,war zumZeitpunkt des Schreibens zwischen

46 und 65 Jahren alt. Sie hatten CSA in einer Zeit erlebt, in der es keine öffent-

liche Diskussion, kaum spezialisierte Unterstützung und keine Prävention gab.

Dementsprechend große Probleme hatten sie, wenn sie im privaten Umfeld oder

bei öffentlichen Stellen Hilfe suchten. Als sie ihre Schreiben verfassten, war 2010

zum ersten Mal in Deutschland eine Situation eingetreten, die zu Medienaktivi-

täten, politischem Engagement und einer Kampagne führte, die sich an Betrof-

fene richtete. Erstmalig wurden die Berichte von Betroffenen öffentlich ernst ge-

nommen.DieserWendepunktweckte bei vielendieHoffnung,dass sich ihr Leben

nun zum Besseren verändern könnte und motivierte auch zum Schreiben an die

erste UBSKM. Leider folgtemehrheitlich eine Enttäuschung, denn die Forderun-

gen des Runden Tisches sexueller Kindesmissbrauch (vgl. Bergmann 2011) sind

bis heute weitgehend unerfüllt geblieben.
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Für die Frage nach den biografischenEntwicklungen konnten 107Dokumente

herangezogen werden, die biografische Erzählungen enthielten. Einschlusskri-

terium war hierbei nicht, dass die gesamte Lebensspanne (im chronologischen

Sinn) aufgeschrieben wurde, sondern dass ein inhaltlicher Bezug zu eigenen Le-

bensentwicklungen gegeben war – „Erzählen von Selbsterlebtem“ (Deppermann/

Lucius-Hoene 2002, S. 17) – und das Dokument zumindest partiell in der sprach-

lichenDarstellungsformeinerErzählunggehaltenwar– inderVerbindungdieser

beiden Kriterien also autobiografisches Erzählen (ebd., S. 20) enthielt.

Die Auswertung erfolgte zum einen mittels inhaltsanalytischer Kategorien-

bildung (vgl. Kuckartz 2016), zum anderenwurden die Schreiben hermeneutisch-

rekonstruktiv ausgewertet,mit unterschiedlichen Schwerpunkten je nach Frage-

stellungen (nach Lucius-Hoene/Deppermann 2004 sowie nach Helfferich 2019).

Die hier dargestelltenErgebnisse beziehen sich v.a. auf die qualitativ-inhaltsana-

lytische Auswertung. Die Selektivität der Dokumente schränkt eine Generalisie-

rung der Ergebnisse ein: Es liegen ausschließlich Schreiben von Personen vor, die

die Kampagne wahrgenommen, sich von ihr angesprochen gefühlt sowie sich für

das Schreiben entschieden und das Dokument letztlich abgeschickt hatten.

2 Ergebnisse

In allen der 107 Dokumente werden widrige Lebensumstände oder Belastungen

benannt – in unterschiedlichen Ausprägungen, auf unterschiedliche Lebensbe-

reiche bezogen und unterschiedlich in Bezug darauf, ob sie als Folgen der Ge-

walt4 eingeordnet werden oder darauf, welches Gewicht ihnen in der Bedeutung

für das eigene Lebenbeigemessenwird.Ausgehend von subjektiverBilanzierung,

inhaltlicher Schwerpunktsetzung und sprachlichenKonstruktionen der Betroffe-

nenwurdenzweiGruppengebildet: die erste,diehiermitÜberlebenüberschrieben

wird, vereinigt Dokumente, in denen Belastungen beschrieben werden, die – zu-

mindest zumZeitpunkt des Schreibens–das Lebenübergreifendoder inmehr als

4 ImRahmen dieses Beitrags kann kein umfassender Überblick übermögliche Auswirkungen er-

lebter sexueller Gewalt gegeben werden, zu denen auf eine Reihe anderer Arbeiten verwiesen

werden kann.Caspari (2021, S. 101 ff.) unterscheidet zwischen initialen und Langzeitfolgenund

führt dabei eine kritische Diskussion des Begriffs der „Folgen“ und damit implizierter kausaler

Zusammenhänge.Überblicksartig sei zudem verwiesen auf Putnam (2003); insb. zu psychiatri-

schen Folgen auf Chen et al. (2010) sowie auf Cutajar (2010); zu sozialem Rückzug und sozialer

Isolation auf Feerick/Snow (2005); hinsichtlich Ausbildungs- und Berufsbiografien Betroffener

auf Perez/Widom (1994) sowie aufHelming et al. (2011); in Unterscheidung der Folgen nachGe-

schlecht der Betroffenen auf Dube et al. (2005); in Unterscheidung der Folgen nach Geschlecht

der Täter*innen auf Gerke et al. (2023). Helming et al. (2011) plädieren in der Betrachtung von

Folgen für eine prozesshafte Perspektive. Wenn Gewalt über die Absichten oder Handlungen

definiert wird, kann Gewalterleben auch ohne Symptome bleiben (vgl. Helfferich 2023).
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einemBereich einschränken oder die als chronifiziert beschriebenwerden. In der

zweitenGruppewerdenunter derÜberschrift Leben kontrastierendSchreiben zu-

sammengefasst, in denennicht eineKontinuität vonBelastungen undWidrigkei-

ten dominiert bzw. in denen neben den Belastungen auch ein Durchbrechen der

destruktiven Dynamik beschrieben wird. Die Schreibenden dieser Gruppe zei-

gen, dass sie bzw. wie sie einen Umgang mit den problematischen Folgen finden

konnten, wenngleich diese auch immer wiederkehren können.

Es konnte in dieser zweiten Gruppe eine Dynamik rekonstruiert werden, die

oszillierende Bewegungen zwischen Überleben und Leben umfasst. Diese Bewe-

gungen sind gekennzeichnet von wiederkehrenden Phasen der Belastung sowie

unterschiedlichen Formen des Umgangs damit.Während Phasen des Überlebens

geprägt sind von einbrechenden, bislang aus dem Alltagsgedächtnis ferngehal-

tenen Erinnerungen, gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen der Gewalt

oder von Handlungsohnmacht, treten in den Phasen, in denenmehr als lediglich

Überlebenmöglich ist, die FolgenderGewalt in denHintergrundund einRückge-

winn von Handlungsfähigkeit gelingt. Diese Gruppe zeichnet sich auf Ebene der

sprachlichen Konstruktionen durch adversative („aber“, „dennoch“) und konzes-

sive („obwohl“, „trotzdem“) Adverbien aus, die sich als Scharnierstellen zwischen

Leben und Überleben verstehen lassen. In den sprachlichen Konstruktionen ist

die Gruppe Überleben von Aneinanderreihungen der Folgen bzw. Zuspitzungen

geprägt („und (dann)“,„immerwieder“) undverweist somit inderTendenz imUn-

terschied zurGruppe Leben auf unidirektionale Entwicklungen.ZurVeranschau-

lichung dieser sprachlichen Konstruktionen wird aus beiden Gruppen jeweils ein

Fallbeispiel ausschnittartig dargestellt. Auf das Fallbeispiel aus der Gruppe Über-

leben folgt die fallübergreifende Ergebnisdarstellung dieser Gruppe. Die Gruppe

Leben wird aufgrund der Fokussierung auf prekäre Lebenslagen in diesem Sam-

melbandnebendemFallbeispiel lediglich kursorischumfallübergreifendeErgeb-

nisse ergänzt.

Die Ergebnisdarstellung bezieht sich auf die 107 ausgewählten Dokumente,

von denen 56 in die Gruppe Überleben, 51 in die Gruppe Leben fallen.

2.1 Die Gruppe Überleben

Im Folgenden wird gezeigt, welche interdependenten Wechselwirkungen und

Chronifizierungen diese erste Gruppe der Schreibenden im eigenen Leben be-

schreibt. In den hier vereinigtenDokumentenwerden Folgen der erlebtenGewalt

beschrieben, die

• anhaltend und akut belastend sind und denGesamteindruck eines hohen Lei-

dendrucks vermitteln,
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• die multipel, komplex und in mehreren Bereichen (wie körperliche und psy-

chische Gesundheit, Soziales, Finanzielles, Ausbildung, Beruf und Rente)

wirksam sind,

• als negative Erfahrungen in einem der Bereiche dominieren oder

• zu einem hohen Bedarf an Hilfe und Unterstützung führen.

2.1.1 Überleben: Ein Fallbeispiel

Das folgende Fallbeispiel stellt eine komprimierte und für diese erste Gruppe

stellvertretende Zusammenstellung dar und bezieht sich auf die E-Mail einer

Schreibenden Anfang 30, die von „jahrelange[m] sexuelle[m] Missbrauch“ (E16, Z.

11)5 innerhalb der Familie berichtet. Sie schildert in ihrem Dokument eine An-

einanderreihung von Belastungen in verschiedenen Bereichen, die ineinander

übergreifen: von psychischen Belastungen, „an denen ich heute immer noch sehr

leide und weshalb ich seit Jahren in Therapie bin und öfter auch stationär in die Klinik

gehen muss und leider nicht arbeiten kann“ (E16, Z. 19 ff.). Als Jugendliche sucht sie

Hilfe innerhalb der Familie, diemit Schuldzuweisungen und Ignorieren reagiert.

Die Folge: „Ich bin abgerutscht, habe begonnen mich selbst zu verletzen“ (E16, Z. 24 f.).

Die Eskalation setzt sich fort, sie läuft aus ihrem Elternhaus fort und hält sich

ohne jegliche Unterstützung „irgendwie über Wasser“ (E16, Z. 31). Später sucht sie

„jahrelangTherapeuten auf“ (E16, Z. 36), berichtet dabei von negativen Erfahrungen:

„Das ist der nächste Punkt, es gibt so viele [Therapeuten; Anm. d. Verf.], die mehr

kaputt machen als helfen“ (E16, Z. 36 f.). Sie berichtet von fehlender Anerkennung

und gesellschaftlicher Ignoranz für Betroffene: „Aber nach ein paar Jahren hört man

nichtsmehr vonden armenOpfern, sondernnur: stell dich nicht so an, ist schon so lange her,

du bist zu faul zum Arbeiten etc.“ (E16, Z. 45 ff.). Die Ignoranz anderer bezüglich des

eigenen alltäglichen Kampfes drückt sie im folgenden Zitat aus: „Dass ich jeden

Tag noch um mein Überleben kämpfe, jede Nacht davon träume, mir immer noch selbst

Schaden zufügen muss, damit ich den Druck und die Flashbacks aushalte, danach fragt

keiner“ (E16, Z. 47 ff.). Neben weiteren, hier nicht ausgeführten, Einblicken in die

biografischen Entwicklungen (insb. auch familiär) bilanziert sie das eigene Leben

als Überleben, dem etwas gegenübersteht, das für sie nicht erreichbar erscheint:

„Ich kämpfe wirklich um dieses Leben, will auch weg vom reinen Überleben“ (E16, Z. 71).

Angesichts dieser nicht einlösbaren Lebenswünsche bleibt ihr Ratlosigkeit: „Aber

was soll ichmachen?“ (E16, Z. 74).

Die beschriebenen Entwicklungen und Erfahrungen weisen in diesem Doku-

ment überwiegend in eine Richtung: Kumulation und Interdependenz der Belas-

5 Im Folgenden wird der Ursprung der Zitate aus den schriftlichen Dokumenten in Unterschei-

dungdanach,ob sie einemBrief (B) oder einerE-Mail (E) entstammen,gekennzeichnet.Anhand

der Nummer kann nachvollzogen werden, falls unterschiedliche Zitate aus demselben Doku-

ment stammen.
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tungen und stehen somit stellvertretend für die anderen Dokumente, die dieser

Gruppe zugeordnet wurden.

2.1.2 Überleben: Fallübergreifende Ergebnisse

ImFolgendenwerdendie Ergebnisse derQuerauswertungder erstenGruppe fall-

übergreifend und kategorienbezogen zusammengefasst.

Der Hintergrund der Schreiben: zugespitzte Belastungen, Ratlosigkeit und

Enttäuschungen

Die Dokumente haben gemeinsam, dass sie zu einem Zeitpunkt hoher Belastung

verfasst wurden: „Meine persönlichen Einschränkungen und Belastungen, gesundheit-

lich, psychisch, im Alltag sind immens“ (E138, Z. 46).

Allen Dokumenten gemeinsam ist eine jahrelange kritische Entwicklung der

direkten und indirekten Folgen der Gewalt,

• als Ergebnis einer allgemeinen Abwärtsentwicklung: „Die Not spitzt sich […] zu“

(E125_4, Z. 25),

• als Folge einer Eskalation, wenn die Folgen „immer früher und heftiger“ (B212, Z.

40) einsetzen,

• als Reaktion auf eine kürzliche Retraumatisierung oder eine Aktualisierung

der Erinnerung an die Gewalt, z.B. auch durch die Kampagne selbst: „Durch

den Abschlussbericht ist der Schmerz wieder aufgebrochen“ (E143_2, Z. 9).

Eine andere Gefährdung entsteht durch einen Zusammenbruch von Unterstüt-

zung,wenn z.B. der Beginn oder dieWeiterführung einerTherapie gefährdet ist.

Will man aus der Summe der Schreiben eine Art Stimmungsbild erstellen,

dann treten – bei aller individuell unterschiedlicher Akzentsetzung – aufgrund

derhäufigenNennungenals ein ersterAspektMutlosigkeit,Erschöpfung,dasGe-

fühl mit den Problemen allein zu sein sowie Ratlosigkeit hervor. Es kehren in den

Texten Fragen wieder wie „Ich weiß nicht mehr, woher ich diese Kraft nehmen soll?!“

(B153, Z. 75).

Als ein zweiter Aspekt treten danebenWut, Enttäuschung, Fassungslosigkeit

und Unverständnis, die aus negativen Erfahrungen mit unzureichenden poli-

tischen Interventionen, fehlender Übernahme von Verantwortung auf Seiten

der Familie oder der Einrichtungen, in denen Täter*innen agierten, resultie-

ren. Skepsis und Unverständnis werden ausgedrückt: „Ich bin wütend über die

gerichtlichen Urteile. Ich bin verwirrt, weil ich es nicht verstehe“ (E94, Z. 36).

Dieses Stimmungsbild in denDokumenten vermittelt eine hoheDringlichkeit

und gleichzeitig eine Dimension der Verletzbarkeit: Erneute negative Erfahrun-

gen werden befürchtet und es wird keine Aussicht auf Verbesserung gesehen.
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Subjektive Erklärungen für die Persistenz von Belastungen

Die Auswahl der Dokumente gibt einen Einblick in die biografischen Zusammen-

hänge, die die Persistenz und Zuspitzung der Folgen der Gewalt begründen, und

in das Versagen von institutionellen Hilfen.

Folgen, die mit dem Gewalterleben zusammenhängen, können über Jahre

hinweg unvermindert anhalten und Phasen geringer und erhöhter Belastung

können sich abwechseln

Die Schreibenden beschreiben die Gewalt als in Bildern und Erinnerungen fest-

gesetzt und als lebenslange Folgen. Die Gewalt wird mit einem „Bannfluch“ (E62,

Z. 41) verglichen, der auf das ganze Leben gelegt wurde. Das Gewalterleben setzt

sich fort in Alpträumen und eswerden Flashbacks beschrieben, bei denen gilt: „Es

wird alles wieder lebendig“ (B143, Z. 77).

Andere Schreibende berichten von dauerhaft eingebrannten Emotionen wie

Angst, Wut und Hass sowie von psychischen Wunden, die chronisch wurden.

Scham, Verletztheit und Selbstzweifel werden „wie ein roter Faden“ (E27_2, Z. 84)

sich durch ihr Leben ziehend beschrieben. Der Alltag und das Leben insgesamt

stellen einen „Kampf“ dar,mit diesen psychischen Belastungen zu überleben.

Auf Phasen, in denen Verdrängung die Belastungen reduziert, können solche

erhöhter Belastung folgen, wenn unterschiedliche Ereignisse die Gewalt wieder

stärker in das Bewusstsein bringen, ausgelöst z.B. durch Berichte in den Medi-

en, erneute Gewalterfahrungen oder eine plötzliche Kontaktaufnahme durch Tä-

ter*innen.

Der Kampf des Überlebens kostet Kraft und führt zu Erschöpfung

Die Dokumente geben einen Einblick, dass es ein kräftezehrender Kampf ist, ei-

nen Umgangmit den Belastungen zu finden, bei dem die direkten Folgen der Ge-

walt zu neuen Folgen führen können: Der Kampf kann sich auf die Kraft und die

Anstrengungen beziehen, die es kostet, immer „in Alarmbereitschaft“ (B212, Z. 109)

zu leben oder die Symptome unter „Kontrolle [zu] halten“ (B153, Z. 74). Die Bewälti-

gung des Alltags „kostet Kraft“, die dann für anderes fehlen kann (B153, Z. 90).

Die direkten und indirekten Folgen der sexuellen Gewalt greifen ineinander und

verstärken sich wechselseitig

Wiederkehrendwird einKreislauf gesundheitlicher und sozialer Krisen beschrie-

ben, die sich gegenseitig verschärfen. Das sind u.a. psychische Folgen wie z.B.

Depression, Posttraumatische Belastungsstörung, dissoziative Persönlichkeits-

störungen undweitere sowie die damit verbundene Erschöpfung. Als soziale Fol-
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genwerden Isolation,Rückzug, zerbrochene naheBeziehungen sowie Verlust des

Vertrauens in andere Menschen beschrieben. Dem vorausgegangen sind in eini-

gen Fällen Stigmatisierungen, Beschämung sowie als nicht glaubwürdig zu gel-

ten.

Gesundheitliche Folgen wirken sich z.B. auf Bildungs- und Erwerbsbiogra-

fien aus. Beschrieben werden allgemeine Arbeitsunfähigkeit, Kündigungen oder

Aufgabe des Berufs, Frühberentungmit einer Erwerbsunfähigkeitsrente oder In-

solvenzverfahren bis hin zu Armut.Vor demHintergrund derGewaltfolgen erlebt

ein Teil der Schreibenden eine Erwerbstätigkeit als vergleichsweise anstrengen-

der: „Wenn andere 100% gaben, musste ich […] 200% geben“ (B153, Z. 33).

Diese Verkettungen können die Verunmöglichung von gesellschaftlicher Teil-

habe nach sich ziehen, wie eine Person darlegt: „Die massiven finanziellen Proble-

memachen esmir nahezu unmöglich, anDingen des gesellschaftlichen Lebens teilzuhaben,

die durch Verbesserung der Lebensqualität eventuell auch zur Verbesserungmeines psychi-

schen Zustands beitragen könnten“ (E76, Z. 54 ff.). Im Zusammenhang mit fehlenden

finanziellen Mitteln für privat getragene Gesundheitsleistungen ist insbesonde-

re die zeitliche Begrenzung der Kassenleistungen für Therapie ein Problem, das

wiederkehrend als Grund für die fehlende Hoffnung auf gesundheitliche Verbes-

serung angeführt wird. Ein Teil der Schreibenden bewertet zudem eigene frühe-

re Bewältigungsstrategien wie z.B. Alkoholkonsum retrospektiv als schädigend.

Somit geben die Schreibenden Einblick in sich verschränkende und gegenseitig

bedingende gesundheitliche (psychische wie körperliche), soziale (bildungsbio-

grafische sowie intersubjektive) undmaterielle (monetäre) Folgen.

Folgen der Folgen: Der Kampf mit den Institutionen

Anträge zu stellen und Hilfen zu beantragen wird von Schreibenden angesichts

der prekären Situation als notwendig und alternativlos angesehen: „Ich hasse es,

abhängig von denHilfen vomStaat zu sein und immer nochTherapie zu brauchen.Mir ge-

fällt das alles nicht. Aber was soll ich machen?“ (E16, Z. 73 f.). Insbesondere finanzielle

Not, Arbeitsunfähigkeit und die Angewiesenheit auf Gesundheitsleistungen er-

fordern, entsprechende Anträge zu stellen. Doch in den Dokumenten lässt sich

nachvollziehen, dass dieser Kampf umAnerkennung, Entschädigung,Rente oder

Kassenleistungen die Belastungen verstärken kann. Dabei wird deutlich, dass es

sich nicht um große Summen handelt, sondern um die Übernahme von Kosten

für Gesundheitsleistungen oder um eine finanzielle „Erleichterung“ (B127, Z. 19),

die auch von symbolischer Bedeutung sein kann, weil sie von Schuldvorwürfen

entlastet.

Als Institutionen, mit denen der Kampf um Anerkennung geführt wird, wer-

denVersorgungsämter,dieRentenversicherungunddieKrankenkassen genannt.

Die Beantragung einer Opferentschädigung nach dem damaligen Opferentschä-

digungsgesetz (OEG) wird inmehreren Dokumenten als Schikane oder Qual dar-
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gestellt. Ein erster Punkt sind nicht erfüllbare Anforderungen der Beweispflicht.

Systematische Hürden liegen zudem vor, wenn Traumata die Schreibenden dar-

an hindern, eine Vernehmung oder ein Gerichtsverfahren durchzustehen, oder

wenn ein Vollbeweis nicht zu erbringen war, da es keine Beweise oder Zeugen

mehr gibt und eine Kausalität der Folgen nicht zu beweisen ist.

Neben den belastenden Anforderungen der Verfahren werden langwierige

Verfahrensverläufe und Verzögerungen berichtet: „Ich empfinde diese zähe Korre-

spondenz […] als äußert kräftezehrend und demütigend“ (B136, Z. 38 f.).

Belastend ist zudem, wenn die Institutionen, in denen die sexuelle Gewalt

ausgeübt wurde, sich nicht um eine Aufklärung bemühen und keine Verant-

wortung übernehmen, keine Anerkennung und Entschuldigung aussprechen,

wenn sie die Vorwürfe als nicht glaubhaft zurückweisen oder eine Entschädigung

gering angesetzt wird.

Bilanzierungen der Schreibenden und die Frage des Alter(n)s

DieMehrheit derSchreibendenwarälter als 50 Jahre.Diese sind sowohlwegen ih-

res Alters als auch aufgrund ihrer Generationenzugehörigkeit in einer besonders

schwierigen Situation. Ein Teil der Schreibenden zieht eine bittere Bilanz für das

eigene Leben. „Ich habe es bis heute [mehr als 50 Jahre] noch nicht verkraftet. Je älter ich

werde, desto schlimmer wird es“ (B154, Z. 37 f.).

Auf emotionalerEbenebelastet vor allem,dassdie Folgender sexuellenGewalt

undall die negativenGefühle das Leben (dieser Teilgruppe!) so stark bestimmtha-

ben und eine Änderung für sie nicht absehbar ist. Der Kampf endet nicht, „doch

mit zunehmendemAlter schwinden auch [die]Kräfte“ (B153, Z. 52).Die Bilanzierung be-

zieht sich wiederkehrend auf die Anstrengungen, das Leben trotz der erlebten

Gewalt zu bewältigen. Das kann die Anerkennung der eigenen Leistung bedeu-

ten. Die Bilanz kann aber auch negativ ausfallen: „Wenn ich für mein Leben Bilanz

ziehe, sieht diese nicht gut aus“ (E14, Z. 69 f.). Oder noch negativer: Das Leben wird

als „verpfuscht“ (E26, Z. 31) und als „eine einzige Katastrophe“ (E26, Z. 42) bilanziert.

Einige der Schreibenden fragen sich auch, wie das Leben anders hätte verlaufen

können, „wenn nicht diese schrecklichen Taten gewesen wären“ (E200, Z. 34).

Die (negativen) Bilanzierungen stehen im Zusammenhang mit fehlenden

Möglichkeiten der Aufarbeitung, Teilhabe oder Entschädigung und einem Man-

gel an Unterstützung. Die Vergangenheit kann nicht beeinflusst werden und für

die Zukunft wird keine Verbesserung erwartet.

2.2 Leben: Ein Fallbeispiel

Das nachfolgendeBeispiel steht exemplarisch für dieGruppe der Betroffenen,die

ebenfalls von den obigen (kumulierten) Belastungen berichtet, denen jedoch auch
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gegenläufige, – aus Perspektive der Schreibenden – positive Entwicklungen ge-

genübergestellt werden, die sich auch sprachlich zeigen, was untenstehend fett

hervorgehoben wird.

Das Fallbeispiel stammt von einer Frau im Alter von etwa 50 Jahren, die in ih-

rer Kindheit in der DDR von CSA durch ihren Vater und ihren Großvater betrof-

fenwarundaufgrund vonErwerbsunfähigkeit eineZeit lang in einer als „schlimm“

empfundenen „Abhängigkeit vom Amt“ stand und die nun im Bezug einer „kleinen

Rente wegen Erwerbsunfähigkeit“ steht (B143, Z. 19 ff.). Dieser Abhängigkeit konnte

sie dann durch eine Abfindung durch den Arbeitgeber entfliehen: „Es war schön,

dadurch aus der Sozialhilfe rauszukommen, ich fühlte mich endlich frei“ (B143, Z. 30 f.).

Die Verfasserin berichtet im Nachvollzug ihres Lebens u.a. von Erfahrungen für

sie hilfreicherTherapieformen, denen jedoch zugleich die Ablehnung der Kosten-

übernahme entgegengesetzt wird: „Kunsttherapie hat mir sehr geholfen, Musikthera-

pie auch aber […] sie wurde abgelehnt, selbst finanzieren kann ich nichts“ (B143, Z. 38 ff.).

Auch im späteren Lebensverlauf bricht sich dieMöglichkeit einer für sich erkann-

ten hilfreichen Unterstützung an der Kostenübernahme. Sie konnte dieses Pro-

blem letztlich durch private Unterstützung lösen: „[…] habe eine Gestalttherapie ge-

macht, die mir sehr geholfen hat […] leider musste sie aus Kostengründen vorzeitig beendet

werden […] Eine weitere Gestalttherapie habe ich mit Hilfe eines guten Bekannten finan-

ziert“ (B143, Z. 128 ff.).

Auf eineAbfolge vonFrustration imZugegestellter Strafanzeigeundgefunde-

ner Anerkennung und Unterstützung durch eine Fachberatungsstelle folgte eine

Phase als alleinerziehendeundnicht erwerbsfähigeMutter:Die Familiemusste in

Armut leben. Die Folge: „Ausgrenzung in Schule undWohnumfeld, oftmals war ich mit

allem sehr allein – trotzdem gehenmeine Kinder heute einen gutenWeg“ (B143, Z. 119 ff.).

ImZusammenhangmit demOEG-Verfahrenwird der eigeneMut als Antrieb ein-

geführt, der sich jedoch nicht auszahlen sollte: Das Verfahren ging über zehn Jah-

re. Nachdem der Antrag abgewiesen wurde, stellte sie fest: „Fürmich bleibt das Ge-

fühl, mir wird nicht geglaubt – es tut bis heute weh“ (B143, Z. 193 f.). Die Begründung

hierfür sieht die Schreibende zeithistorisch bedingt: „Ich hatte eine fachlich sehr gu-

te Gutachterin gehabt, aber es war die Zeit der Gegenbewegung6 und plötzlich wollte das

Gericht einen Vollbeweis“ (B143, Z. 200 ff.).

In ihrer Bilanzierung blickt sie auf Entwicklungen zurück, die phasenweise

Anstrengungen und Enttäuschungen, aber auch Unterstützung und Erfolge be-

inhalten unddie vonZuversicht geprägt sind: „Manchmal fühle ichmich kräftemäßig

inzwischen total am Ende, aber ich hoffe, dass meine Stärke nicht aufzugeben auch weiter

da ist“ (B143, Z. 267 f.).

6 Gemeint ist der Vorwurf des „Missbrauch mit demMissbrauch“, der in den frühen 1990er-Jah-

ren das Ausmaß von CSA in Frage stellte und feministische Positionen angriff und Betroffene

als nicht glaubwürdig denunzierte (vgl. Kavemann et al. 2016).
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2.3 Leben: Fallübergreifende Kurzzusammenfassung

In anderen Schreiben dieser Gruppe zeigen sich insbesondere Fokussierungen

auf die Lebensbereiche Erwerbsfähigkeit und Familienleben – wiederkehrend

wird eine eigene Orientierung an „Normalität“ beschrieben, als Symbol für ein

Leben jenseits der Gewalt, das nur mit großem Kraftaufwand erreichbar ist: „Ich

hatte den unbedingten Willen, ein normales Leben zu haben – irgendwie habe ich es auch

geschafft“ (E109, Z. 11 ff.), „Ich wollte […] nicht betroffenen und betroffenen Menschen

zeigen, dass es doch möglich ist mit den Folgen zu leben und ins Leben zurückzufinden:

ich bin alleinerziehende Mutter einer […] Tochter, bin [Arbeitnehmerin] und arbeite als

[Dozentin]“ (E80, Z. 20 ff.).

Das Wiedererlangen von Kontrolle und Unabhängigkeit ist ein zentrales Mo-

tiv in der Bewegung vomÜberleben zumLeben. Teilweise konnte das imRahmen

vonTherapie erfolgen.Der Rückgewinn eigenerHandlungs- und Entscheidungs-

machtwird z.B. als Ziel und in der eigenenBilanzierung als erreicht beschrieben,

weil es gelang, „mein Leben in den Griff zu kriegen“ (B162, Z. 61). Auch ein Gewinn an

Lebensfreude oder der Zugang zu eigenen Fähigkeiten werden als Kriterien ei-

ner positivenLebensbilanzherangezogen.Eine andereSchreibendebilanziert vor

dem Hintergrund verfügbarer privater und professioneller Unterstützung sowie

einer eigenen „starken Persönlichkeit“ und „Kämpfernatur“ (E204, Z. 88): „Auch wenn

der sexuelleMissbrauch, den ich inden 70er Jahren erlebt habe, inmeiner Seele nie verheilen

wird, so hat er dennoch nicht mehr oberste Priorität“ (E204, Z. 10 ff.).

In beiden Gruppen beschreiben die Verfasser*innen unterschiedliche herausfor-

dernde biografische Entwicklungen. Es wird dabei deutlich, dass auch die in der

GruppeLebenerrungenensubjektivenErfolge ihrenPreishaben.Dieswirft Fragen

der sozialen Gerechtigkeit auf: Unter welchen Voraussetzungen (gegebener oder

verwehrterUnterstützung) ist es Betroffenenmöglich,das gewünschte „normale“

Leben zu erkämpfenunddieKämpfemit Institutionendurchzustehen (vgl.Etzel/

Nagel/Kavemann 2024)?

3 Implikationen und Fazit

Wenngleich die Kampagne „Sprechen hilft“ und die eingegangenen Schreiben

mehr als zehn Jahre zurückliegen, kann festgehalten werden, dass die Klage der

Betroffenen über Lücken im Unterstützungssystem und ihre Forderungen an die

Politik bislang nicht an Gültigkeit verloren haben. Aktuelle Forschung zu sexuel-

ler Gewalt zeigt den anhaltenden Bedarf an psychosozialer und therapeutischer

Unterstützung ebenso wie den nach wie vor erschwerten Zugang (vgl. Hoffmann

et al. 2023; Gahleitner et al. 2023). Die folgenbezogenen Ergebnisse stehen in

Einklangmit anderer Forschung, insbesondere Traumafolgestudien.
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Die Folgen von CSA in den verschiedenen Lebensbereichen werden als er-

schwerte Ausgangsbedingungen erlebt.Ein „normales“ Lebenund soziale Teilhabe

zu erreichen, fordert einen hohen Preis. Dabei sind die biografischen Entwick-

lungen nicht als lediglich von der Person abhängig zu betrachten und folgen

auch nicht einer festen Reihenfolge von Phasen oder Stufen, sondern es können

auch nach vielen Jahren der Stabilität immer wieder unerwartet Rückschläge

ausgelöst werden. Die Entwicklungen hängen ab von Erfahrungen der Unter-

stützung, des Gehör- und Glauben-Findens und dem Gefühl von personaler und

gesellschaftlicher Anerkennung. Bleibt all das aus, kann eine sich kontinuier-

lich verschlechternde Dynamik ausgelöst werden. Es darf aber nicht übersehen

werden, dass sowohl subjektiv (!) positive als auch subjektiv (!) negative Entwick-

lungen in einem Lebensbereich gleichzeitig nebeneinanderstehen können. Die

Momente des Erleidens und der Handlungsmacht wechseln sich nicht zwangs-

läufig in einem diachronen Verlauf ab, sondern können synchron ineinander

fallen, wenn eine Handlung, die Besserung in einem Bereich verspricht, zu

Einschränkungen in einem anderen führt.

Für denKampf um ein besseres Leben können u.a. auchmaterielle Hilfen von

hoher Bedeutung sein. Nicht zuletzt hängen davon Möglichkeiten der sozialen

Teilhabe ab. Die Verfügbarkeit passender Angebote kann einen Beitrag dazu leis-

ten,die gezeigteDynamikderVerkettungenundChronifizierungen zudurchbre-

chen und darf nicht willkürlich nur einem Teil von Betroffenen zukommen, die

„Glück gehabt“ hatten. Der Zugang zu rechtlichemGehör, der für straf-, zivil- und

familiengerichtliche sowie Entscheidungen über Entschädigungsleistungen be-

deutsam ist, darf bspw. nicht abhängig von (Glaubhaftigkeits-)Begutachtungen

sein, insbesondere wenn diese als vorgerichtliche Beweiswürdigung (miss-)ver-

standen werden (vgl. Fegert et al. 2024).

Für den Bereich der psychosozialen und therapeutischen Versorgung verwei-

sendie hier rekonstruiertenDynamikendarauf,dass schnell verfügbareAngebote

erreichbar seinmüssen.Eine Logik, die davon ausgeht, dass eine Phase statischer

Belastung eine einmaligeTherapiephase erfordert, auf die dann imErgebnis eine

Phase ohne Belastung bzw. Unterstützungsbedarf folgen kann, wird den hier be-

schriebenenDynamiken nicht gerecht.Mit demneuen sozialen Entschädigungs-

recht,mit dem imSGBXIVLeistungen der Traumaambulanz kodifiziertwurden,

verbindet sich die Hoffnung, dass Opfer eines schädigenden Ereignisses „schnell

und unbürokratisch psychotherapeutische Unterstützung“ (Bundesministerium

für Arbeit und Soziales 2023, o. S.) erhalten.

Das Erleben erschwerter Ausgangsbedingungen in der Orientierung an Nor-

malität und Leistungsfähigkeit führt zu Fragen der Chancengerechtigkeit. Das

Verhältnis der erlebten Gewalt und die strukturell gegebenen Möglichkeiten auf

ein gutes Leben stellen Rahmenbedingungen für Betroffene und somit auch So-

ziale Arbeit dar. Ein Auftrag letzterer kann im Verständnis des Capabilities Ap-

proach in der Befähigung zu einem guten Leben liegen. Dabei sollte es „nicht le-
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diglich um individuelle ,Kompetenzen‘ von Betroffenen, sondern um die gesell-

schaftliche Strukturiertheit der individuellen Chancen“ (Etzel/Nagel/Kavemann

2024, S. 68) gehen. Aussichten auf Entschädigungsleistungen hängen derzeit da-

von ab, ob und wie lange die entsprechenden Verfahren durchgehalten werden

können und wer über genügend Ressourcen verfügt, Recht geltend zumachen.

Mutlosigkeit oder Resignation als Ergebnis jahrelanger Verkettung negativer

Folgen sowie eines Scheiterns desHilfesystems könnenwiederumdie Suche nach

Unterstützung bzw. deren Inanspruchnahme hemmen und die Hoffnungen Be-

troffener auf Besserung schmälern: „Diese negative Sicht auf das Selbst könne die

Bereitschaft, Hilfe von außen anzunehmen, senken, v.a. dann, wenn Betroffene

der Überzeugung seien, schuld an ihrem Schicksal zu sein und keine Hilfe ,ver-

dient‘ zu haben“ (Hoffmann et al. 2023, S. 423). Ein generelles Misstrauen gegen-

über (staatlichen, kirchlichen oder anderen) Institutionen erscheint als weitere

Hürde, vorhandene Angebote in Anspruch zu nehmen und ist daher abzubauen

– ein Weg hierzu kann eine Aufarbeitung sein, die neben der Anerkennung des

geschehenen Unrechts ein Interesse an den Bedarfen von Betroffenen umfasst.

Eine spezifischeHerausforderung für Betroffene, die imHeimkontext Gewalt

erlebenmussten, kanndie Angst sein, imhöherenAlter in einerHeimeinrichtung

leben zu müssen. Derartige Befürchtungen bei Betroffenen aus DDR-Heimen

werden bei Gahleitner et al. (2023, S. 213 f.) beschrieben.EinWissen ummögliche

Befürchtungen erscheint generell hilfreich für den professionellen Kontakt mit

älteren Personen, auch wenn eine Gewaltbetroffenheit nicht explizit bekannt ist.

Für Betroffene im Familienkontext gelten spezifische Herausforderungen, da

sie häufig „die Last der Aufarbeitung alleine tragen“ (Andresen et al. 2021, S. 118).

Für sie sind professionelle Angebote für die Auseinandersetzung mit der Familie

auszubauen (vgl. Kavemann et al. 2022).

Hoffmann et al. (2023) heben in der Diskussion zum Unterstützungsbedarf

vonPersonen,die inDDR-HeimeinrichtungenGewalt erlebt haben, inRekurs auf

Böttche, Kuwert und Knaevelsrud (2012) die Bedeutung zeit- und kontextspezi-

fischen Wissens für Fachkräfte hervor: Ein entsprechendes Wissen ermöglicht,

den soziokulturellen Hintergrund sowie von Betroffenen erlebte und beschriebe-

neProzessebesser zuverstehen.IneinemsolchenVerständnis sehenwir auchden

Gewinn des von den schreibenden Betroffenen zur Verfügung gestelltenWissens

für alle Praktiker*innen, diemit Betroffenen vonCSA zu tun haben und dieses als

Fachwissen in den je eigenen professionellen Kontext transferieren können.
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Coercive Control als prekäre Lebenslage von

Frauen*

Nadine Fiebig

1 Einleitung

Gewalt gegen Frauen*1 stellt – trotz zahlreicher Bemühungen und Kampagnen

– auch gegenwärtig noch ein komplexes soziales und gesamtgesellschaftliches

Problem dar (vgl. hierzu auch Bundesministerium des Innern und für Heimat

2023, o. S.; Jahn/Raghavan 2021, S. 78; Downes/Kelly/Westmarland 2019, S. 268)

und basiert auf historisch gewachsenen geschlechtsspezifischen Ungleichheiten

zu Ungunsten von Frauen*. Die soziokulturelle Konstruktion der Ungleichwer-

tigkeit von Frauen* und Männern* dient der Legitimation der subordinierten

gesellschaftlichen Positionierung von Frauen* und bildet damit ein gesellschaft-

liches Gefüge, das die Ausübung von männlicher* Gewalt gegenüber Frauen*

ermöglicht (vgl. Vogels 2023, S. 2807). Laut Lagebild „Häusliche Gewalt“ ist die

Zahl der von Partnerschaftsgewalt Betroffenen im Jahr 2022 um 9,1 Prozent

deutlich gestiegen (vgl. Bundeskriminalamt 2023, S. 6). Konkret bedeutet dies,

dass jede Stundemehr als 14 Frauen* inDeutschlandGewalt durch ihren Partner*

oder Expartner* erleben (vgl. Die Bundesregierung 2023, o. S.). Gewalt gegen

Frauen* betrifft Frauen* unabhängig ihrer sozialen, ethnischen und kulturel-

len Zugehörigkeiten und stellt ein weltweites Problem dar, sodass Aldridge gar

von einer globalen Pandemie der Gewalt gegen Frauen* spricht (vgl. Aldridge

2021, S. 1824). Für die Wahrnehmung von und die Perspektive auf Situationen,

in denen geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen* ausgeübt wird, ist von

zentraler Bedeutung, wie Gewalt gegen Frauen* konzeptualisiert wird, denn

unmittelbar damit im Zusammenhang steht, was als relevant oder irrelevant in

der jeweiligen Situation angesehen wird (vgl. Tolmie/Smith/Wilson 2024, S. 54).

Von der Konzeptualisierung ist zudem abhängig, was als eine angemessene

Reaktion bzw. Intervention auf Gewalt gegen Frauen* betrachtet wird, „entweder

in einem bestimmten Fall oder bei der Entwicklung vonGesetzen und politischen

Maßnahmen, um auf geschlechtsspezifische Gewalt im Allgemeinen zu reagie-

1 Im vorliegenden Beitrag wird der Asterisk verwendet, um hervorzuheben, „dass es sich bei

Mann* und Frau* um ein biologisches Konstrukt und eine sich daraus ergebende soziale Po-

sition handelt“ (Arndt 2020, S. 55).
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ren“ (ebd., Übersetzung NF)2. Vor diesem Hintergrund ist kritisch festzuhalten,

dass in der Mehrheit der westlichen Industrienationen die sozio-rechtlichen

Konzeptualisierungen geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen* (einzelne)

physische Gewalthandlungen fokussieren.Damit verbunden ist die Ausblendung

fortwährender kontrollierender und einschüchternder Verhaltensweisen,mittels

derer die Kontrolle über die Beziehungs(ex)partnerin* erlangt und aufrechterhal-

ten wird und der Betroffenen* auf eine besondere Art Schaden zugefügt wird,

„that partner assault does not” (Stark 2009, S. 1516). Während in Deutschland

in den fachwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskursen eine starke Fo-

kussierung auf physische Gewalt zu beobachten ist, wird international hingegen

mit dem von Evan Stark (2007) entwickelten Konzept „Coercive Control“3 der

Gewaltbegriff erweitert diskutiert (vgl. hierzu u.a. Katz 2022; Boyle 2019; Stark/

Hester 2019). So stellt in Großbritannien bereits seit 2015 „controlling or coercive

behavior in a family relationship” (UK Public General Acts 2015, Section 76; vgl.

hierzu auch Robinson/Myhill/Wire 2018) eine Straftat dar. Coercive Control

richtet den Fokus auf kontrollierende und einschüchternde Verhaltensweisen,

mittels derer die Kontrolle über die*den Beziehungs(ex)partner*in erlangt und

aufrechterhalten wird.

Der Beitrag diskutiert vor diesemHintergrund die Relevanz der Erweiterung

des Gewaltbegriffs durch das Konzept Coercive Control, umdie prekären Lebens-

lagen von Frauen*4, die durch das Erleben von nötigenden, einschüchternden

und kontrollierenden Verhaltensweisen durch ihren Partner* oder Expartner*

entstehen können, aufzudecken. Für die Profession Soziale Arbeit im Kontext

häuslicher Gewalt bietet die Implementierung des Konzeptes Coercive Control

einerseits ein besseres Verständnis für die spezifischen Herausforderungen von

2 Vor dem Hintergrund, dass das Konzept „Coercive Control“ in Deutschland bislang kaum re-

zipiert wird, basiert der vorliegende Beitrag zu einem großen Teil auf wissenschaftlichen Pu-

blikationen in englischer Sprache, sodass im Beitrag einige Sprachwechsel enthalten sind. Zur

leichteren Verständlichkeit wurden einige Zitationen ins Deutsche übersetzt. Allerdings wer-

den an vielen Stellen englische Originalzitate verwendet, da entweder die deutsche Überset-

zung nicht präzise bzw. aussagekräftig genug erschien oder bestimmte Begrifflichkeiten nur

schwer zu übersetzen bzw. im Deutschenmit spezifischen Bedeutungen verbunden sind.
3 Übersetzt bedeutet Coercive Control etwa „Zwangskontrolle“ oder „zwanghafte Kontrolle“ bzw.

„erzwungene Kontrolle“.
4 Die Fokussierung im vorliegenden Beitrag auf Gewalt gegen Frauen* und insbesondere auf

zwangs- und kontrollbasierte Verhaltensweisen vonMännern* gegenüber Frauen* ist intentio-

nal, auch wenn verschiedene Forschungsergebnisse darauf hinweisen, dass sowohl Frauen* als

auchMänner*Gewalt gegen die*den (Ex-)Partner*in ausüben,wird dennoch gleichzeitig deut-

lich, dass „geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf das Ausmaß, die Schwere und die

Auswirkungen häuslicher Gewalt, wobei Frauen weniger häufig Zwangs- und Kontrolltaktiken

anwenden“ (Robinson/Myhill/Wire 2018, S. 31, Übersetzung NF) bestehen. Auch zeigen ver-

schiedene Studien auf, dass die Täter* von Coercive Control fast ausschließlich Männer* und

die Betroffenen* fast ausschließlich Frauen* sind (vgl. hierzu u.a. Robinson/Myhill/Wire 2018;

Wiener 2017, S. 502; Pitman 2016; Stark 2007).
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gewaltbetroffenen Frauen* und andererseits „einen besseren Ansatzpunkt für

Interventionen für Täter und Opfer von Partnergewalt“ (Jahn/Raghavan 2021,

S. 79). Vor dem Hintergrund, dass Fachkräfte, die im Kontext geschlechtsspezi-

fischer Gewalt tätig sind, „möglicherweise nur ein begrenztes Verständnis für

die Einschränkungen haben, denen weibliche Betroffene und Überlebende bei

der Suche nach Hilfe in diesem Kontext ausgesetzt sind“ (Wydall/Zerk 2021,

S. 616, Übersetzung NF), erscheint eine Transformation des professionellen Um-

gangsmit geschlechtsspezifischer Gewalt dringend notwendig, um insbesondere

gewaltbetroffene Frauen*undKinder angemessen zu unterstützen und zu schüt-

zen sowie die Täter* zur Verantwortung zu ziehen (vgl. hierzu auch ebd., S. 615;

Wiener 2017, S. 500). Im Hinblick auf diese teilhabebehindernden Prozesse,

die zu prekären Lebenslagen gewaltbetroffener Frauen* führen können, ist der

Auftrag Sozialer Arbeit, den sozialen Wandel zu fördern, von grundlegender

Bedeutung. Für Sozialarbeiter*innen bedeutet dies demnach, neben der kon-

kreten Unterstützung gewaltbetroffener Frauen* und ihrer Kinder, auch an den

Ursachen geschlechtsspezifischer Gewalt zu arbeiten, um den gesellschaftlichen

Exklusions- und Ausgrenzungsprozessen entgegenzuwirken.

2 Gewalt gegen Frauen* und Coercive Control

„If a situation of coercive control were a political system, it would be a dic-

tatorship“ (Katz 2022, S. 1). Das einführende Zitat von Katz verweist auf die

Notwendigkeit einer Re-Definition von Gewalt gegen Frauen* bzw. geschlechts-

spezifischer Gewalt, denn wie Katz weiter ausführt, ist das Leben, das durch

zwangs- und kontrollbasierte Verhaltensweisen gekennzeichnet ist, „wie das

Leben unter einer der unterdrückendsten Regierungen derWelt. Und es gibtMil-

lionen dieser Mini-Diktaturen, die sich gerade jetzt auf den Straßen abspielen“

(ebd., Übersetzung NF). Zudem führt die sozio-rechtliche Konzeptualisierung

geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen* als (einzelne) physische Gewalt-

handlungen Katz zufolge dazu, dass die Risiken fortwährender kontrollierender

und einschüchternder Verhaltensweisen durch (Ex)Partner* und daraus entste-

hende Schädigungen für die gewaltbetroffenen Frauen* unterschätzt werden

(vgl. ebd., S. 2). Allerdings ist mit Robinson, Myhill und Wire kritisch festzuhal-

ten, dass „scholarship has long established that physical violence is but one of

many tools used by perpetrators, recognition of the concept of coercive control

specifically in policy and practice has increased only in the past decade” (Robin-

son/Myhill/Wire 2018, S. 30). Insbesondere durch die Veröffentlichungen von

Stark (2007; 2009)wurdendieErfahrungenvonFrauen*mit zwangsbasiertenund

kontrollierenden Verhaltensweisen ihrer Partner* bzw. Expartner*, die durch

einen fortwährenden und nicht episodischen Charakter gekennzeichnet sind

und in ihren „Auswirkungen eher kumulativ als ereignisspezifisch sind“ (Stark
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2007, S. 12,ÜbersetzungNF; vgl. hierzu auchRobinson/Myhill/Wire 2018, S. 30),

in den Fokus gerückt. Mit Blick auf das einführende Zitat geht es demnach um

eine Neu-Konzeptionalisierung „von Partnergewalt von einem Verbrechen gegen

die körperliche Unversehrtheit einer Person hin zu einem Verbrechen gegen die

Freiheit einer Person“ (Jahn/Raghavan 2021, S. 80, Herv. i. O.).

In zahlreichen Studien wird Gewalt gegen Frauen* jedoch als ein spezifischer

Akt bzw. eineHandlung konzeptualisiert, als etwas „that happens and takes place

between an actor and a subject. However, violence is not always expressed as a

passing occurrence that disrupts everyday life” (Henze-Pedersen 2022, S. 195).

Andere Forschungsergebnisse verweisen allerdings bereits darauf, dass es sich

bei der Mehrheit der Fälle geschlechtsspezifischer Gewalt um ein sich wieder-

holendes Muster von schädlichen und verletzenden Verhaltensweisen handelt –

und nicht nur um ein einzelnes Ereignis (vgl. hierzu u.a. Robinson/Myhill/Wire

2018; Myhill 2015; Stark 2007). Das Konzept Coercive Control bietet vor diesem

Hintergrund einen geeigneten Rahmen, um einerseits den (nicht-physischen)

Gewaltprozess, dasMuster der kontinuierlichen und vielen einzelnen,mit Zwang

verknüpften und kontrollierenden Verhaltensweisen und die damit verbun-

denen Auswirkungen auf Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt neu zu

untersuchen. Andererseits ermöglicht es zu verstehen, „how everyday control

and coercion makes a compliant victim of domestic violence” (Williamson 2010,

S. 1413). Stark definiert Zwang bzw. Nötigung als „die Anwendung von Gewalt

oderDrohungen, um eine bestimmte Reaktion zu erzwingen oder zu verhindern.

Zwang kann nicht nur unmittelbare Schmerzen, Verletzungen, Angst oder Tod

verursachen, sondern auch langfristige körperliche, verhaltensbezogene oder

psychologische Folgen haben“ (Stark 2007, S. 228, Übersetzung NF). Kontrolle

hingegen bezieht sich auf „strukturelle Formen des Entzugs, der Ausbeutung und

des Befehls, die indirekt Gehorsam erzwingen“ (ebd., S. 229, Übersetzung NF).

Das Ergebnis der Verknüpfung von Zwang und Kontrolle stellt für gewaltbetrof-

fene Frauen* „einen Zustand der Unfreiheit“ (ebd., S. 205, Übersetzung NF) dar.

Für gewaltbetroffene Frauen*kann Stark zufolge dasGefühl, im eigenen Zuhause

bzw. in bestimmten Situationen gefangen zu sein, (auch) durch nicht-physische

Zwangs- und Kontrollhandlungen entstehen (vgl. ebd., S. 100).

WieStarkundHester betonen, stellt CoerciveControl keine eigenständigeGe-

waltform (vgl. Stark/Hester 2019, S. 81) dar, sondern ist vielmehr ein komplexes

und mehrdimensionales (Verhaltens-)Muster, das vorwiegend von männlichen

Tätern*angewandtwird unddurch die Kombination einzelner Verhaltensweisen,

ihrer Wirkung und der Wiederholung dieser über einen längeren Zeitraum, ge-

kennzeichnet ist (vgl. Tolmie/Smith/Wilson 2024, S. 60). Wesentlich ist zudem,

dass Coercive Control mit Blick auf die Auswirkungen und Schädigungen für

die betroffenen Frauen* als „a spectrum of interrelated harms stemming from

a single source” (Stark/Hester 2019, S. 96) betrachtet werden kann. In diesem

Zusammenhang ist von Interesse, dass gewaltbetroffene Frauen* wiederholt
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darauf hingewiesen haben, dass diejenigen Gewalthandlungen, die für Außen-

stehende unsichtbar sind, und die das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen

und die Selbstachtung untergraben, am problematischsten sind (vgl.Williamson

2010, S. 1412). Zudem seien es gerade „the small, seemingly insignificant, actions

which, when considered together and reinforced by gendered stereotypes, can be

experienced as a ,cage’” (Downes/Kelly/Westmarland 2019, S. 269). Forschungen

belegen außerdem, dass gewaltbetroffene Frauen* emotionale Gewalt als genau-

so schädigend empfanden wie physische Gewalthandlungen (vgl. hierzu u.a.

Toews/Bermea 2017; Stark 2007).

Tolmie, Smith und Wilson argumentieren, dass das Konzept von Coercive

Control „has been hugely influential in shifting thinking about the nature of IPV

[Intimate Partner Violence] – finding expression in government policy, legis-

lation, and academic writing around the world” (Tolmie/Smith/Wilson 2024,

S. 60). Allerdings ist kritisch festzuhalten, dass dies für Deutschland bislang

nicht gilt, sodass es für Fachkräfte, die im Kontext von Gewalt gegen Frauen*

tätig sind, ohne „an adequate understanding of the relevance of non-physically

violent forms of control, and of the impact of coercive control on victims’ ability

to disclose and seek help” (Robinson/Myhill/Wire 2018, S. 34) schwieriger ist,

diese nicht-physischen Gewalthandlungen zu erkennen und angemessen zu

unterstützen und zu intervenieren. Damit besteht einerseits die Gefahr, dass

gewaltbetroffene Frauen* mit unangemessenen Schuldzuweisungen und nicht

empathischen Reaktionen von Seiten der Fachkräfte konfrontiert werden und

andererseits, dass Frauen* und ihre Kinder ungeschützt bleiben (vgl. hierzu auch

Pitman 2016, S. 159).

3 Die geschlechtsspezifische Dimension von Coercive Control

Der Begriff Coercive Control ist zwar geschlechtsneutral, allerdings argumen-

tiert Stark, dass Männer* zwangs- und kontrollbasierte Taktiken entwickelten,

„to offset the erosion of sex-based privilege in the face of women’s gains, filling

the void created as institutional support for male domination is disassembled

by installing patriarchal-like controls in personal life” (Stark 2007, S. 171) und

Coercive Control somit stark geschlechtsspezifisch ist. Stark spricht deshalb

auch von der „geschlechtsspezifischen Besonderheit des Freiheitsverbrechens

der Zwangskontrolle“ (Stark 2007, S. 16, Übersetzung NF). Die Strategien und

Taktiken, die von den Tätern* eingesetzt werden, sind deshalb so effektiv, da

„sie in einem Kontext der Geschlechterungleichheit in heterosexuellen Bezie-

hungen stattfinden, der dazu dient, die männliche Kontrolle zu normalisieren,

sodass die (nicht-physischen) Gewalthandlungen schwer zu erkennen und zu

benennen sind“ (Downes/Kelly/Westmarland 2019, S. 269, Übersetzung NF).

Vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Struktur geschlechtsspezifischer
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Ungleichheit ist die Einschränkung der persönlichen und Staatsbürger*innen-

rechte von Frauen* in der privaten Sphäre häufig verdeckt und für Fachkräfte,

Freund*innen und Verwandte „hard to discern because many of the rights it

violates are so basic – so much a part of the taken-for-granted fabric of the

everyday lives we lead as adults, and so embedded in female behaviours that are

constrained by their normative consignment to women – that their abridgement

passes largely without notice” (Stark 2007, S. 15). Aufgrund der strukturellen Un-

gleichheit zwischen den Geschlechtern und den damit verbundenen Privilegien

und Zugängen zu Ressourcen undMacht(-Positionen) fürMänner*wird Coercive

Control am häufigsten von Männern* ausgeübt (vgl. hierzu auch Stark 2009,

S. 1511). Diese strukturelle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern macht es

Männern* „wesentlich leichter […], Frauen in Zwangsbeziehungen zu verwickeln,

als umgekehrt“ (Katz 2022, S. 25, Übersetzung NF). Vor diesem Hintergrund

argumentiert Stark, dass die Unsichtbarkeit von Coercive Control in der po-

litischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit darauf hindeute, dass Coercive

Control „auf einer, zumindest stillschweigenden, Unterstützung durch Gesetze,

diskriminierender Strukturen und normativer Zustimmung beruht“ (Stark 2007,

S. 194 f., Übersetzung NF). Damit verknüpft ist ein Glaubwürdigkeitsdefizit, das

gewaltbetroffene Frauen* aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit erfahren:

Frauen* machen die Erfahrung, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie über

das Rechtssystem Hilfe und Unterstützung suchen, sondern im Gegenteil die

Täter*5 bestätigt werden (vgl. hierzu u.a. Reeves et al. 2023; Epstein/Goodman

2019; Laing 2017). Die strukturelle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern

zu Ungunsten von Frauen* und den sich daraus konstituierenden Vorurteilen

gegenüber gewaltbetroffenen Frauen* im Rechtssystem ist, neben Erfahrungen

von Unglauben und Ignoranz, zudem mit der Delegitimierung der Gewalter-

fahrungen verbunden (vgl. Reeves et al. 2023, S. 2; vgl. hierzu auch Laing 2017,

S. 1322). Reeves et al. verweisen auf feministische Forschungsergebnisse, die

einerseits die Unfähigkeit und Ignoranz des Rechtssystems, Frauen*, die von

geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen sind, „als ,glaubwürdige Zeuginnen*‘

ihrer eigenenViktimisierung zu betrachten“ (Reeves et al. 2023, S. 2,Übersetzung

NF). Andererseits ermöglicht das Rechtssystem den Tätern* vielmehr, sich der

Verantwortungsübernahme für die Gewaltausübung zu entziehen (vgl. hierzu

u.a. Douglas 2018; Laing 2017; Elizabeth/Gavey/Tolmie 2012).

5 Dies bedeutet nicht, dass Männern*, die von geschlechtsspezifischer Gewalt durch Frauen* be-

richten, eher geglaubt wird (vgl. hierzu auch Reeves et al. 2023, S. 3).
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4 Taktiken und Strategien von Coercive Control gegen Frauen*

Zahlreiche Studien haben zur Ausleuchtung geschlechtsspezifischer Gewalt,

die auf zwangs- und kontrollbasierten Verhaltensweisen beruht, beigetragen

(vgl. hierzu u.a. Dragiewicz et al. 2022; Heward-Belle et al. 2019; Toews/Ber-

mea 2017; Heward-Belle 2017). Auf Grundlage bisheriger Forschungsergebnisse

zu diesem sozialen Phänomen stehen umfassende Erkenntnisse über die von

Tätern* genutzten zwangs- und kontrollbasierten Taktiken und Verhaltenswei-

sen zur Verfügung. Die Taktiken von Coercive Control zielen darauf, Frauen* zu

unterdrücken und zu dominieren und ihre persönlichen Freiheitenmassiv einzu-

schränken, indem bspw. Zugänge zu Ressourcen und Unterstützungsleistungen

versperrt und gewaltbetroffene Frauen* durch die Täter* sozial und ökonomisch

isoliert und kontrolliert werden, „while monitoring and controlling their activi-

ties with intensive forms of surveillance and threats of lethal harm” (Wydall/Zerk

2021, S. 617). Zwangskontrolle als geschlechtsspezifisches Phänomen zeichnet

sich demnach durch die intendierte Kontrolle der Gefühle, Überzeugungen und

des Verhaltens der Betroffenen* durch den Täter* aus, „using tactics that may

be subtle, misleading, or otherwise occluded from view“ (Dijkstra 2023, S. 323).

Durch den Einsatz indirekter Zwangs- und Kontrolltaktiken, z.B. Isolierung und

Ausbeutung, wird die Unabhängigkeit und Autonomie der Betroffenen* unter-

graben und die Abhängigkeit vom Täter* zementiert (vgl. Tolmie/Smith/Wilson

2024, S. 59). Gewalt und Einschüchterung als direkte Zwangs- und Kontrolltak-

tiken hingegen, „compel the victim-survivor to appease their abusive partner by

forcing compliance and eroding their ,will to resist‘“ (ebd.,S. 59 f.).Die Strategien,

die Täter* einsetzen, können sowohl physische und sexualisierte Gewalthand-

lungen umfassen als auch rein nicht-körperlicher Natur sein (vgl. hierzu u.a.

Halliwell et al. 2021; Stark/Hester 2019). Halliwell et al. verweisen zudem darauf,

dass nicht-physische Gewalthandlungen, die auf Coercive Control basieren, „are

more prevalent than physical or sexual violence within intimate partner relati-

onships” (Halliwell et al. 2021, S. 249). Stark argumentiert weiterführend, dass

Täter* Zwangs- und Kontrolltaktiken einsetzen, um „die Errungenschaften der

Frauen zu unterdrücken und zu vereinnahmen, […] und veraltete Formen der

Abhängigkeit und des persönlichenDiensteswieder einzuführen, indemdieUm-

setzung stereotyper Geschlechterrollen durch ,Sexismus mit Rache‘ genauestens

gesteuert wird“ (Stark 2007, S. 194, Übersetzung NF). Der Einsatz von zwangs-

und kontrollbasierten Verhaltensweisen zielt demnach darauf, „to entrap women

and limit their freedomwithin heterosexual relationships” (Downes/Kelly/West-

marland 2019, S. 269; vgl. hierzu auch Stark 2007, S. 5; 230) und berührt dabei

nahezu jeden Aspekt des Lebens von Frauen* (vgl. hierzu auch Smyth et al. 2021,

S. 365).

EineMehrheit der zwangs- und kontrollbasierten Taktiken betrifft dieMikro-

regulierung der Sorgeaufgaben und Hausarbeit durch die Täter* und ihr Gefühl
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der Berechtigung und des Besitzanspruchs gegenüber ihrer (Ex-)Partnerin*,

das auf geschlechterstereotypen Rollenvorstellungen basiert und mit der Un-

terwerfung der betroffenen Frauen* verknüpft ist (vgl. Robinson/Myhill/Wire

2018, S. 31). In der Studie von Dijkstra berichteten die Interviewpartnerinnen*

von „many different coercive controlling tactics and longer-term patterns of

scheming and manipulating […] both direct and cruel, and also indirect and sly“

(Dijkstra 2023, S. 329 f.). Täter* regulieren bspw. zu welcher Zeit und was die

Partnerin* essen und trinken darf, wann und wie lange sie* schlafen darf, welche

Kleidung und Frisur angemessen sind, zu welchen Zeiten die Partnerin* das

Haus verlassen und mit welchen Menschen sie* Zeit verbringen darf (vgl. hierzu

u.a. Downes/Kelly/Westmarland 2019, S. 269). Auch durch den Entzug von Geld

und die Regulierung von Zeit wird die Isolation der betroffenen Frauen* und die

Kontrolle durch den Täter* verstärkt (vgl. hierzu auch Stark 2007, S. 381). Die

angewandten Taktiken können die Zufügung von Angst, Demütigung und Ent-

fremdung beinhalten, die auf die Verletzung, Bestrafung und die Verängstigung

der Betroffenen* zielt (vgl. Dijkstra 2023, S. 323). In diesem Zusammenhang ist

es wichtig zu betonen, dass die von Gewalt betroffenen Frauen* den Forderungen

der Täter* nicht nachgeben, „weil sie vonNatur aus schwach oder fehlerhaft sind.

Sie gehorchen, weil sie zu Recht Angst vor den Konsequenzen haben, wenn sie es

nicht tun“ (Wiener 2017, S. 509, Übersetzung NF).

Es ist deutlich geworden, dass geschlechtsspezifische Gewalt, die zwangs-

und kontrollbasierte Taktiken umfasst, betroffene Frauen* in ihrer Autonomie,

in der Ausübung ihrer Staatsbürger*innenrechte und in ihren alltäglichenHand-

lungen massiv einschränkt. Die Folgen von Coercive Control können demnach

neben physischen Verletzungen auch den Verlust von Selbstvertrauen und des

Selbstwertgefühls sowie des Willens und der Fähigkeit (aktiv) Widerstand zu

leisten umfassen. Außerdem können Selbstbeschuldigungen und die Verzerrung

der subjektiven Realität der Betroffenen* Folgen der Erfahrungen von zwangs-

und kontrollbasierten Strategien sein (vgl. Myhill 2015, S. 370). Dies kann die

gesellschaftliche Teilhabe und das sozialeMiteinander beeinträchtigen,wodurch

die „Risiken einer Prekarisierung“ (Middendorf 2024, S. 38) gewaltbetroffener

Frauen* erhöht werden. Die Folgen und Verletzungen von zwangs- und kontroll-

basierter Gewalt auf das Leben und die Gesundheit von Frauen* sind zahlreich

und schwerwiegend (vgl. hierzu u.a. Halliwell et al. 2021; Monk/Bowen 2021;

Laing 2017; Myhill 2015). Die Ergebnisse unterschiedlicher Studien verweisen

darauf, dass sich aus den Erfahrungen mit zwangs- und kontrollbasierten Tak-

tiken und Strategien Barrieren beim Zugang zu angemessenem Wohnraum

für Frauen* ergeben können, sodass das Risiko für Obdachlosigkeit und auch

die Rückkehr zum gewalttätigen (Ex-)Partner* steigt (vgl. Ponic et al. 2011,

S. 1577; vgl. hierzu auch Tutty/Radtke/Nixon 2023, S. 17). Zudem besteht auf-

grund des eingeschränkten Zugangs zu bezahlbaren Wohnungen die Gefahr,

dass Frauen* verarmen, wenn sie sich vom gewalttätigen Partner* trennen (vgl.
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hierzu auch Sharp-Jeffs/Kelly/Klein 2018, S. 182). Erfahrungen mit zwangs-

und kontrollbasierter Gewalt und der Isolation im eigenen Zuhause sind häu-

fig mit einer Erosion des Selbstwertgefühls und Selbstvertrauens verbunden,

wodurch gewaltbetroffene Frauen* benachteiligt sind, „wenn sie sich um eine

bezahlte Beschäftigung bewerben und darin erfolgreich sein wollen“ (Myhill

2015, S. 367, Übersetzung NF). Fleckinger verweist zudem darauf, dass die „Ba-

gatellisierung oder Verharmlosung von Gewalt die Scham- und Schuldgefühle

der Überlebenden [verstärkt] und […] die Frauen davon ab[hält], das Haus zu

verlassen“ (Fleckinger 2020, S. 520, Übersetzung NF), wodurch sich die prekären

Lebenslagen gewaltbetroffener Frauen*weiter verschärfen können.

Eine zentrale Strategie vonCoerciveControl ist derMissbrauchdesRechtssys-

temsdurchdenTäter*,umdurchdieAnstrengung juristischerProzesseweiterhin

Kontrolle über die (Ex-)Partnerin* aufrechtzuerhalten (vgl. hierzu auch Douglas

2018, S. 84). Dies bedeutet bspw., dass Sorge- und Umgangsregelungen in einem

Kontext „derGewalt nach der Trennung undder vielfältigenBemühungen des Tä-

ters,weiterhinZwangskontrolle auszuüben“ (Laing 2017,S. 1315,ÜbersetzungNF)

getroffen werden. Auch die Ergebnisse einer Studie von Tutty, Radtke und Nixon

verweisen darauf, dass Täter* zahlreiche Strategien einsetzten, um ihre Expart-

nerinnen*auchnachder Trennung zu kontrollieren,„by stalking/harassing them,

using financial abuse and discrediting the women to various authorities” (Tutty/

Radtke/Nixon 2023, S. 1). Wie u.a. die Studie von Monk und Bowen zeigt, wer-

den gegen gewaltbetroffeneMütter* insbesondere auch zwangs- und kontrollba-

sierte Strategien eingesetzt,die auf dieMutter*-Kind-Beziehung zielen,wie etwa

Drohungen, denMüttern* oder Kindern Schaden zuzufügen oder ihnen die Kin-

der wegzunehmen, z.B. indem falsche Behauptungen gegenüber Gerichten und

Sozialarbeiter*innen aufgestellt werden,umdas alleinige Sorgerecht zu erlangen

(vgl.Monk/Bowen 2021,S. 25; vgl. hierzu auch Laing 2017).Kritisch zu betrachten

ist außerdem, dass in vielen Fällen die zwangs- und kontrollbasierte Gewalt auch

nach der Trennung durch den Missbrauch des Familienrechtssystems andauert

(vgl. hierzu u.a.Hedayati 2023;Monk/Bowen 2021; Sharp-Jeffs/Kelly/Klein 2018;

Laing 2017).

Neben direkten zwangs- und kontrollbasierten Gewalthandlungen gegen

Frauen* werden auch Kinder durch die Täter* „as pawns in control strategies,

or are ,weaponized’ as instruments of the coercion and control” (Stark/Hester

2019, S. 96; vgl. hierzu u.a. auch Dijkstra 2023; Dragiewicz et al. 2022; Katz

2022) eingesetzt. Dies bedeutet, dass Täter* „subject their children to similar

control tactics and/or use them to sabotage amother’s parenting or to spy on her”

(Elizabeth/Gavey/Tolmie 2012, S. 253). Diese Ergebnisse sind insbesondere auch

für Sozialarbeiter*innen im Kinderschutz mit Blick auf Sorge- und Umgangs-

regelungen von hoher Relevanz, denn in vielen Sorge- und Umgangsverfahren

wird Gewalt gegen Frauen* als irrelevant eingeschätzt (vgl. hierzu u.a. Hedayati

2023, S. 118; Laing 2017, S. 1322). Vielmehr erleben gewaltbetroffene Frauen*
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im „Familienrechtssystem eine erneut viktimisierende Dynamik, die an das

anknüpfte, was sie vom Täter* erlebt hatten: Schweigen, Zwangskontrolle und

die Untergrabung derMutter-Kind-Beziehung“ (Laing 2017, S. 1331, Übersetzung

NF).

5 Coercive Control: Plädoyer für ein erweitertes Verständnis von

Gewalt gegen Frauen*

Wie die Implementierung von Coercive Control als eigenständiger Straftatbe-

stand in verschiedenen Ländern und die Vielzahl an internationalen Studien

zu den unterschiedlichen Strategien und Auswirkungen von zwangs- und kon-

trollbasierter Gewalt gegen Frauen* zeigt, hat das Konzept Coercive Control

bereits einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Transformation des

Verständnisses von Gewalt gegen Frauen* (vgl. hierzu auch Tolmie/Smith/Wil-

son 2024, S. 60). In den vorangegangenen Ausführungen ist deutlich geworden,

dass die Erweiterung des Verständnisses von Gewalt gegen Frauen* durch das

Konzept Coercive Control für die Soziale Arbeit imKontext häuslicher Gewalt von

zentraler Bedeutung ist, um die prekären Lebenssituationen gewaltbetroffener

Frauen* und ihre spezifischen Herausforderungen und Barrieren bei der Suche

nach Unterstützung (vgl. hierzu auch Halliwell et al. 2021, S. 265) und auf dem

Weg ihrer Genesung sichtbar zu machen. Ohne das Wissen über Taktiken und

Dynamiken von Coercive Control schätzen Fachkräfte, die im Kontext häuslicher

Gewalt tätig sind, möglicherweise die Handlungen gewaltbetroffener Frauen* in

der Trennungsphase als inkonsistent und inkonsequent ein, da „die Fachkräfte

die Schwierigkeiten nicht verstehen, mit denen Frauen konfrontiert sind, wenn

sie Entscheidungen im Kontext von Zwangskontrolle treffen“ (Wydall/Zerk 2021,

S. 618, Übersetzung NF).

Sozialarbeiter*innen sind deshalb gefordert, Coercive Control als Quer-

schnittsthema von geschlechtsspezifischer Gewalt in ihrer Praxis mit gewaltbe-

troffenen Frauen* zu betrachten und die Auswirkungen auf Frauen*und auch auf

Kinder während der Beziehung, aber insbesondere auch nach einer Trennung

zu erfassen, um adäquate Hilfe- und Unterstützungsangebote zur Verfügung zu

stellen (vgl. hierzu auch Pitman 2016, 157). Für wirksame Unterstützungs- und

Interventionsangebote für gewaltbetroffene Frauen* und ihre Kinder ist deshalb

ein fundiertes Wissen und Verständnis von zwangs- und kontrollbasierten For-

men geschlechtsspezifischer Gewalt für Fachkräfte, die im Kontext von Gewalt

gegen Frauen* tätig sind, von grundlegender Bedeutung. Allerdings konstatieren

Robinson, Myhill und Wire kritisch, dass „the evidence establishing whether

practitioners do in fact ‘get it’ is relatively scant” (Robinson/Myhill/Wire 2018,

S. 33). Fachkräfte, die im Kontext häuslicher Gewalt tätig sind, also bspw. Sozi-
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alarbeiter*innen, insbesondere auch diejenigen, die im Kinderschutz arbeiten,

Familienrichter*innen, Polizist*innen, sollten unbedingt über ein angemessenes

Verständnis von der Bedeutung nicht-physischer Formen der Kontrolle und der

Auswirkungen von zwangskontrollierenden Verhaltensweisen auf die Fähigkei-

ten und Kompetenzen der Betroffenen*, ihre Gewalterfahrungen offenzulegen

und sich Hilfe und Unterstützung zu suchen, verfügen. Ohne ein solches Ver-

ständnis ist es ungleich schwieriger, die Gewaltbetroffenheit der Frauen* zu

erkennen und so zu intervenieren, dass die Betroffenen* unterstützt werden

und ihre Sicherheit gewährleistet wird (vgl. ebd., S. 34). Auch Tutty, Radtke und

Nixon fordern nachdrücklich, dass Sozialarbeiter*innen und Professionelle im

Rechtssystem die potenzielle Bedrohung und Gefahr wahrnehmen, die für ge-

waltbetroffene Frauen* durch zwangs- und kontrollbasierte (nicht-physische)

Gewalt, manchmal auch noch Jahre nach der Trennung, besteht (vgl. Tutty/Rad-

tke/Nixon 2023, S. 19), um einerseits den Schutz und die Sicherheit von Frauen*

und Kindern zu gewährleisten und andererseits dafür zu sorgen, dass „Über-

lebende eine mitfühlende und gerechte Antwort auf ihre Gewalterfahrungen

erhalten“ (Bradshaw/Gutowski/Nyenyezi 2024, S. 118, Übersetzung NF).

Die Profession Soziale Arbeit istmit Blick auf die notwendige Transformation

des Verständnisses von geschlechtsspezifischer Gewalt deshalb auf zwei Ebenen

gefordert: Einerseits gilt es, die Implementierung des Konzeptes Coercive Con-

trol in den deutschsprachigen Diskurs aktiv voranzutreiben und andererseits ei-

ne Veränderung in der Arbeit mit Frauen*, die von zwangs- und kontrollbasierter

Gewalt betroffen sind, während des Hilfe- und Unterstützungsprozesses zu in-

itiieren und zu fördern. Vor dem Hintergrund, dass Frauen* „durch soziale Ge-

setze und politische Maßnahmen diskriminiert und der rechtlichen, kulturellen

und sozialen Akzeptanz von Gewaltanwendung gegen sie unterworfen wurden“

(Tonsing/Tonsing 2019, S. 163, Übersetzung NF), hat die Profession Soziale Ar-

beit, im Einklang mit den Forderungen der Istanbul-Konvention, Maßnahmen

und Kampagnen zu entwickeln, „die zur Beseitigung von Vorurteilen, Bräuchen,

TraditionenundsonstigenPraktiken,die aufdemKonzeptderUnterlegenheitder

Frauen oder auf stereotypen Rollen der Geschlechter basieren“ (Council of Europe

2011, S. 47) beitragen. Diese Verpflichtung ist insbesondere auch imHinblick auf

Coercive Control von hoher Relevanz, denn für „coercive control, change is inter-

linkedwith the letting go of deeply held, restrictive gender norms, changes can be

uneven and contradictory, involving both realisations of loss and of the benefits

of letting go of gender norms“ (Downes/Kelly/Westmarland 2019, S. 268). In der

Praxis Sozialer Arbeit sind für eine optimale Intervention bei geschlechtsspezifi-

scher Gewalt das Wissen und die Berücksichtigung von zwangs- und kontrollba-

siertenStrategienvonentscheidenderBedeutung,dadiesehäufigandie fürFrau-

en* inderGesellschaft geltendenNormenanknüpfenunddeshalb schwer zu iden-

tifizieren sein können (vgl. Pitman 2016, S. 158). Damit gewaltbetroffene Frauen*

sich von der erlebten zwangs- und kontrollbasierten Gewalt erholen können, ist
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es deshalb dringend notwendig, dass diese von der Gesellschaft und insbesonde-

re von den Fachkräften, die im Kontext häuslicher Gewalt tätig sind, als Unrecht

anerkannt wird (vgl. Laing 2017, S. 1329). Der Auftrag Sozialer Arbeit, den sozia-

len Wandel zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Gleichheit zu fördern, gewinnt

imKontext von geschlechtsspezifischer Gewalt an Bedeutung, da die gesamte ge-

sellschaftliche Entwicklung behindert wird,wenn „eine beträchtliche Gruppe von

Frauen daran gehindert wird, ihre Rolle im wirtschaftlichen und politischen Le-

ben frei zu entfalten“ (Stark 2007, S. 13, Übersetzung NF).
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